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1 Kanton Zürich, Hochschulamt 

Das Hochschulamt des Kantons Zürich hat auf eine Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung 

verzichtet. 
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2 UZH Fakultäten 

2.1 Theologische Fakultät 

Verschickt am: 24.11.2018 Verarbeitet  am:  26.11.2018   Per: E-Mail 

 

Einleitend  

Die ThF teilt die Auffassung, dass sich das Bibliothekswesen der Universität Zürich durch die 

Prozesse der Digitalisierung in einem Umbruch befindet, der neue Herausforderungen mit sich 

bringt. Allerdings präsentiert sich das Bild nicht einheitlich. In gewissen Bereichen wird der 

herkömmliche Publikationsbetrieb durch online-Angebote zunehmend ersetzt, in anderen Bereichen 

müsste man eher von einer Ergänzung sprechen. Nach wie vor gibt es Forschungsbereiche, vor allem 

in den Geisteswissenschaften und in der Theologie, in denen das gedruckte Buch nicht an Bedeutung 

verliert, sondern – jedenfalls gemessen an der Zahl der Publikationen – stetig noch an Bedeutung 

gewinnt. Im Bereich der Sozialwissenschaften ist die Tendenz zur Verlagerung hin zu digitalen 

Publikationsformen deutlicher erkennbar. Beide Bereiche, Geistes- wie Sozialwissenschaften, sehen 

sich mit neuen Herausforderungen des nachhaltigen Data Management konfrontiert, was neue 

Supportleistungen seitens der UZH erfordert. Dieser Diversität von Ansprüchen ist im vorgelegten 

Projekt Rechnung zu tragen. Die Ausgangslage seitens der ThF ist insofern mit derjenigen der PhF 

vergleichbar, als für beide Fakultäten sowohl geistes- als auch (in etwas geringerem Umfang) 

sozialwissenschaftliche Forschung und Lehre bedeutsam sind.  

Die Stellungnahme folgt grundsätzlich der Kapitelaufteilung der Vernehmlassungsvorlage. Dies 

bringt hier und dort kleine Verdoppelungen mit sich, da sich die Dinge nicht vollständig gemäss 

diesen Bereichen trennen lassen.  

 

Projektauftrag  

Eine Zentralisierung der Organisation (Teil des Projektauftrags) wird seitens der ThF für alle 

elektronischen Angebote und Dienstleistungen begrüsst. Dies empfiehlt sich für eine effiziente und 

kostengünstige Bereitstellung der dafür nötigen Infrastruktur und bringt keine Nachteile mit sich.  

Die ThF meldet hingegen grosse Vorbehalte bezüglich einer vollständigen Zentralisierung der 

Organisation bei den Printmedien (insbes. Monographien und Reihen) an. Eine Zusammenführung 

von Buchbeständen, Ressourcen und Personal in diesem Bereich ist da sinnvoll, wo dies mit einer 

räumlichen Zusammenlegung von Forschungseinheiten zusammengeht. Ansonsten empfiehlt es sich, 

in der Ausführung sorgfältig zu prüfen, wo durch die Zentralisierungen tatsächlich ein 

Effizienzgewinn zu erzielen ist. Grundsätzlich ist dem Subsidiaritätsprinzip zu folgen. Wo eine 

Fakultätsbibliothek im Printbereich effizienter und kostengünstiger arbeiten kann als eine 

Dependance einer zentralen Organisation, dort empfiehlt es sich, diese Struktur nicht anzutasten. Wir 

sind überzeugt, dass dies für den Bereich der Theologie der Fall ist.  

Die Schaffung einer zentralen Struktur im Bereich der elektronischen Angebote und Dienst-

leistungen die wir, wie oben festgehalten, befürworten, darf nicht zu einer Zentralisierung aller 

bibliothekarischen Strukturen führen. 

 
Dienstleistungen der UBZH  

Die Tätigkeitsfelder der Bibliothek im Bereich der ThF sind nach wie vor in hohem Mass durch die 

Verlagsveröffentlichungen (Monographien, Reihen, Zeitschriften) geprägt. Wenn (S. 9) festgehalten 

wird, dass sich auch hier ein „Wandel zur digitalen Publikation gleicher-massen“ ankündige, so ist 

dem zu widersprechen. Digitale Publikationen stellen keineswegs ein Mehrheitsphänomen dar, bei 
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den Print-Publikationen lässt sich eine quantitative Expansion feststellen. Wenn grosse Verlage und 

Verlagsgruppen zunehmend zur gleichzeitigen Print- und E-Publikation tendieren, so ist dies bei 

kleineren Verlagen noch kaum der Fall. Man kann die Ablösung von gedruckten Büchern durch 

digitale Publikationen nicht herbeischreiben und darf, was unterschiedliche wirtschaftliche 

Möglichkeiten reflektiert, nicht als Massstab wissenschaftlicher Qualität nehmen. Wie sich die 

Publikationslandschaft genau entwickeln wird, ist kaum stringent vorherzusehen, so sehr der SNF 

derzeit Open Access und damit E-Formate privilegiert. Vor allem gelten im Bereich der 

Geisteswissenschaften, insbesondere Philosophie, Geschichte und Philologien (und damit auch einem 

beträchtlichen Teil der Theologie), für bedeutsame Publikationen andere ‚Halbwertszeiten‘: Editionen 

und Kommentare, aber auch langfristig bahnbrechende Publikationen können die Forschung über 

mehrere Generationen prägen und müssen (da keineswegs immer retrodigitalisiert) in Print-

ausgaben verfügbar bleiben. Kostspielige Auslagerungen und Aussortierungen gedruckter Literatur 

sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu verantworten.  

Tatsächlich aber spielen digitale Angebote wie Bibelsoftware oder Datenbanken und elektronische 

Quellen seit langer Zeit auch im Fächerbereich der ThF eine grosse Rolle, ihre Verwaltung (Vergabe 

von Arbeitsplatzlizenzen etc.) geschieht über die fakultätseigene IT.  

Inwiefern die Praxisänderung bei den Forschungsförderungsinstitutionen auch im Bereich der 

Theologie/Religionswissenschaft zu einer Verlangsamung des noch immer zu beobachtenden 

quantitativen Wachstums bei den Print-Publikationen führen wird, bleibt abzuwarten.  

In den Diskussionen über UBZH und „Bibliothek der Zukunft“ stehen – auch in unserer 

Stellungnahme – Fragen im Vordergrund, die einen engen Zusammenhang mit der Bauplanung und 

Standortentwicklung haben. Dagegen wird die Frage, welche neuen Dienstleistungen seitens der 

UBZH künftig im Bereich der Publikationsunterstützung und des Datenmanagement zu entwickeln 

und von den Forschenden zu erwarten sein werden, in Abschnitt 3.3.3 „Publikationsdienste“ nur sehr 

knapp und wenig konkret behandelt. Dies ist insofern problematisch, als bereits heute jeder Antrag 

beim SNF insbesondere in den Sozialwissenschaften den Nachweis eines Konzepts für nachhaltiges 

Datenmanagement erbringen muss. Eigenartigerweise fehlt in diesem Abschnitt auch jeder Hinweis 

auf das bestehende Repository der UZH (ZORA). Ein Publikationsfonds für Open Access-

Veröffentlichungen wird in der Ein-leitung von Kap. 3 beiläufig erwähnt, ohne in den Unterkapiteln 

weiter reflektiert zu werden.  

Die anvisierte Zentralisierung sämtlicher Dienstleistungen wird von der ThF abgelehnt. Es gibt 

Bereiche, bei denen die Zentralisierung eine Verbesserung darstellt (Lizenzierung von digitalen 

Angeboten, Forschungsdatenmanagement, etc.). Wir sind jedoch der Auffassung, dass jedes Problem 

auf der Ebene gelöst werden sollte, die sich dafür sachlich nahelegt. Eine Zentralisierung der 

Beschaffungsvorgänge im Print-Bereich wäre mit erheblichem Zusatzaufwand verbunden („Liaison 

Librarians“) und würde grosse Nachteile mit sich bringen, die aus anderen Universitäten (z.B. Wien) 

gut bekannt sind. 

 
In der Vernehmlassungsvorlage gibt es widersprüchliche Signale bezüglich der Erwerbung und 

Medienerschliessung. So wird S. 13, Kap. 3.3.2, festgehalten, dass die Aufstellungssystematik und 

Exemplarverwaltung bei der Erwerbung ortsabhängig vorgesehen sei, nicht jedoch Bestellung und 

formale Erschliessung (Kap. 3.3.1). Auf Abb. 9 S. 30 wird nicht differenziert. Hier sind die 

Mediendienste separat und zentralisiert aufgeführt. Gegen diese Aufteilung sprechen etliche 

Gesichtspunkte: Zum einen wird dadurch ein erhebliches universitätsinternes Transportvolumen 

generiert, was einen Kostenfaktor darstellt. Zum andern spricht dagegen in erster Linie der Umstand, 

dass die Bestellung und die Medienerschliessung einen doch beachtlichen Teil dessen ausmachen, 

was das Personal heute vor Ort leistet. Wenn man diese Dienste zentralisiert und vor Ort nur noch 
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Hilfspersonal beschäftigt, stellt dies einen erheblichen Qualitätsverlust dar. Die Zentralisierung in 

diesem Bereich der Erwerbung und Erschliessung von Printmedien kostet einen sehr hohen Preis und 

bringt gleichzeitig deutlich absehbare Qualitätsverluste mit sich.  

Die Leitlinie 1 der Strategischen Leitlinien hält fest, dass „eine Zentralisierung der Standorte und 

Angebote unter Berücksichtigung der Nutzendenbedürfnisse sowie betriebswirtschaftlicher Kriterien 

zu erfolgen hat“. Dementsprechend erwarten wir, dass diese beiden Kriterien in Anschlag gebracht 

werden, wenn es in der Umsetzung um diese Frage der Zentralisierung von Erwerbung und 

Erschliessung geht. Wir sind überzeugt, dass beide Kriterien mit der bestehenden dezentralen 

Struktur für etliche Fakultäten und Standorte besser zu erfüllen sind. Betriebswirtschaftliche Aspekte 

wurden im Vorprojekt noch nicht wirklich untersucht und quantifiziert. Die bisherigen 

Mutmassungen müssen mittels nachvollziehbarer Zahlen geprüft werden.  

 

Organisation  

Seitens der ThF wurde schon bei früherer Gelegenheit betont, dass sie die Perspektive einer möglichst 

vollständigen Zentralisierung des Bibliothekswesens ablehnt. Dabei ist es unbestritten, dass die UZH 

im Bereich der elektronischen Medien und dem elektronischen Publizieren einen Nachholbedarf hat, 

den es zu beheben gilt, auch mit der Schaffung von entsprechenden organisatorischen Strukturen. 

Das Problem des vorliegenden Projektentwurfs mit seiner vollständigen Zentralisierungsperspektive 

besteht darin, dass die gesamte bisherige, gut verankerte und gewachsene Struktur ersetzt werden 

soll. Es wäre zielführender, eine Organisation zu schaffen, welche die sinnvollerweise nur zentral zu 

erbringenden Dienstleistungen tatsächlich auch zentral bündelt und mit der Kompetenz ausgestaltet 

wird, in diesen zentralen Belangen als UBZH aufzutreten und Verhandlungen zu führen. Doch die 

Zentralisierung sollte nicht weiter gehen, als dies betriebswirtschaftlich tatsächlich Sinn ergibt. Die 

Aufgaben, welche durch die Zentralisierung neu generiert werden (Liaison Librarian, 

Transportdienste, zentrale Einsatzpläne für das Personal etc.) sind im Fall der ThF mit Sicherheit 

kostspieliger als die gegenwärtige Lösung.  

Das vorgesehene Bibliotheks-Board soll unter Beteiligung und Mitsprache der Fakultäten strategische 

und operative Funktionen erfüllen. Die ThF ist skeptisch, ob dieses komplizierte Modell, das 

richtigerweise die Mitsprache der Fakultäten miteinschliesst, einer subsidiär organisierten 

Bibliotheksform überlegen sein wird. Es ist betriebswirtschaftlich wenig sinnvoll, den Fakultäten ihre 

Kompetenzen zunächst zu entziehen und sie ihnen dann wieder im Rahmen dieses Boards 

zurückzugeben. Dass die Fakultäten strategisch und operativ in die Steuerung der UBZH einbezogen 

sein müssen, ist unstrittig.  

Die ThF hat ihr Bibliothekswesen in den vergangenen Jahrzehnten schrittweise vereinfacht und 

zentralisiert – innerhalb der Fakultät. Die Struktur präsentiert sich entsprechend schlank. Mit 2.25 

VZÄ wird die doch umfangreiche Bibliothek mit einem beachtlichen Beschaffungsvolumen und 

attraktiven Öffnungszeiten kostengünstig und zur vollen Zufriedenheit der grossen Zahl der 

Studierenden, Forschenden und Lehrenden betrieben. Von den 57 Mio. Franken, die das Zürcher 

Bibliothekswesen kostet, gehen nur 6 Mio. Franken auf die Fakultäts- und Institutsbibliotheken (die 

grössten Anteile sind bei der ZB, 37 Mio. Franken, und der HBZ, 16 Mio. Franken) – hier liegt kaum 

Sparpotential vor. Die vorgesehene Zentralisierung bringt kaum Einsparungen bei den Fakultäts- 

und Institutsbibliotheken, entfernt diese aber organisatorisch von den Einheiten, die sie tagtäglich 

benutzen.  

Die skizzierte duale Lösung würde sinnvolle Harmonisierungen bei den Anstellungsbedingungen 

des Bibliothekspersonals nicht ausschliessen. Solche Massnahmen sind vor längerer Zeit (rund zwei 

Jahrzehnte ist es her) von der Personalabteilung durchgeführt worden. Eine periodische Überprüfung 

wäre hier sicher sinnvoll und ist auch ohne diese grosse Zentralisierung durchführbar.  
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Das Bibliotheksbudget soll bei der Fakultät bleiben. Nur so ist sichergestellt, dass schnell und 

unkompliziert kurzfristig benötigte Forschungs- und Studien-Literatur beschafft werden kann.  

Die Zusammenarbeit mit der ZB ist für die ThF von grosser Bedeutung. Abklärungen/Absprachen 

finden bei grösseren Beschaffungen ständig statt, wobei dies sehr informell im Austausch vorab 

zwischen unserer leitenden Bibliothekarin, Regula Wegmann, und dem Fachreferenten für Theologie 

und Religionswissenschaft (René Schurte, lic. theol.), sowie der Beschaffungsverantwortlichen der ZB 

für die Judaistik (Andrea Sommaruga, lic.phil.I) erfolgt. Die Schaffung eines Liaison Librarian für die 

Bibliothek der ThF würde hier eine unnötige und kostspielige Verdoppelung bringen. Der Umstand, 

dass die Bücher in der ZB nicht thematisch aufgestellt sind, stellt einen erheblichen Mehrwert der 

Fakultätsbibliothek der ThF dar.  

 

Standorte  

Die geplante räumliche Entwicklung der UZH in den kommenden Jahrzehnten bedingt auch ein 

Überdenken der sinnvollen räumlichen Positionierung der Bibliotheken. Die hier anvisierten 

Arrondierungen scheinen uns von Ferne betrachtet durchwegs sinnvoll zu sein. Allerdings wird dies 

im Einzelnen im Rahmen des Detailprojekts mit den Direktbetroffenen zu prüfen sein. Eine optimale 

bibliothekarische Versorgung ist wohl für alle Wissenschaftsrichtungen von grosser Bedeutung, nicht 

für alle steht gleichermassen das Buch im Vordergrund.  

Was die ThF betrifft, so nimmt die Fakultät zustimmend zur Kenntnis, dass ihr Bibliotheksstandort 

KIR mindestens bis 2036 gesichert bleibt. Auch für die Zukunft nach 2036 gilt: Solange die ThF in KIR 

beheimatet ist, bringt eine Verlagerung der Bibliotheksbestände aus ihrem Gebäude keinen 

Zugewinn – die freiwerdenden Räumlichkeiten können keiner anderen Nutzung zugeführt werden –, 

vielmehr würde dies eine erhebliche Qualitätsverschlechterung mit sich bringen.  

 

Alternativen  

Welche Alternativen zum vorgeschlagenen Projekt kann die ThF benennen? Unbestritten ist die 

Schaffung einer Instanz, welche in der Lage ist, für die UZH im Bereich der elektronischen Medien 

mit einer Stimme zu sprechen und als Vertragspartnerin aufzutreten. Diese Funktion kann die 

bestehende HBZ erfüllen. Wichtige strategische Weichenstellungen und Entwicklungen sind 

zwingend im Rahmen der Bibliothekskommission auszuhandeln, in welcher die Fakultäten und die 

Stände ihre Interessen vertreten.  

Da die HBZ schon heute viele dieser für die Bibliothek der Zukunft geplanten Aktivitäten betreut 

und vorantreibt, ist es vorzuziehen, innerhalb dieser Struktur die erforderliche Zentralisierung weiter 

zu planen und ihre Leitung mit den erforderlichen Kompetenzen auszustatten, als eine gänzlich neue 

Struktur zu entwickeln. Die Fakultäts- und Bereichsbibliotheken mit ihren Print-Medien verbleiben 

dann, inklusive Budget und Personal, bei den Fakultäten und Instituten. Die genaue Aufgabenteilung 

ist durch Rahmenvereinbarungen zu regeln. Dieser Vorschlag deckt sich mit dem ersten Vorschlag 

der Stellungnahme der RWF (Begründung einer UBZH und Steuerung fakultärer Bibliotheken durch 

Rahmenvereinbarungen), den wir nachdrücklich unterstützen.  

Daneben oder darüber hinaus bleibt die Möglichkeit offen, dass sich Bibliotheken 

zusammenschliessen, oder auch mit der HBZ fusionieren, aber nur dort, wo dies aufgrund sich 

verändernder räumlicher oder organisatorischer Gegebenheiten und Entwicklungen im Interesse der 

Betroffenen ist. Diese Möglichkeit fällt mit dem zweiten Vorschlag der Stellungnahme der RWF 

zusammen (Begründung einer UBZH und Teilintegration von Bibliotheken der UZH durch opting in), 

den wir ebenso mit Nachdruck unterstützen.  
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2.2 Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Verschickt am: 02.11.2018 Verarbeitet  am:  12.11.2018   Per: E-Mail 

 

Vernehmlassung Vorprojekt «UZH Bibliothek der Zukunft»  

 

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich (im Folgenden: RWF) bedankt sich für 

die im Schreiben des damaligen Prorektors RWW vom 30. Juli 2018 eröffnete Möglichkeit, zum 

Bericht «Dienstleistungen, Organisation und Standorte Universitätsbibliothek Zürich» Stellung zu 

nehmen. Gerne kommen wir der Aufforderung nach und dürfen darauf hinweisen, dass die 

nachfolgende Stellungnahme die sog. «Strategischen Leitlinien» vom 12. Februar 2018 als 

konzeptionelle Grundlage des Berichts mit einbezieht, soweit es uns als notwendig erscheint. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die RWF insgesamt dem Projekt «UZH Bibliothek» nicht 

grundsätzlich ablehnend gegenübersteht. Die RWF sieht aber keinen Bedarf und auch keine 

Notwendigkeit für eine Zentralisierung im anvisierten Umfang (dazu sogleich nachfolgend unter I.). 

Das gilt umso mehr, als die Vernehmlassungsvorlage aus Sicht der RWF in Teilen auf methodisch 

fehlerhaften bzw. unzureichenden Grundlagen steht (dazu nachfolgend unter II.). 

 

Darüber hinaus erachtet die RWF die vorgeschlagenen Regelungen in vielen Punkten für 

problematisch. Denn nach Auffassung der RWF setzt sich die Vernehmlassungsvorlage in z. T. 

deutlichen Widerspruch mit den Leitprinzipien der Governance an der UZH. Die Beteiligung der 

Fakultäten ist weithin unklar geregelt, insbesondere die Figur der «Liaison Librarians» führt unseres 

Erachtens zur Entfremdung von Forschenden, Lernenden und Bibliotheken. Hinzu kommen unklare 

Abgrenzungen zu anderen bibliothekarischen Institutionen am Standort Zürich. Unabhängig hiervon 

hat die RWF Zweifel, ob in der Vernehmlassungsvorlage die Eigenart rechtswissenschaftlichen 

Arbeitens, ihr Bezug zum gedruckten Text und zum gedruckten Buch, adäquat erfasst worden ist 

(näher unten III.). 

 

Die RWF befürchtet, dass die geplanten Massnahmen zu einer Umverteilung von Ressourcen zu 

Lasten der Geistes- und Sozialwissenschaften führen könnte. Sie sieht aufgrund der konzeptionellen 

Probleme der Vorlage im Übrigen die Gefahr erheblicher Reputationsverluste für die UZH und eine 

Gefährdung des gesamtuniversitären Zusammenhalts (im Einzelnen nachfolgend unter IV.) 

 

Die RWF ist der Auffassung, dass sich die von der Vernehmlassungsvorlage anvisierten Ziele 

effizienter, kostengünstiger, nachhaltiger und umfassender erreichen lassen, indem der «UZH 

Bibliothek» eine andere Ausgestaltung gegeben wird. Die RWF schlägt hierfür zwei denkbare 

Modelle vor (nachfolgend unter V.). 

 

I. Zur Idee einer «UZH Bibliothek» 

Die RWF begrüsst die Errichtung einer zentralen Organisationseinheit zur Übernahme von Diensten, 

die von einzelnen Institutsbibliotheken nicht oder nur unter erheblichem Aufwand erbracht werden 

können. Dazu zählen insbesondere das Projekt einer Swiss Library Service Platform (SLSP), die 

Koordination der E-Media-Beschaffung, die Koordination der Open-Access-Politik der Universität 

Zürich und die Betreuung des Forschungsdatenmanagements (FDM). Die RWF unterstützt die 

Universitätsleitung in diesem Punkt, denn es ist ihr seit langem ein Anliegen, insbesondere im 
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Bereich der E-Media, an einer stärkeren zentralen Koordination von gesamtuniversitären 

Bibliotheksbelangen mitzuwirken. 

 

Die RWF nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass die rechtswissenschaftliche Calatrava-Bibliothek 

auch in Zukunft in ihrem Fakultätsgebäude, Rämistrasse 74, verbleiben soll. Zum Standortkonzept 

der Vorlage im Übrigen äussert sich die RWF nicht. Die RWF respektiert selbstverständlich auch den 

Wunsch der Universitätsleitung und der Zentralbibliothek, die Kooperation zwischen den 

Bibliotheken der Universität Zürich und der Zentralbibliothek zu verbessern.  

 

Die Fakultät kann jedoch nicht erkennen, dass und inwiefern ein mehrgliedriges Bibliothekssystem 

«den aktuellen Anforderungen an eine wissenschaftliche Informationserschliessung nicht mehr 

gerecht» werde (Vernehmlassungsbrief S. 1, s. a. Vernehmlassungsvorlage S. 4). Diese Bemerkung 

steht im Widerspruch zur Evaluation des Bibliothekswesens am Standort Zürich.  

 

Nicht nur, aber auch vor diesem Hintergrund ist der RWF nicht ersichtlich geworden, woraus sich 

ein Bedürfnis für eine derart ausgeprägte Zentralisierung der Bibliotheksorganisation am Standort 

Zürich ergeben soll, wie sie in der Vernehmlassungsvorlage skizziert wird. Die RWF begrüsst 

deswegen ausdrücklich, dass dieses Element der Vorlage nunmehr zum Gegenstand eines 

Fachgutachtens gemacht wird.  
 

II. Zu den methodischen Defiziten der Vernehmlassungsvorlage 

Die Vorlage bietet an vielen Stellen Anlass zur Kritik. Um indes die vorliegende Stellungnahme nicht 

mit Details zu überfrachten, konzentriert sich das Nachfolgende exemplarisch auf die Abschnitte 3.1. 

und 3.2., in denen versucht wird, die Notwendigkeit einer zentralisierten, einschichtigen 

Bibliotheksorganisation zu begründen.  

 Schon die Darstellung der sog. «Ausgangslage» (S. 8f.), Ziff. 3.1., ist nicht immer leicht 

nachvollziehbar: So wird in Abb. 2 (S. 8) das «Dienstleistungsspektrum 2017» mit scheinbar 

mathematischer Präzision in prozentuale Anteile heruntergebrochen. Als Grundlage werden 

«Daten aus der Befragung der Bibliotheksleitenden» und aus den «Interviews mit den 

Bibliotheksleitungen» genannt. Leider verzichtet die Vernehmlassungsvorlage darauf darzulegen, 

wie aus diesen – in ihrer Herkunft nicht ganz klaren – Daten die in Abb. 2 dargestellten 

Verteilungen ermittelt worden sind. Auch die ermittelten Rohdaten werden nicht offengelegt; im 

publizierten Evaluationsbericht finden sich solche Daten ebenso wenig wie im Evaluationsbericht 

«UZH-Bibliotheken». Hinzu tritt der Umstand, dass die Darstellung nicht ganz leicht zu 

verstehen ist, denn es wird nicht klar, was die Prozentzahlen eigentlich ausdrücken sollen: Was 

also soll es etwa heissen, wenn der HBZ ein Prozentsatz von 60 % im Feld «Bibliometrie» 

zugebilligt wird? Was würde es bedeuten, wenn 100 % erreicht sind? Wie kommt es zu einem 

Prozentsatz von etwas weniger als 90 % bei «Digitalisierung» für die ZB? Wieso werden ihr nicht 

100 % zugeschrieben? Was sollen die Prozentzahlen bei «Benutzung» angeben? Zählt man die 

drei hier genannten Blöcke zusammen, ergibt sich eine Summe von 220 %. Nicht nachvollziehbar 

ist deswegen auch die «Auswertung» – denn wie kann eine in sich unschlüssige Befunderhebung 

eine «Auswertung» tragen? Das gilt erst recht für einige der verwendeten Kategorien: Was ist 

unter «Medien» (Abb. 2, links) zu verstehen, sind damit Erwerb, Ausleihe, Digitalisierung oder 

ein bestimmter Typus gemeint? Wie ist der Terminus «Benutzung» zu deuten? Verweist dieser 

Ausdruck auf Ausleihzahlen (was ist dann mit Präsenzbibliotheken?), auf Besucherinnen und 

Besucher oder auf Kontakte mit Bibliothekspersonal? Problematisch ist deswegen auch die 

abschliessende Feststellung, es seien «keine personellen Kapazitäten für neue Dienstleistungen 
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vorhanden» (S. 9). Diese Aussage ist eine schlichte Behauptung, für die aus Sicht der RWF keine 

Begründung gegeben wurde.  

 

 Im Teil «Grundlagen» (S. 9-11, Ziff. 3.2.) wird das Ziel formuliert, das 

„Dienstleistungsangebot“ der geplanten Bibliothek solle sich «nach den Bedürfnissen der 

Nutzenden richten» (S. 9). Die Fakultät hat allerdings Zweifel an den dazu verwendeten 

Grundlagen: 

o Die Online-Umfrage ist mit einer Rücklaufquote von 4.2 % «nicht repräsentativ», wie die 

Vorlage selbst eingesteht (S. 9; zur Rücklaufquote s. Ladina Cavelti, Vorprojekt «UZH 

Bibliothek der Zukunft – Anforderungen an Bibliotheksleistungen. Online-Umfrage bei 

Studierenden Mitarbeitenden der UZH», online 

<https://www.uzh.ch/cmsssl/dam/jcr:7b98e9af-04fa-44bd-86d3-

e271b4806d79/Bericht%20der%20Online-Umfrage.pdf>, S. 9).  

o Mittlerweile ist eine weitere Umfrage publiziert worden, die eine mehr als doppelt so 

hohe Rücklaufquote erreichen konnte wie die Umfrage, die in der 

Vernehmlassungsvorlage angeführt worden ist (AG Bibliotheken, Umfrage aus der Zeit 

vom 25.5. – 30. 6. 2018, online verfügbar <http://zukunft-der-

bibliotheken.ch/public_files/AG%20Bibliotheken%20Umfrageresultate%20Bibliothek%20

der%20Zukunft%20UZH.pdf>. Diese Umfrage zeigt, dass wesentliche Vorschläge der 

Vernehmlassungsvorlage – etwa die Auflösung kleiner Standorte, der Entzug der 

Entscheidungskompetenz bei den Instituten, die Trennung von Bibliothek und 

Standorten – mit teilweise deutlichen Mehrheiten abgelehnt werden. Vor diesem 

Hintergrund sollten die «Bedürfnisse der Nutzenden» aus Sicht der RWF nochmals neu – 

und anders als in der Vernehmlassungsvorlage geschehen – bewertet werden.  

o Der in der Vernehmlassungsvorlage angeführte «Input» der Mitglieder der Teilprojekte 

(dazu S. 9f.) ist nur unvollständig berücksichtigt, beispielsweise werden die Einwände 

der Mitglieder aus der RWF nicht erwähnt. Hinzu treten Aussagen wie die These, im 

Feld der Rechtswissenschaften würde sich «der Wandel zur digitalen Publikation 

gleichermassen» ankündigen (S. 9), was nur im Bereich der Zeitschriften, weniger aber 

bei Monographien und Lehrbüchern gelten dürfte.  

o Tabelle 1 (S. 10) führt zur Frage, ob unter VRE tatsächlich «Virtual Reality Environment» 

oder nicht eher «Virtual Research Environment» zu verstehen ist (vgl. etwa Carusi, 

Reimer, Virtual Research Environment, 2010, 

<https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140615234259/http://www.jisc.ac.uk

/media/documents/publications/vrelandscapereport.pdf>).  

o Der «Vergleich» mit anderen LERU-Bibliotheken (S. 11) provoziert Rückfragen. Hier 

wird lediglich gesagt, dass deren Dienstleistungen «als Benchmark» verwendet wurden. 

Wie diese Dienstleistungen ermittelt und wie diese Vergleiche durchgeführt wurden, 

wird nicht dargelegt. Die Behauptung eines «Nachholbedarfs» in verschiedenen 

Bereichen bibliothekarischer Dienstleistungen (ebd.) wird nicht einmal ansatzweise 

begründet. Aus Sicht der RWF ist diese Behauptung auch inhaltlich problematisch: Denn 

die auf S. 11 aufgelisteten Dienstleistungen werden am Standort Zürich vielfach bereits 

angeboten, sei es über die HBZ oder über grössere Institutsbibliotheken wie durch die 

Bibliothek der RWF.  
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Bezeichnend für die methodischen Probleme der Vernehmlassungsvorlage ist aber auch der Umstand, 

dass wichtige und für die Bibliotheksorganisation am Standort Zürich wesentliche Aspekte nicht 

berücksichtigt worden sind: 

 

 Bekanntlich haben einige andere Universitätsstandorte in der Schweiz ein der geplanten UBZH 

ähnliches einschichtiges System eingeführt. Aus unserer Perspektive wäre es angemessen 

gewesen, , insbesondere die Rückmeldungen der «Nutzenden» dieser Bibliothekssysteme in die 

Konzeption der geplanten UBZH-Organisation einzubeziehen. Das ist nach unserer Kenntnis 

indes nicht geschehen.  

 Unerwähnt bleibt, dass ein nicht ganz kleiner Teil der «Nutzenden» - und zwar der Nutzenden 

aus dem Kreis der Studierenden und Dozierenden – von vornherein erhebliche Bedenken 

artikuliert hat, die in einzelnen Fakultäten, im Senat und auch auf der Ebene des Universitätsrats 

vorgetragen worden sind. Das hat sogar in der internationalen Presse Resonanz hervorgerufen (z. 

B. Thomas Thiel, F.A.Z. v. 2. Mai 2018). Die bereits angesprochene umfangreiche Umfrage unter 

den Studierenden (vgl. Martin Sturzenegger, Tagesanzeiger v. 28. August 2018) bestätigt diese 

Eindrücke.  

 Ebenfalls unerwähnt bleibt, dass – wie in den Strategischen Leitlinien ausdrücklich zugestanden 

ist – «das gegenwärtige Bibliothekssystem der UZH … optimal eingerichtet (ist) für eine schnelle 

Buchversorgung vor Ort» (Strategische Leitlinien, S. 6). Hierin verwirklicht sich ein wesentliches 

Bedürfnis vieler Nutzender, über das sich die Vernehmlassungsvorlage leider ohne nähere 

Begründung hinwegsetzt.  
 

Nicht ganz klar geworden ist der RWF, worauf sich die Feststellung stützt, dass Dienstleistungen wie 

Open-Access und Anderes «nur innerhalb einer universitätsweit zuständigen Bibliotheksorganisation 

effizient umsetzbar» seien (S. 11). Denn die in der Vernehmlassungsvorlage angeführten LERU-

Universitäten, die immerhin den „Benchmark“ der Bewertung liefern sollen, haben vielfach gerade 

keine «universitätsweit zuständige Bibliotheksorganisation» eingeführt. Schon deswegen entbehrt 

diese Behauptung der Grundlage.  

 

So zeigt sich, dass die Grundlagen und Ausgangsbedingungen der geplanten Bibliotheksneuordnung 

nur in Ansätzen ermittelt und analysiert worden sind. Auf einer derart porösen Basis können unseres 

Erachtens keine belastbaren konzeptionellen Überlegungen entwickelt oder gar errichtet werden. Das 

wäre namentlich im Hinblick auf einen effizienten Einsatz von Ressourcen und in Bezug auf die 

vielen Mitarbeitenden der Bibliotheken, die durch die Umsetzung des Projekts in seiner derzeitigen 

Form buchstäblich existentiell betroffen wären, eine nicht adäquate Vorgehensweise.  

 

Die Vorlage sollte daher umfassend überarbeitet werden.  
 

III. Zu den inhaltlichen Problemen der Vernehmlassungsvorlage 

Die Vorlage setzt sich zudem in Widerspruch zu den sog. «Strategischen Leitlinien» und den 

Prinzipien der Governance an der UZH.  

 

 In den Strategischen Leitlinien ist ganz zu Beginn und als Ausgangspunkt die Regel formuliert 

worden, dass die «Vielfalt der Disziplinen» respektiert werden müsse. Deswegen seien 

Zentralisierungen «am Prinzip der Subsidiarität» auszurichten (Strategische Leitlinien, Nr. 1, S. 4). 

Wie die bisherigen Erfahrungen und vor allem Evaluationen der Bibliothek der RWF 

verdeutlichen, ist eine Zentralisierung von bibliothekarischen Diensten nur im eingangs 

genannten Ausmass (SLSP, E-Media, Open-Access, FDM u. Ä.) erforderlich. Alle anderen Dienste 
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können und werden von der Bibliothek der RWF erbracht, die zudem auch seit langem über eine 

– wenn auch ausbaufähige – Kooperation mit der ZB verfügt. Das auf diese Weise erworbene 

fachliche Knowhow und die ausgeprägte Nähe zu den Nutzenden würden durch die angestrebte 

Zentralisierung zumindest ernsthaft in Frage gestellt. Aus der Sicht der RWF gilt dieser Befund 

nicht allein für die Bibliothek des RWI, sondern auch für nicht wenige Bibliotheken anderer 

Fakultäten.  

 

 Die Vernehmlassungsvorlage strebt prinzipiell die Übertragung der Personal- und 

Erwerbungsetats auf die UBZH an (S. 26, 28; explizit Strategische Leitlinien, S. 10: «Die Fakultäten 

verfügen über kein eigenes Bibliotheksbudget mehr»). Damit werden den Fakultäten erhebliche 

Budgetmittel (im Fall der RWF ca. 2.1 Mio. CHF) entzogen. Die Fakultäten verlieren dadurch in 

einem Infrastrukturbereich, der direkt mit Forschung, Lehre und Studium in Zusammenhang 

steht und deshalb für sie wesentlich ist, erheblich an Autonomie. Das steht in deutlichem 

Widerspruch zu den Zielsetzungen der Governance-Reform an der Universität Zürich, die den 

Fakultäten gerade im Infrastrukturbereich mehr Verantwortung zuweisen soll (vgl. dazu als 

Übersicht https://www.news.uzh.ch/de/articles/2018/Universitaetsleitung.html). Zudem stellt sich 

die Frage, ob diese Ansätze mit dem Leitbild der Universität Zürich (Erlass der EUL v. 29. 

November 2011, genehmigt durch den Universitätsrat am 23. Januar 2012) für die Governance 

vereinbar sind. Denn in Ziff. 3 heisst es hierzu ausdrücklich «Die Leitung der UZH gründet auf 

den Prinzipien der Subsidiarität, der Partizipation, der Transparenz und des 

Interessenausgleichs» (Hervorhebung nicht im Original). Gerade dieses Subsidiaritätsprinzip 

wird aber in Frage gestellt, wenn den Fakultäten die Möglichkeit genommen wird, ihre 

Bibliotheken nach den Bedürfnissen ihrer Forschenden, Lernenden und Lehrenden zu gestalten. 

Die Fakultät schätzt es sehr, dass die Vernehmlassungsvorlage die Prüfung alternativer Modelle 

der Organisation ankündigt (S. 5, 23, 25), bei denen die Erwerbungsbudgets bei den Fakultäten 

verbleiben. Allerdings sind die Modelle aus der Sicht der Fakultät nicht weitreichend genug. Es 

sollte auch geprüft werden, ob und wieweit die Bibliotheksetats insgesamt – also einschliesslich 

der Personalbudgets – jedenfalls bei denjenigen Fakultäten verbleiben können, die über ein gut 

ausgebautes Bibliothekssystem verfügen und die dies wünschen. Die RWF begrüsst auch und 

gerade unter diesem Gesichtspunkt sehr nachdrücklich, dass durch ein Fachgutachten die 

zentralisierte Organisationsstruktur der künftigen UBZH geprüft wird. 

 

 Die Strategischen Leitlinien schreiben ausdrücklich die «garantierte Mitbestimmung der 

Fakultäten auf strategischer und operativer Ebene» fest (Leitlinie Nr. 9, S. 11). Die 

Vernehmlassungsvorlage widerspricht dieser Regel: Es sei dahingestellt, ob und in welchem 

Umfang das geplante «Bibliotheksboard» (Vernehmlassungsvorlage, S. 25f., 28) dazu geeignet ist, 

diese fakultäre Mitbestimmungsgarantie auf strategischer Ebene zu verwirklichen. Nicht 

verwirklicht wird diese fakultäre Mitbestimmung jedenfalls auf operativer Ebene: Hier ist 

lediglich vorgesehen, dass «Vertretungen der UBZH … und der Fakultäten … sich mindestens 

jährlich (sic!) treffen (sollen), um das operative Geschäft zu besprechen (sic!)» (S. 27). Von einer 

«Mitbestimmung» kann hier keine Rede sein. Der Verstoss gegen die Strategische Leitlinie Nr. 9 

ist offensichtlich. 

 

Die Fakultät würde deswegen anregen, auch diese Teile des Konzeptes in die fachgutachtliche 

Prüfung miteinzubeziehen. Sie schlägt ausserdem vor, weitere Modelle der fakultären 

Mitbestimmung zu prüfen. Das könnte etwa geschehen durch ein – in Oxford bewährtes – 
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Modell der Bibliothekskommissionen, in denen die entsprechenden Fächer massgeblich beteiligt 

sind und die insbesondere über Erwerbungsstrategien und Erwerbungsprofile entscheiden. 

Diese Kommissionen wären auch geeignet, die konzeptionellen Schwächen der «Liaison 

Librarians» (S. 15) zumindest teilweise zu kompensieren. Denn auch wenn in der 

Vernehmlassungsvorlage – obschon etwas versteckt – den «Disziplinen» der «Auswahlentscheid» 

«garantiert» (S. 24) wird, so widerspricht dem doch die konkrete Ausgestaltung.  

 

 Ohnehin ist das Konzept der «Liaison Librarians» insgesamt problematisch: Schon als solches 

entbehrt dieses Modell der Nachvollziehbarkeit, schweigt sich doch die Vernehmlassungsvorlage 

aus über die Unterschiede zwischen «Liason Librarians» und den Fachreferentinnen und 

Fachreferenten, wie sie in der Bibliothek der RWF seit Jahren sehr erfolgreich tätig sind. 

Offensichtlich sollen die «Liaison Librarians» insbesondere die Erwerbung durch 

«Erwerbungsprofile» und die Bestandspflege in den Teilbibliotheken steuern. Das bedeutet, dass 

die Entscheidung über Erwerbungen und Ausgliederungen von den Fakultäten und Instituten 

auf die «Liaison Librarians» übergeht. Damit verlieren die «Disziplinen» aber gerade die Befugnis 

zur Auswahl der Bestände. Die damit implizierte prinzipielle Vormachtstellung der «Liaison 

Librarians» gegenüber den Forschenden ist inakzeptabel und mit einer «Garantie» der 

Auswahlbefugnis für die «Disziplinen» unvereinbar.  
 

Aber auch jenseits dieser Probleme stellen sich der RWF weitere Fragen:  

 

 Nur schwer nachvollziehbar ist die Ausgestaltung der Beziehungen zwischen künftiger UBZH 

und ZB: Mehrfach wird in der Vernehmlassungsvorlage auch betont, dass die 

«Aufgabenkoordination zwischen der UBZH und der Zentralbibliothek (ZB) … erst nach 

Abschluss des Vorprojekts unter Mitbestimmung der Fakultäten konkretisiert und vereinbart» 

werden solle (S. 6f.; s. weiterhin S. 4f., 17, 32, 35). Trotzdem wird dieser zukünftigen 

Aufgabenaufteilung bereits ein eigener Abschnitt gewidmet (S. 31-35). Gehören diese Passagen 

wirklich in die jetzige Vernehmlassung? Zudem entfaltet die Vorlage einen «Leistungskatalog der 

UBZH» (S. 12). Im Blick auf die vorerwähnte Notwendigkeit der «Aufgabenkoordination» 

zwischen ZB und UBZH ist der RWF aber nicht klar, wie ein solcher Katalog dann überhaupt im 

jetzigen Zeitpunkt formuliert werden kann.  

 

 Die Vernehmlassungsvorlage spricht zudem zwar über die «Entwicklung bzgl. Swiss Library 

Service Platform (SLSP)» (S. 35), zieht aber hieraus keine Konsequenzen. Denn die SLSP soll 

ausweislich ihrer öffentlich zugänglichen Selbstbeschreibungen viele der Serviceleistungen 

erbringen, die die Vernehmlassungsvorlage der UBZH zuschreibt. Das würde bedeuten, dass 

zunächst eine zentralisierte Bibliothekseinrichtung an der UZH geschaffen würde, die aber 

wesentliche Services zumindest mittelfristig an eine andere Einrichtung abgeben soll. Was das 

bedeutet, ist für die RWF nicht nachvollziehbar geworden. Aus Sicht der RWF ist die 

Vernehmlassungsvorlage gerade in diesem Punkt entgegen ihrem eigenen Anspruch gerade nicht 

an der «Zukunft» orientiert.  

 

 Nicht ganz klar ist der RWF geworden, wieso die ETH-Bibliothek nicht von der Vorlage 

berücksichtigt worden ist. Denn die Koordinationsfragen, die die Vorlage im Blick auf die ZB 

angesprochen hat, stellen sich – insbesondere (aber nicht allein) im Blick auf die 

Naturwissenschaften – in gleicher Weise auch in Beziehung zur ETH-Bibliothek. Ganz abgesehen 

davon ist die ETH-Bibliothek im Zusammenhang verschiedener Dienstleistungen mit Bedeutung 

auch für die UZH – etwa Nebis, später auch SLSP – ein wichtiger Akteur. Das zwingt aus Sicht 
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der RWF regelrecht dazu, bei der weiteren Ausgestaltung der «UZH Bibliothek» auch die ETH 

Bibliothek miteinzubeziehen. 

 

Mit den vorstehenden Themenfeldern sind allerdings nur einige besonders deutliche Schwächen und 

Probleme des Konzepts angesprochen. Doch auch im Detail wirft die Vernehmlassungsvorlage 

immer wieder Fragen auf: Wieso soll eine «Erfassung des Nutzendenverhaltens» allein im Blick auf 

mögliche «Mängel im Arbeitsplatzangebot» erfolgen (S. 13, ganz abgesehen von der grundsätzlichen 

datenschutzrechtlichen Problematik)? Wie ist das Verhältnis des geplanten «Repository» zu dem für 

teures Geld aufgebauten ZORA-Repository (S. 13)? Was ist unter «digitalen Diensten» zu verstehen, 

was unter «bibliothekarische Weiterentwicklung» (S. 14)?  

 

Umgekehrt ist ausgerechnet die Konzeption der «Ausscheidungen» von Büchern geradezu 

bedrohlich konkret (S. 16). Dieser Punkt führt zu einem grundsätzlichen Problem der Vorlage: Hier 

wird die Digitalisierung von Texten und Büchern als zwingend zu erreichender Idealstand dargestellt, 

der teilweise bereits erreicht sei. Das gilt für die Rechtswissenschaften aber nicht. Als Text- und 

Buchwissenschaft arbeitet die Jurisprudenz mit gedruckten Werken. Solche Werke lassen sich 

selbstverständlich auch digitalisieren. Aber es zählt zu den wesentlichen Inhalten 

rechtswissenschaftlicher Forschung und ist auch für die Lehre essentiell, dass Leserinnen und Leser 

im Umgang mit Büchern arbeiten. Denn das Leseverhalten bei digitalen und gedruckten Texten ist 

fundamental unterschiedlich, die Beschäftigung mit gedruckten Texten vermittelt andere 

Kompetenzen des Recherchierens als die Verwendung digitalisierter Texte. Das gilt erst recht für die 

unterschiedlichen Benutzungsformen digitaler und nichtdigitaler Bibliotheken, von denen letztere in 

ganz anderer und vor allem intensiverer Form das vernetzte Denken ihrer Benutzerinnen und 

Benutzer fördern. Aus der Sicht der RWF ist es deshalb bei Buch- und Textwissenschaften wie der 

Jurisprudenz, den Geschichtswissenschaften oder der Theologie problematisch, auf eine 

durchgängige Digitalisierung zu setzen. Die RWF lehnt selbstverständlich die Digitalisierung und die 

Nutzung von digitalisierten Wissensbeständen nicht ab. Aber gerade in Bibliotheken muss aus ihrer 

Sicht immer Raum für das gedruckte Werk sein. Deswegen ist es auch ein für die RWF recht 

bedrückender Gedanke, dass sich eine führende schweizerische Universität darauf beschränken 

möchte, lediglich nötigenfalls das schweizweit «letzte Exemplar» (S. 16) eines Buches zu erhalten.  
 

IV. Zu den Problemen der Vernehmlassungsvorlage für den Standort und die Universität 

Zürich 

Die Vernehmlassungsvorlage wird aus Sicht der RWF im Fall ihrer Realisierung grossflächige 

Reduktionen und Umverteilungen der Budgets für Informationsversorgung bewirken. Vor allem 

hieraus, aber auch aus den inhaltlichen Problemen der Vernehmlassungsvorlage im Übrigen 

resultieren erhebliche Risiken für den Standort Zürich und für seine Reputation.  

 

Das zeigt sich im Einzelnen in folgenden Punkten: 

 

Die Vernehmlassungsvorlage wird im Ergebnis zu umfangreichen Budgetumverteilungen und 

faktisch zu Budgetkürzungen auf der Ebene von Fakultäten und Instituten führen.  

 Zwar sei, so heisst es in der Vorlage, kein «Stellenabbau» beabsichtigt, doch würden für die 

Mitarbeitenden «neue Fähigkeiten erforderlich sein» (S. 7). Dies und der Verzicht auf eine 

Garantie der bestehenden Arbeitsplätze legen den Schluss nahe, dass es zu grossräumigen 

Entlassungen kommen wird, die auf das Fehlen der «neuen Fähigkeiten» gestützt sein werden.  
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 Bezeichnenderweise sind auch die Budgetgarantien für die Fakultäten auf das Erwerbsbudget 

beschränkt und stellen damit insbesondere den nicht ganz kleinen bibliothekarischen 

Personaletat etwa der RWF zur Disposition. Aber auch die Garantie des Erwerbsbudgets richtet 

sich lediglich auf dessen «prozentualen Anteil» (S. 26) und nicht etwa auf definierte jährliche 

Beträge. Die Fakultät möchte deswegen anregen, diese Garantien sachlich auszuweiten und auf 

die Personal- und Erwerbsbudgets nach dem Stand eines noch zu definierenden Jahres 

auszudehnen. 

 

 Die Vernehmlassungsvorlage nimmt aber den Fakultäten nicht allein ihre bisherigen Betriebs- 

und Personalmittel für den Bibliotheksbereich. Sie öffnet darüber hinaus auch den Weg, den 

Fakultäten zusätzlich durch sog. «Leistungsvereinbarung» weitere Mittel zu entziehen: Nach 

dem Konzept der Vernehmlassungsvorlage werden die Fakultäten Leistungsempfänger der 

UBZH. Sollten sie «abweichende oder zusätzliche Dienstleistungen benötigen» wie etwa längere 

Öffnungszeiten (vgl. Abb. 8, S. 27), so werden diese «soweit möglich über das Budget der UBZH», 

mit grosser Wahrscheinlichkeit also durch die Fakultäten finanziert (S. 26). Eine Garantie des 

jeweils bestehenden fakultären Niveaus bibliothekarischer Informationsversorgung enthält die 

Vernehmlassungsvorlage nicht. Folglich ist zu befürchten, dass die UBZH den Fakultäten das 

bisherige Leistungsniveau bibliothekarischer Services in der Regel nicht anbieten wird. Damit 

werden die Fakultäten gezwungen sein, zusätzliche Leistungen bei der UBZH einzukaufen, wenn 

sie im Interesse ihrer Angehörigen ihre Bibliotheken zumindest auf dem bisherigen 

Serviceniveau halten möchten.  

Die RWF möchte deswegen anregen, den Fakultäten und Instituten zu garantieren, dass in ihren 

Bibliotheken auch künftig bibliothekarische Serviceleistungen mindestens im gleichen Umfang 

wie bisher angeboten werden.  

 

 Nach der Vernehmlassungsvorlage droht nicht allein eine Kürzung des Budgets für Bibliotheken. 

Die Vorlage bietet in ihrer jetzigen Gestaltung auch Hand für eine Umverteilung von Ressourcen 

der Informationsversorgung zwischen den Fakultäten der Universität Zürich. Das ergibt sich 

wiederum aus der Gestaltung der Budgetgarantien: Da die Personalbudgets nicht an der 

Bestandsgarantie teilhaben (vgl. S. 26), sind sie direkt oder indirekt (nach vorheriger 

Umwandlung in Sach- und Erwerbsmittel) der Umverteilung zugänglich. Ganz abgesehen davon 

ist ausdrücklich vorgesehen, dass auch die Erwerbungsbudgets nach Ablauf von fünf Jahren 

einer «Neubeurteilung» zugänglich sein sollen (ebd.). Die Regel schliesslich, es sollten «Mittel … 

nicht einseitig zugunsten oder zulasten einzelner Disziplinen eingesetzt» werden (ebd.), ist 

offensichtlich durch den Verzicht auf eine nähere Konkretisierung des Ausdrucks «nicht 

einseitig» sehr auslegungsfähig und bietet folglich auch keinen Schutz gegen entsprechende 

Ressourcenverluste.  

Die RWF wiederholt deswegen nochmals ihre Bitte, die Personalbudgets in die Bestandsgarantie 

miteinzubeziehen und zudem zu prüfen, ob diese Budgets generell den Fakultäten und Instituten 

belassen werden können. Die RWF schlägt ausserdem vor, die Regel über die «einseitigen» 

Mittelreallokationen deutlicher und präziser zu fassen.  
 

 Zusätzliche Verluste an Ressourcen drohen insbesondere den Geistes- und Sozialwissenschaften 

durch die Einberechnung der Mittel, die die ZB für die Informationsversorgung einsetzt (vgl. 

Strategische Leitlinien, S. 5: «Falls Kostenvergleiche zwischen den einzelnen Disziplinen 

angestellt werden, sind die Aufwände der ZB mit zu berücksichtigen.»). Formal bedeutet das 

zwar für alle Disziplinen der UZH, dass die von der ZB für sie aufgewendeten Beträge bei der 

Berechnung des jeweiligen Budgetanteils berücksichtigt und die jeweiligen universitären 
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Leistungen entsprechend gekürzt werden. Betroffen von dieser Anrechnungsregel sind aber vor 

allem die Geistes- und Sozialwissenschaften und damit auch die Rechtswissenschaften. Das 

ergibt sich aus der Strategie «ZB 2020». Sie zielt bekanntlich darauf, die ZB im Bereich der 

Geistes- und Sozialwissenschaften zur Forschungsbibliothek zu machen (Strategie ZB 2020, Nr. 3: 

Sammlung von Print- und E-Medien auf «Forschungsstufe»). In diesen Bereichen ist also der 

Aufwand der ZB vergleichsweise hoch, so dass zu befürchten ist, dass die universitären 

Mittelanteile der Geistes- und Sozialwissenschaften entsprechend abgesenkt werden. Auf diese 

Weise verschlechtert sich die Informationsversorgung für die Geistes- und Sozialwissenschaften – 

und damit auch der Rechtswissenschaften – am Standort Zürich nachhaltig: In den Bibliotheken 

der geistes- und sozialwissenschaftlichen Institute wird die Informationsversorgung mit Verweis 

auf die ZB ausgedünnt werden. Auf die Anschaffungspolitik der ZB haben die Forschenden der 

UZH hingegen keinen Einfluss. Diese Entwicklung ist auch und gerade für die RWF 

problematisch. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass der ZB die fachliche Kompetenz für Teile 

der Rechtswissenschaften (v. a. Rechtsvergleichung, Grundlagenfächer, Wirtschaftsrecht) fehlt 

und dass dementsprechend hier z. T. grosse Bestandslücken entstanden sind. In der Konsequenz 

führt die Umsetzung der Vernehmlassungsvorlage also dazu, dass das bisherige Niveau der 

Informationsversorgung für die Rechtswissenschaften am Standort Zürich nicht mehr gehalten 

werden kann: Die ZB ist hierzu fachlich zu limitiert, während der Bibliothek der RWF die 

entsprechenden Personal- und Erwerbsressourcen entzogen sein würden.  

 

Die von der Vernehmlassungsvorlage anvisierte Neugestaltung der Bibliotheksressourcen und ihre 

bereits dargelegten methodischen wie konzeptionellen Defizite werden schwerwiegende 

Konsequenzen für den Standort Zürich haben. 

 

 Die Errichtung der UBZH bewirkt die Begründung einer neuen zentralisierten Hierarchieebene 

zu Lasten der Fakultäten, die zudem auch aus bislang den Fakultäten zugewiesenen Mitteln 

finanziert wird. Dadurch werden sich, so ist zu befürchten, bibliothekarische und administrative 

Prozesse erheblich verlangsamen – anstatt diese effizient und bedarfsgerecht zu gestalten.  

 

 Die geplante UBZH benachteiligt die Theologische Fakultät, die Philosophische Fakultät und die 

RWF gegenüber den anderen Fakultäten. Sie verlieren zentrale Teile ihrer wissenschaftlichen 

Infrastruktur in Form von Büchern und bibliothekarischem Knowhow. Zudem müssen sie über 

die kurz- und mittelfristig zu befürchtenden Umverteilungen des Bibliotheksbudgets zur 

Finanzierung der anderen Fakultäten beitragen. Damit droht der Universität Zürich die Spaltung 

in zwei Fakultätsgruppen. Das ist in Niemandes Interesse. Die RWF appelliert deswegen an die 

Universitätsleitung, dieser Spaltungstendenz aktiv entgegenzutreten. Das kann insbesondere 

dadurch geschehen, dass alternative Modelle der Bibliotheksorganisation umgesetzt werden, 

während denjenigen Fakultäten, die dies wünschen, die Autonomie ihrer Bibliotheken belassen 

wird. 

 

 Die von der Vernehmlassungsvorlage intendierte Einschränkung der wissenschaftlichen 

Informationsversorgung auf der Ebene der Fakultäten und Institute führt voraussichtlich zu 

deutlichen Verschlechterungen der Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre: Wenn 

Erwerbsentscheidungen künftig über zentralisierte Strukturen ausgehandelt und umgesetzt 

werden müssen, wenn die Bereitstellung von Medien zentralisiert und zugleich limitiert wird, 

wenn insbesondere aufgrund der angestrebten Neuverteilungen des Bibliotheksbudgets 

bibliothekarische Services in den ehemaligen Fachbibliotheken eingeschränkt oder ganz 
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heruntergefahren werden, wenn also der Zugriff auf Print- und (im Blick auf die zu erwartenden 

Budgetreduktionen auch bei den) E-Medien vermindert wird, dann werden Forschung und Lehre 

zumindest im Bereich der Rechtswissenschaft erheblichen Schaden nehmen. Das schwächt 

insbesondere die Fähigkeit zur Einwerbung von Drittmitteln etwa über den SNF oder den ERC.  

 

 Die von der Vernehmlassungsvorlage angestrebte Verminderung der dezentralen 

bibliothekarischen Informationsversorgung wird zudem mittelfristig an verschiedenen Stellen zu 

Kostensteigerungen führen: Wie sich etwa am Beispiel des Geographischen Instituts gezeigt hat, 

führt die Zentralisierung von Institutsbibliotheken zur Entstehung von umfangreichen 

Handapparaten, deren Bestände dann der Benutzung durch die Öffentlichkeit entzogen werden. 

Es ist anzunehmen, dass diese in den Strategischen Leitlinien explizit garantierten Handapparate 

(S. 10) erhebliche Mittel insbesondere aus Einrichtungskrediten binden werden. Ausserdem 

werden auch die Institute zumindest mittelfristig verstärkt Ressourcen für diese 

Schattenbibliotheken aufwenden, um so die zu erwartenden Absenkungen des bibliothekarischen 

Leistungsniveaus (s. o.) zu kompensieren.  

 

 Die Universität Zürich wird auf diese Weise erheblich an Reputation verlieren. Schon das bereits 

angesprochene internationale Medienecho macht nur allzu deutlich, mit welcher kritischen 

Aufmerksamkeit die hiesigen Pläne verfolgt werden. Dem entsprechen auch die vielfachen 

Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland.  
 
 

V. Alternative Gestaltungen einer «UZH Bibliothek» 

Wie bereits dargelegt, teilt die RWF die Meinung der Vernehmlassungsvorlage, dass im 

Zusammenhang von Digitalisierung und verschiedenen bibliothekarischen Prozessen (etwa im 

Zusammenhang mit der Begründung der SLSP oder der von der Fakultät seit jeher vorgeschlagenen 

zentralen Koordination der E-Media-Bewirtschaftung) eine zentrale Institution sinnvoll ist. Doch ist 

eine derart weitreichende Zentralisierung, wie sie in der Vernehmlassungsvorlage konzipiert worden 

ist, nicht notwendig, um solche Ziele zu erreichen oder auch um eine zentrale Instanz für die 

Weiterentwicklung bibliothekarischer Prozesse und Dienstleistungen zu schaffen.  

 

Die Vernehmlassungsvorlage stellt die Prüfung alternativer Modelle in Aussicht. Dazu möchte auch 

die RWF beitragen, indem sie die nachfolgend angeführten Organisationsgestaltungen zur 

Diskussion stellt: 

 

 

 Begründung einer UBZH und Steuerung fakultärer Bibliotheken durch Rahmenvereinbarungen  

Neben der UBZH bestehen auf fakultärer Ebene Bereichsbibliotheken und Bibliothekscluster. Die 

Budgetverantwortung verbleibt vollumfänglich bei den Fakultäten und Instituten. Die UBZH 

schliesst aber Rahmenvereinbarungen mit den Fakultäten und (grösseren) Instituten. Diese 

Übereinkommen regeln insbesondere die wechselseitigen Pflichten in den Bereichen 

Forschungsdatenmanagement, Infrastrukturleistungen, Digitalisierung und Big Data (Strategien, 

Ressourcen, Prozesse), Publikationsmanagement und Open-Access, Strategien und Prozesse der 

Archivierung, das E-Media-Management und die Beziehung zur SLSP. Diese Vereinbarungen regeln 

auch, welche Ressourcen die Fakultäten für den Betrieb der UBZH aufzuwenden haben. Zu prüfen 

wäre ausserdem der Abschluss weiterer Rahmenvereinbarungen über die Ausgestaltung der 

Weiterbildung des Bibliothekspersonals an der UZH.  
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Diese organisatorische Gestaltung würde dem Ordnungsgefüge vieler LERU-Universitäten 

entsprechen. Das belegen z. T. auch die Angaben in der Vernehmlassungsvorlage selbst. Hiernach 

nämlich verfügen etwa in Heidelberg «UB und Institute über Globalhaushalte» und es sind die 

Institute, die die Entscheidungsbefugnis haben «über dezentral benötigte Spezialmonographien und 

Spezialzeitschriften im Printformat, die sie dann auch selbst finanzieren» (Zusatzinformationen, S. 3; 

die Hervorhebung nicht im Original). Die RWF nennt auf Nachfrage gerne weitere Beispiele solcher 

Organisationsformen an LERU-Universitäten.  

Die Vorzüge dieses Organisationstypus sind offensichtlich und bestehen nicht lediglich in der 

Bewahrung der fakultären Verantwortung. Dieses Modell ermöglicht nämlich auch eine andere Nähe 

des Bibliothekspersonals zu den Forschenden, Lernenden und Lehrenden als die 

Vernehmlassungsvorlage: Im Gegensatz zum «Liaison Librarian» wird es hier nämlich den 

Nutzenden unmittelbar vor Ort und dies kontinuierlich möglich, Einfluss auf die Gestaltung der 

Bibliothek zu nehmen. Zudem wird auch die angestrebte Vermittlung von Informationskompetenzen 

vor Ort realisierbar und kann damit die Bibliotheks- und Fachkultur der entsprechenden Institute 

deutlich besser abbilden als das jetzt angedachte schwerfällige zentralisierte Gebilde. Dass die 

Bewirtschaftung insbesondere der Erwerbsbudgets deutlich schneller und insofern effizienter 

geschehen kann, tritt noch hinzu. 

 

 Begründung einer UBZH und Teilintegration von Bibliotheken der UZH durch opting in  

Bei diesem Organisationsmodell folgt nach der Errichtung der UBZH in einem zweiten Schritt die 

Integration ausgewählter Bibliotheken, wie dies in der jetzigen Vernehmlassungsvorlage für alle 

Bibliotheken der UZH vorgesehen ist. In dieser Weise in die UBZH eingegliedert werden diejenigen 

Institutsbibliotheken, deren Institute dafür optieren (opting in) oder die durch die UBZH mit 

Zustimmung der betroffenen Fakultäten dafür ausgewählt worden sind. Für die autonom bleibenden 

Bibliotheken gilt das oben Genannte entsprechend: Ihr Budget verbleibt bei den Fakultäten, sie sind 

der UBZH durch Rahmenvereinbarungen verbunden, die auch die finanziellen Verpflichtungen der 

Fakultäten und Institute gegenüber der UBZH regeln.  

Diese Lösung orientiert sich am Vorgehen insbesondere in Cambridge und Oxford, also zwei 

besonders prominenten Mitgliedern der LERU. Mit den Bodleian Libraries in Oxford (vgl. Statute 

VIII der Oxford University, <https://www.admin.ox.ac.uk/statutes/786-121.shtml>) und den 

dependent libraries der Cambridge University Library (vgl. Statutes and Ordinances of the University 

of Cambridge, Chapter IX/8, <https://www.admin.cam.ac.uk/univ/so/2017/chapter09-

section8.html#heading2-37>) bestehen an beiden Standorten Bibliotheksverbünde mit ausgeprägt 

zentralisierter Organisation. Allein in Cambridge sind – soweit ersichtlich – derzeit über 20 

Bibliotheken als affiliated libraries der Leitung eines librarian unter der Aufsicht einer – 

akademischen – Kommission unterstellt und haben keine Budgethoheit mehr.  

Die Vorteile dieses Modells sind aus Sicht der RWF deutlich: Diese Organisationsgestaltung ist dem 

Subsidiaritätsprinzip der Strategischen Leitlinie Nr. 1 am allernächsten. Dabei ist eine – wenn auch 

begrenzte – Zentralisierung möglich. Klein- und Kleinstbibliotheken können zwanglos in die UBZH 

integriert und entsprechend fortentwickelt werden. Grosse Fakultätsbibliotheken wie in der RWF, die 

für eine UBZH eher eine Belastung darstellen würden, bleiben dagegen selbständig und gehen die 

nächsten Schritte in die bibliothekarische Zukunft in partnerschaftlicher Verbundenheit mit der 

UBZH. Zudem wird es gerade bei diesem Modell auch leichter, die vielfach angemahnte 

Koordination von ZB und den Bibliotheken der UZH nachhaltiger zu gestalten. Denn es wird besser 

möglich, die lokalen Unterschiede in der Erwerbungstiefe und beim bibliothekarischen 

Leistungsniveau zu berücksichtigen und durch diese Differenzierung zwischen verschiedenen 

Bibliothekstypen auch die Abstimmung mit der ZB deutlich zu erleichtern.  
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Welchem Modell auch gefolgt wird, wesentlich ist der RWF, dass solche Umgestaltungen von dem 

Prinzip des Konsenses und der wechselseitigen Rücksichtnahme bestimmt werden. Die Gestaltung 

des Vorprojekts war aus Sicht der RWF zu wenig transparent und von einem ausgeprägt 

zentralistisch-hierarchischen Ordnungsmodell bestimmt. Damit verbunden ist ein Verlust an 

Vertrauen, der für alle Beteiligte kontraproduktiv ist. Es ist das Anliegen der RWF, Vertrauen 

wiederaufzubauen und gemeinsam eine gute Lösung für die UZH der Zukunft zu finden und zu 

gestalten. Die RWF ist gerne bereit, hierbei in einem konstruktiven Dialog mitzuwirken. Diese 

Stellungnahme soll ein Schritt in diese Richtung sein.  

 

 

Universität Zürich 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

 

Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag, Dekanin   

Prof. Dr. iur. Andreas Thier, Prodekan Ressourcen 

 

 

2.3 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

Verschickt am: 03.12.2018 Verarbeitet  am:  04.12.2018   Per: E-Mail 

 

Gerne nehmen wir als Fakultät Stellung zur oben genannten Vernehmlassung aus dem Vorprojekt 

„UZH Bibliothek der Zukunft“. 

 

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät sieht in der neu angestrebten Organisation der UZH 

Bibliotheken in einer UBZH eine grosse Chance, auf künftige Herausforderungen im 

Bibliothekswesen agil und innovativ reagieren zu können. 

 

Wir unterstützen insbesondere und mit grossem Nachdruck die beigelegten Stellungnahmen von 

Daniela Koller, Leiterin der Bibliothek für Betriebswirtschaft, sowie die von Lukas Tobler, Leiter der 

Bibliothek für Volkswirtschaftslehre, die die Fakultät beim Vorprojekt in den Teilprojekten 

"Organisation" und "Leistungskatalog" vertreten haben (siehe: 6.28 und 6.29). 

 

Zusammenfassend möchten wir folgende Punkte anmerken: 

 

1. UBZH: Wir unterstützen das Vorhaben, die Bibliotheken in einer UBZH zusammen zu führen und 

die Dienstleistungen zu bündeln. 

 

2. Organisation: Aus Sicht der Fakultät sind Leistungsauftrag und Leistungsvereinbarung geeignete 

Mittel zur Steuerung der UBZH. Es wird das Modell B präferiert. 

 

3. Standorte: Die Fakultät begrüsst die zentrumsnahe Zusammenlegung der beiden Bibliotheken der 

Betriebswirtschaftslehre und der Volkswirtschaftslehre im Neubau „Forum UZH“. 

 

4. Dienstleistung: Es sollen weiterhin auch individuelle Dienstleistungen angeboten werden, 

die speziell auf die unterschiedlichen Nutzeranforderungen abstellen können. 
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5. Mitwirkung: Die Fakultäten und Institute sollen in die Umsetzung der Organisation, bei der 

Angebotsentwicklung, Bibliotheksmitarbeitende in operative Abläufe sowie Studierende in die 

Gestaltung des Dienstleistungs- und Raumangebots einbezogen werden. 

 

Für die Details verweisen wir auf die Stellungnahmen von Frau Koller (BWL) und Lukas Tobler 

(VWL), die sämtliche Punkte ausführlich darlegen und diesem Schreiben angefügt sind. 

 

2.4 Medizinische Fakultät 

Verschickt am: 26.11.2018 Verarbeitet  am:  26.11.2018   Per: E-Mail 

 

Die Medizinische Fakultät der Universität Zürich (MeF) bedankt sich herzlich für die Information 

und die Möglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung des Projekts „UZH Bibliothek der 

Zukunft“ Stellung nehmen zu können.  

 

1) Notwendige Rahmenbedingungen zu Bibliotheksdienstleistungen für Forschung und Lehre an der MeF  

Professionelle Bibliotheksdienstleistungen sind wichtige Grundpfeiler für Exzellenz in Forschung 

und Lehre an der MeF. Schnelle, umfassende Verfügbarkeit von Forschungsliteratur ist im 

dynamischen Umfeld der Medizin unverzichtbar, weshalb biomedizinische Publikationen vor allem 

in elektronischer Form angeboten und nachgefragt sind, auch wenn in einigen Fachbereichen wie 

Medizingeschichte oder medizinischer Ethik weiterhin ebenso gedruckte Bestände von Bedeutung 

sind. Die Entwicklungen in den Bereichen Open Science, einschliesslich Open Access und Open Data 

sowie Forschungsdatenmanagement sind insbesondere vor dem Hintergrund der heutigen 

Anforderungen der kompetitiven Mittelvergabe (SNF, ERC etc.) von zentraler Wichtigkeit. Die 

Forschenden benötigen hierbei Unterstützung in Form von Budget, Infrastruktur und Beratung.  

 

Während für die Forschenden ein grosses elektronisches Literaturangebot sowie Publikationsunter-

stützung im Mittelpunkt stehen, sind für die Studierenden neben der Versorgung mit (elektronischer) 

Studienliteratur auch Bibliotheksstandorte als Ort des Lernens und Studierens mit einem 

differenzierten Arbeitsplatzangebot und langen Öffnungszeiten wichtige Faktoren für den 

Studienerfolg. Die Bibliotheken erbringen zudem einen wichtigen Beitrag in der Förderung 

überfachlicher Kompetenzen, indem sie Informationskompetenz in die Lehre tragen, aber auch 

individuelle Beratungen anbieten.  
 

2) Organisation der Bibliotheksdienstleistungen für die MeF  

Die Hauptbibliothek der Universität Zürich (HBZ) bietet neben den gesamtuniversitären Leistungen 

auch spezifische Bibliotheksdienstleistungen für die beiden Fakultäten MeF und MNF an. Seit der 

Integration der ehemaligen Spitalbibliothek des USZ ins Gebäude auf dem Careum Campus 2004 

nimmt die Hauptbibliothek der Universität Zürich (HBZ) eine zentrale Rolle für die 

Literaturversorgung der Forschenden und Studierenden für die MeF, das USZ, die weiteren 

universitären Spitäler und das Careum Bildungszentrum wahr. Durch die Integration der Bibliothek 

für Medizingeschichte in die HBZ – Medizin Careum 2017 konnten Bibliotheksflächen reduziert und 

gleichzeitig Dienstleistungen optimiert bzw. ausgebaut werden. Zudem wurde für die Versorgung 

des Lehrstuhls für Medizingeschichte (Standort Winterthurerstrasse 30) zusätzlich ein Handapparat 

sowie ein Bücherlieferdienst von der HBZ – Medizin Careum aus eingerichtet. Ein ähnliches 

Vorgehen zur Integration ist für die Bibliothek des Instituts für Zahnmedizin ab 2019 geplant; mit 

weiteren Bibliotheken – Bibliothek des Instituts für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention, 
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Bibliothek des Lehrstuhls für Biomedizinische Ethik sowie Bibliothek der Psychiatrischen 

Universitätsklinik – bestehen entsprechende Kontakte. Dies betrifft die noch vorhandenen 

Klinikbibliotheken innerhalb des USZ, die in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert 

wurden. Die Organisation der Klinikbibliotheken erfolgt zudem in enger Zusammenarbeit mit der 

HBZ – Medizin Careum.  

 

Die Zentralisierung der Bibliotheksdienstleistungen bei der HBZ mit Übergabe der entsprechenden 

Sach- und Personalmittel erweist sich als vorteilhafte Lösung für die MeF, da damit neben der Frei-

gabe von Flächen auch ein hoher administrativer Aufwand im Sinne einer Gesamtkoordination über-

geben werden konnte. Für die Zusammenarbeit mit den Instituten der MeF, den Kliniken und dem 

Careum Bildungszentrums bestehen definierte Ansprechpersonen.  

 

Neben der Zurverfügungstellung eines umfassenden naturwissenschaftlichen und biomedizinischen 

– insbesondere elektronischen – Medienangebots übernimmt die HBZ eine wichtige Funktion als 

Lern- und Studienort für die Studierenden der MeF. Der Standort HBZ – Medizin Careum verfügt 

über ein differenziertes Arbeitsplatzangebot und bedarfsorientierte Öffnungszeiten. Ebenso ist die 

HBZ ein wichtiger Partner in der Lehre, indem sie innerhalb der Curricula Informationskompetenz 

fördert. Zentral durch die HBZ organisierte Services wie die Lizenzierung von E-Medien, das 

Betreiben des Open-Access-Repositoriums ZORA und der Publikationsplattform HOPE oder 

Support/Beratung im Bereich Forschungsdatenmanagement haben für die Forschenden eine immer 

wichtigere Bedeutung.  

 

Die Zusammenarbeit zwischen der MeF und der zentral unterstellten Dienstleistungseinheit HBZ ist 

erfolgreich. Die Dienstleistungsangebote entsprechen den Bedürfnissen der Fakultät. Die 

formulierten Anforderungen an eine UBZH sind für die MeF überwiegend bereits heute erfüllt.  

 

3) Einschätzung des Projekts UZH Bibliothek der Zukunft  

Die MeF teilt die Analyse und die grundlegende Einschätzung der Trends im Bibliothekswesen durch 

das Vorprojekt. Durch eine umfassende zentrale Organisation des Bibliothekswesens UZH kann eine 

Gesamtstrategie umgesetzt und der Aus-/Aufbau neuer Dienstleistungen ermöglicht werden. Eine 

verbesserte Organisation der zahlreichen Standorte bietet die Chance eines kostenoptimierten Ein-

satzes der für Bibliotheksdienstleistungen aufgewandten Mittel. Hierdurch können 

zukunftsorientierte Aufgaben, wie Ausbau der E-Library, Dienstleistungen in den Bereichen 

Forschungsdatenmanagement, Publikationsunterstützung sowie Open Science bzw. Open Access 

weiter ausgebaut werden. Die UZH verfügt dann über eine auch im internationalen Vergleich gut 

aufgestellte Universitätsbibliothek – eine wichtige Grundlage für Exzellenz in Forschung und Lehre. 

Damit das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden kann, ist jedoch den unterschiedlichen 

Bedürfnissen der jeweiligen Fachbereiche und Disziplinen aller Fakultäten, sowohl in der 

Ausgestaltung des Dienstleistungsangebots wie auch in der Projektumsetzung, unbedingt Rechnung 

zu tragen.  

 

a. Dienstleistungen der UBZH  

Die MeF unterstützt den vorgeschlagenen Dienstleistungskatalog. Eine einheitliche 

Erwerbungspolitik ist für die Effizienz des Systems empfohlen. Der Ansatz des „Liaison 

Librarian“ verspricht eine optimale, forschungsnahe Kooperation, die allerdings entsprechend den 

Bedürfnissen der jeweiligen Fachbereiche umgesetzt werden muss. Zudem sind die 
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Fachreferentinnen und Fachreferenten an der HBZ insbesondere in der Lehre und Beratung von 

Studierenden und Forschenden tätig.  

 

b. Organisation der UBZH  

Die vorgeschlagene Organisation erscheint für eine UBZH insgesamt angemessen. Das Basisangebot 

der Dienstleistungen im Rahmen der Leistungssteuerung auf der Ebene Fakultäten sollte mindestens 

das heute von der HBZ erbrachte Dienstleistungsniveau umfassen. Der vorgeschlagene 

Disziplinencluster in der Aufbauorganisation sollte mit Blick auf die jeweilige Fakultätsgrösse 

überdacht werden. So stellen die MeF und die MNF, die zu einem Cluster zusammengeführt werden 

sollen, rund 30% der Studierenden und 45% der Professorinnen/Professoren der UZH. Die 

Zentralbibliothek Zürich spielt mit ihren Dienstleistungen und ihrer Strategie für die Versorgung der 

MeF und der MNF eine untergeordnete Rolle. In den vorliegenden Unterlagen ist allerdings nicht 

ersichtlich, wie das Modell A mit der Leitlinie 2, dass die UBZH für sämtliche bibliothekarischen 

Belange der UZH verantwortlich ist, übereinstimmen kann. Aufgrund der Bedeutung der 

Zentralbibliothek für die Geistes- und Sozialwissenschaften ist aber die Klärung ihrer 

Dienstleistungen für die UZH und ihres Verhältnisses zur UZH gleichwohl von hoher Wichtigkeit.  
 

c. Standorte der UBZH  

Im Bereich der Standorte liegt eine grosse Chance zur Optimierung der Dienstleistungen insgesamt. 

Die genannten Prämissen und Massnahmen erscheinen sinnvoll. Der Standort HBZ – Medizin Care-

um ist bewährt und kann an diesem Ort weitergeführt werden. Für weiteres Optimierungspotential 

im Rahmen der MeF (siehe auch unter Ziffer 2, Organisation der Bibliotheksdienstleistungen für die 

MeF) bestehen bereits entsprechende Kontakte, die seitens der Fakultät unterstützt werden.  
 

4) Zusammenfassung  

Die in der Vernehmlassungsvorlage genannten Entwicklungen und Optimierungen konnten für die 

MeF in Zusammenarbeit mit der HBZ grösstenteils bereits realisiert werden. Für einzelne wenige 

Disziplinen wird die einfache Verfügbarkeit einer Handbibliothek auch weiterhin zentral sein. Wir 

begrüssen diese Möglichkeit grundsätzlich; möglicherweise ist in den meisten Fällen diese nur 

solange nötig bis die Digitalisierung abgeschlossen ist. Die vorgeschlagene Aufbauorganisation 

scheint den Zielsetzungen dienlich zu sein und den Gegebenheiten Rechenschaft zu tragen. Die 

gemäss strategischen Leitlinien unter Leitlinie 9 garantierte strategische und operative 

Mitbestimmung der Fakultäten ist sehr zu begrüssen; gleichwohl ist die aktuelle 

Vernehmlassungsvorlage hierzu noch wenig spezifisch. Bei der Gestaltung der Abläufe für das 

Bibliotheksboard möchten wir zudem anregen, sie in Anlehnung an diejenigen der 

Technologiekommission für Technologieplattformen zu gestalten. 

 
Gesamthaft gesehen unterstützt die MeF die grundlegende Stossrichtung des Projekts UZH 

Bibliothek der Zukunft, um das Bibliothekswesen UZH für die aktuellen und zukünftigen 

Herausforderungen zu rüsten und somit die Unterstützung von Forschung und Lehre durch ein 

optimales Dienstleistungsangebot zu gewährleisten. Auch wenn die detaillierte und konkrete 

Finanzierung nicht Teil der in der Vernehmlassung skizzierten Leistungsvereinbarungen ist, möchten 

wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dies besonders angesichts des Bedarfs im Bereich der 

digitalen Bereitstellung von Forschungsliteratur und der Grösse eines möglichen Clusters von MeF 

und MNF für die MeF mittelfristig wesentlich sein wird.  

 

Wir bedanken uns nochmals sehr für die Möglichkeit der Stellungnahme und stehen gerne für 

Rückfragen oder für einen Austausch zur Verfügung. 
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2.5 Vetsuisse-Fakultät 

Verschickt am: 26.11.2018 Verarbeitet  am:  26.11.2018   Per: E-Mail 

 

Einleitung 

Das digitale Zeitalter eröffnet und fördert einen schnellen, unkomplizierten Zugang zu 

wissenschaftlichen Inhalten und interdisziplinären Austausch. Dass der Zugang zu E-Ressourcen mit 

sehr hohen Kosten verbunden ist, verlieren manche aus den Augen – im Netz sind wissenschaftlich 

geprüfte und high-ranked Inhalte nicht frei verfügbar. Budgeteinsparungen setzen die Universitäten 

unter Druck. Verlage dringen stark in den Dienstleistungssektor Informationsbeschaffung und -

vermittlung ein und schöpfen diese Einnahmenquellen der universitären Bibliotheken ab.  

Das Hauptaugenmerk richtet sich jedoch auf die rasante Entwicklung im High-Tech Sektor sowie im 

Bereich Informations- und Wissensmanagements. Hier entstehen in rascher Folge neue 

Handlungsfelder. Dies ist das Spannungsfeld, in dem sich wissenschaftliche Bibliotheken bewegen. 

UZH Bibliotheken stehen vor interessanten Herausforderungen, wie: 

• Ausbau des Angebotes an E-Ressourcen 

• Ausbau des Service-Portfolios in den Bereichen Datamanagement, Bibliometrie, Data-Analysen, 

Publizieren, Open Access und Vermittlung von Information/digitaler Kompetenz 

• Ausbau der effizienten Informationsversorgung (Beschaffung und Auffindbarkeit) 

• Ausbau der Öffnungszeiten und des Angebots verschiedener Arten von Arbeitsplätzen wie Einzel-, 

Gruppen- und Computerarbeitsplätzen 

• Ausbau der Quellen sowie Pflege der historischen Bestände 

• Ausbau der fachspezifischen Bestände 

• Aktiv werden im Bereich Innovation, d.h. Entwicklung sinnvoller technischer und 

organisatorischer Lösungen 

• Update des Berufsbildes‚ Wissenschaftliche BibliothekarInnen an das High-Tech und IT-Umfeld 

 

In Kenntnis dieses Umfeldes und in Berücksichtigung der eigenen Disziplin Veterinärmedizin haben 

sich VertreterInnen der Vetsuisse-Fakultät aktiv in den Prozess und in die 3 Teilprojekte eingebracht. 

 

Stellungnahme zu den Teilprojekten 

 

1 Management Summary 

Ein mehrgliedriges Bibliothekssystem, wie bis anhin genutzt, kann den Anforderungen der nächsten Generation 

an Studierenden und Forschenden in einem High-Tech Umfeld und geforderter digitaler Kompetenz nicht mehr 

nachkommen – d.h. der Auftrag einer qualitativ hochstehenden und effektiven Bereitstellung von ERessourcen 

und deren Lizenzierung, OpenAccess, Vermittlung von Informationskompetenz, Unterstützung in 

Datamanagement und Innovationen kann nicht mehr in der benötigten Geschwindigkeit angepasst und 

umgesetzt werden.  

Daher unterstützt die Vetsuisse-Fakultät eine entsprechende Stossrichtung innerhalb des 

Hauptprojektes, d.h. eine mögliche UBZH als Organisation für eine effiziente und effektive 

Dienstleistungserbringung mit operativer Führung. Wir halten unbedingt am Modell der 

divisionalen und disziplinenspezifischen Aufgabenerledigung und dem Einsatz von Liaison 

Librarians sowie dem Erhalt des Erwerbungsbudgets in den jeweiligen Fakultäten fest. Die 

Positionierung der ZB und deren Aufgabenbereich innerhalb einer möglichen UBZH muss klar 

umrissen werden, siehe Fazit. 
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2 Projektauftrag 

Der Projektauftrag beinhaltet: ‚…bibliothekarische Informationsversorgung ist ein zentraler Erfolgsfaktor für 

Forschung und Lehre‘. Optimierungen wie verbesserte Öffnungszeiten mit kompetenter Beratung und Kursen 

zur Förderung der Informationskompetenz sowie Dienstleistungen wie Publikationsunterstützung, 

Forschungsdatenmanagement, Unterstützung bei Big Data Analysen und technologische Weiterentwicklung 

und Innovation müssen aus- und aufgebaut werden. Dem Projektauftrag können wir zustimmen, siehe 

Kommentar Management Summary. Die Fachdisziplinen Naturwissenschaften und 

Medizin/Veterinärmedizin haben die erwähnten Entwicklungen früh erkannt und konnten bereits 

gewisse Reformen/Anpassungen durchführen so z.B. qualitativ und effektive Bereitstellung an E-

Ressourcen (E-Books und Datenbank aus eigenem Budget) und die Optimierung Lern- und 

Studienarbeitsplätze und Öffnungszeiten sowie Ausbau Service-Portfolio Digitale Kompetenz. Dass 

diesem Transformationsprozess natürlicherweise eine Budgetverschiebung vom Menschen zur 

Technik also z.B. zu virtuellen Lernräumen und dem Ausbau Angebot der E-Ressourcen einher geht, 

sollte nicht unerwähnt bleiben und auch kommuniziert werden. 

 

3 Dienstleistungen Universitätsbibliothek Zürich 

Wir möchten hier zuerst auf das Kooperationsprojekt Swiss Library Service Platform SLSP hinweisen. 

Aktionäre sind: ETH, ZB, UZH, Uni Genf, Uni Basel, Uni Bern, Uni St. Gallen etc. Realisierung, 

Abschluss des Gesamtprojektes Ende 2020, ab 2021 wird der Routinebetrieb aufgenommen. Ziel ist: 

Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung. Gemäss Planung sollte diese Plattform 

die Hochschulbibliotheken in ihren Routineprozessen dauerhaft entlasten, damit Personalressourcen freigespielt 

werden können, die für die Erarbeitung neuer, zielgruppenspezifischer Serviceangebote erforderlich sind. 

Forschungsnaher Service soll angeboten werden wie Forschungsinformationssysteme, Data Curation, 

Forschungsdatenrepositories usw. Sowie klassische bibliothekarische Arbeiten zentralisiert zu 

verrichten. (Zitat Wolfram Neubauer „Gemeinsam sind wir stärker“: das Kooperationsprojekt Swiss 

Library Service Platform (SLSP) https://www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/283828 

01.10.2018 09:17). 

Der Part Dienstleistungen UZH Bibliothek der Zukunft sowie das Serviceportfolio SLSP können nicht 

ungetrennt voneinander betrachtet werden. In den Strategischen Leitlinien vom 12. Februar 2018 

wird auf die Plattform hingewiesen. Im Vorprojekt findet sich jedoch keine Erwähnung. 

 

4 Organisation Universitätsbibliothek Zürich 

Eine zentrale Organisation (UBZH) zur zentralen bibliothekarischen Informationsversorgung mit 

Know-how in allen Spezialfragen ist zu begrüssen, sofern die kleineren und spezialisierten 

Disziplinen nicht vernachlässigt werden. Wir unterstützen auch die Realisierung einer UBZH als 

einzige Kontaktstelle in nationalen so z.B. SLSP und internationale Gremien. Wir möchten jedoch auf 

einen zentralen Widerspruch oder Unklarheit der Strategischen Leitlinien datiert vom 12. Februar 

2018 zur Vernehmlassung datiert 30. Juli 2018 hinweisen. In den Strategischen Leitlinien Punkt 4.1 

Leitlinie 8 Zitat: ‘Die Fakultäten/Institute verfügen über kein eigenes Bibliotheksbudget mehr.’ In der 

Vernehmlassung 4.3.1 stellt sich dies anders dar, Zitat: ‘Zudem sind Modelle zu prüfen, welche die 

Sach- bzw. die Erwerbungsbudget in den Fakultäten bzw. Instituten belassen.’ Da dieser 

Widerspruch für die Nischen Disziplin Veterinärmedizin grosse Auswirkungen haben kann, siehe 

Fazit, bitten wir um Ausarbeitung und Prüfung der unterschiedlichen Modelle. 

 

5 Standorte Universitätsbibliothek Zürich 

Gemäss der strategischen Immobilienplanung ist der Standort Vetsuisse-Fakultät und des 

universitären Tierspitals gesetzt, siehe Stadtuniversität UZH, Bauen für Bildung und Forschung, 
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Teilgebiet Irchel Nord. Wie bereits in der Vernehmlassung festgehalten, erfüllt die VSF TFA mit dem 

Angebot an Arbeitsplätzen in Computer-, Einzel- und Gruppenarbeitsräume im Verhältnis zur 

Anzahl der Studierenden und deren Nutzung der Räumlichkeiten die Vorgaben. Sie versteht sich als 

Bereichsbibliothek – Hybridbibliothek – und betreut bereits jetzt die Forschungsbestände (Institut für 

Veterinärpathologie, Institut für Tierernährung, Klinik für Nutztiere, Klinik für Zoo-, Heim- und 

Wildtiere) am Standort VSF TFA. Die Nähe zum Forschungsstandort Disziplin Veterinärmedizin und 

zu dem universitären Tierspital ist unabdingbar. Hinzu kommt, dass für eine Akkreditierung 

Fachbereich Veterinärmedizin eine wissenschaftliche Bereichsbibliothek notwendig ist. 

 

Fazit 

Die Etablierung der UZH Bibliothek der Zukunft stärkt den Forschungsstandort Zürich sowie den 

Platz Zürich innerhalb des Projekts SLSP. In diesem Zusammenhang sollte der 

Dienstleistungskatalog der UZH Bibliothek und das Serviceportfolios SLSP genauer und 

differenzierter abgebildet und kommuniziert werden. Sieht man sich den jetzigen Stand an, sollte 

man in Hinblick auf die Vermeidung von kostspieligen Doppelspurigkeiten die Gemeinsamkeiten 

des Serviceportfolios genauer anschauen. Die Vetsuisse-Fakultät unterstützt eine Zentralisierung im 

Bereich Innovation so z.B. die Erstellung von virtuellen Lernräumen zur Vermittlung von 

Informationskompetenz sowie die Erarbeitung eines erweiterten und flexiblen Service-Portfolios in 

den Bereichen Datamanagement, Bibliometrie, Data-Analysen, Publizieren, Open Access. Und ganz 

wichtig: Weiterbildung und/oder Update Berufsbild der wissenschaftlichen BibliothekarInnen. 

Die Vetsuisse-Fakultät fusst auf den 3 Säulen von Lehre, Forschung und Klinik der Fachdisziplin 

Veterinärmedizin. Sie leistet Forschung in der Grundlagenforschung und in allen 

veterinärmedizinisch relevanten Fachgebieten und ist in engem interdisziplinären 

Forschungsaustausch und gemeinsamen Publikationstätigkeit mit der ETH (Agrovet: Nutztiere, 

Tierernährung), One Health und dem Universitätsspital. Oberhoheit über das Budget zur 

Anschaffung von entsprechender, spezialisierter Literatur in Print und als E-Ressourcen ist daher 

unabdingbar. Die aktuelle Lage der Bibliothek Vetsuisse-Fakultät Bern zeigt, dass durch die 

Zentralisierung die Fachdisziplin Veterinärmedizin in Neuanschaffung Fachliteratur und Präsenzzeit 

Bibliothekspersonal unterversorgt ist. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Vorgaben der Leitlinie 1 

des Strategiepapiers der UZH nicht eingehalten werden können, sollte das Bibliotheksbudget nicht 

mehr in der Oberhoheit der Fakultäten verbleiben. Die Disziplin Veterinärmedizin wird durch und 

nach den Reformmassnahmen Bibliotheken Universität Bern nur noch in einem sehr reduzierten 

Umfang unterstützt. Eine Bibliothekarin oder Liason Librarian ist in dieser Fachdisziplin an unserer 

Schwesterfakultät nicht mehr im Einsatz. 

Sollte es in Zürich zur gleichen Entwicklung kommen, wäre es möglich, dass die Versorgung 

wissenschaftlicher Fachliteratur am Lehr- und Forschungsstandort Zürich nicht mehr gewährleistet 

wäre. So konnte bereits im Jahr 2018 an der Vetsuisse-Fakultät Zürich festgestellt werden, dass z.B. 

durch die Nationallizenz mit Oxford Publishing die Backfiles eines fachrelevanten E-Journals wie 

Journal of Animal Science von ab 1910 auf ab 1996 reduziert wurde. Hinzu kommt, dass die ZB 

veterinärmedizinische Literatur ohne Austausch/Absprache mit der Vetsuisse-Fakultät erwirbt und 

durch diese Doppelspurigkeit der Standort an unserer Fakultät geschwächt wird. Dies trotz 

mehrfachen mündlichen sowie schriftlichen Mitteilungen und Anfragen/Kontaktaufnahmen seitens 

der Bibliotheksverantwortlichen der Vetsuisse-Fakultät. 
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2.6 Philosophische Fakultät: Zusammenfassung der Stellungnahmen der Institute und Seminare 

sowie Fakultätsvorstand 

Vernehmlassung zum Vorprojekt «UZH Bibliothek der Zukunft»: Zusammenfassung der 

Stellungnahmen der lnstitute und Seminare sowie Stellungnahme des Fakultätsvorstands 

 

lm Folgenden informiere ich Sie über den Verlauf und die Ergebnisse der Vernehmlassung zum Vor-

projekt «UZH Bibliothek der Zukunft» in der Philosophischen Fakultät (PhF) und übermittle die 

Stellungnahme des Fakultätsvorstands. 

 

1. Verlauf der Vernehmlassung in der PhF 

In den Mitteilungen des Dekans vom 6. August 2018 wurden die Mitglieder der 

Fakultätsversammlung sowie die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Institute und 

Seminare informiert, dass die Vernehmlassungsunterlagen im Intranet zugänglich gemacht wurden. 

Die Vorsteherinnen und Vorsteher der Institute und Seminare der PhF wurden in den Mitteilungen 

gebeten, die Stellungnahme ihrer Organisationseinheit bis am 10. Oktober 2018 via E-Mail an den 

Geschäftsführer des Dekanats zu senden. Es wurde in den genannten Mitteilungen ausserdem 

angekündigt, dass der Dekan die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen und die Stellungnahmen 

der Institute und Seminare mit einer Stellungnahme des Fakultätsvorstands bis am 26. November 

2018 dem Prorektor Professuren und wissenschaftliche Information zukommen lassen werde, was ich 

mit dem vorliegenden Schreiben tue. 

 

Ausserdem wurde in den genannten Mitteilungen angekündigt, dass die Vernehmlassungsvorlage in 

der Sitzung des Fakultätsausschusses vom 11. Oktober 2018 und in der Sitzung der 

Fakultätsversammlung vom 19. Oktober 2018 traktandiert werden würde. Die Traktandierung im 

Fakultätsausschuss musste dann allerdings aus Zeitgründen ausfallen, die Traktandierung in der 

Fakultätsversammlung fand wie angekündigt am 19. Oktober 2018 statt. 

 

Ausserdem vereinbarte ich Anfang August mit der Koordinatorin des Netzwerks der Bibliotheken 

der PhF, Frau Ladina Tschander, dass die Vernehmlassungsvorlage im Rahmen von Netzwerktreffen 

diskutiert werden sollte. lm Netzwerk sind neben Professorinnen und Professoren sowie 

Ständevertretungen vor allem Angehörige des Bibliothekspersonals vertreten. Eine Diskussion der 

Vernehmlassungsvorlage im Netzwerk fand bei mehreren Gelegenheiten statt, unteranderem am 14. 

September 2018. 

 

Bis am 10. Oktober 2018 gingen im Dekanat insgesamt 17 schriftliche Stellungnahmen ein, die ich 

diesem Schreiben beilege. Wie angekündigt, sind alle Stellungnahmen im Intranet der PhF 

veröffentlicht. Eine davon ist eine kollektive Stellungnahme, der sich 12 der insgesamt 20 lnstitute 

bzw. Seminare der PhF anschlossen; in einem dieser Seminare gab es dennoch keine einheitliche 

Meinung; in einem weiteren Seminar wurde ein Minderheitenvotum abgegeben. Fünf dieser 12 

lnstitute bzw. Seminare erweiterten die kollektive Stellungnahme zusätzlich um eigene Kommentare. 

Sechs lnstitute bzw. Seminare verfassten eine eigene Stellungnahme. Zwei Institute gaben keine 

Stellungnahme ab. Zu den genannten insgesamt 17 Stellungnahmen zählen ferner Stellungnahmen 

der Bibliothekarinnen und Bibliothekare von drei der vier Fächergruppen der Fakultät und die 

Stellungnahme eines Bibliothekars des Asien-Orient-lnstituts. 

 

2. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Vernehmlassung 
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Den Inhalt aller Stellungnahmen im Einzelnen angemessen zusammenzufassen, erscheint mir kaum 

möglich. Deshalb gebe ich hier lediglich eine grobe Einschätzung der Äusserungen der 18 Institute 

bzw. Seminare, die sich an der kollektiven Stellungnahme beteiligt bzw. eine eigene abgegeben haben. 

Ebenso verweise ich an dieser Stelle ohne eigenen Kommentar auf die Stellungnahmen der 

Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die diesem Schreiben angehängt sind.  

Auf einer gedachten Skala von «kritisch» bis  «befürwortend» lässt sich die genannte kollektive 

Stellungnahme am sehr kritischen Ende einordnen. Die stärkste Befürwortung kommt dagegen in 

den Stellungnahmen zweier Seminare zum Ausdruck, in denen die  «geplante Zusammenführung 

und Professionalisierung des Bibliothekswesens)» «begrüsst» bzw. geäussert wird, man stehe «dem 

Vorprojekt UZH Bibliothek der Zukunft grundsätzlich positiv gegenüber». Die übrigen 

Stellungnahmen sind zwischen denen der beiden letztgenannten Seminare und der kollektiven 

Stellungnahme einzuordnen. In allen Stellungnahmen sind zusätzlich zur jeweiligen grundsätzlichen 

Positionierung zum Vorprojekt auch teils konkrete Vorschläge und Hinweise zum weiteren Vorgehen 

enthalten. 

Da sich der kollektiven Stellungnahme die meisten Einheiten des gesamten Fächerspektrums unserer 

Fakultät angeschlossen haben, möchte ich hier die Hauptkritikpunkte aus der kollektiven 

Stellungnahme hervorheben: 

 

 Die «bisherige Organisation der Willensbildungsprozesse» wird kritisiert. Es wird bedauert, dass 

die «Strategischen Leitlinien» die Basis für die Vemehmlassungsvorlage bilden, obwohl die PhF 

in ihrer Sitzung vom 1. Juni 2018 die Grundsätze der Strategischen Leitlinien «nachdrücklich 

kritisiert»  habe. 

 Das der Vemehmlassungsvorlage zugrunde liegende methodische Vorgehen wird als 

«mangelhaft»  bezeichnet, es genüge «wissenschaftlichen Standards nicht». 

 Die disziplinäre Vielfalt der PhF habe «in den bisherigen Überlegungen keine erkennbare Rolle 

gespielt». 

 lm Vorprojekt werde eine «weitestgehende Zentralisierung» angestrebt, die dem im Leitbild der 

UZH «ausdrücklich festgelegten Subsidiaritätsprinzip» widerspreche. 

 Die in der Vemehmlassungsvorlage enthaltene «Mangeldiagnose» der Bibliothekssituation im 

internationalen Vergleich werde «weder begründet noch näher ausgeführt». 

 Die in der Vorlage enthaltene Kritik, das Bibliothekssystem werde den aktuellen Anforderungen 

nicht mehr gerecht, widerspreche «der hohen bis sehr hohen Zufriedenheit der Forschenden und 

Studierenden mit den Leistungen eben dieses Systems». 

 «Rangierung und Umfang» der im Dienstleistungskatalog beschriebenen zukünftigen Dienste 

seien zu diskutieren. Besonders thematisiert werden dabei die Themen «Publikationswesen», 

«Innovation»  und «Liaison Services». 

 Es wird kritisiert, dass in der in der Vorlage beschriebenen Art der Leistungsvereinbarung «keine 

direkte Beteiligung der Fächer, sondern lediglich der Fakultäten» erwähnt wird. Dies schaffe 

einen «zusätzlichen Koordinationsaufwand zur Einholung und Abstimmung der 

fachspezifischen Anforderungen innerhalb der Fakultät». 

 Die Verlagerung von Beständen in die Speicherbibliothek stelle eine Verschlechterung gegenüber 

der derzeitigen Arbeitssituation dar. Zudem wird geäussert: «Höchst bedenklich erscheinen die 

Ausführungen zur Möglichkeit der Aussonderung von Exemplaren». 

 Das aktuelle mehrgliedrige System biete gegenüber einer Zentralisierung grosse Vorzüge, eine 

Zentralisierung bedeute eine «materielle und strukturelle Enteignung der Fakultäten und 

Institute». 
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In der Diskussion in der Fakultätsversammlung am 19. Oktober 2018 wurden mündlich erneut viele 

der in den schriftlichen Stellungnahmen enthaltenen Punkte thematisiert. Ein Beschluss war nicht 

vorgesehen und wurde daher auch nicht gefasst. 

 

3. Stellungnahme des Fakultätsvorstands  

Der Dekan, die Prodekaninnen und die Prodekane der PhF verdanken die bisher geleistete Arbeit des 

Steuerungsausschusses des Vorprojekts «UZH Bibliothek der Zukunft». Für die weitere Arbeit des 

Steuerungsausschusses bitten sie um Berücksichtigung der beigefügten Stellungnahmen der 

Einheiten der PhF und der darin enthaltenen Hinweise und Vorschläge. Wie sich den 

Stellungnahmen entnehmen lässt, haben die Institute und Seminare der PhF die Pläne zur UZH 

Bibliothek der Zukunft intensiv studiert, diskutiert und mehrheitlich sehr kritisch kommentiert. Die 

PhF als geistes- und sozialwissenschaftliche Fakultät ist naturgemäss von den Plänen zur Gründung 

einer UBZH besonders betroffen, sie ist ausserdem im Vergleich zu den anderen Fakultäten die 

Fakultät mit den relativ meisten Bibliothekseinheiten und -standorten. Der Fakultätsvorstand 

begrüsst die Einsitznahme von Prof. Dr. Raji Steineck in den Steuerungsausschuss, der dort das 

Gewicht der Geisteswissenschaften verstärken soll. 

 

Der Fakultätsvorstand weiss sich mit der kollektiven Stellungnahme aus dem 

Vernehmlassungsprozess einig, dass es für bestimmte bibliothekarische Strukturen bzw. 

Dienstleistungen wie E-Medienbewirtschaftung, Forschungsdatenmanagement, Entwicklung einer 

Open-Access-Strategie und Kommunikation mit Partnern wie der ZB oder der SLSP (Swiss Library 

Services Platform neuer Lösungen bedarf. Über die umstrittenen Punkte muss unbedingt weiter 

nachgedacht und verhandelt werden. Es ist aus Sicht des Fakultätsvorstands auch offensichtlich, dass 

die geplante Strategie der Reduzierung auf zwei UZH-Standorte (Zentrum und lrchel) bis 2036 

Konsequenzen für die bisherigen Bibliotheksstandorte haben wird. Die damit verbundene räumliche 

und organisatorische Zusammenlegung der Bibliotheken muss jedoch die vitalen Interessen der 

Institute und Seminare der PhF angemessen berücksichtigen. Dabei sollten insbesondere auch die 

Bibliothekarinnen und Bibliothekare konstruktiv und kreativ in die weiteren Prozesse einbezogen 

werden. 

 

 

2.7 Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät 

Die Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich (MNF) bedankt sich für die 

Möglichkeit, zur Vernehmlassung des Projekts UZH Bibliothek der Zukunft Stellung nehmen zu 

können. 

 

1) Forderungen an Bibliotheksdienstleistungen für Forschung und Lehre an der MNF 

 Professionelle Bibliotheksdienstleistungen sind wichtige Grundpfeiler für Exzellenz in Forschung 

und Lehre an der MNF. Schnelle, umfassende Verfügbarkeit von Forschungsliteratur ist im 

dynamischen Umfeld der Naturwissenschaften unverzichtbar, weshalb naturwissenschaftliche 

Publikationen vor allem in elektronischer Form angeboten und nachgefragt sind, auch wenn in 

einigen Fachbereichen wie Mathematik, Humangeographie oder Anthropologie weiterhin ebenso 

gedruckte Bestände von Bedeutung sind. Die Entwicklungen in den Bereichen Open Science, 

einschliesslich Open Access und Open Data, sowie Forschungsdatenmanagement sind insbesondere 

vor dem Hintergrund der heutigen Anforderungen der grossen Drittmittel-Organisationen (SNF, 
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ERC etc.) von zentraler Wichtigkeit. Die Forschenden benötigen hierbei Unterstützung in Form von 

Budget, Infrastruktur und Beratung. 

 

An der MNF gibt es jedoch auch komplexere Fragestellungen im Rahmen einer Bibliothek. Dies 

betrifft beispielsweise die Suche nach Patenten auf einem bestimmten Forschungsgebiet. Hierbei 

benötigen die Forscher die Unterstützung von Bibliotheksexperten. 

 

Während für die Forschenden allgemein ein grosses elektronisches Literaturangebot sowie 

Publikationsunterstützung im Mittelpunkt stehen, sind für die Studierenden neben der Versorgung 

mit (elektronischer) Studienliteratur auch die Bibliotheksstandorte als Ort des Lernens und 

Studierens mit einem differenzierten Arbeitsplatzangebot und langen Öffnungszeiten wichtige 

Faktoren für den Studienerfolg. Die Bibliotheken erbringen zudem einen wichtigen Beitrag in der 

Förderung überfachlicher Kompetenzen, indem sie lnformationskompetenz in die Lehre tragen, aber 

auch individuelle Beratungen anbieten. 

 

Für die MNF wird es von grosser Bedeutung sein dass die UZH Bibliothek der Zukunft so aufgestellt 

wird dass die Forscher der MNF für die obenerwähnten Herausforderungen bestmögliche 

Unterstützung kriegen. Das Vorprojekt (UZH Bibliothek der Zukunft) scheint in vielen Punkten eine 

Struktur vorzusehen welche an der MNF sehr begrüsst wird. 

 

2) Organisation der Bibliotheksdienstleistungen für die MNF 

Die Hauptbibliothek der Universität Zürich (HBZ) weist bereits viele Strukturen einer zentral 

organisierten Universitätsbibliothek auf und sie erfüllt wichtige Aufgaben für die ganze UZH. 

Parallel bietet die HBZ aber auch spezifische Bibliotheksdienstleistungen für die beiden Fakultäten 

MeF und MNF, aber auch anderer Fakultäten an. 

 

Seit der Gründung des Campus Irchel in den 1970-/1980er-Jahren nimmt die Hauptbibliothek der 

Universität Zürich (HBZ) eine zentrale Rolle f0r die Literaturversorgung der Forschenden und 

Studierenden auf dem Campus wahr, wobei die ehemals eigenständigen Institutsbibliotheken 

fortlaufend in die beiden zentralen Standorte der HBZ am Campus Irchel integriert wurden. Durch 

die Integration der zwei grossen eigenständigen Bibliotheken des Instituts für Mathematik im Jahr  

2014 und des Geographischen Instituts im Jahr 2018 konnten Bibliotheksflächen reduziert und 

gleichzeitig Dienstleistungen optimiert bzw. ausgebaut werden. Die letzte eigenständige 

Institutsbibliothek auf dem Campus Irchel, jene des Anthropologischen Instituts und Museums, soll 

2019/2020 von der HBZ übernommen werden.1 

 

Die Zentralisierung der Bibliotheksdienstleistungen bei der HBZ mit Übergabe der entsprechenden 

Sach- und Personalmittel erweist sich als vorteilhafte Lösung für die Institute der MNF, da damit 

neben der Freigabe von Flächen auch ein hoher administrativer Aufwand in professionelle Hände  

 

 
1 Die Bibliothek des Anthropologischen Instituts wird voraussichtlich im Herbst 2019 in die HBZ integriert. Die 

sich nicht auf dem Campus lrchel befindenden Institute werden weiterhin über eigenständige Bibliotheken 

verfügen. Konkret sind dies die Bibliothek der Institute für Systematische Botanik und für Pflanzenbiologie und 

die Bibliothek des Paläontologisches Instituts und Museums. 
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übergeben werden konnte. Die Mitsprache der Institute ist durch ein langjährig bestehendes 

Fachberatersystem2 und durch Leistungsvereinbarungen gesichert. 

 

Neben der Zurverfügungstellung eines umfassenden naturwissenschaftlichen insbesondere 

elektronischen - Medienangebots übernimmt die HBZ eine wichtige Funktion als Lern- und 

Studienort für die Studierenden der MNF bzw. der gesamten UZH. Die beiden Irchel Standorte HBZ 

- Lernzentrum (1980 als HBl 3  gegründet und 2014 als Lernzentrum eröffnet) und HBZ- 

Naturwissenschaften (1995 eröffnet) verfügen über differenziertes Arbeitsplatzangebot und 

bedarfsorientierte Öffnungszeiten. Ebenso ist die HBZ ein wichtiger Partner in der Lehre, indem sie 

innerhalb der Curricula Informationskompetenz fördert. Zentral durch die HBZ organisierte Services 

wie die Lizenzierung von E-Medien, das Betreiben des Open Access-Repositoriums ZORA und der 

Publikationsplattform HOPE oder Support/Beratung im Bereich Forschungsdatenmanagement haben 

für die Forschenden eine immer wichtigere Bedeutung. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen der MNF und der zentral unterstellten Dienstleistungseinheit HBZ ist 

erfolgreich. Die Dienstleistungsangebote entsprechen den Bedürfnissen der Fakultät. Die 

formulierten Anforderungen an eine UBZH sind für die MNF überwiegend bereits heute erfüllt. 

 

Die MNF unterstützt das Entstehen einer zentralen UBZH welche bei Fragen wie der Beschaffung 

von elektronischen Medien oder der Koordination bei Ankäufen von Literatur das beste Resultat 

verspricht. 

 

3) Einschätzung des Projekts UZH Bibliothek der Zukunft 

Die MNF teilt die Analyse und die grundlegende Einschätzung der Trends im Bibliothekswesen 

durch das Vorprojekt. Durch eine umfassende zentrale Organisation des Bibliothekswesen UZH kann 

eine Gesamtstrategie umgesetzt und der Aus-/Aufbau neuer Dienstleistungen ermöglicht werden. 

Eine verbesserte Organisation der zahlreichen Standorte bietet die Chance eines kostenoptimierten 

Einsatzes der für Bibliotheksdienstleistungen aufgewandten Mittel. Hierdurch können 

zukunftsorientierte Aufgaben, wie Ausbau der E-Library, Dienstleistungen in den Bereichen 

Forschungsdatenmanagement, Publikationsunterstützung sowie Open Science bzw. Open Access 

weiter ausgebaut werden. Die UZH verfügt dann über eine auch im internationalen Vergleich gut 

aufgestellte Universitätsbibliothek - eine wichtige Grundlage für Exzellenz in Forschung und Lehre. 

 

Damit das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden kann, ist jedoch den unterschiedlichen 

Bedürfnissen der jeweiligen Fachbereiche und Disziplinen aller Fakultäten, sowohl in der 

Ausgestaltung des Dienstleistungsangebots wie auch in der Projektumsetzung, unbedingt Rechnung 

zu tragen. 

 

a. Dienstleistungen der UBZH 

 

 
2 Die Fachberaterinnen und Fachberater der HBZ werden durch die Institute ernannt und dienen als wichtige 

Schnittstellen zwischen den Instituten und der HBZ, wobei sie neben den Interessen der Forschenden auch 

Anliegen von Studierenden vertreten sollten. 

3 HBI: Hauptbibliothek Universität Zürich-lrchel 
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Die MNF unterstützt den vorgeschlagenen Dienstleistungskatalog. Eine einheitliche 

Erwerbungspolitik ist für die Effizienz des Systems empfohlen. Der Ansatz des Liaison Librarian4 

verspricht eine optimale, forschungsnahe Kooperation, die allerdings entsprechend den Bedürfnissen 

der jeweiligen Fachbereiche umgesetzt werden muss. Seit der Integration der Bibliothek des 

Geographischen Instituts wird im Bereich Geographie erstmals das Liaison-Librarian-Konzept mit 

vordefinierten Präsenzzeiten am Institut vor Ort umgesetzt. 

 

b. Organisation der UBZH 

Die vorgeschlagene Organisation erscheint für eine UBZH insgesamt angemessen. Das Basisangebot 

der Dienstleistungen im Rahmen der Leistungssteuerung auf der Ebene Fakultäten sollte mindestens 

das heute von der HBZ erbrachte Dienstleistungsniveau umfassen. Der vorgeschlagene 

Disziplinencluster in der Aufbauorganisation sollte mit Blick auf die jeweilige Fakultätsgrösse 

überdacht werden. 5  Die Zentralbibliothek Zürich spielt von ihren Dienstleistungen und ihrer 

Strategie für die Versorgung der MNF eine untergeordnete Rolle. Aufgrund ihrer Bedeutung für die 

Geistes- und Sozialwissenschaften ist aber die Klärung ihrer Dienstleistungen für die UZH und ihres 

Verhältnisses zur UZH gleichwohl von hoher Wichtigkeit. 

 

c. Standorte der UBZH 

lm Bereich der Standorte liegt eine grosse Chance zur Optimierung der Dienstleistungen insgesamt. 

Die genannten Prämissen und Massnahmen erscheinen sinnvoll. Die ehemals eigenständigen 

Bibliotheken der Irchel-Institute sind jedoch bereits in die HBZ Standorte am Campus Irchel 

integriert. Die beiden bestehenden Standorte am Irchel "HBZ - Lernzentrum" und "HBZ - 

Naturwissenschaften" sieht die MNF als ideal an und erkennt somit im Bezug auf die Standorte kein 

weiteres Optimierungspotential am Campus Irchel. 

 

4) Fazit 

Die in der Vernehmlassungsvorlage genannten Entwicklungen und Optimierungen konnten für die 

MNF in Zusammenarbeit mit der HBZ grösstenteils bereits realisiert werden. Die MNF unterstützt 

die grundlegende Stossrichtung des Projekts "UZH Bibliothek der Zukunft", um das 

Bibliothekswesen UZH für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu rüsten und somit 

die Unterstützung von Forschung und Lehre durch ein optimales Dienstleistungsangebot zu 

gewährleisten. 

 

Wir danken Ihnen und allen Beteiligten sehr für Ihr Engagement in dieser Sache und freuen uns auf 

eine schlagkräftige und dienstleistungsorientierte Bibliothek der Zukunft an der UZH, welche den 

Bedürfnissen der Forschenden aller Fakultäten effizient und vollumfänglich gerecht werden wird. 

Für Fragen stehen wir selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.  

 

 
4 Die Fachreferentinnen und Fachreferenten an der HBZ sind insbesondere in der Lehre und Beratung von 

Studierenden und Forschenden tätig. 
5 MeF und MNF, die zu einem Cluster zusammengeführt werden sollen, stellen rund 30% der Studierenden und 

45% der Professorinnen/Professoren der UZH. 
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3 UZH Standesvertretung 

3.1 PDV 

Verschickt am: 21.11.2018 Verarbeitet  am:  26.11.2018   Per: E-Mail 

 

Sehr geehrter Herr Prorektor, lieber Christian, 

wir danken für die Möglichkeit, zum Vorprojekt «UZH Bibliothek der Zukunft» im Rahmen einer 

Vernehmlassung Stellung zu nehmen. 

 

Grundsätzliches 

Die geplante Neuorganisation der Bibliotheken, die Schaffung einer zentralen UBZH durch die 

Zusammenführung kleinerer und mittlerer Institutionsbibliotheken und die Erweiterung der 

bibliothekarischen Dienstleistungen für Studierende, Forschende und Lehrende erscheint uns vor 

dem Hintergrund des rasanten Strukturwandels im Publikations- und Bibliothekswesen sowie der 

grossen Bauprojekte im Zentrum und am Irchel dringend erforderlich. Insofern ist das vorgelegte 

Vorprojekt, in dem die strategischen Leitlinien einer zukünftigen Bibliothek, welche die veränderten 

Ansprüche von Lernen, Lehre und Forschung berücksichtigt, zu begrüssen. Grundsätzlich 

unterstützen wir deshalb die geplante Neuausrichtung und Ausweitungen der bibliothekarischen 

Dienstleistungen, die Neuorganisation der Bibliothek und das vorgelegte Standortkonzept 

ausdrücklich. 

 

Steuerungsausschuss 

Der Mangel, dass im Steuerungsausschuss des Vorprojekts die Stände nicht vertreten waren, wurde 

für das Hauptprojekt inzwischen behoben. Die PDV wird am 7. Dezember 2018 einen Delegierten in 

den Steuerungsausschuss wählen. Wir möchten jedoch die Entsendung einer Zweierdelegation 

beliebt machen, vor allem, um sicherzustellen, dass eine effiziente und kontinuierliche Mitarbeit in 

diesem wichtigen Gremium gewährleistet ist. Wir begrüssen ausdrücklich, dass die von der 

Neuorganisation am meisten betroffene Philosophische Fakultät bereits durch eine zweite Person im 

Steuerungsausschuss vertreten ist. 

 

Dienstleistungen 

Bereits jetzt bietet die HBZ in vielen Bereichen ein nutzungsorientiertes Angebot, das wir sehr zu 

schätzen gelernt haben. Angesichts des digitalen Wandels müssen aber die bibliothekarischen 

Tätigkeitsfelder und Dienstleistungen vor allem in den Bereichen Beratung, Datenmanagement und 

Publikationsunterstützung weiterentwickelt werden, um auch den zukünftigen Ansprüchen der 

Studierenden, Forschenden und Lehrenden gerecht zu werden. Insgesamt vermögen die vorgelegten 

Konzepte und Vorschläge zu überzeugen, aber sie weisen auch gewisse Schwächen auf, die aus 

unserer Sicht im Hauptprojekt behoben werden müssen. Unter 3.2.2 (Auswertung der Online-

Umfrage zu zukünftigen bibliothekarischen Tätigkeitsfeldern, S. 9-10) und 3.2.3 (Vergleich mit dem 

Dienstleistungsangebot anderer LERU-Universitätsbibliotheken, S. 11) werden zwei aus unserer Sicht 

zentrale Punkte einer zukunftsgerechten Forschungsbibliothek angesprochen, denen jedoch im 

einschlägigen Abschnitt 3.3, in dem die Dienstleitungen der zukünftigen UBZH skizziert werden, 

nicht in genügender Weise Rechnung getragen wird. 

 

1. Digitalisierung eigener Bestände 
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Auf S. 10 wird die Digitalisierung eigener Bestände als Bedürfnis der Philosophischen Fakultät 

genannt und auf S. 12 kurz aufgegriffen. Wir erachten die Digitalisierung als grundlegendes 

strategisches Ziel einer zukünftigen Bibliothek. Digitalisierte Literatur ist den Studierenden und 

Forschenden unmittelbar und simultan zugänglich. Wir plädieren daher dafür, im Hauptprojekt der 

Digitalisierung eigener Bestände und der Akquisition fremder digitaler Bestände oder 

entsprechender Vernetzungen einen Schwerpunkt zu widmen. Im Übrigen würde damit die leidige 

und letztlich müssige Debatte über Dedoublierung obsolet. Wir regen an, ein entsprechendes Projekt 

bereits jetzt zu lancieren. Hier wird man an bestehende Plattformen (beispielsweise die Elektronische 

Bibliothek der Schweiz e-lib.ch) andocken und unsere Bestände integrieren müssen. 

 

2. Open Access und Universitätsverlag 

Das Vorprojekt thematisiert den in allen Fächern – einschliesslich den Geistes- und 

Kulturwissenschaften – zu diagnostizierenden Trend zu Open-Access-Publikationen und die 

nationale Open-Access-Strategie, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass bis 2024 alle mit öffentlichen 

Mitteln finanzierten Publikationen frei zugänglich sein sollen (vgl. S. 9). Die Implikationen und 

Konsequenzen werden aus unserer Sicht jedoch nur unzureichend reflektiert. 

Den unter 3.3.3. angesprochenen Publikationsdiensten (S. 13-14) muss im Hauptprojekt – und nach 

Möglichkeit bereits im Vorfeld - ein Schwerpunkt gewidmet werden. Die Vermittlung von Wissen 

über Open Access, von Know-how in rechtlichen und technischen Belangen und die Einrichtung von 

Repositorien (beziehungsweise der Ausbau von ZORA, das im Vorprojekt gar nicht und von HOPE, 

das nur in einer Fussnote auf S. 14 erwähnt wird) wie auch die Beratung durch die Liaison Librarians 

(S. 15) sind durchaus taugliche Ansätze, die aber in Richtung eines UZH-Verlages ausgebaut werden 

könnten. 

Auf S. 11 wird im Vergleich mit den anderen LERU-Universitätsbibliotheken darauf hingewiesen, 

dass andere Universitäten hier schon viel weiter sind und Open-Access-Verlage gegründet haben. 

Dies ist, zumal angesichts des grassierenden Predatory Publishing, der Kapitalisierungsinteressen des 

privatwirtschaftlichen Verlagswesens und des damit einhergehenden rasanten Qualitätsabbaus in der 

wissenschaftlichen Verlagsbranche, eine der grösseren Herausforderungen des akademischen 

Bibliotheks- und Publikationswesens, aber zugleich auch eine Chance für die Universitäten, die 

Hoheit über die Publikation ihrer Forschungsergebnisse zurückzugewinnen und adäquate 

Bedingungen für wissenschaftliches Publizieren zu gewährleisten. 

Entsprechend wäre in Abb. 9 (S. 30) unter «Publikationsdienste» und «Open Access» ein Kästchen 

«UZH Verlag» oder «UZH Academic Publishers» einzufügen. Und - im Sinne einer Nutzung von 

Synergien - wären von den «Digitalen Diensten» Verbindungslinien zu «Open Access», «UZH 

Academic Publishers» und «Forschungsdatenmanagement» zu ziehen. 

 

Organisation 

Die vorgeschlagene Neuorganisation vermag insgesamt zu überzeugen. Besonders wichtig erscheint 

uns die Kooperation und Koordination mit der Zentralbibliothek Zürich. Die Ausführungen unter 4.5 

(S. 31) skizzieren ein tragfähiges Konzept. Insbesondere befürworten wir den Einbezug und die 

Mitbestimmung der Fakultäten - besser wäre allerdings ein Mitbestimmungsmodell, das sich am 

Disziplinencluster (S. 29) orientiert und allenfalls auch die Institute, mit einbezieht, namentlich die 

der grossen und von einer Vielfalt von Wissenschaftskulturen geprägten Philosophischen Fakultät. 

Was im Vorprojekt allerdings fehlt, sind Gedanken zu einer allfälligen Kooperation mit der ETH-

Bibliothek. 

Vor dem Hintergrund der direktdemokratischen und Zentralismus-kritischen Kultur unseres Landes 

sollte im Hauptprojekt dem Bibliotheksboard besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die 
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Aussage, dass das Bibliotheksboard «den Fakultäten mehr Mitbestimmung in der Steuerung der 

UBZH […] gewährleisten» solle, ist dahingehend zu präzisieren, dass den Fakultäten und Ständen 

(diese fehlen in Abb. 7 auf S. 25 und Abb. 12 auf S. 34) eine optimale und möglichst grosse 

Mitbestimmung zu gewährleisten ist. Auch ist der Diversität der in den Fakultäten vertretenen 

Disziplinen Rechnung zu tragen. Das Prinzip, einen Delegierten pro Fakultät zu entsenden, ist 

untauglich. Ein Ansatz zu einer besseren Vertretung bietet der Disziplinencluster (S. 29). Nur so kann 

der auf S. 26 formulierte Anspruch, der Vielfalt der Disziplinen Rechnung zu tragen, eingelöst 

werden. 

 

Zur Nomenklatur des Disziplinenclusters (S. 29, s. auch S. 36): 

1) Wir schlagen vor, den an fünfter Stelle aufgeführten Cluster umzubenennen in «Philosophie, 

Kulturwissenschaften und historische Wissenschaften», alternativ: Geistes- und 

Kulturwissenschaften. 

2) Für den an sechster Stelle figurierenden Cluster würden wir «Sprach- und 

Literaturwissenschaften» vorziehen. 

 

Standorte 

Das Standortkonzept erscheint uns ausgewogen und grundsätzlich überzeugend. Insbesondere sollte 

die auf S. 40 formulierte Maxime «Menschen und Bücher bleiben zusammen» oberstes Prinzip der 

Neuorganisation des Bibliothekswesens sein. Dass Bestandsbereinigungen «nur bei Bedarf 

vorgenommen» werden (S. 42), ist eine grundlegendes Aussage – dem sich stets wandelnden Bedarf 

ist angemessen Rechnung zu tragen. 

Bezüglich der Aussenstandorte Biomedizinische Ethik und Ethik-Zentrum (S. 45) müssen aus unserer 

Sicht Lösungen gefunden werden, die sich am Bedarf orientieren. Die weitgehende Integration dieser 

Bestände in die Philosophische Bibliothek dürfte eine zweckmässige Option sein, aber auch die 

Aussenstandorte benötigen mindestens eine Handbibliothek. 

 

3.2 VAUZ 

Verschickt am: 21.11.2018 Verarbeitet  am:  26.11.2018   Per: E-Mail 

 

Sehr geehrter Herr Prorektor Professor Dr. Christian Schwarzenegger  

Haben Sie vielen Dank für die Möglichkeit zur Vernehmlassungsvorlage „Bibliothek der 

Zukunft“ (VVBZ) Stellung nehmen zu können. Wir haben die Vorlage auf unserer Vorstandssitzung 

diskutiert und möchten Ihnen hiermit im Namen der VAUZ und des Mittelbaus der UZH unsere 

Stellungnahme zukommen lassen.  

 

Vorbemerkung: Die in der VAUZ repräsentierten Mittelbauangehörigen kommen aus allen Fakultäten 

und daher auch aus unterschiedlichen Forschungskulturen. Unabhängig von dieser 

unterschiedlichen Herkunft und Verankerung ihrer Mitglieder erkennt die VAUZ an, dass 

Bibliotheken für bestimmte Fakultäten eine grössere Bedeutung haben als für andere, genauso wie 

Labors für bestimmte Fakultäten zentral sind, für andere jedoch weniger. Grundlage für die weitere 

Entwicklung des Projekts „Bibliothek der Zukunft“ sollte nach Überzeugung der VAUZ sein, dass 

den verschiedenen Forschungstraditionen und der damit einhergehenden unterschiedlichen 

Bedeutung der Bibliothek innerhalb der nutzenden Institutionen auf allen Ebenen Rechnung getragen 

werden muss.  
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Das Vorprojekt „UZH Bibliothek der Zukunft“ zeigt nach Ansicht der VAUZ wichtige Felder auf, auf 

denen sich das Bibliothekswesen der UZH weiterentwickeln kann und soll. Dies anerkennend sind 

aus Sicht des forschenden und lehrenden Mittelbaus folgende Anmerkungen zur 

Vernehmlassungsvorlage zu machen:  

 

1. Die administrative Entkopplung der Bibliotheken von den Instituten wird im Mittelbau uneinheitlich 

beurteilt. Während die Entkopplung erlaubt, funktional klar umrissene Aufgaben unbeeinflusst von 

anderen Institutsangelegenheiten erledigen zu lassen, besteht andererseits das Risiko, dass der 

direkte Kontakt der Bibliotheksmitarbeitenden zu den Seminaren nicht mehr gewährleistet ist und 

daher die Bibliotheken nicht mehr auf eine Art und Weise geführt werden, wie es für die Institute 

und Fakultäten adäquat und relevant wäre. Letzteres sicherzustellen ist aber eines der zentralen 

Kriterien für die Universität als Forschungsinstitution und daher soll es entsprechend auch das 

Hauptkriterium sein, an dem sich die Weiterentwicklung des Projektes ausrichtet.  

 
2. Liaison Librarians/Anschaffungen (VVBZ, S. 15): Um die Nähe des Bibliotheksbestands zu 

Forschungs- und Lehrtrends in den Fächern sicherzustellen, ist die verantwortliche Mitwirkung der 

Liaison Librarians an der Bestandspflege und am Bestandsaufbau eine Schlüsselmassnahme für den 

Erfolg des Bibliotheksprojekts. Aus diesem Grund ist es wichtig, an dieser Stelle bereits im Vorprojekt 

zu präzisieren, dass Liaison Librarians mit einer fachwissenschaftlichen Ausbildung aus den Fächern 

kommen sollen und deren Bedürfnisse im Hinblick auf die wissenschaftliche Literatur aus erster 

Hand repräsentieren können. Die Liaison Librarians sind die entscheidende Schnittstelle dafür, dass 

die Fächer ein angemessenes Mitwirkungsrecht bei den Anschaffungen haben. Sie sollen aus Sicht der 

Fächer eine bottom-up-Funktion erfüllen, keine top-down-Funktion. Da die Laison Librarians in der 

Lage sein müssen, zukünftig die eingeschränkte oder wegfallende Anschaffungskompetenz der 

Lehrstühle zu kompensieren, müssen sie über einen geeigneten fachwissenschaftlichen Hintergrund 

verfügen und selbst in Lehre und/oder Forschung tätig sein. Um dies insbesondere auch in kleineren 

Fächern sicherstellen zu können und um die notwendigerweise breit und unspezifisch aufgestellten 

Fachreferatszuschnitte der ZB zu vermeiden, müssen in diesem Bereich auch Anstellungen mit 

tieferen Stellenprozenten möglich sein, zusätzlich zu beispielsweise weiteren Anstellungsprozenten 

innerhalb der Fächer. Zentral für eine erfolgreiche Umsetzung wird sein, dass die Liaison Librarians 

betreffend Anwesenheit und Arbeitsplatz bei den Fächern angesiedelt sind.  

 

3. Standorte und Zugänglichkeit zu den Medien, Prämisse 1 (VVBZ S. 40): Die VAUZ unterstützt die 

Prämisse 1 zur Nähe der Institute zu ihrer Bibliothek und spricht sich dafür aus, diese Prämisse nicht 

abzuschwächen. In diesem Zusammenhang plädiert die VAUZ dafür, dass bereits im Vorprojekt 

festgelegt wird, dass auch bei der räumlichen Zusammenlegung von Institutsbeständen bei deren 

Aufstellung am neuen Standort das Fachbibliothekenprinzip konsequent befolgt wird.  

 

4. Platzangebot (S. 42/43, S. 50): Aus dem Vorprojekt sollte deutlich hervorgehen, dass genügend Platz 

für die am Standort Zentrum zugänglichen Medien eingeplant wird (insbesondere auch, was den 

neuen Standort Forum UZH betrifft). Es ist zu vermeiden, dass über ein zu geringes Platzangebot 

Sachzwänge zur Reduktion des vor Ort zugänglichen Medienbestands geschaffen werden (dies 

betrifft insbesondere die auf S. 50 vorgestellten Optionen für das Forum UZH und die Entscheidung 

zwischen Arbeitsplätzen oder Stellplätzen).  

 

5. Dies betrifft insbesondere auch die Dedoublierungen und Magazinierung (VVBZ, S. 51): Bei der 

Definition der Kriterien für Dedoublierungen muss die sinnvolle Beibehaltung von 
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Mehrfachexemplaren an erster Stelle stehen (häufige Nutzung, insbesondere auch der 

Freihandbestand, der vor Ort genutzt, aber selten ausgeliehen wird z.B. im Fall von Standard- und 

Nachschlagewerken, Handbüchern, oder Büchern, die für Studierende eines ganzen Kurses zentral 

sind etc.). Das Kriterium der Ausleihhäufigkeit scheint uns nicht immer adäquat, um zu eruieren, 

welche Bücher dedoubliert bzw. magaziniert werden sollen. So gibt es eine Anzahl von Fächern, in 

denen es sowohl für Dozierende wie auch Studierende Usus ist, die Bücher und Texte direkt in der 

Bibliothek zu konsultieren und diese daher seltener auszuleihen. Dazu kommen Fächer mit 

Präsenzbibliotheken, in denen die Studierenden nicht oder nur beschränkt Bücher ausleihen dürfen. 

Die Ausleihstatistik gibt auch dann nicht Auskunft über Nutzung und Relevanz der Bücher und 

Texte, wenn es darum geht, tatsächlich neue Forschung zu produzieren und neue Forschungsfelder 

zu erschliessen (cutting edge research). Entsprechend müssen auch Kriterien erarbeitet werden, 

aufgrund derer die Bücher aus der Magazinierung wieder zurück in die Bibliothek verschoben 

werden können, da sich die Forschungsschwerpunkte eines Instituts entwickeln und verlagern 

können.  

 
6. Die Implementierung bzw. Nutzung einer Speicherbibliothek muss sich zwingend an folgenden 

Kriterien orientieren, um nicht die gleichen Probleme nach sich zu ziehen, wie sie zum Beispiel beim 

IDS Basel Bern aufgetreten sind: Die Ressourcen müssen von Anfang an so kalkuliert werden, dass 

die Speicherbibliothek unter keinen Umständen Mehrkosten für Studierende und Mitarbeitende 

bedeutet. Zudem muss die Qualität der Scans, wie auch eine möglichst kurze Wartezeit (<24h) 

gewährleistet werden. Wenn diesen Kriterien nicht berücksichtigt werden, besteht das Risiko, dass 

sie nachhaltig den akademischen Betrieb stören.  

 

7. Vertretung: Bereits im Vorprojekt soll Stellung dazu bezogen werden, dass im Bibliotheksboard die 

unterschiedliche Bedeutung, die die Bibliotheksdienste für die verschiedenen Fakultäten haben, 

adäquat abgebildet werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, gewisse Eckwerte zum Bibliotheksboard 

(VVBZ, S. 25ff.) jetzt schon zu definieren. Wir schlagen vor, nach dem Satz „Wie viele Vertreter im 

Bibliotheksboard Einsitz nehmen werden, muss im Hauptprojekt konkretisiert werden“ den 

folgenden Satz einzufügen: „Dabei ist darauf zu achten, dass bei der Zusammensetzung des Boards auch die 

Nutzungsbedeutung der Bibliotheken für die Fächer und Fakultäten abzubilden ist. Die Stände müssen 

stimmberechtigt vertreten sein.“  

 

8. Die Erweiterung des Tätigkeitsfeldes der UBZH (Verlagstätigkeiten, Open Access Engagement) wird 

von uns als nur bedingt zielführend eingeschätzt. Während ZORA das Open Access Engagement der 

UZH schon ermöglicht und weiterentwickelt, kann eine mögliche Verlagstätigkeit zu einem 

unnötigen Risiko für die UBZH führen. Wenn die UZH ein solches Projekt verfolgen möchte, sollte 

dies losgelöst von, wenn auch selbstverständlich in enger Zusammenarbeit mit der UBZH erfolgen. 

Wichtig ist in jedem Fall, dass eine Ausweitung des Tätigkeitsfelds zwingend mit einer adäquaten 

Aufstockung des Personals und der Ressourcen einhergehen muss.  

 

 

3.3 VIP 

Verschickt am: 21.11.2018 Verarbeitet  am:  27.11.2018   Per: E-Mail 
 

Im Namen des administrativen und technischen Personals der Universität danken wir Ihnen für die 

Gelegenheit einer Stellungnahme zum Abschlussbericht des Vorprojekts «Bibliothek der Zukunft». 
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Der VIP-Vorstand hat alle ATP-Angestellten eingeladen, sich an einer Arbeitsgruppe zu beteiligen. 

Im Folgenden erhalten Sie die Stellungnahme, die von dieser Arbeitsgruppe erarbeitet wurde.  

 

Die im Projektauftrag geschilderte „Einrichtung einer Universitätsbibliothek“ wird von der Mehrheit 

des ATP als Chance verstanden, sofern die Planung und die Durchführung mit der nötigen Sorgfalt 

von statten gehen. Wir beziehen die Reorganisation als Chance in erster Linie auf die Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen in den Bibliotheken, aber auch auf die Erweiterung der Profile und 

Aufgabenbereiche in den Bibliotheken. 

 

Wir sind uns der Komplexität des Vorhabens bewusst, dennoch wurde der Bericht zum Vorprojekt 

von vielen ATP-Angehörigen als unverbindlich und schwer lesbar empfunden 6 . Der Fokus der 

Ausführungen scheint zu sehr auf dem Einbezug der Fakultäten zu liegen und hat somit leider eine 

Gesamtsicht verfehlt. Der Bericht hätte unserer Ansicht nach gewonnen, wenn ausführlicher auf die 

drei Bereiche eingegangen worden wäre, die offensichtlichen Kürzungen führen zu Lücken in der 

Argumentation. Andrerseits fallen Redundanzen auf, die durch bessere Abstimmung hätten 

vermieden werden können. Das ATP gehört eindeutig nicht zum Zielpublikum des Berichts, das ist 

schade. 

 

Wir anerkennen, dass sich der Steuerungsausschuss im Bericht auf einige der offensichtlichen 

Problemfelder konzentriert hat, sind aber der Ansicht, dass die Lösungsansätze ungenügend 

ausgearbeitet wurden. Die Bereiche «Personalentwicklung» und «Kommunikation» fehlen im Bericht 

ganz. 

 

Gerade im Bereich Kommunikation, sowohl für die vertikale vom Steuerungsausschuss über die 

Projektleitung hinab zu den UZH-Angestellten als auch für die laterale an die Adresse der Stände 

und der Fakultäten, wünscht sich das ATP ein mutigeres und offeneres Vorgehen, das den 

verschiedenen Kulturen der UZH angemessen ist. 

 

Wir beziehen in unserer Stellungnahme auch die «Strategischen Leitlinien» des Projekts sowie die 

„Strategischen Ziele 2020“ der UZH mit ein. Im Folgenden gehen wir auf die Bereiche Personal, 

Governance und die «Zwischenlösungen 2019-2025» ein. 

 

 

1. Personal 

Eine Modernisierung des Bibliothekswesens mit Anpassungen an neue Bedürfnisse und 

Möglichkeiten ist auch an der UZH unausweichlich. Die «Bibliothek der Zukunft» an der UZH soll 

sich auch in neue nationale und internationale Netzwerke bezüglich Aufbereitung und 

Verfügbarmachung von Wissen, insbesondere wissenschaftlicher Literatur und Daten, einfügen. Dies 

ist auch hinsichtlich Personalfragen eine Herausforderung und Chance. 

 

In den Unterlagen sind die geplanten neuen Dienstleistungen recht umfassend dargestellt, allerdings 

sind die Konsequenzen bezüglich der fachlichen Anforderungen, die diese an das 

Bibliothekspersonal stellen, noch nicht herausgearbeitet. Wir fordern deshalb eine zügige Bearbeitung 

 

 
6 „unlesbar“, „unklar“, „redundant“, „widersprüchlich“, „unklare Schnittstellen“ etc. 
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der Stellenprofile, der Stellenpläne, die Erstellung eines Personalentwicklungsplans sowie eines 

Zeitplans für das Projekt, der UZH-intern bekannt gemacht wird. 
 

Das Bibliothekspersonal verfügt über zahlreiches Knowhow, das die UZH bewahren sollte. Weiterhin 

andauernde Unsicherheiten bedeuten Risiken von Abgängen bei hochqualifiziertem Personal. 
 

Durch den Einbezug des Personals in die Entwicklungsprozesse kann sichergestellt werden, dass 

nicht nur ihren Bedürfnissen, sondern auch ihren Erfahrungen Rechnung getragen wird und das 

Projekt die nötige Legitimation erhält. 
 

Wie in den «Zielen der Universitätsleitung» im Kapitel 1 zum «Zweck der strategischen Leitlinien» 

festgehalten, «schätzt [die künftige Universitätsbibliothek] das Fachwissen und die Leistungen der 

Bibliotheksmitarbeitenden, bietet dem Bibliothekspersonal die Möglichkeit zur Weiterentwicklung 

und fordert diese auch ein». 
 

Sowohl in den «Strategischen Zielen 2020» (Ziel 67) also auch in den «Strategischen Leitlinien» 

(Leitlinie 108) sind Grundsätze für das weitere Vorgehen festgehalten. Wir lesen diese im Sinne des 

heutigen Bibliothekspersonals und empfehlen folgende Massnahmen: 
 

1. Frühzeitig anhand der an den (künftigen) Standorten zu erbringenden Dienstleistungen Job 

Descriptions für das künftige Bibliothekspersonal entwickeln; möglichst dynamisch angepasst an die 

geplanten Entwicklungsphasen. Dabei ist zu definieren, welcher Grad an Spezialisierung notwendig 

und sinnvoll ist. 

2. Die Anzahl Stellen pro Qualifikation einschätzen, den Standorten bzw. Disziplinenclustern 

zuordnen und diesen umgehend kommunizieren. 

3. Anhand der aktuellen Personalprofile einschätzen, welche und wie viele Weiterbildungen, 

Umschulungen und Neueinstellungen in welchem Zeitraum vorzusehen sind. 

4. Für die sogenannten Zwischenlösungen (z.B. Zusammenlegungen Oerlikon) Personalpläne unter 

Einbezug aller Bibliotheksangestellten der vier beteiligten Bibliotheken und mit Hilfe einer 

Koordinationsstelle erstellen. 

 

Auf die zentrale Bedeutung der Aus- und Weiterbildung haben wir bereits im März 2018 in der Mail 

an den Steuerungsausschuss hingewiesen (siehe Anhang). 
 

Als zeitnahe kommunikative Massnahme empfehlen wir dringend, dass die Aussage der 

Universitätsleitung, mit dem Vorhaben seien kein Stellenabbau und keine Entlassungen geplant, 

verbindlich formuliert und kommuniziert wird. Unter Stellenabbau verstehen wir auch das nicht 

Wiederbesetzen – z.B. für ein verändertes Stellenprofil in einer Bibliothek - von sogenannten 

natürlichen Abgängen. 
 

 

 
7  Beispiel: „Die Mitarbeitenden werden in relevanten Themenfeldern geschult.“ 

https://www.uzh.ch/cmsssl/dam/jcr:00000000-05a2-3244-ffff-ffff81c389a6/uzh_strategische_ziele_2020.pdf, Seite 

33 

8  3 Beispiel: „Die Aufbauorganisation bietet verschiedene Tätigkeitsprofile an, die unterschiedliche 

Qualifikationen benötigen.“ https://www.uzh.ch/cmsssl/dam/jcr:365378b8-2be4-4fee-bca3-

f44adda2d7b6/05_Strategische_Leitlinien_UBZH.pdf, Seite 12 
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2. Governance 

Bezugnehmend auf die «Strategischen Leitlinien» 1 und 9 sollen die Fakultäten strategisch und 

operativ 9  mitbestimmen können. Das Bibliotheksboard wäre zuständig für die Verteilung der 

zugewiesenen Mittel. 

 

Die Zuständigkeiten erschliessen sich im Bericht leider nicht. Um künftige Probleme, vermeidbares 

Konfliktpotential und administrative Leerläufe zu verhindern, empfehlen wir, die Zuständigkeiten 

detaillierter zu klären. 
 

Die Trennung im Aufbaumodell, dargestellt auf S. 30, in «räumliche» und «disziplinenspezifische» 

Aspekte führt zu Verwirrung. Es bleibt unklar, wo die verschiedenen bibliothekarischen 

Kernaufgaben angesiedelt sein werden. Als Beispiel seien die Erwerbung und die Erschliessung der 

Medien genannt. 

 

Entweder entscheidet sich die Universität Zürich für eine zentrale Bibliotheksorganisation, die die 

operative Führung innehat, oder sie wählt ein fakultäres Modell, bei dem die Fakultäten an der 

operativen Führung teilhaben. Eine Teilung der operativen Führung in der geschilderten Art und 

Weise ist nicht zielführend und nicht umsetzbar. 

 

Auch das ATP hält es für erstrebenswert, die Nähe zwischen der Forschung und den Bibliotheken zu 

erhalten. Dafür sollte geprüft werden, für welche Fakultäten eine eher dezentrale Struktur (Fakultät 

bzw. Fakultätsbibliothek als Organisationseinheit) verbunden mit einer Zentralisierung von gewissen 

fachunabhängigen Aufgaben wie Bibliothekssystem, E-Daten-Management u.Ä. sinnvoll ist. Wir 

weisen darauf hin, dass die Bibliotheksmitarbeitenden sowohl theoretisches wie praktisches Wissen 

zu den spezifischen Organisationsstrukturen von Bibliotheken sowie grosse Erfahrung besitzen und 

beides gerne einbringen. 

 

Wir empfehlen ausserdem, den Ständen mindestens je zwei Sitze mit Stimmrecht im geplanten 

Bibliotheksboard einzuräumen. 
 

3. Zwischenlösungen 2019-2025 

Aus dem Vorprojekt geht kein Zeitplan für die Zwischenlösungen bspw. in Oerlikon hervor. Wir 

begrüssen die Aussage, dass Zusammenlegungen erst nach der Erstellung von Machbarkeitsstudien 

beschlossen werden sollen. Wir empfehlen, anhand der geplanten Zusammenlegung der vier 

Bibliotheken in Oerlikon (Andreasstrasse/Binzmühlestrasse) zuerst die grundlegenden Fragen 

organisatorischer, personeller und finanzieller Art zu klären. Ebenso wichtig ist es für die 

Zwischenlösungen, die unter Punkt 1 oben genannten Job Descriptions und einen 

Personalentwicklungsplan zu erstellen. 

 

Das ATP empfiehlt, die geplanten Zusammenführungen in Oerlikon als Pilotprojekt für die künftige 

Aufbauorganisation zu nutzen. 

 

 

 

9 Operative Führung wird definiert als «Planung, Kontrolle und Steuerung aller Aktivitäten und Einsatz der 

Mittel» (Vernehmlassungsbericht, S.28) 
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Für die Fusion in Oerlikon (Andreasstrasse/Binzmühlestrasse) stellen sich folgende konkreten Fragen, 

die von Vorteil gemeinsam mit den Bibliotheken und Instituten vor Ort beantwortet werden: 

 

• Aktuell gibt es vier Personen mit einer Leitungsfunktion, künftig wird nur noch eine 

Leitungsperson benötigt. Wie geschieht die Auswahl, was bietet man den anderen an? 

• Die vier betroffenen Institute verfügen über eigene Bibliotheksbudgets. Wie werden diese künftig 

verwaltet? 

• Die aktuellen vier Bibliotheken weisen grundlegende Unterschiede auf: die Bibliothek des IKMZ ist 

eine Präsenzbibliothek, was von den Nutzern sehr geschätzt wird. Die anderen Bibliotheken sind 

Ausleihbibliotheken. In der Zwischenlösung muss geklärt werden, wie man diesem Unterschied 

gerecht wird. 

• Wenn der Bestand der Sozialwissenschaften dedoubliert werden soll, werden Basiswerke nicht 

mehr in der gleichen Anzahl verfügbar sein wie aktuell angeboten. Sieht man von der 

Präsenzbibliothek ab, wird die Verfügbarkeit von solchen Basiswerken sehr genau geprüft werden 

müssen. Wer entscheidet darüber? 

• Die Bibliothek des IKMZ ist für die Studierenden während intensiven Vorbereitungsphasen auch 

ausserhalb der regulären Öffnungszeiten zugänglich. (Der Entscheid dazu wurde vom Institut 

gefällt.) Das Angebot wird rege genutzt. Die anderen Bibliotheken weisen nicht die gleichen 

Öffnungszeiten auf. Wie und von wem wird entschieden, wie die Öffnungszeiten künftig gehandhabt 

werden? 

• Gibt es in der Bibliothek an der Binzmühle genügend Individual- und Gruppenarbeitsplätze? Oder 

werden z.B. Gruppenarbeitsplätze z.B. auch an der Andreasstrasse angeboten? 

• Wird parallel zu den Zwischenlösungen die zentrale Organisation aufgebaut oder entsteht 

zunächst ein Mini-Board? 

 

Es stellt sich an dieser Stelle erneut die Frage, wann mit der Aus- und Weiterbildung des Personals an 

der UZH begonnen wird. Wir empfehlen sowohl Ausbildung On the Job als auch externe 

Weiterbildungen. 

 

Abschliessend empfehlen wir, dass sämtliche freigespielten Ressourcen sowohl bei den 

«Zwischenlösungen» als auch beim grossen Projekt wieder den Bibliotheken zugutekommen sollen: 

Räume – u.a. für Arbeitsplätze für Studierende –, Personal und Finanzen. 

 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und sind gespannt auf die Ergebnisse der 

Vernehmlassung. 

 

Im Namen der Vernehmlassungsgruppe verbleiben wir mit freundlichen Grüssen. 

Corinne Maurer, Sibylle Dorn 

 

3.4 VSUZH 

Verschickt am: 24.11.2018 Verarbeitet  am:  27.11.2018   Per: E-Mail 

 

1. Einleitung 

Eine Vernehmlassung zu einer - auch innerhalb der Stände - so kontroversen Vorlage ist eine 

Seltenheit. Der Entstehungsprozess dieser Vernehmlassungsantwort war daher ein Novum, und soll, 

um die Bedeutung der im folgenden ausgedrückten Meinungen auch zu verstehen, hier näher 
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beschrieben werden. Die erste Fassung wurde in der Bildungspolitischen Kommission des VSUZH 

erarbeitet. Diese nahm die Stellungnahmen der einzelnen Fachvereine in Betracht, welche ihr in einer 

subsidiären Vernehmlassung zugesendet wurden. An einer öffentlichen Sitzung am 2. Oktober 2018 

wurde weiter an dieser Antwort gefeilt um die verschiedenen Meinungen auszudrücken. Zu dieser 

Sitzung waren alle Studierenden eingeladen. Die Vernehmlassungsantwort wurde zudem in der 

Fachvereinskonferenz der Philosophischen Fakultät diskutiert. Die endgültige Fassung wurde dem 

Rat des VSUZH präsentiert und durch den Vorstand versendet. 

Die vorliegende Vernehmlassungsantwort ist ein Versuch, die vielfältigen Meinungen der 

Studierenden verschiedener Fächer möglichst verständlich und unverfälscht darzustellen. Die 

folgenden Positionen sind in der Studierendenschaft breit abgestützt. 

 

2. Allgemeine Einschätzung 

Grundsätzlich anerkennen die Studierenden, dass einige Faktoren wie die veränderten 

Anforderungen an Bibliotheken, die kommende Immobilienlage der Universität und 

Verbesserungspotentiale in der Koordination innerhalb des universitären Bibliothekswesens, 

Veränderungen nötig machen. Da die Veränderungen im Bibliothekswesen derzeit nicht in Stein 

gemeisselt sind, möchten wir an dieser Stelle unsere Positionen dazu darlegen und somit aktiv zur 

Gestaltung einer besseren Universität beitragen. Die Studierenden begrüssen zum Beispiel die 

umfassende Digitalisierung der Buchbestände für den Fall, dass der Zugang zu den 

wissenschaftlichen Medien effektiv substantiell erhöht und erleichtert wird. Auch wenn weitere 

Wissenschaftsliteratur für die Angehörigen der Universität zugänglich gemacht wird, kann dies nur 

begrüsst werden. Die Studierenden befürworten das erklärte Ziel der Schaffung von mehr 

Lernarbeitsplätzen sehr. Gerade in den Prüfungsphasen sind diese leider nicht in genügender Zahl 

vorhanden. Dass dieses Ziel des Vorprojektes mit einem der Ziele des VSUZH übereinstimmt, 

können wir nur begrüssen. 

Je nach Fakultät haben Studierende unterschiedlich starke oder keine Vorbehalte gegenüber der 

Abschaffung der Institutsbibliotheken. Dies aus dem Grund, dass den Studierenden nach Fakultäten 

aufgeteilt die Institutsbibliotheken unterschiedlich wichtig sind. Aus diesem Grund wird auf die 

Institutsbibliotheken im Abschnitt «Standorte» genauer eingegangen. 

 

Aus Sicht der Studierenden lässt sich das Argument, dass das Bibliothekswesen der UZH nicht mehr 

wettbewerbsfähig sei oder in Gefahr ist den heutigen Anforderungen bald nicht mehr zu entsprechen, 

nicht nachvollziehen. Mit vielen Faktoren des momentanen Bibliothekssystems sind die Studierenden, 

gerade auch solche, die durch ein Austauschsemester einen Vergleich haben, sehr zufrieden. 

Selbstredend erkennt auch der Stand der Studierenden die Vorteile, die sich durch eine bessere 

Koordination bei Lizenzierungen oder Entwicklung von neuen Services ergeben können. Doch 

besteht auch die Sorge, dass bisherige Merkmale, die wir an unseren Bibliotheken schätzen, wie die 

unmittelbare Zugänglichkeit der Bücher, die den Medien nahen Lernarbeitsplätze oder wichtige 

fächerspezifische Arbeitsprozesse durch das Projekt gefährdet werden könnten. Der unmittelbare 

Nutzen der Bibliotheken ist den Studierenden wichtiger, als die Wettbewerbsfähigkeit nach 

wirtschaftlichen Kriterien oder im internationalen Vergleich. Obwohl von Seiten des zuständigen 

Prorektorats mündlich immer wieder betont wurde, dass es sich nicht um eine «Sparübung» handle, 

stimmt es doch nachdenklich, dass in der Vernehmlassungsvorlage wiederholt von 

Kosteneinsparungen gesprochen wird. Wir sehen, dass solche Einsparungen durch 

Umstrukturierungen, die niemandem in ihrer Arbeit schaden, möglich sind und dadurch Mittel für 

neue Dienstleistung frei werden können. Für uns besteht jedoch die Gefahr, dass Einsparungen zu 

Lasten der Studierenden, der Doktorierenden und des Bibliothekspersonals ausfallen könnten. In 
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diesem Zusammenhang soll aus dem Bericht des Projektes ZUBI unter dem Punkt «Politische 

Trends» zitiert werden: 

 

“Finanzsituation der öffentlichen Hand: Es ist davon auszugehen, dass die öffentliche Hand auch in 

Zukunft einem Spardruck ausgesetzt ist. Es ist zu befürchten, dass die zur Adaption der neuen 

technologischen Entwicklungen benötigten Ressourcen nicht in entsprechendem Umfang zur 

Verfügung stehen werden. 

 

Trend zu schlanker Verwaltung: Die Finanzsituation der öffentlichen Hand wird die Forderung nach 

Synergienutzung und schlanken Strukturen bis hin zu Zusammenlegungen aufrecht halten. Es ist 

auch denkbar, dass sich der Druck zur Einführung privatwirtschaftlicher Elemente weiter 

verstärkt.” Eine solche Ausrichtung der Umstrukturierungen wäre für die Studierenden nicht 

akzeptabel. Ausserdem möchten wir an dieser Stelle mit Nachdruck empfehlen, dass sämtliche 

freigespielten Ressourcen sowohl bei den «Zwischenlösungen» als auch beim grossen Projekt 

wieder den Bibliotheken zugutekommen sollen: Räume - u.a. für Arbeitsplätze für Studierende -, 

Personal und Finanzen. Der bisherige Prozess mit seinen grundlegenden Quellen, Annahmen und 

seiner Entscheidungsfindung ist aus unserer Sicht sehr unglücklich gewesen. Im entsprechenden 

Kapitel wird genauer darauf eingegangen. 

 

Die Studierendenvertretungen sind der Meinung: 

● Die Digitalisierung wissenschaftlicher Literatur und deren kostenfreie Abrufbarkeit ist ein 

erstrebenswertes Ziel und muss gefördert werden. 

● Die Erhöhung der Anzahl der Lernarbeitsplätze ist ebenfalls zu befürworten. 

● Die allfälligen Umstrukturierungen dürfen nicht im Sinne von Kosteneinsparungen erfolgen; 

freigewordene Ressourcen müssen im Bibliothekswesen eingesetzt werden. 

● Digitalisate und Printbestände erfüllen unterschiedliche Funktionen, weshalb die Förderung des 

einen nicht zur Verminderung des anderen führen darf. Die Mehrheit der Studierendenvertretungen 

kann das Projekt nur unter Vorbehalten befürworten. Wichtig sind vor allem ein besserer Einbezug 

der Stände und Rücksicht auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Fachbereiche. 

● Für die Studierenden der Philosophischen und Theologischen Fakultät, die sich besonders stark 

betroffen sehen, überwiegen die negativen Aspekte des Projektes. Sie lehnen das Projekt in seiner 

heutigen Form ab. Sie kritisieren zudem die Idee von Kosteneinsparungen und die Strukturierung 

des Bibliothekenwesens nach Vorbild privatwirtschaftlicher Unternehmen. Ausserdem sprechen sich 

die Studierenden der Philosophischen Fakultät dagegen aus, dass die Digitalisierung der Medien auf 

Kosten der Printbestände gehen soll. Beide Formen sind wichtig. 

● Studierende der anderen Fakultäten befürworten das Projekt grundsätzlich unter Vorbehalten. 

 

3. Inhaltliches 

a. Dienstleistungen 

Zur Analyse der Ausgangslage bei den Dienstleistungen muss angemerkt werden, dass diese 

Ergebnisse sich nicht gänzlich mit den Erfahrungen der Studierenden, die regelmässig in 

Institutsbibliotheken arbeiten, decken. In Anbetracht der Faktoren Medien, Benutzung und 

Informationskompetenzvermittlung sehen wir die Rolle der Fakultäts- und insbesondere der 

Institutsbibliotheken als unterschätzt. Wir gehen davon aus, dass sich dieses Bild, wie es sich auf Seite 

8 der Vernehmlassungsvorlage ergibt, durch die schlechte Visibilität der Vorgehen in den 

Institutsbibliotheken ergibt. Die Benutzung des dauerhaften Präsenzbestandes wird in der Regel 

nicht systematisch erfasst. Wir sind überzeugt, dass die Benutzung der Präsenzbestände wesentlich 
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intensiver ist, als dies durch die Statistiken zur Ausleihe ersichtlich wird. Ausserdem fördern gerade 

Institutsbibliotheken den informellen Austausch zwischen Studierenden, Dozierenden und dem 

Bibliothekspersonal. Dieser begünstigt nicht nur die Literaturrecherche sondern fördert auch das 

Erlernen neuer Kompetenzen. 

Die Idee von Open Access begrüssen die Studierenden sehr, zumindest in Bezug auf einen möglichst 

schrankenfreien Zugang zu Publikationen. Doch wie auch in der Vernehmlassungsvorlage 

angemerkt, sind in einigen Disziplinen die Verlagsveröffentlichungen noch zentral. Wie stark und 

wie schnell sich dies wandeln wird, ist schwierig abzuschätzen. Dies spiegelte sich zum Beispiel an 

der Diskussion innerhalb der Philosophischen Fakultät über die Veröffentlichungspflicht von 

Dissertationen wieder. Ob, und falls ja in welchem Ausmass, die Erschliessung und Bestandespflege 

im Printbereich tatsächlich zurückgehen werden, ist schwierig einzuschätzen. Die Annahme der 

Vernehmlassungsvorlage, dass Printbestände in Zukunft durch Digitalisate ersetzt werden können, 

teilen wir nicht. Die Studierenden warnen davor, hier Ressourcen abzubauen, so sehr wir die digitale 

Erschliessung und Zugänglichkeit auch schätzen. Das wissenschaftliche Arbeiten der Studierenden 

könnte dadurch in seinen Gegebenheiten an dieser Universität gefährdet werden. 

In dieselbe Richtung geht auch die angestrebte Dedoublierung. Es ist unbedingt zu beachten, dass in 

fast allen Fachrichtungen Standardwerke in mehrfacher Ausführung notwendig sind. Diese müssen 

als dauerhafter Präsenzbestand oder in mehrfacher Ausführung ausleihbar sein. Bei dieser 

Entscheidung müssen das Bibliothekspersonal, die Studierenden und Forschenden der jeweiligen 

Fächer zwingend miteinbezogen werden. Ohne Frage wird es Mehrfachexemplare geben, wenn etwa 

die Bibliotheken des Slawischen, Englischen und Deutschen Seminars zusammengelegt werden. Die 

Tatsache, dass einige Werke zentral für alle Bereiche der Sprach- respektive Literaturwissenschaften 

sind, verdeutlicht die Dringlichkeit zur individuellen Begutachtung des jeweiligen Medienbestandes. 

Bei einer Zusammenlegung von Bibliotheken entsteht ein neuer Katalog an Mehrfachexemplaren, die 

dadurch jedoch nicht zwingend entbehrbar werden, da sich gleichzeitig die Zahl der Nutzenden 

massiv erhöht. So ergibt sich dann, dass ein Werk nicht nur für ein oder zwei Lehrveranstaltungen im 

Semester relevant ist, sondern für fünf oder mehr und somit schnell einmal für 200 Studierende. 

Dabei ist die Forschung noch gar nicht berücksichtigt. Die Studierenden können sich nicht damit 

zufrieden geben, wenn zum Beispiel ein zentrales Werk von etwa Chomsky nur noch einmal in der 

UBZH und eventuell einmal in der ZB verfügbar ist; insbesondere solange die Konditionen für den 

Bezug von ausgelagerten Medien nicht geklärt sind. Der Aussage, dass Tripletten generell 

ausgeschieden werden können (Vernehmlassungsvorlage UBZH S. 49), müssen wir daher vehement 

widersprechen. 

Eine Auslagerung von Mehrfachbeständen kann dann sinnvoll sein, wenn sie zu Gunsten sinnvoller 

Ressourcennutzung wie zusätzlicher Lernarbeitsplätze erfolgt und die Zugänglichkeit zu den 

ausgelagerten Beständen zu besten Konditionen garantiert werden kann. Besonders in Fächern, in 

welchen regelmässig viel Literatur benötigt wird, sind Freihandbestände von zentraler Wichtigkeit. 

Allfällige Auslagerungen würden die Recherche am Regal verunmöglichen, was für viele 

Studierende und Forschende eine wichtige Arbeitsweise ist. Die Umfrageresultate10 zeigen, dass die 

meisten Studierenden ihre Literatur sofort oder innerhalb der nächsten 2 Stunden benötigen. 

 

 
10 Wir beziehen uns in dieser Vernehmlassungsantwort auf die Umfrage der AG Bibliotheken (2018, siehe 

Literaturverzeichnis). An der Umfrage der AG Bibliotheken haben 3608 Personen teilgenommen, davon haben 

1746 Studierende von der PhF, 304 von der MeF, 445 von der RWF, 91 von der ThF, 38 von der VsF und 353 von 

der MNF teilgenommen. 
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Dementsprechend müssen für die Nutzenden folgende beiden Konditionen garantiert werden: Es 

dürfen keine Kosten für Scans und Lieferungen anfallen und die Lieferzeit darf nicht mehr als 24 

Stunden betragen. Alles Andere käme einem inakzeptablen Leistungsabbau gleich und könnte nicht 

akzeptiert werden. Würde in Zukunft beim Schreiben jeder Arbeit ein Kostenaufwand einiger 

Franken hinzu kommen, so würde die Zugänglichkeit von Bildung ein weiteres Mal eingeschränkt 

und direkt von den finanziellen Möglichkeiten einer einzelnen Person abhängig gemacht werden. Die 

Studiengebühr pro Semester darf sich durch solche versteckte Kosten nicht erhöhen. 

Bei der Anschaffung von Medien sowie bei den beschriebenen Forschungsbeständen (Kapitel 3.4.2 

der Vernehmlassungsvorlage UBZH) haben wir mit Bedenken festgestellt, dass die Studierenden in 

den beschriebenen Modellen keine Mitsprache haben. 

Allgemein unklar geblieben ist der Charakter der Forschungsbestände. Abhängig davon wie dieser 

aussieht und welchen Zweck verfolgt wird, müsste möglicherweise die Frage nach der Nutzung 

durch Studierende geklärt werden. Die Vernehmlassungsvorlage UBZH beschreibt, dass der 

Thekendienst bei diesen hinfällig wird und allfällige Aufgaben von einem Liaison Librarian 

übernommen werden (Vernehmlassungsvorlage UBZH, S. 16). Sollte die Ausleihe durch Studierende 

von diesen Büchern tatsächlich von der Anwesenheit des Liaison Librarian abhängig sein - unter dem 

Vorbehalt, dass der Charakter der Forschungsbestände noch nicht klar ersichtlich ist -, dann sehen 

wir hier einen gravierenden Einschnitt in die Verfügbarkeit von Medien. Wie auch schon bei den in 

den Strategischen Leitlinien des Vorprojekts vom Februar 2018 beschriebenen Handapparaten bleibt 

unklar, wie der Zugang für Studierende zu diesen Beständen möglich sein wird. Darin sehen wir eine 

grosse Gefahr. Denn für die Arbeit der Studierenden ist unter Umständen sehr spezifische 

Fachliteratur essentiell. 

Ebenfalls vermissen wir ein klares Bekenntnis zu Accessibility. Wir würden es daher begrüssen, 

wenn eine zusätzliche strategische Leitlinie aufgenommen würde, mit dem folgendem ungefähren 

Inhalt: «Sämtliche Angebote der Universitätsbibliothek Zürich sind barrierefrei zugänglich». 

Selbstredend beinhaltet dies Kriterien wie Rollstuhlgängigkeit der räumlichen Angebote, aber etwa 

auch Screenreadertauglichkeit des Webangebotes und eines möglichst umfassenden 

Digitalbestandes, welcher einer optical character recognition unterzogen wurde. 

Die Fachexpertise des Bibliothekspersonals, insbesondere auch in den Institutsbibliotheken, ist ein 

zentraler Qualitätsfaktor des derzeitigen Bibliothekswesens an der UZH. Neben ihrer 

Dienstleistungen in Bezug auf Recherche und Forschung, nimmt das Bibliothekspersonal eine 

wichtige Rolle in der Vermittlung von Recherchefähigkeiten ein. Die Studierenden befürchten, dass 

die Kompetenzen und die Vermittlung dieser durch die geplanten Umstrukturierungen ganz oder 

teilweise verloren gehen könnten. Um die Qualitätsmerkmale des heutigen Systems weiterhin 

garantieren zu können, muss das neue Systems mit Liaison Librarians geeignet umgesetzt werden. 

Für jedes Fach müssen Liaison Librarians in den Bibliotheken präsent sein, damit der Zugang zu 

bibliothekarischer Expertise jederzeit gewährleistet ist. Die Liaison Librarians müssen auf die 

Bedürfnisse der einzelnen Fächer bzw. Institute ausgerichtet und darum auch organisatorisch an die 

einzelnen Institute angebunden sein. 

Ausserdem haben wir in Gesprächen festgestellt, dass Angestellte in den Bibliotheken durch die 

geplanten Umstrukturierungen fürchten, dass sie ihre Arbeitsstelle verlieren könnten. Es muss 

unbedingt in aller Klarheit ausgedrückt werden, dass keine Entlassungen aufgrund dieses Projektes 

stattfinden werden. Auch ein versteckter Stellenabbau in Folge von Kündigungen aus Unsicherheit 

oder sogenannter natürlicher Fluktuation (u.a. Pensionierungen) ohne Wiederbesetzung wird 

abgelehnt. 
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In Bezug auf die Dienstleistungen der UBZH ist die Mehrheit der Studierendenvertretungen der 

Meinung: 

● Stellenabbau ist unbedingt zu vermeiden. 

● Es dürfen bei Bestellungen aus ausgelagerten Beständen keine Kosten für die Nutzenden anfallen 

und die Lieferung muss zu günstigen Konditionen gewährleistet sein. 

● Ein ausreichender Präsenzbestand von Standardwerken muss bestehen bleiben. Bei allfälliger 

Einschätzung und Entscheidung über Verbleib, Auslagerung und Ausscheidung müssen die Institute 

und das Institutsbibliothekspersonal miteinbezogen werden. Es muss eine ausreichende und 

sinnvolle Grösse von normalem Präsenzbestand definiert werden und es muss geprüft werden, 

welche Medien als dauerhafter Präsenzbestand definiert werden. 

 

 

b. Organisation 

Die Meinungen der Studierendenschaft zur organisatorischen Zentralisierung sind gemischt. Ein 

potentieller positiver Effekt wäre, dass durch die niedrigere Doppelspurigkeit in einer zentralen 

Organisation das Personal weniger Zeit für administrative Tätigkeiten aufwenden müsste und seine 

Arbeitszeit eher in den Betrieb des erweiterten Dienstleistungsangebots investieren könnte. Gemäss 

den Fachvereinen derjenigen Fakultäten, welche die zentral organisierte HBZ als Bibliothek nutzen, 

sind die Erfahrungen mit zentralisierten Bibliotheken grundsätzlich positiv. Diese Fächer wären von 

dieser Reform im Gegensatz zu der Philosophischen und Theologischen Fakultät jedoch kaum 

betroffen. Ausserdem bestehen an der UZH noch keine Erfahrungen mit zentral organisierten 

Bibliotheken in geisteswissenschaftlichen Fächern und somit auch nicht mit Fächern, die auf eine 

intensive Nutzung von physischen Kopien von Büchern angewiesen sind. Diese Disziplinen arbeiten 

mehrheitlich mit den Beständen aus den Institutsbibliotheken und der ZB. 

Die vorgeschlagene Definition der Disziplinencluster scheint uns sinnvoll. Sie könnte dafür sorgen, 

dass die disziplinenspezifischen Bedürfnisse auch im Falle einer Abschaffung der 

Institutsbibliotheken berücksichtigt werden. Die vorgeschlagenen sieben Cluster organisieren die 

Studienfächer und Disziplinen in Kategorien, die ähnliche Arbeitsweisen haben. Es muss jedoch 

berücksichtigt werden, dass die einzelnen Fächer ihre spezifischen Schwerpunkte und 

Anforderungen haben, die auch innerhalb von Clustern berücksichtigt werden müssen. 

Bezüglich der strategischen Leitung der UBZH ist die Steuerung durch ein Bibliotheksboard, das die 

Nutzenden repräsentiert, anstelle einer direkte Steuerung durch die Universtitätsleitung, zu 

begrüssen; jedoch ist es von äusserster Wichtigkeit, dass alle Stände im Bibliotheksboard vertreten 

sind. Da das Bibliotheksboard ein “nutzendenorientiertes Steuerungsorgan” sein sollte, stellen wir 

auch den Einsitz der Fakultäten in Frage. Sinnvoller wären Vertretungen pro Disziplinencluster. Es  

wird aus der Vernehmlassungsvorlage auch nicht ersichtlich, in welchem Verhältnis das neue 

Bibliotheksboard zur bestehenden Bibliothekskommission steht. Hierzu möchten wir eine 

Stellungnahme. 

Wir befürworten eine möglichst enge Kooperation zwischen ZB und UBZH, sowohl auf strategischer 

als auch auf operativer Ebene. Projekte sollten gemeinsam vorgenommen werden und die 

Kommunikation sollte intensiv und beständig sein. Weiter dürfen keine Nachteile für die Nutzenden 

aus dieser neuen Kooperation entstehen. Über die Eignung der aufgeführten Modellen der 

strategischen Leistungssteuerung (S. 34), können auch wir als Studierende zu diesem Zeitpunkt keine 

Einschätzung geben. Diese Entscheidung soll zu gegebenem Zeitpunkt unter Einbezug aller 

Betroffenen gefällt werden. 
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In Bezug auf die Organisation der UBZH ist die Mehrheit der Studierendenvertretungen der 

Meinung: 

● Im Bibliotheksboard müssen die Stände mit Stimmrecht vertreten sein. Anstelle der Fakultäten 

sollten die einzelnen Disziplinencluster vertreten sein. 

● Der beschriebene jährliche Austausch zwischen Fakultäten und UBZH muss unter Miteinbezug der 

Stände geschehen. 

● Zwischen den einzelnen Instituten und der UBZH muss ein ständiger Austausch stattfinden, wobei 

Bedürfnisse, Ziele und Budgetverteilung unter Einbezug der Stände diskutiert werden. 

● Die vorgeschlagene Definition der Disziplinencluster erscheint uns zunächst sinnvoll, zentral sind 

aber die Bedürfnisse der einzelnen Fächer und Institute, für die individuelle Lösungen ausgearbeitet 

werden müssen. 

● Die Institute müssen bei der Auswahl des Präsenzbestandes miteinbezogen werden. 

 

c. Standorte und Lernarbeitsplätze 

Die Standortzentralisierung kann an und für sich positive Effekte haben, so etwa die Nähe der 

Literatur verschiedener Fachrichtungen zueinander oder der dadurch entstehende Austausch 

zwischen den einzelnen Disziplinen. Jedoch muss sie unbedingt mit der Neuverortung der 

verschiedenen Institute koordiniert sein. Aufgrund der Auflösung des Standortes Oerlikon und der 

Rückführung mehrerer Gebäuden beim Zentrum an den Kanton als Wohnraum, ist eine 

Standortverschiebung vieler Institute und ihrer Bibliotheken sowieso notwendig. 

Grundsätzlich sind 81% der Teilnehmenden der Umfrage der AG Bibliotheken gegen die 

Abschaffung der Institutsbibliotheken (Frage 20). Sie sprechen sich dafür aus, dass Institut und 

Bibliothek eine räumliche Einheit bilden sollen. Eine räumliche Zentralisierung der 

Institutsbibliotheken lehnen 65% der Teilnehmenden der Umfrage eher ab (Frage 21). Wenn entgegen 

der Interessen der Studierenden dennoch räumlich zentralisiert wird, muss möglichst viel vom 

Erfolgsmodell Institutsbibliothek erhalten bleiben. Insbesondere der Qualitätsfaktor der physischen 

Nähe der Bibliotheken zu den entsprechenden Instituten muss unbedingt beibehalten werden. Es 

genügt nicht, dass “die räumliche und fachliche Nähe des heutigen UZH Bibliothekswesens in der 

UBZH durch die Liaison Services erhalten bleiben” (zitiert aus: Vernehmlassungsvorlage UBZH, S. 

14-15). Die in der Vernehmlassungsvorlage angesprochenen 500 Meter Luftlinie sind deshalb 

ungenügend, weil im Falle dass sich das Institut im neuen Schanzenberggebäude oder im 

Kollegiengebäude 2 in den oberen Stöcken befindet und die entsprechende Bibliothek im Forum UZH 

im hinteren Teil oder in den oberen Etagen, so ist die Wegzeit dennoch zu hoch und das Institut 

würde faktisch von seiner Bibliothek klar getrennt. Dies würde insbesondere die Studierenden 

betreffen, da ihre Lernarbeitsplätze und Bücher sich zu weit von ihren studentischen Räumen und 

fachlichen Ansprechpersonen entfernt hätte. 

Des Weiteren muss die jeweilige Arbeitsweise in den Fächern berücksichtigt werden. Beim Erarbeiten 

und Schreiben einer geisteswissenschaftlichen Arbeit kann es gut vorkommen, dass Studierende um 

die 20 Bücher simultan benötigen. Sie brauchen diese in greifbarer Nähe. Daraus ergibt sich, dass 

Lernarbeitsplätze, wie in der ZB bestehend, ungünstig sind, da am Abend entweder alle Bücher 

wieder zurückgegeben oder nach Hause getragen werden müssen. Die Unmöglichkeit eines 

temporären persönlichen Apparates ist schädlich für den Workflow längerfristiger Arbeiten. Mittel- 

oder längerfristige Lernarbeitsplätze oder Schliessfächer in unmittelbarer Nähe (unter Vorbehalt 

unabdingbarer dauerhafter Präsenzbestände) sind deshalb äusserst wichtig. Dies erfordert auch die 

Formation kleinerer thematischer Einheiten, damit aktuell verwendete Werke auffindbar sind. 

Das Lernplatzangebot ist ungenügend, was die Universität Zürich auch eingesehen hat und teils mit 

diesem Vorprojekt ausbessern möchte. Viele Studierende haben ihrer Wut darüber schon in 
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verschiedensten sozialen Medien Ausdruck verliehen, vor allem während der Prüfungsphase ist es 

ein Dauerbrenner. Das Projektteam hat zu dieser Problematik auch einen Vergleich mit anderen 

europäischen Universitäten erstellt und dabei erneut festgestellt, dass unsere Universität im 

Verhältnis Lernarbeitsplätze pro 100 Studierende sehr schlecht abschneidet. 

Aus der Vernehmlasssungsvorlage und den architektonischen Bedingungen ist nicht ersichtlich, wie 

sich die Lernlandschaft entwickeln wird. Es ist für uns unverständlich, dass eine derart zentrale 

Dienstleistung nicht bereits im Voraus definiert wurde, sondern teilweise vom 

Architekturwettbewerb abhängig gemacht wurde. Einen Abbau der Lernarbeitsplätze wird von den 

Studierenden nicht hingenommen und würde einem einschneidenden Dienstleistungsabbau 

gleichkommen. Es ist zu berücksichtigen, dass mit Sicherheit mehr Arbeitsplätze geschaffen als 

aufgelöst werden müssen. Hier muss auch in Betracht gezogen werden, dass die Attraktivität der 

neuen Arbeitsplätze aufgrund ihrer Zugänglichkeit zunehmen wird. Ausserdem sind uns bei den 

Berechnungen der Anzahl Lernarbeitsplätze Unstimmigkeitein aufgefallen. Im Bibliothekskonzept 

der Strategischen Immobilienplanung, die auf Seite 43 zitiert wird, ist von nur 300 Lernarbeitsplätzen 

die Rede. In den Berechnungen, die auch auf die bisherige Bibliotheksfläche beruhen, ist je nach 

Gewichtung des Fokus von 400 oder 600 Lernarbeitsplätzen die Rede (S. 50). Diese Unstimmigkeit ist 

durch eine andere Berechnung der Grösse der einzelnen Lernarbeitsplätze entstanden. Wenn die 

UZH ihr Ziel ernst nimmt und für die Lehre respektive das Studium möglichst gute Bedingungen 

schaffen will, so muss die Zahl der Lernarbeitsplätze steigen, ohne dass die Medienstellfläche in 

einem Ausmass verringert wird, in welchem es die Nutzenden der Bibliotheken, von denen die 

Studierenden die grösste Gruppe bilden, in ihrer Arbeit behindert. 

Wir erwarten, dass möglichst viele Lernarbeitsplätze, die in den neuen Gebäuden geschaffen werden, 

in die Bibliotheken integriert werden oder deren Qualitätsstandards an Ruhe, Sauberkeit, 

Stromanschluss, Internetverbindung, Verfügbarkeit von gutem Kaffee, Licht, Belüftung und Platz für 

die Gestaltung von neuen Lernarbeitsplätzen der Massstab sind. Die Studierenden bevorzugen 

grundsätzlich Lernarbeitplätze, die sich in Bibliotheken befinden. 

Es sollte ein Ziel sein, dass alle Lernarbeitsplätze den Studierenden, welche sie am meisten benötigen, 

verfügbar sind. Dies bedeutet, dass die Lernarbeitsplätze, die zwischen und am nächsten an den 

Regalen stehen, für die Studierenden, welche mit den entsprechenden Büchern arbeiten, vorgesehen 

sind. Diese Plätze, die sich nahe an den Bücherbeständen befinden, sind für viele Studierende von 

zentraler Bedeutung. Ausserdem schlagen wir vor zu prüfen, wie verhindert werden kann, dass 

Studierende von anderen Hochschulen in den Lernphasen die Lernarbeitsplätze an der UZH belegen. 

Wie sich aus der Umfrage der AG Bibliotheken erkennen lässt, sind 81% der Teilnehmenden der 

Meinung, dass Institut und Institutsbibliothek zusammengehören. Die facheigenen Räume 

ermöglichen fachspezifische Arbeitsprozesse, die je nach Fachrichtung unterschiedlich sind, und 

fördern die hohe Qualität der wissenschaftlichen Arbeit und den fachinternen Austausch. Ausserdem 

sollen Bücher, die inhaltlich zusammengehören, auch räumlich nebeneinander stehen. 

Gemäss den Vernehmlassungsunterlagen werden bei denjenigen Bibliotheken, die im Forum UZH 

unterkommen werden, je nach Projektvariante bis zu 191'000 Bücher ausgelagert, was 35% des 

Bestandes dieser Bibliotheken entspricht. 82'000 Bücher sollen ausgeschieden werden. Zusammen 

entspricht das einer Verkleinerung des Bestandes um 50%. Eine derartige Reduktion des Bestandes ist 

nicht hinnehmbar. Ob tatsächlich Exemplare ausgelagert oder ausgeschieden werden, muss im 

konkreten Einzelfall von den Instituten entschieden werden. 

 

In Bezug auf die Standortstrategie der UBZH ist die Mehrheit der Studierendenvertretungen der 

Meinung: 

● Das Lernarbeitsplatzangebot an der UZH ist katastrophal und muss dringend verbessert werden. 
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● Die Institute und ihre zentrale Fachliteratur müssen im selben Gebäude in unmittelbarer Nähe sein. 

● Die spezifische Arbeitsweise, was auch Lernphasen beinhaltet, muss in der Schaffung von 

Lernarbeitsplätzen berücksichtigt und durch die Bibliotheks- und Raumplanung optimal gefördert 

werden. 

● Diejenigen Lernarbeitsplätze, welche an den gegenwärtigen Standorten aufgegeben werden, 

müssen durch Lernarbeitsplätze von vergleichbarer Qualität ersetzt werden.  

● Grundsätzlich sind sowohl Lernplätze als auch Medienstellfläche wichtig. Die Schaffung neuer  

Lernarbeitsplätzen darf nicht einseitig und zu intensiv zu Lasten der Medienstellfläche geschehen. 

 

3. Prozessuales 

Der Vernehmlassungsprozess wird von Seiten der Studierenden sehr begrüsst und muss auch in 

Zukunft weiterhin bei Grossprojekten genutzt werden, um eine breite Rückmeldung einzuholen. 

Jedoch sollte eine Vernehmlassung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen. Durch die nicht stringente 

Information über das Projekt im Allgemeinen sowie inhaltlich zu den Veränderungen, sind 

Unklarheiten entstanden. Dies kann nicht nur im Stand der Studierenden beobachtet werden, 

sondern auch bei den anderen Ständen und in der Öffentlichkeit. 

Ein grosser Teil des Missmutes gegenüber diesem Projekt ist aus unserer Sicht auch daraus 

entstanden, dass im Steuerungsauschuss, der diesem Projekt vorstand, zu Beginn weder die 

Geisteswissenschaften noch die Stände vertreten waren. Auch die ständige universitäre 

Bibliothekskommission wurde schlecht informiert und in die Entscheidungsfindung der ersten Phase 

ungenügend miteinbezogen. Dass ein Grossteil der Nutzenden sich somit nicht in den ersten Phasen 

des Prozess einbringen konnte, ist suboptimal und sollte sich in zukünftigen Projekten nicht 

wiederholen. 

Partizipation kann aber auch nicht in einer einmaligen Aktion, wie dieser Vernehmlassung, abgehakt 

werden, sondern muss den Prozess von Anfang an und bis zum Ende begleiten. Aus unserer Sicht ist 

bei diesem Projekt versucht worden, über die Köpfe der Studierenden hinweg Reformen zu 

implementieren, die unseren Interessen widersprechen. Die Universität Zürich soll kein top-down 

geführtes Unternehmen sein. Die Universität lebt davon, dass sich ihre Angehörigen als Teil des 

universitären Gesamtprojektes sehen. Werden sie wiederholt übergangen, sinkt längerfristig der 

Wille zur Teilhabe und auch die Identifikation mit der Universität Zürich. Viele Personen, die sich 

aktiv mit den Geschehnissen an der Universität befassen, haben erst nach der Veröffentlichung der 

Strategischen Leitlinien von dem Vorprojekt erfahren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Grossteil der 

Studierenden noch keine Möglichkeit sich aktiv im Vorprojekt einzubringen. 

Dass ein Steuerungsausschuss gebildet wurde, in welchem im Gegensatz zur universitären 

Bibliothekskommission die Stände nicht von Anfang an vertreten waren, wird vom VSUZH auf das 

Schärfste kritisiert. Wir erwarten, dass im weiteren Verlauf konsequent und regelmässig informiert 

wird und die Stände am Entscheidungsprozess mit Stimmrecht teilhaben. Deshalb fordern wir, dass 

alle Stände mit zwei Stimmen im Steuerungsausschuss vertreten werden. Die Interessen der 

Studierenden sind zu divers, als dass sie in einer einzigen Stimme repräsentiert werden könnten. 

Es besorgt uns, dass in der Konzeption des Steuerungsauschusses und folglich auch in der 

vorliegenden Vernehmlassungsvorlage der Bericht der Projektes «Zusammenarbeit 

Universitätsbibliotheken Zürich ZUBI» sowie auch weitere Evaluationen, die in jüngerer 

Vergangenheit durchgeführt wurden, kaum berücksichtigt wurden. Stattdessen stützen sich die 

Einschätzungen und Ziele hauptsächlich auf eine unveröffentlichte Evaluation aus dem Jahr 2017 und 

einen Vergleich mit LERU-Bibliotheken. Im erwähnten Bericht des Projektes ZUBI werden 

insbesondere auch Stärken des bestehenden dreischichtigen Bibliothekswesens (ZB, HBZ und 

Institutsbibliotheken) wie die Nähe zu den Nutzenden betont und auf Gefahren, die sich bei 
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Umstrukturierungen ergeben könnten, hingewiesen. Wie in der Vernehmlassungsvorlage gesagt, ist 

die Umfrage, die im Rahmen des Vorprojektes stattfand, nicht repräsentativ. Im Nachhinein 

erscheinen zudem die Fragen in dieser als nicht zielführend als Grundlage für das Projekt. Die 

Umfrage, die von der AG Bibliotheken erstellt wurde, konnte mehr als doppelt so viele Antworten 

einholen. Diese Gruppe von Studierenden wurde immerhin ad hoc gegründet und hat weitaus 

weniger Mittel zur Verfügung als die Universität. Wenn durch eine Umfrage ein Bild von den 

Bedürfnissen und Meinungen der Betroffenen eingeholt werden soll, so muss diese auch aktiver 

beworben werden und den Antwortenden bessere Möglichkeiten, um ihre Anforderungen 

auszudrücken, geben. Schon zu diesem Zeitpunkt hätten die Studierenden über das Vorprojekt 

informiert werden müssen, beispielsweise mittels einer Informationsveranstaltung, zumal andere 

Interessengruppen, wie der VIP, bereits im April 2017 Stellung nehmen konnten. Allgemein 

wünschen wir uns von solchen Veranstaltungen aber nicht nur Informationen zu den Vorgängen, 

sondern auch einen aktiven Austausch, in  dem Meinungsäusserung durch die betroffenen 

Universitätsangehörigen in genügendem Masse möglich ist und in den weiteren Prozess miteinfliesst. 

Kommunikation allein stellt zudem noch keine Partizipation dar. Wirkliche Mitsprache bedeutet, 

dass die Betroffenen von Anfang an vollumfänglich informiert werden, ihre Meinung äussern 

können, und an der Planung und Ausführung des Projekts mit Entscheidungskompetenz teilhaben. 

Ausserdem sollten die Informationen früher und direkter an die kleingliederigen 

Organisationseinheiten, Akteurinnen und Akteure dieser Universität kommen. Dabei ist unter 

anderem an die Institute und Fachvereine zu denken. 

Es wäre zudem unzulänglich, wenn nach einmaliger Anhörung der Stände und weiterer Betroffenen 

im Rahmen dieser Vernehmlassung das Projekt im Alleingang ausgeführt werden würde. Die Reform 

muss vielmehr von den Nutzenden aus erfolgen. Deshalb sollten die Meinungen und Bedürfnisse der 

Studierenden, Forschenden und Arbeitenden auf Instituts- und Fakultätsebene die Stossrichtung der 

Reform definieren. Wir fordern deshalb mit Nachdruck, dass die Ständevertretungen je zwei 

Stimmen im Steuerungsausschuss erhalten. 

 

In Bezug auf die Standortstrategie der UBZH ist die Mehrheit der Studierendenvertretungen der 

Meinung: 

● Der bisherige Prozessablauf war suboptimal. 

● Wir fordern, dass die Stände mit je zwei Stimmen im Steuerungsausschuss vertreten werden. 
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5. Verwendete Begriffe 

Lernarbeitsplätze 

Dies sind Plätze, welche den Studierenden für ihre studienrelevanten Einzel- oder Gruppenarbeiten 

zur Verfügung stehen. Der Begriff konkretisiert die Beachtung der Vielfältigkeit von solchen 

Aktivitäten der Studierenden und demnach ihrer Anforderung an diese. Beispielsweise brauchen 

Studierende der Rechtswissenschaften meist Lernarbeitsplätze, an denen sie mit ihren Materialien 

Inhalte lernen können, was sich von Tätigkeiten wie Quellen- und Recherchearbeit oder Vorbereitung 

einer Präsentation klar unterscheidet. 

 

Präsenzbestand 

Es werden zwei verschiedene Begriffe verwendet, welche der Genauigkeit dienen. Dauerhafte 

Präsenzbestände beschreibt die Bestände, die zu jeder Zeit in der Bibliothek verbleiben. Sie können 

durch die Nutzenden nicht ausgeliehen werden, was den Vorteil mit sich bringt, dass sie jederzeit 

allen zugänglich sind. Normale Präsenzbestände meint die Bestände, die in den Regalen der 

Bibliothek(en) an der Universität stehen. Diese können ausgeliehen werden. Unglücklicherweise wird 

in der Vernehmlassung keine Unterscheidung dieser beiden Begrifflichkeiten gemacht. Wir nehmen 

an, dass vor allem die zweite Kategorie in der Vernehmlassungsvorlage gemeint war. 

 

Studierenvertretungen 

Der Begriff steht für alle Studierenden, die sich bei der Erarbeitung dieser Antwort eingebracht 

haben. Die Hauptverantwortung lag beim VSUZH. Dessen Bildungspolitische Kommission und sein 

Vorstand waren hauptverantwortlich. Auch Fachvereinsvertretungen prägten diese Positionen stark 

mit. Durch die öffentliche Sitzung war es grundsätzlich allen Studierenden möglich sich 

einzubringen. In dieser Sitzung sowie auch ausserhalb war die Gruppe AG Bibliotheken beteiligt an 

dieser Antwort. Ein Grossteil der Involvierten ist in einem Fachverein oder dem VSUZH aktiv. 
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4 UZH, Hauptbibliothek 

Verschickt am: 24.11.2018 Verarbeitet  am:  27.11.2018   Per: E-Mail 

 
Die Hauptbibliothek der Universität Zürich bedankt sich für die Möglichkeit, zur 

Vernehmlassungsvorlage des Projekts «UZH Bibliothek der Zukunft» Stellung nehmen zu können.  

 

Zusammenfassung 

 

1. Grundlegende Einschätzung 

 Die HBZ unterstützt die Analyse aktueller Trends im Bibliothekswesen und die Ziele des 

Projekts. Die Neuorganisation als universitätsweite UBZH verspricht eine einheitliche 

strategische Gesamtsteuerung, eine flexible, zukunftsfähige Aufbauorganisation sowie 

optimierten Mitteleinsatz bei gleichzeitiger strukturierter Mitbestimmung aller Stakeholder. 

 Verschiedene Gutachten und Evaluationen (2008 HBZ, 2016 Bibliotheken UZH) haben zu 

Recht eine neue Organisationsstruktur empfohlen, um die Zukunftsfähigkeit der 

Bibliotheksentwicklung sicherzustellen und die Einführung neuer und Stärkung bestehender 

Dienstleistungen (z.B. Publikationsunterstützung, Kurierdienste) durch organisatorische 

Optimierung zu realisieren. Die Finanzierung dieser Dienstleistungen allein aus zentralen 

Zusatzmitteln ist wenig realistisch. 

 

2. Dienstleistungen der UBZH 

 Dem Dienstleistungskatalog ist grundsätzlich zuzustimmen. 

 Die vorgeschlagene Neueinteilung in Bereichsbibliothek und Forschungsbestand bietet die 

Chance einer deutlich optimierten Organisation mit bedarfsorientiertem Personaleinsatzes bei 

gleichzeitiger Optimierung der Services. 

 Die geplanten einheitlichen Erwerbungsgrundsätze setzen eine zentrale Kompetenz der 

Erwerbungsentscheide voraus. Ein prioritär zu behandelndes Vorschlagsrecht der 

Forschenden für Beschaffungen (im Rahmen des Budgets) ist damit kompatibel und wird an 

der HBZ bereits umgesetzt. 

 

3. Organisation der UBZH 

 Dem Vorschlag einer Steuerung via Grundauftrag (Leistungsrahmen), jährlicher 

Leistungsvereinbarung und Bibliotheksboard ist zuzustimmen, auch wenn nähere 

Abgrenzungsfragen noch zu klären sind. 

 Die vorgeschlagene Aufbauorganisation ist grundsätzlich richtig, lässt aber zentrale Fragen 

offen. Der vorgeschlagene Disziplinencluster ist stark asymmetrisch und sollte auf 

Praktikabilität hin überprüft werden. 

 Das Verhältnis zur Zentralbibliothek Zürich (ZB) wurde im Projekt von vorneherein auf der 

Grundlage der bestehenden Systemgrenzen (eigene Rechtspersönlichkeit ausserhalb der UZH) 

definiert. Das vorgeschlagene Verfahren einer Leistungsvereinbarung bietet klare 

Verbesserungen und Chancen. Eine konsequente Gesamtsteuerung des Systems aller für die 

UZH zuständigen Bibliotheken wäre jedoch nur mit vollständigem Einbezug der ZB im 

Rahmen einer gemeinsamen neuen Organisation möglich und würde den Mehraufwand zur 

Koordination zweier Grosssysteme vermeiden. 
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1) Grundlegende Einschätzung des Projekts UZH Bibliothek der Zukunft  

Die Vernehmlassungsantwort der HBZ versteht sich als Rückmeldung aus bibliotheksfachlicher Sicht 

und als Empfehlung vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Aufgaben und Erfahrungen an der 

UZH sowie der bibliothekswissenschaftlichen Fachdiskussion. Sie berücksichtigt die Interessen ihrer 

Bibliotheksnutzenden – insbesondere der Studierenden und Forschenden. In einem gesonderten 

Abschnitt (s. Abs. 5) nimmt die HBZ Stellung zu ihrer möglichen Rolle im Rahmen der neuen UBZH.  

 

Die HBZ teilt die zugrundeliegende Analyse des Prorektorats Professoren und wissenschaftliche 

Information (FSI) zu den gegenwärtigen Trends im Bibliothekswesen und der wissenschaftlichen 

Literaturversorgung:  

- Fortschreitender Trend zur Digitalisierung im Bereich wissenschaftlicher Informationsversorgung 

mit starkem Trend zu zentraler Organisation neuer Dienstleistungen  

- Neue Herausforderungen im Bereich elektronische Literaturversorgung (Erwerbung, Erschliessung 

und Zugangsmanagement)  

- Aufbau neuer Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Informationskompetenz und 

Publikationsunterstützung im Kontext von Open Science  

- Neue Anforderungen und Services im Bereich «Bibliothek als Ort» für Nutzende (Learning-Center-

Ansatz, Maker Space u.a.)  

 Die Neuorganisation bietet Chancen für das Personal durch ein vielfältiges Aufgabenspektrum 

und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die zentrale Herausforderung der 

Personalentwicklung im Projekt ist im Vernehmlassungsbericht jedoch zu wenig 

berücksichtigt. 

 

4. Standorte der UBZH 

 Das Standortkonzept für die Entwicklung der Bibliotheken im Rahmen der 

Immobilienstrategie der UZH ist eine grosse Stärke der Vernehmlassungsvorlage. Hier 

besteht, wie Projekte der HBZ zeigen, ein erhebliches Potential für Optimierungen. 

 Um möglichst schnell Synergien zu generieren und Optimierungen in Betrieb und Services zu 

erreichen, sind neben dem Projekt Forum UZH zusätzliche Standortoptionen, prioritär die von 

der HBZ geplanten Integrationsprojekte und die vorgeschlagene Zwischenlösung in Oerlikon, 

so rasch wie möglich und noch vor den Grossprojekten Schanzenberg und Irchel zu 

realisieren. 

 

5. Rolle der HBZ in der UBZH 

 Die Aufbauorganisation der HBZ mit fachspezifischen und universitätsübergreifenden 

Abteilungen (s. Anhang) entspricht in wesentlichen Zügen bereits heute der im 

Vernehmlassungsbericht vorgeschlagenen Organisationsstruktur der UBZH. Ein Ausbau 

dieser bestehenden Strukturen zur «UBZH» stellt ein realistisches Szenario dar. 

 

6. Szenarien für weiteres Vorgehen 

 Umsetzungsfragen sind entscheidend für den Projekterfolg. Die HBZ diskutiert 2 Szenarien 

für die Einführung der UBZH als «Big Bang» und «etappiertes Verfahren» (Entscheid 

Steuerungsgremium). 
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- Aber auch Herausforderungen im Bereich gedruckter Bestände durch Anpassung an veränderte 

Nutzendenbedürfnisse und an die Raumentwicklung UZH mit Auslagerungen in die Kooperative 

Speicherbibliothek Schweiz, Retrokatalogisierung u.a.  

 

Das aktuelle Governance-Modell der UZH im Bibliotheksbereich mit Hauptbibliothek und rund 40 

autonomen Institutsbibliotheken ist als Grundtypus der Bibliotheksorganisation Ende des 19. Jhdt. 

entstanden und dominierte die Bibliotheksentwicklung bis in die 90er-Jahre des 20. Jhdts. Es ist 

inzwischen in der Schweiz 11  und im benachbarten Ausland 12  überwiegend durch zentralisierte 

Modelle abgelöst worden. Neben der HBZ und den Institutsbibliotheken der UZH nimmt die 

Zentralbibliothek Zürich (ZB), eine von Kanton und Stadt Zürich getragene Stiftung ausserhalb der 

UZH, im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften wichtige Aufgaben als Universitätsbibliothek 

wahr. Das dreischichtige System steigert aber die Komplexität der Governance auf dem Platz Zürich 

zusätzlich. Die Evaluation der HBZ von 2008 und eine Reihe von Gutachten haben bereits wiederholt 

festgestellt, dass dieses Modell insbesondere mit dem hohem Dezentralisierungsgrad und der 

Kleinteiligkeit 13  bei den Institutsbibliotheken nicht ausreichend den oben genannten aktuellen 

Herausforderungen entspricht.14 Hieran schliesst das Statement der Expertinnen und Experten der  

Evaluation des Bibliothekssystems der UZH von 2016 an, wonach die UZH Gefahr läuft, strukturell 

nicht ausreichend auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Die Lancierung des Projekts 

UZH Bibliothek der Zukunft durch den Prorektor FSI ist daher folgerichtig. Die HBZ teilt die 

Auffassung, dass die Bibliothekslandschaft der UZH das Potential und die Mittel zur Optimierung 

ihres Dienstleistungsangebots für Forschung und Lehre und einer zukunftsorientierten Entwicklung 

hat. Anpassungen bei der Governance scheinen hierfür unausweichlich. Bereits in den letzten Jahren 

sind Dienstleistungen vermehrt zentralisiert bei der HBZ bzw. der ZB aufgebaut worden, während 

die Angebote der Institutsbibliotheken insgesamt eher stagnieren.15 Ein weiterer Ausbau mit Blick auf 

die wachsenden aktuellen Herausforderungen wird aber nur über zusätzliche finanzielle Mittel 

möglich sein. Angesichts der gegebenen finanziellen Situation wird dies nur im Rahmen einer 

Optimierung des Gesamtsystems kostenneutral erreicht werden können. Die 

Vernehmlassungsvorlage zur Organisation einer UBZH liefert hierfür Vorschläge. Dabei ist 

unverzichtbar, dass organisatorische Veränderungen dem gesamten Spektrum der Fachbereiche der 

UZH und ihren de facto sehr unterschiedlichen Anforderungen an bibliothekarische Dienstleistungen 

Rechnung tragen. Dennoch muss eine Neuorganisation das Ziel einer deutlichen Verbesserung der 

Gesamtsteuerung des Systems mit neuen Dienstleistungen konsequent im Blick behalten. 

 

 
11 In der Schweiz haben bereits die Universitäten Bern, Basel und Genf sowie die ETH Neuorganisationen der 

Bibliotheken mit Zentralisierung von Personal und Aufgaben durchgeführt.   
12  Vgl. die Beiträge in Handbuch der Bibliothekssysteme. Leistungsfähige Informationsinfrastrukturen für 

Wissenschaft und Studium, hg. v. K. Söllner/W. Sühl-Stromenger, Berlin 2014; ferner die Zusatzinformation zum 

Vorprojekt UZH Bibliothek der Zukunft betreffend LERU Bibliotheken.   
13 Laut Tabelle 2 (Vernehmlassungsvorlage S.18) verfügt die ganz überwiegende Mehrheit der UZH Bibliotheken 

über weniger als 2 FTE Mitarbeitende.   

14 Im Gesamtevaluationsbericht der HBZ 2008 (S. 45f) wird die organisatorische Zusammenlegung von HBZ und 

Zentralbibliothek unter Einbezug der Institutsbibliotheken empfohlen. Der Schlussbericht Zusammenarbeit 

Universitätsbibliotheken Zürich ZUBI 2014 (S. 56) empfiehlt die inneruniversitären Bibliotheksstrukturen 

grundsätzlich zu überprüfen und im Blick auf Bereichsbibliotheken anzupassen. 
15  Der Personalbestand an der UZH ist bei der HBZ deutlich gewachsen, er stagniert allerdings bei den 

Institutsbibliotheken.   
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Die vorliegenden Unterlagen zur Vernehmlassung bilden eine zentrale Grundlage für den weiteren 

Projektverlauf. Grundsätzlich sind die Dokumente fachlich fundiert, als Rahmenpapier auf einer eher 

allgemeinen Ebene lassen sie jedoch zwangsläufig Fragen offen, die im Hauptprojekt mittels 

Detailkonzepten zu präzisieren sind. Insbesondere im Bereich Standortentwicklung konnte erstmals 

ein recht detailliertes Modell zur Neuorganisation auf der Ebene der Einzelbibliothek vorgelegt 

werden, welches auf der Immobilienstrategie der UZH aufbaut. 

  

2) Dienstleistungen der Universitätsbibliothek Zürich  

Aus Sicht der HBZ ist das vorgeschlagene Dienstleistungskonzept insgesamt stimmig. Der Aufbau 

neuer Dienstleistungen stellt für Universitätsbibliotheken weltweit eine Herausforderung dar. Die 

UZH hat in verschiedenen Feldern Nachholbedarf.  

Der Liaison-Librarian-Ansatz ist wegweisend, um die traditionelle Nähe der Bibliotheken UZH zu 

den Nutzenden unter den veränderten Rahmenbedingungen sicherzustellen und die Bedürfnisse und 

Gegebenheiten des jeweiligen Fachs zu berücksichtigen.  

In den Bereichen Medien- und Nutzendendienste bietet eine UBZH die Gelegenheit einer 

Standardisierung, wodurch eine deutlich optimierte Organisation mit effizientem Personaleinsatz bei 

gleichzeitiger Optimierung der Services erzielt werden kann. Neben der Standortoptimierung (s.u.) 

liegt hier eine entscheidende Chance für das Gesamtprojekt. Die Unterscheidung von 

Bereichsbibliothek und Forschungsbestand ermöglicht es, die Bedürfnisse besser abzudecken, 

allerdings sollten Umfang und Budget von Forschungsbeständen klar begrenzt sein. Die Priorität 

sollte klar bei den Bereichsbibliotheken liegen, da diese nachweislich besseren Services für Nutzende 

bei gleichzeitig geringerem Ressourcenaufwand bieten können.  

Dienstleistungen wie Publikationsunterstützung, Open Access/Open Science sowie die 

Bewirtschaftung der E-Library benötigen eine zentrale Organisation für die ganze UZH. Die von der 

HBZ bereits aufgebauten und angebotenen Services bedürfen eines weiteren Ausbaus, der durch die 

Neuorganisation als UBZH in Gestalt von flexiblem Personal- und Sachmitteleinsatz deutlich 

erleichtert wird.  

Bei der Frage der Entscheidungskompetenz über Anschaffungen sind fakultätsspezifisch 

unterschiedliche Regelungen angedacht. Eine einheitliche Erwerbungspolitik für die UZH setzt 

allerdings eine zentrale Erwerbungskompetenz bei der UBZH (als Kompetenzzentrum für 

Bestandesaufbau) voraus. Sie ist auch Voraussetzung für eine klare Abstimmung der 

Erwerbungspolitik mit der ZB. Ein Vorschlagsrecht der Forschenden mit hoher Priorität bei einzelnen 

Anschaffungen von Medien ist damit kompatibel und entsprechend sicherzustellen. Die bestehenden 

Strukturen der Mitsprache bei Erwerbungsentscheiden an der HBZ zeigen, dass auch bei 

zentralisierten Medienbudgets eine abgestimmte, bedarfsorientierte Medienerwerbung möglich ist.  

 

3) Organisation der Universitätsbibliothek Zürich  

Der Ansatz, die UBZH als zentrale Einheit über einen Leistungsrahmen (Grundauftrag) und eine 

jährliche Leistungsvereinbarung inkl. Projektziele zu steuern, ist ein etabliertes New Public 

Management-Instrument und bedeutet eine deutliche Verbesserung gegenüber der aktuellen 

Situation. Fakultäten können zusätzliche Dienstleistungen vereinbaren. Dem Bibliotheksboard 

kommt eine zusätzliche steuernde Rolle insbesondere bei der Mittelverteilung zu, und es soll zur 

Stärkung der Rolle von Fakultäten und Ständen beitragen. Das Modell stellt jedoch hohe 

Anforderungen an die Mitglieder, die Positionen jeweils innerhalb der Fakultäten und der Stände 

abzustimmen. Noch zu klären sind die Kompetenzabgrenzungen zur Universitätsleitung und zur 

Direktion der UBZH sowie die Entscheidungskompetenz im Falle von Uneinigkeit über 
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Mittelverteilung innerhalb des Boards. Die UBZH ist auf funktionierende und effiziente 

Entscheidungsstrukturen angewiesen. Der Direktion und den Mitarbeitenden der UBZH sind als 

Spezialisten für Literaturversorgung und Bibliotheksbetrieb ausreichende Kompetenzen zu 

übertragen, um die strategischen Ziele im operativen Bereich umsetzen zu können. Ein Einfrieren der 

bestehenden Budgets auf 5 Jahre (S. 26) sollte überdacht werden, da hier die Kompetenzen der UBZH, 

aber auch des Bibliotheksboards in der Gründungsphase von vorneherein deutlich eingeschränkt 

werden.  

 

Die Aufbauorganisation folgt zu Recht einer gemischten funktionalen und divisionalen Ausprägung, 

da die UBZH neben zentralen Dienstleistungen weiterhin verschiedene Standorte umfasst, welche zu 

Disziplinenclustern zusammengefasst werden sollen. Die vorgeschlagene Clusterung ist allerdings 

zwischen den Fachbereichen stark asymmetrisch und sollte überdacht werden.16 Es ist zudem nicht 

realistisch, dass die Direktion (s. Organigramm) neben 4 Fachabteilungen zusätzlich 7 Standorte bzw. 

Fachcluster führen kann. Hier wird eine zusätzliche Hierarchiestufe notwendig sein, welche 

allerdings längere Entscheidungswege mit sich bringt.  

Die Abteilung «Innovation» sollte nicht überbewertet und besser zur Abteilung «Projekte und 

Innovation» umbenannt werden, in welche zusätzlich ein leistungsfähiger Bereich für Projekte 

insbesondere zur Standortentwicklung integriert ist. In den kommenden Jahren ist mit einem grossen 

Aufwand im Bereich Bestandesentwicklung und (Retro-)Katalogisierung zu rechnen, für die ein 

eigenes festes Team vorzusehen ist. Aus Sicht der HBZ ist ein reiner Thinktank zur Unterstützung der 

Direktion nicht prioritär.  

Einige Grundfragen zum Organigramm müssen in Detailkonzepten noch ausgearbeitet werden. 

Hierzu gehört insbesondere die Frage, inwieweit die Medienbearbeitung in den Standorten 

verbleiben oder in Medienbearbeitungszentren (innerhalb der Abteilung Mediendienste) zentralisiert 

werden soll. Das vorgeschlagene Organigramm entspricht in wesentlichen Punkten dem aktuellen 

Organigramm der HBZ.  

Die grossen Herausforderungen und Aufgaben sind im Bereich der Standorte/Cluster der neuen 

UBZH zu bewältigen, näherhin im Bereich Organisation und Personalentwicklung. Die 

Personalentwicklung stellt angesichts der Gegebenheiten mit zahlreichen Kleinpensen, 

Mischanstellungen mit Institutsaufgaben und Mitarbeitenden mit fachfremder Qualifikation 

(insbesondere in kleinen Bibliotheken) einen kritischen Erfolgsfaktor für das Projekt dar, der in der 

Vernehmlassungsvorlage wenig berücksichtigt wurde. Ein Verzicht auf Stellenabbau wurde von der 

Universitätsleitung zu Recht bereits zugesagt. Ein grosser Effort im Bereich Qualifikation mit 

Weiterbildung, Qualifikationszirkeln und Training on the job in den zu schaffenden grösseren 

Betriebseinheiten, der mehrere Jahre benötigen wird, ist hier zu leisten. Gleichzeitig bietet die 

Überführung des Personals in die UBZH auch zahlreiche Chancen für die Mitarbeitenden wie 

persönliche Qualifizierung, Aufstiegsmöglichkeiten, Job Rotation, transparentes Einreihungs- und 

Lohnsystem sowie Führung durch bibliothekarische Fachpersonen. 

 

Das Verhältnis zur ZB wurde im Projekt von vorneherein auf der Grundlage der bestehenden 

Systemgrenzen (eigene Rechtspersönlichkeit ausserhalb der UZH) definiert und die ZB ist nicht Teil 

des Projekts. Sie ist jedoch im Gesamtsystem der für die UZH zuständigen Bibliotheken mit Abstand 

 

 
16  So ist der Cluster Theologie sehr klein und kann in anderen Cluster integriert werden. Rechts- und 

Wirtschaftswissenschaften können in einem Cluster zusammengefasst werden. 
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die grösste Betriebseinheit. 17  Das Verhältnis zwischen der UZH und der ZB soll durch einen 

Rahmenvertrag geregelt werden, welcher Instrumente zur Planung und Kontrolle durch die UZH 

mitumfassen soll. Strategisch läuft der Vorschlag auf zwei parallele Universitätsbibliotheken hinaus, 

deren Aufgabenbereiche sich insbesondere in geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachbereichen, 

aber auch in strategisch wichtigen zentralen Dienstleistungsbereichen, wie z.B. Publikationsdienste 

und bei den Aussenbeziehungen/Mitgliedschaften, überschneiden. Nach Kriterien von New Public 

Management müsste ein Leistungsauftrag an die ZB auch eine direkte Mittelzuweisung durch die 

UZH umfassen, um Steuerungskompetenz zu sichern. Um die Mitsprache der Fakultäten und Stände 

zu sichern, müsste die Steuerung zudem über das Bibliotheksboard erfolgen. Dies scheint unter den 

gegebenen Umständen nicht möglich. Wie unter den unterschiedlichen Bedingungen der Governance 

und Organisation eine ausreichende Abstimmung der Dienstleistungen und eine weitgehende 

Kooperation zweier unterschiedlicher Grosssysteme möglich sein soll und wo jeweilige 

Schwerpunkte liegen, bleibt offen. Eine konsequente Gesamtsteuerung des Systems aller für die UZH 

zuständigen Bibliotheken wäre nur mit vollständigem Einbezug der ZB im Rahmen einer 

gemeinsamen neuen Organisation möglich. Auch wenn die vorgeschlagene formelle 

Leistungsvereinbarung mit der ZB einen klaren Fortschritt gegenüber der derzeitigen, informellen 

und offenen Kooperation bedeutet, so besteht das Risiko eines erheblichen Koordinationsaufwands, 

eines erheblichen Verlusts an Synergien sowie an gemeinsamer Steuerungskompetenz.  

 

4) Standorte der Universitätsbibliothek Zürich  

Das vorgelegte Standortkonzept stellt erstmals die Bibliotheksstandorte der UZH umfassend und 

detailliert in den Rahmen der Gesamtentwicklung der strategischen Immobilienplanung. Vor diesem 

Hintergrund werden die Instituts-, Fakultäts- und Seminarbibliotheken auf geplante Standorte 

(Forum UZH, Schanzenberg bzw. Irchel) aufgeteilt. Bereits dieser Schritt bringt eine deutliche 

Klärung der Ausgangslage, reduziert Unsicherheiten und ist daher ein Verdienst der Vorlage, auch 

wenn es im Detail noch Änderungen geben kann. Prämisse 1 ist zuzustimmen, dass Institute 

möglichst im gleichen Gebäude wie die Bibliothek untergebracht werden sollen, aber in Fällen, wo 

dies nicht möglich ist eine Maximaldistanz von 500m eingehalten werden soll. Erfahrungen mit 

Bibliotheksintegrationen der letzten Jahre an der HBZ haben gezeigt, dass auf diesem Weg eine 

optimierte Nutzung von Flächen und Personal bei gleichzeitig deutlicher Verbesserung der 

Dienstleistungen möglich und zum Vorteil aller ist. 

 

Die Planung für das Forum UZH (ab 2026) ist konsistent und die Auswahl der Bibliotheken ist 

fachlich nachvollziehbar. 18  Dass die entsprechenden Institute ebenfalls ins Forum UZH verlegt 

werden sollen, erleichtert Services und Akzeptanz. Die geplanten Bibliotheksflächen im Forum UZH 

ist mit 3'600 qm allerdings nicht grösser als ein einzelner Bibliothekstandort der HBZ. In der Folge 

können nur maximal acht Bibliotheken (samt der dazugehörigen Organisationseinheiten) dorthinein 

verlegt und im Betrieb optimiert werden. Es ist daher erforderlich, dass weitere in der 

Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene Zwischenschritte noch vor den grösseren, längerfristigen 

Bauvorhaben (Schanzenberg, Irchel) zügig angegangen werden. Besonders aussichtsreich erscheinen 

 

 
17  Die ZB verfügt über ein Budget von 36 Mio. CHF p.a. und beschäftigt rund 240 Mitarbeitende. 

 

18  Die HBZ präferiert grundsätzlich den Ansatz «Fokus Nutzenarbeitsplätze». Die Berechnungen für 

Bestandesentwicklung erschienen angesichts der DIN Norm Bibliotheksbau (DIN 67700) eher optimistisch und 

sollten ebenso nochmals überprüft werden, wie die geplante Aufstellung von 2/3 der Bestände in Rollgestellen. 
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neben den bei der HBZ bereits konkret in Abklärung befindlichen Integrationsprojekten (ZZM, AIM, 

BIO-ET, EPMI, ggf. auch PIM) die vorgeschlagenen Zwischenlösungen am Standort Oerlikon (AND, 

AFL, BIN). Zusammen mit den für das Forum UZH vorgesehenen Bibliotheken besteht damit bereits 

für 20 der 44 bestehenden Institutsbibliotheken eine relativ niederschwellige Möglichkeit zur 

weiteren Kooperation bzw. Integration. Dies bildet zugleich ein erhebliches Potential für 

Optimierung der Organisation und des Mitteleinsatzes, das zum Aufbau neuer Dienstleistungen (z.B. 

Kurierdienst oder neue digitale Services) genutzt werden könnte.  

In den Standortentwicklungen liegt neben den oben genannten organisatorischen Massnahmen das 

entscheidende Potential des Projekts.  

 

5) Rolle der HBZ in der UBZH  

Die HBZ ist seit ihrer Gründung 1980 bereits zentral organisiert, einschliesslich zentralisiertem 

Budget. Heute ist sie dem Prorektorat FSI mit einem Budget von ca. 11 Mio. für Medienerwerbung, 

Betrieb und Personal (ca. 60 Mitarbeitende) unterstellt. Sie nimmt in der UZH eine doppelte Funktion 

wahr:  

• Fachbereichsbibliothek Medizin und Naturwissenschaften: Drei grosse Bibliotheksstandorte mit 

einem umfassenden Medienangebot sowie einem differenzierten Beratungs- und (Lehr-) 

Veranstaltungsangebot für Studierende und Forschende der MeF und MNF.  



• Universitätsübergreifende Aufgaben für alle Fakultäten:  

- Bibliotheksverwaltungssystem (Infozentrum/HUB und Kooperation mit dem NEBIS 

Verbund) und Koordination von Institutsbibliotheken,  

- Publikationsunterstützung Data Services und Open Access,  

- E-Media Management mit Erwerbung, Erschliessung und Zugangsmanagement für 

elektronische Dienstleistungen.  

Die HBZ vertritt die UZH im Bibliotheksbereich nach aussen in Gremien und Projekten (Kooperative 

Speicherbibliothek Schweiz, Konsortium Schweizer Hochschulbibliotheken, Swiss Library Service 

Platform, Kooperation mit swissuniversities und LERU) und wird dort als «Universitätsbibliothek 

der UZH» wahrgenommen.  

Im Projekt UZH Bibliothek der Zukunft ist die HBZ im Steuerungsgremium vertreten und stellt 

Mitarbeitende im Kernteam des Projekts. 

 

Für die UBZH weist die HBZ weitere besondere Merkmale auf:  

• Weitgehende strukturelle Übereinstimmung des Organigramms der HBZ mit der UBZH  

• Erfahrung mit zahlreichen Projekten im Bereich Bibliotheksarrondierung/-integration 

(Schwerpunkt Naturwissenschaften/Medizin einschliesslich Bestandesintegration und 

Personalmanagement)  

• Praxiserfahrung im Bibliotheksbau  

• Standortübergreifende Organisation von Medienbearbeitung und Dokumentenlieferdienst 

innerhalb der HBZ  

• Aufbau neuer Dienstleistungen im Bereich Data Services und Open Access / Open Science  

• Zusammenarbeit/Koordination von Dienstleistungen mit der ZB insbesondere in den Bereichen E-

Library, Data Services und Kooperative Speicherbibliothek.  

 

Die Übernahme einer erweiterten Rolle als UBZH ist für die HBZ ein realistisches Szenario. Ihre 

Services mit hoher Zufriedenheit der Nutzenden, die bestehenden Strukturen und ihre ausgewiesene 

Erfahrung in unterschiedlichen Projekten legen diesen Schritt nahe. Die HBZ wäre auch bereit, hier 
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Verantwortung zu übernehmen. Für die Übernahme dieser Aufgabe wären allerdings eine 

Projektorganisation in Zusammenarbeit mit dem Prorektorat FSI und (je nach Aufbaumodell und 

Aufbaugeschwindigkeit) ein Ausbau der Kapazitäten der HBZ im Bereich Finanzen/Controlling, 

Personal und IT notwendig.  

 

6) Szenarien für weiteres Vorgehen  

Aus Sicht der HBZ kommen zwei Szenarien für die Einführung der UBZH in Frage. Basierend auf 

eigenen Erfahrungen mit Bibliotheksintegrationen und auf dem Verlauf des Vorprojekts sieht die 

HBZ die im Folgenden skizzierten Chancen und Risiken. 

 

Szenario A: Big-Bang-Ansatz  

Die erste Phase umfasst in einem ersten Schritt den Entwurf eines Detailszenarios für die 

Organisation und die Zentralisierung aller finanziellen und personellen Ressourcen auf ein 

bestimmtes Datum. In einem zweiten Schritt werden Detailszenarien für die Kernbereiche Standorte 

und Dienstleistungen erarbeitet. Diese erste Phase sollte innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein. 

Die zweite Phase beinhaltet den Rollout der Neuorganisation schrittweise nach Standorten bzw. 

zentralen Services (Dauer 2-3 Jahre). In diesem Szenario entfallen dezentrale Budgets bei den 

Fakultäten zugunsten eines Primats der Zentralisierung aller Ressourcen nach dem ersten Jahr.  

 

Szenario B: Rollender Ansatz  

In Phase 1 erfolgt im ersten Jahr zunächst die Erarbeitung der Detailszenarien für die Kernbereiche 

Dienstleistungen, Organisation, Standorte. Parallel dazu beginnt die Einführung neuer 

Organisationsstrukturen für die oben genannten Integrationsprojekte der HBZ, den Standort 

Oerlikon und das Forum UZH («Koalition der Willigen»). Nach einem weiteren Jahr können diese 

genannten Bibliotheken in die HBZ überführt werden und die UBZH gegründet werden.  

Als Phase 2 (ab 3. Jahr) erfolgt der Rollout für weitere Bibliotheken. Fakultäten, deren Bibliotheken 

bisher noch nicht integriert wurden, entrichten ab Gründung der UBZH einen finanziellen Beitrag auf 

Grundlage einer verbindlichen Leistungsvereinbarung für zentrale Dienstleistungen.  

 

SWOT Szenario A: Big-Bang-Ansatz 

 

Stärken (S) Schwächen (W) 

Zentralisierung sowie fortlaufende Implementierung 

erfolgen vollständig und Top Down 

Enorme Herausforderungen an das Change 

Management (inkl. Kommunikation), erhöhte Risiken 

des Scheiterns 

Schafft mit der sofortigen Umsetzung der Governance 

von Beginn an Klarheit 

Harte Zäsur für die Mitarbeitenden aller UZH 

Bibliotheken 

Notwendigkeit Mitarbeitende mittelfristig weiterhin in 

dezentralen Strukturen zu führen bevor inhaltliche 

Reorganisation vor Ort greift. 

Vollständiger Changeprozess mit definiertem Ende Deutlicher Mehraufwand verbunden mit hohen Kosten 

(vorab Aufbau umfangreicher zentraler Strukturen 

UBZH, Personal, Finanzen, IT etc.). 

 Grosser Widerstand bei zahlreichen Fakultäten und 

Instituten in der Umsetzung 

 Unvollständige Umsetzung durch Weiterführung 

dezentraler Strukturen (z.B. dezentrale 
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Stärken (S) Schwächen (W) 

Erwerbungsbudgets) 

Chancen (O) Gefahren (T) 

Klares Signal nach aussen für organisatorische 

Handlungsfähigkeit. 

Eingeschränkte bzw. verschlechterte Dienstleistungen 

für Kunden und Kooperationspartner (inkl. ZB) durch 

hohe Auslastung der UBZH mit Organisationsprojekt 

(Beschäftigung der UBZH über Jahre primär mit 

eigener Organisation). 

Formal einheitlicher Ansprechpartner für ZB; zeitnahe 

Einführung eines Rahmenvertrags bzw. von 

Leistungsvereinbarungen mit der ZB. 

Risiken eingeschränkter Kooperationen mit ZB durch 

Fortführung dezentraler Strukturen (z.B. 

Erwerbungsbudgets) in der UBZH. 

 

SWOT Szenario B: Rollender Ansatz 

 

Stärken (S) Schwächen (W) 

Dynamischer Ansatz als universitätsinterner 

Kompromiss;  

hohe Akzeptanz bei grosser Mehrheit von Fakultäten 

und Instituten 

deutlich reduziertes Risiko des Scheiterns 

Zeithorizont nicht definitiv absehbar, mehrstufiger 

Changeprozess. 

Anreizorientierter Ansatz: „Koalition der Willigen“ 

Anreize durch Best-Practice-Beispiele 

Kostenersparnis für Fakultäten, die ihre Bibliotheken 

integrieren. 

Geringere Jobauswahl innerhalb der UBZH-

Organisation für Personal von Bibliotheken, die später 

integriert werden. 

Leichteres, etappiertes, flexibles Change-Management: 

Integrationsverfahren mit Teamentwicklung und 

individueller Abstimmung, stärkere intrinsische 

Motivation. 

Zusatzaufwand der UBZH für Verrechnung von 

Dienstleistungen an Fakultäten. 

Verbindung von organisatorischer, finanzieller und 

personeller Entwicklung jeweils in einem Schritt 

(learning by doing). 

 

Konsequente Umsetzung durch vollständige 

Zentralisierung von Personal und Finanzen bei 

integrierten Bibliotheken. 

 

Kostenersparnis durch schrittweisen Aufbau zentraler 

Strukturen bei UBZH (zentrale Strukturen Finanzen, 

Personal, IT etc.) und reduzierten Projektaufwand. 

 

Chancen (O) Gefahren (T) 

Positive Innen- und Aussenwirkung aufgrund hoher 

Akzeptanz. 

Gefahr einer verzögerten Umsetzung späterer Phasen. 

Vermeidung von negativen öffentlichen Diskussionen. Kooperation mit der ZB bei etappierter Einführung nur 

schrittweise verbessert. 
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5 Zentralbibliothek Zürich 

Verschickt am: 21.11.2018 Verarbeitet  am:  26.11.2018   Per: E-Mail 

 
Executive summary  

Die Zentralbibliothek Zürich steht dem im Rahmen des Vorprojektes UZH Bibliothek der Zukunft 

beschriebenen Vorhaben der Einrichtung einer zentralen Bibliotheksorganisation an der UZH positiv 

gegenüber und sieht darin eine gute Chance, das Gesamtsystem der universitären Zürcher 

Bibliotheken in eine wettbewerbsfähige Zukunft führen zu können.  

Der Zentralbibliothek Zürich ist es ein Anliegen, eine Leistungsvereinbarung mit der UZH 

einzugehen.19 Mit Rücksicht auf die Rechtsform der öffentlichen Stiftung mit eigener Trägerschaft 

befürworten wir dabei ein Organisationsmodell, bei dem sowohl die Rahmenvereinbarung als auch 

die jährlich zu erneuernde Leistungsvereinbarung, die im Vernehmlassungsentwurf vorgesehen sind, 

von der Zentralbibliothek direkt mit dem Auftraggeber auf Seiten der UZH geschlossen wird 

(Universitätsleitung bzw. dem vorgesehenen Bibliotheksboard).20 Die operative Umsetzungsplanung 

soll dann zwischen der ZB und der geplanten Universitätsbibliothek der UZH erfolgen.  

 

Im Dienstleistungskatalog sind nach unserer Einschätzung die richtigen Akzente gesetzt, damit die 

universitäre Bibliotheksversorgung in Zukunft anforderungsgerecht weiterentwickelt wird, die 

Herausforderungen des Wandels der Informationsinfrastrukturen adäquat aufgenommen werden 

und das durch UZH-Bibliotheken und ZB gebildete Gesamtsystem seine Unterstützungs- und 

Ermöglichungsfunktion für Lehre und Forschung an der UZH optimal erfüllt.  

 

Auch wenn Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche von ZB und der geplanten UBZH erst im Haupt-

projekt konkreter ausgearbeitet werden, möchten wir einige Punkte unterstreichen: Die ZB sieht sich 

in ihrer statutarisch verankerten Funktion als Universitätsbibliothek der UZH langfristig in der 

Verantwortung, das Aufgabenspektrum einer Universitätsbibliothek mit dem Schwerpunkt in den 

Sozial- und Geisteswissenschaften umfassend auszufüllen. Dazu gehört für uns selbstverständlich, 

auch neue Tätigkeitsbereiche von Universitätsbibliotheken aufzunehmen (aktuell etwa die 

Mitwirkung an der Open Access-Transformation oder das Management von Forschungsdaten und 

den Aufbau weiterer forschungsnaher Services). Auf der Grundlage ihres eigenen institutionellen 

Mandats sieht sich die ZB dabei in einer strategischen Partnerschaft mit der künftigen UBZH. Die ZB 

will sodann auch in Zukunft gemäss der etablierten Aufgabenteilung mit der bisherigen 

Hauptbibliothek der UZH die organisatorische Verantwortung für die E-Medienversorgung für die 

Sozial und Geisteswissenschaften übernehmen. Im Bereich der Liaison Services, welche unter 

anderem die Zusammenarbeit mit den Forschenden, die nutzerzentrierte Ausgestaltung des 

 

 
19 Aufgrund der rechtlichen Selbständigkeit der Stiftung Zentralbibliothek und der autonomen Mittelzuweisung 

durch die Trägerschaft kann einer solchen Leistungsvereinbarung nicht ein Leistungsauftrag der UZH gemäss 

dem Modell des New Public Management zugrundegelegt werden, bei dem die Bereitstellung finanzieller Mittel 

und die Beauftragung von damit zu erbringenden Leistungen direkt gekoppelt sind. Im Verhältnis UZH/ZB geht 

es vielmehr um eine einvernehmliche Vereinbarung von Dienstleistungen zwischen beiden Partnern, die die ZB 

auf Basis ihres statutarisch festgelegten Auftrags für die UZH erbringt, und um die gegenseitige Transparenz der 

dafür zur Verfügung gestellten Ressourcen.   

20 Modell A im Vernehmlassungsentwurf, S. 34 (Abschnitt 4.5.2).   
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Erwerbungsprofils sowie die Vermittlung von Informationskompetenz umfassen, ist gleichfalls eine 

enge Kooperation zwischen ZB und UBZH erforderlich. Darüber hinaus bietet die ZB mit ihren 

kulturhistorischen Spezialsammlungen und deren wachsender digitaler Verfügbarkeit einen 

wichtigen Anknüpfungspunkt für Forschung und Lehre an der UZH.  

Diese Aspekte müssen nach unserer Überzeugung bei der Planung und Durchführung des 

Hauptprojektes für die UZH Bibliothek der Zukunft von Anfang an berücksichtigt werden. Vor 

kurzem wurde mit dem Projekt ALPZUG (Alma und Primo in ZB und UZH: Gemeinsames Projekt) 

eine enge Zusammenarbeit bei der Teilnahme an den Diensten der Swiss Library Service Platform 

(SLSP) begründet. Das Ziel liegt im Aufbau gemeinsamer Geschäftsprozesse auf allen Ebenen und 

koordiniert angebotener Dienstleistungen für die Nutzenden beider Institutionen. Vor dem 

Hintergrund des direkten sachlichen wie zeitlichen Zusammenhangs mit dem Projekt zur 

Reorganisation der Bibliotheken an der UZH plädieren wir dafür, das Hauptprojekt UZH Bibliothek 

der Zukunft zwischen unseren beiden Institutionen gemeinsam anzugehen, um die zur weiteren 

Plausibilisierung und organisatorischen Konkretisierung erforderlichen Fachkonzepte optimal auf 

das Gesamtsystem ZB/UBZH abzustimmen und die Synergien mit dem gemeinsamen Einstieg in die 

Swiss Library Service Platform zu nutzen.  

 

Insgesamt empfehlen wir, in der organisatorischen Ausgestaltung der künftigen 

Bibliotheksorganisation der UZH darauf zu achten, dass bei der Ausbalancierung von zentralen und 

dezentralen Steuerungselementen ausreichende Vorkehrungen für eine über das Gesamtsystem hin 

vergleichbare und konsistent definierte Dienstleistungsqualität getroffen werden. Dazu gehören 

ein Service-portfolio, welches das Gesamtsystem der universitären Informationsversorgung 

überspannt, einheitliche Qualitätsstandards, deren Einhaltung durch ein zentrales Monitoring 

sichergestellt wird, sowie die gleichwertige Partizipation der universitären Stakeholder an zentralen 

Infrastrukturen. Das in der Vernehmlassungsvorlage entworfene Konzept trägt diesem Erfordernis in 

unseren Augen Rechnung.  

Aus den Resultaten der breit angelegten Vernehmlassung werden sich vermutlich noch 

Nuancierungen ergeben – die Kernelemente dürfen nach unserer Überzeugung jedoch nicht infrage 

gestellt werden. Unzweifelhaft ist es von hoher Bedeutung, dass die Leistungen des 

bibliothekarischen Versorgungssystems den Bedürfnissen der vielfältigen und durchaus 

unterschiedlichen Fachkulturen gerecht werden, welche die UZH als grosse Universität prägen und 

auszeichnen. Dabei verdienen die Belange der sehr diversifizierten Philosophischen Fakultät 

besondere Beachtung, deren Fächer in Forschung und Lehre stark auf eine exzellente 

Bibliotheksinfrastruktur angewiesen sind. Die ZB, die in ihren Anstrengungen die geistes- und 

sozialwissenschaftlichen Disziplinen vorrangig berücksichtigt, ist gerade deshalb auf einen 

handlungsfähigen, von klaren Organisationsstrukturen getragenen Partner auf Seiten der UZH 

angewiesen, mit dem sie ihre Tätigkeit konsequent koordinieren kann.  

Eine zu starke Verlagerung von Steuerungskompetenz und Ressourcenverfügung auf die 

dezentrale Ebene zöge jedoch die Gefahr nach sich, dass das universitäre Bibliothekssystem keine 

koordinierte Entwicklung durchläuft. Infolgedessen könnten die nötigen Investitionen – materieller 

wie immaterieller Art – in zukunftsorientierte Dienstleistungen nicht gebündelt werden. 

Konsequente Schwerpunktsetzungen, welche den grössten Ertrag für das Gesamtsystem erwarten 

lassen, würden so erschwert. In einem solchen Szenario würden die Bemühungen um eine 

leistungsfähige Informationsinfrastruktur der Universität Zürich das gegebene Potential nicht 

ausschöpfen. Dies würde auch der Absicht der Zentralbibliothek zuwiderlaufen, in einer 

übergreifenden Struktur einen wesentlichen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Gesamtsystems zu 

leisten.  
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Mit Blick auf Planung und Lancierung des Hauptprojekts, in dem gemäss Zeitplan ab Herbst 2019 

die Arbeit aufgenommen werden soll, hält die Zentralbibliothek es für essentiell, von Anbeginn an in 

die Projektorganisation einbezogen zu sein und insbesondere an der Feinplanung der künftigen 

Governancestrukturen – soweit sie die Zusammenarbeit von ZB und UZH berühren - sowie an der 

Ausarbeitung der Fachkonzepte mitzuwirken. Dies erscheint eine wichtige Voraussetzung, um das 

übergeordnete Ziel einer optimalen Koordination des Servicedesigns und der damit 

zusammenhängenden Abläufe und Zuständigkeitsreglungen zu erreichen, die ein kohärentes 

Gesamt-portfolio an bibliothekarischen Dienstleistungen erlauben.  

 

Einleitung  

Im Rahmen der Vernehmlassung zum Konzept des Vorprojektes UZH Bibliothek der Zukunft wurde 

die Zentralbibliothek Zürich (ZB) zur Stellungnahme eingeladen. Diese Gelegenheit nehmen wir 

gerne wahr, denn die Entwicklung der universitären Bibliotheksversorgung auf dem Platz Zürich ist 

der Zentralbibliothek Zürich in ihrer Funktion als Universitätsbibliothek ein fundamentales Anliegen.  

Die Zentralbibliothek Zürich steht dem im Konzept des Vorprojektes UZH Bibliothek der Zukunft 

beschriebenen Vorhaben der Einrichtung einer zentralen Bibliotheksorganisation an der UZH positiv 

gegenüber. Die vorgesehenen Veränderungen des Bibliothekswesens der UZH stellen eine überfällige 

Organisationskonsolidierung dar – hat sich doch die fehlende koordinierte Steuerung des 

Gesamtsystems universitärer Zürcher Bibliotheken bisher hemmend auf die Entwicklungsfähigkeit 

des Gesamtsystems, dessen Teil auch die ZB ist, ausgewirkt.  

Im Rahmen der gegebenen institutionellen Rahmenbedingungen bietet das Projekt UZH Bibliothek 

der Zukunft auch der ZB die Aussicht, ihren Auftrag als Universitätsbibliothek zielgerichteter zu 

erfüllen. Bei guter Koordination von UBZH und ZB sind für alle Universitätsangehörigen (auch die 

der geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen) Serviceverbesserungen und Kapazität für die 

Entwicklung neuer bedarfsgerechter Services zu erwarten, die die Herausforderungen der 

künftigen Informationsversorgung aufnehmen. Auch der Anforderung des gemeinsamen Trägers 

Kan-ton Zürich, dass die universitären Bibliotheken enger zusammenarbeiten sollen, kann auf diese 

Weise Folge geleistet werden.  

Dass mit der Bezeichnung "Universitätsbibliothek Zürich (UBZH)" für die künftige 

Organisationseinheit der UZH der gleiche Name vorgesehen ist, wie ihn die Zentralbibliothek 

statutarisch als Namensbestandteil trägt, ist aus unserer Sicht nicht ideal – kann dies doch in einer 

breiteren Öffentlichkeit zu Missverständnissen und Verwechselungen führen. In der Perspektive der 

UZH können wir aber nachvollziehen, dass sich dieser Name für die neue zentrale Bibliothekseinheit 

der UZH aufdrängt.  

 

Die Zentralbibliothek Zürich setzt auf eine stärkere Kooperation mit der UZH und ihren 

Bibliotheken. Nicht zuletzt mit dem anstehenden Wechsel zu SLSP und der Umstellung auf die 

Lösungen Alma und Primo, die, wie im Sommer 2018 beschlossen, ZB und UZH gemeinsam 

angehen, ist bereits eine wichtige Schiene der Kooperation bestimmt. In der Vorbereitung dazu hat 

sich immer deutlicher gezeigt, dass die Verzahnung der beiden Projekte (ZB und UZH in SLSP 

einerseits, Projekt UZH Bibliothek der Zukunft andererseits) bedingt, das künftige universitäre 

Zürcher Bibliotheksangebot gemeinsam Schritt für Schritt zu planen und umzusetzen.  

Im Folgenden möchten wir Hinweise und Gedanken aus der Sicht der ZB zu den drei Teilen des 

Konzepts – Dienstleistungskatalog, Organisation und Standortkonzept – anführen. Auf die 

zukünftige Kooperation und Vorschläge zum weiteren gemeinsamen Vorgehen wird im letzten 

Abschnitt (Einbezug ZB) näher eingegangen. Da die ZB im Vorprojekt durch Vertretung im 

Steuerungsausschuss (seit November 2017) und Mitarbeit im Teilprojekt Dienstleistungskatalog 
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bereits involviert war und entsprechend die Möglichkeit hatte, Rückmeldung zu einzelnen 

Formulierungen zu geben, beziehen wir im Rahmen dieser Stellungnahme nur zu den grösseren 

Linien und Fragestellungen Position. Die ZB hat es sehr geschätzt, in den Prozess des Vorprojektes 

UZH Bibliothek der Zukunft eingebunden zu werden, da wir der Überzeugung sind, dass die 

universitäre Informationsversorgung als eine von beiden Institutionen gemeinsam erbrachte Leistung 

und damit als ein durch eine umfassende Leistungskoordination zu gestaltendes Gesamtsystem 

verstanden werden muss. Auf diese Weise ist der grösste Ertrag für die Nutzenden der UZH zu 

generieren, und die von den Trägerschaften bei-der Einrichtungen zur Verfügung gestellten Mittel 

erzeugen eine optimale Wertschöpfung.  

 

Dienstleistungskatalog (→ zu Abschnitt 3.3)  

Wie im Vernehmlassungsdokument selbst bereits erwähnt, ist der Dienstleistungskatalog (noch) nicht 

im Detail ausgearbeitet (es liegt noch kein Produktkatalog mit allen Prozessschritten vor) bzw. sind 

noch nicht alle Dienstleistungen definitiv einer der fünf Kategorien zugeordnet. Die Schwierigkeit in 

der Verzahnung der Produkte und Prozessketten zwischen ZB und Institutsbibliotheken liegt nicht 

zuletzt in der unterschiedlichen Organisationsstruktur: Während die ZB mit ihren zentralen 

Betriebsabteilungen stark arbeitsteilig organisiert ist – die Aufbauorganisation ist von Grossbereichen 

und darunter einer stark ausdifferenzierten Abteilungsgliederung geprägt, bei der die Organisations-

einheiten hochgradig spezifische Aufgaben wahrnehmen –, werden in den Institutsbibliotheken der 

UZH in der Regel mehrere Arbeitsschritte von den gleichen Personen erledigt. Daher muss im 

Rahmen des Hauptprojektes genauer geklärt werden, welche Produkte und Prozessschritte in 

welchem Tätigkeitsfeld erstellt bzw. durchlaufen werden sollen. Auch die Frage, welche konkreten 

Dienstleistungen von wem erbracht werden, muss im Zuge der Erarbeitung der Fachkonzepte 

zwischen UZH, Fakultäten bzw. Disziplinenclustern und ZB ausgehandelt werden. Dabei ist es 

wichtig, dass in allen Fachkonzepten UZH und ZB von Anfang an zusammen gedacht werden. Eine 

Ausarbeitung der Detailkonzepte zu den verschiedenen Dienstleistungen muss daher unbedingt in 

enger Zusammenarbeit mit der ZB erfolgen.  

Die Dienstleistungssegmente Mediendienste, Nutzungsdienste, Publikationsdienste, Innovation 

sowie Liaison Services decken aus unserer Sicht alle Felder ab, die für die zukünftige Ausrichtung der 

universitären Bibliotheksversorgung von Bedeutung sind. Auch den Ansatz, gewisse 

Serviceleistungen zentral zu erbringen, halten wir für überzeugend. Ein Vergleich im internationalen 

Kontext zeigt ebenfalls, dass v.a. die sich im Kontext des digitalen Wandels stellenden 

Anforderungen aus Forschung und Lehre nicht mehr adäquat durch einzelne kleinere 

Bibliotheken erfüllt werden können. Vielmehr müssen gewisse Dienstleistungen zentral bzw. – auf 

die Zürcher Situation bezogen – in Kooperation mit ZB sowie weiteren universitätsinternen und ggf. -

externen Institutionen angegangen werden.  

Grundsätzlich sehen wir in der künftigen Kooperation weniger eine durchgehende Aufteilung der 

Auf-gaben zwischen UBZH und ZB als zielführend an – vielmehr geht es darum, Zuständigkeiten, 

Aufgaben und Prozesse sinnvoll abzustimmen und, wo erforderlich, zu verzahnen. Es steht aus 

unserer Sicht also die Aufgabenkoordination im Vordergrund (→ siehe auch Abschnitt 4.5.4), scharfe 

Abgrenzungen im Sinne von "Serviceteilung" sind in der gegebenen Situation mit zwei 

Leistungserbringern aus unserer Sicht als Leitkonzept nicht realistisch. Dies bringt mit sich, dass 

Schnittstellen entstehen, die sorgfältig definiert und effizient bearbeitet werden müssen. Auch wenn 

aus Sicht der Prozessvereinfachung eine möglichst geringe Zahl an Schnittstellen angestrebt werden 

sollte, so wird gleichwohl die überwiegende Zahl der Services gemeinsam definiert und in einem 

verteilten Modus erstellt werden müssen. Diese Koordination gilt es daher sorgfältig zu planen und 

bis auf Ebene der Geschäftsprozesse zu operationalisieren, damit allfällige Redundanzen eliminiert 
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werden und durch Dokumentation und Analyse der Schnittstellen Transparenz entsteht, die es 

erlaubt, Komplexität in den betrieblichen Abläufen der Dienstleistungserstellung zu reduzieren.  
 

Mediendienste (→ zu Abschnitt 3.3.1)  

Die Medienbearbeitung mit Prozessen wie Erwerbung oder Formalerschliessung ist ein Bereich, in 

dem einerseits an der UZH intern und andererseits in der Zusammenarbeit mit der ZB 

Arbeitsabläufe harmonisiert und dadurch insgesamt effizienter gestaltet werden können. Nicht 

zuletzt infolge des Beschlusses, dass ZB und UZH im künftigen, über die Swiss Library Service 

Platform (SLSP) angebotenen Bibliothekssystem Alma/Primo eine gemeinsame Institution Zone 

bilden sollen, sind Absprachen und koordinierte Arbeitsläufe ohnehin eine Bedingung.  

Was elektronische Medien betrifft, so ist bereits heute Realität, dass diese für den gemeinsamen Cam-

pus UZH/ZB zentral lizenziert und verwaltet werden: Die ZB betreut alle campuslizenzierten 

Produkte der Sozial- und Geisteswissenschaften, während die HBZ für die naturwissenschaftlichen 

Produkte zu-ständig ist. Diese Aufteilung hat sich bewährt und soll daher auch in Zukunft 

weitergeführt werden. Es erscheint uns sinnvoll, dass die Lizenzierung für die elektronischen 

Produkte, die in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern an der UZH benötigt werden, 

weiterhin über die ZB erfolgt. Gemäss ihrer Strategie "ZB 2020" wird sich die Zentralbibliothek in 

den nächsten Jahren noch stärker auf elektronische Medien fokussieren, wobei das E-Medienangebot 

auch für das nicht-universitäre Publikum ausgebaut werden soll.  

Die Koordination der Anschaffungswünsche einzelner Fächer sollte mit der im 

Vernehmlassungsdokument beschriebenen Bildung von Fachclustern einfacher werden. Hier könnte 

zum Beispiel die Grün-dung von Fachgruppen bestehend aus den jeweils zuständigen Fachreferenten 

der ZB und Vertretern der Disziplinencluster zu einer Optimierung beitragen. Welchen Prinzipien 

die Co-Finanzierung von E-Medien in den sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen aus 

zentralen Mitteln der ZB einerseits, aus Mitteln der Fakultäten (bzw. der künftigen UBZH) 

andererseits künftig fächerübergreifend folgen soll, wird gleichfalls im Hauptprojekt zu erarbeiten 

und dann in einer Leistungsvereinbarung niederzulegen sein.  
 

Nutzendendienste (→ zu Abschnitt 3.3.2)  

Die Bibliothek vor Ort – im vorliegenden Konzept je nach Typus als Bereichsbibliothek oder 

Forschungsbibliothek benannt – wird im Gegensatz zu den im Hintergrund ablaufenden Tätigkeiten 

der Mediendienste das Bild der UBZH für die Nutzenden der UZH bestimmen. Es ist daher wichtig, 

dass die verschiedenen Standorte den Bedürfnissen der jeweiligen primären Nutzendengruppe 

entsprechen. Zugleich muss klar kommuniziert und koordiniert werden, was an den einzelnen 

Standorten erwartet werden kann.  

Im Unterschied zur Zuordnung der Dienstleistungen an der UBZH, wie sie in der 

Vernehmlassungsunterlage postuliert wird, sieht die ZB bei sich die inhaltliche Erschliessung nicht 

als Teil der Nutzenden-dienste, sondern als Aufgabe im Bereich Liaison Services/Fachreferat, da sie 

vertieftes fachspezifisches Wissen auf Hochschulniveau verlangt. Dies gilt insbesondere für die 

verbale Inhaltserschliessung mit Instrumenten wie der Gemeinsamen Normdatei des D-A-CH-

Raums. Im Kontext der Swiss Library Service Platform wird die Sacherschliessung – sowohl in 

technischer Hinsicht der Normdatennutzung als auch hinsichtlich möglicher Kooperationen und 

Neuorganisation der Verbundredaktionen – sicher Veränderungen unterworfen sein. Die ZB, die 

durch Projekte, Einsitz in Gremien und Führung der jetzigen NEBIS-Verbundredaktion in diesem 

Feld stark engagiert ist, geht davon aus, dass Fragen der inhaltlichen Erschliessung im digitalen 

Umfeld eine hohe Relevanz behalten werden – genannt seien nur die Stichworte des Semantic Web 

und der Linked Open Data.  
 



Zentralbibliothek Zürich Originaltexte der Vernehmlassung 

 

Seite 66 Universität Zürich, Vorprojekt UZH Bibliothek der Zukunft, 15.02.2019 

Publikationsdienste (→ zu Abschnitt 3.3.3)  

Dienstleistungen für Forschende im Bereich der Publikation von Forschungsergebnissen werden in 

Zukunft vermehrt in den Fokus des universitären bibliothekarischen Serviceangebotes rücken – 

davon ist auch die Zentralbibliothek überzeugt.  

In diesem Spektrum sind insbesondere Open Access und Forschungsdatenmanagement zwei 

wichtige Bereiche, in denen sich die Zentralbibliothek bereits heute engagiert und sich in Zukunft 

noch stärker einsetzen möchte. Mit der Beteiligung der ZB am Workflow von ZORA für den 

Nachweis der Open Access-Inhalte der UZH und durch eine interne, im Fachreferat angesiedelte 

Stelle zum Thema Open Access ist dafür eine erste Grundlage gelegt. Die ZB sieht es als ihre 

gemeinsam mit der künftigen UBZH anzugehende Aufgabe an, die UZH bei der Umsetzung der 

nationalen Open Access-Strategie zu unterstützen – etwa durch Vermittlungs- und Beratungs-

angebote, die Beteiligung an hybriden E-Medien-Lizenzen, die OA-Komponenten enthalten, die 

Unter-stützung von OA-Initiativen sowie das Engagement in spezifischen Gremien und 

Fachinitiativen.  

Auch im Bereich Forschungsdatenmanagement hat sich die ZB in den letzten Jahren stark engagiert: 

Projekte mit mehreren an der UZH angesiedelten digitalen Editionen sowie der Aufbau und Betrieb 

des Data Service Centers gemeinsam mit der HBZ und der S3IT der UZH waren wichtige Schritte in 

diese Richtung. Die historischen Sammlungen der ZB bergen gerade für quellenbasierte digitale 

Forschung in den geisteswissenschaftlichen Diszlipinen der UZH noch grosses Potential. Die ZB wird 

wird in Zukunft daher in diesen Aufgabenfeldern noch vermehrt Akzente setzen. 
 

Innovation (→ zu Abschnitt 3.3.4)  

Unter diesem Thema werden in der Vernehmlassungsunterlage einerseits digitale Dienste aller Art 

und andererseits (technische) Neuerungen in der Bibliotheksentwicklung verstanden.  

Die digitale Konversion urheberrechtsfreier Quellen wird an der ZB durch das hauseigene 

Digitalisierungszentrum auf dem neusten Stand der technischen Entwicklung geleistet. Sie werden 

über die national ausgerichteten und kooperativ betriebenen Plattformen e-rara.ch und e-

manuscripta.ch zugänglich gemacht, an deren Weiterentwicklung die ZB – im Falle von e-

manuscripta.ch federführend – beteiligt ist. In der Zukunft wird es auch um neue Formen der 

Bereitstellung retrodigitalisierter Quellen gehen, etwa über Schnittstellen, über die Werkzeuge zum 

Text and Data Mining auf die digitalen Inhalte zugreifen können. Hier könnte auch die Swiss Library 

Service Platform eine Rolle als Datendrehscheibe spielen. Weitere Kooperationsprojekte gemeinsam 

mit der quellenorientierten Forschung an der UZH sind daher ebenso wie Fragen der Speicherung, 

Distribution ("data re-use") und Langzeitarchivierung der Daten zentrale Themen, die ZB und UBZH 

gleichermassen betreffen.  

Nicht zuletzt durch Ansiedlung der bibliothekarischen Aus- und Weiterbildungsangebote an der ZB 

(etwa des mit der Philosophischen Fakultät der UZH durchgeführten MAS-Studiengangs Bibliotheks-

und Informationswissenschaft) sind wir seit jeher am jeweils neusten Stand und den zukünftigen 

Entwicklungen interessiert. Auch ganz grundsätzlich begrüssen wir, dass dieser Punkt in der 

Vernehmlassungsunterlage speziell erwähnt wird, ist es doch für Wissenschaftliche Bibliotheken – 

wie für andere dienstleistungsorientierte Unternehmen auch – von grosser Bedeutung, sich mit den 

bibliotheksspezifischen, technischen, aber auch gesellschaftlichen Entwicklungen 

auseinanderzusetzen und diese – wo sinnvoll und möglich – in Angebote oder Arbeitsprozesse zu 

integrieren. Um auf gesellschaftliche Trends und Nutzerbedürfnisse schneller reagieren zu können, 

richtet die ZB aktuell ihren Stabsbereich Innovationsmanagement neu aus, der u.a. die Entwicklung 

strategiegeleiteteter Innovationsvorhaben im Projektportfolio der ZB vorantreiben und ein Netzwerk 

an Innovationspartnerschaften auf-bauen soll. Auch im Bereich Benutzung ist jüngst eine Abteilung 
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eingerichtet worden, deren Fokus auf der Entwicklung innovativer (in der Regel digital unterstützter) 

Nutzendendienstleistungen liegt.  
 

Liaison Services (→ zu Abschnitt 3.3.5)  

Um die verschiedenen fachspezifischen Bedürfnisse optimal abdecken zu können, ist im Bereich der 

Liaison Services eine enge Kooperation von UBZH, ZB und Fakultäten (bzw. Disziplinenclustern) 

unabdingbar. Die Dienstleistungen der ZB stellen auch ein Bindeglied zwischen den von der UBZH 

zentral erbrachten Services und denjenigen Services dar, die den Standort- bzw. Fachclustern 

zugeordnet sind. In diesem Segment liegt, von der organisatorischen Struktur der ZB her betrachtet, 

ein besonderes Augenmerk auf dem Tätigkeitsspektrum der Fachreferate, die an der ZB in den 

vergangenen Jahren im Sinne von Liaison Services profiliert worden sind.  

Die ZB führt seit vielen Jahren in Kooperation mit den jeweiligen Seminaren und Instituten der UZH 

Schulungen zur Informationskompetenzvermittlung für zahlreiche geistes- und 

sozialwissenschaftliche Studienfächer durch und bietet individuelle Beratungen für konkrete 

Fragestellungen auf verschiedenen Studienniveaus an. Fachspezifische Schulungen und Beratungen 

werden an der ZB durch die Bereiche Fachreferate und Benutzung gemeinsam verantwortet. In 

einigen Fächern werden die Schulungen im Rahmen der obligatorischen Kurse des 

wissenschaftlichen Arbeitens als Kooperation zwischen Dozenten des Instituts, ZB-Fachreferat und 

ZB-Benutzung durchgeführt.  

Beim Aufbau von Dienstleistungen für Forschungsprojekte in den Geistes- und 

Sozialwissenschaften an der UZH wirken in der ZB die Bereiche IT, Fachreferate, Spezialsammlungen 

und Benutzung eng zusammen. So wurden in den vergangenen Jahren erfolgreich Kooperationen mit 

digitalen Editionsprojekten an der Philosophischen Fakultät aufgebaut, die mit digitalisierten 

Beständen aus den Sammlungen der ZB arbeiten. Hier geht die Zusammenarbeit inzwischen weit 

über die reine Bereitstellung von Digitalisaten hinaus. Dienstleistungen zur Beratung, Unterstützung 

und Vernetzung von Projekten mit Digital Scholarship-Charakter werden zur Zeit von der ZB 

konzipiert. Hier wird u.a. die Kooperation im gemeinsam betriebenen Data Service Center der UZH 

eine wichtige Rolle spielen.  

Mit diversen UZH-Instituten bestehen zudem bereits heute Absprachen bezüglich 

Medienerwerbung. Im Bereich der elektronischen Medien ist dies bei grösseren Lizenzierungen der 

Regelfall. Derzeit wer-den Absprachen allerdings jeweils bilateral mit einem UZH-Institut getroffen 

und Kooperationen z.B. im Schulungsbereich mit einzelnen Dozenten oder Bibliotheksleitenden 

vereinbart. Es existiert keine verbindliche – und schon gar keine einheitliche – Regelung dafür. Um 

den Bereich Liaison Services in den sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern optimal, 

fachspezifisch und bedarfsgerecht gestalten zu können, ist es essentiell, dass das Fachkonzept für 

diesen Bereich im Rahmen des Hauptprojekts von UZH und ZB gemeinsam erarbeitet wird.  

Wie bereits im Abschnitt zu den Nutzendendiensten erwähnt, ist die Inhaltserschliessung für die 

Zentralbibliothek eine Aufgabe, die im Bereich Fachreferate/Liaison Librarians angesiedelt ist.  

 

Zentrale Support-Dienstleistungen (in der Vorlage nicht erwähnt)  

Aus Sicht der ZB sollte geprüft werden, inwieweit auch unterstützende Geschäftsprozesse in 

Bereichen wie IT, administrative Prozesse, Kommunikation usw. stärker auf das gesamtuniversitäre 

Bibliotheks-system ausgerichtet werden können. So bezieht die ZB bereits heute betriebskritische IT-

Dienstleistungen von der Zentralen Informatik der UZH. Es erscheint wünschenswert, die 

gegenseitigen Leistungen in solchen Support- und Querschnittsbereichen ebenfalls in 

Leistungsvereinbarungen verbindlich festzuhalten und mit Blick auf das Gesamtsystem ZB/UZH 

weiterzuentwickeln.  
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Organisation (→ zu Abschnitt 4)  

Von den organisatorischen Grundlagen der UBZH, die in der Vernehmlassungsvorlage entworfen 

werden, ist die Zentralbibliothek insbesondere hinsichtlich ihrer Einbindung in die 

Governancestrukturen betroffen (→ Abschnitt 4.5). Ausgehend von der Tatsache, dass das 

universitäre Bibliothekssystem mit den UZH-Bibliotheken einerseits und der ZB andererseits zwei 

Leistungserbringer besitzt, stimmen wir der Grundaussage des Konzepts zu, dass das Verhältnis 

zwischen der ZB als externem Leistungserbringer und der UZH durch Leistungsvereinbarungen 

geregelt werden soll. Wir versprechen uns davon Transparenz hinsichtlich der definierten 

Leistungen und Entwicklungs-ziele, der dazu erforderlichen Ressourcen und der zu vereinbarenden 

Qualitätsstandards und eine optimale Ausrichtung an den Bedürfnissen der Nutzenden der UZH.  

Das vorgeschlagene Governancemodell trägt grundsätzlich der rechtlichen und organisatorischen 

Selbständigkeit der Stiftung Zentralbibliothek angemessen Rechnung und berücksichtigt, dass 

insbesondere der finanzielle Rahmen, die rechtlich-politische Kontrolle und die Festlegung der 

strategischen Leitlinien der Entwicklung der ZB gemäss ihren Rechtsgrundlagen in der Hoheit der 

Organe der Stiftung liegen. Wir halten es jedoch für vereinbar mit diesem rechtlichen Rahmen, dass 

ZB und UZH im Rahmen von Leistungsvereinbarungen verbindliche Festlegungen zu den 

wechselseitigen Dienstleistungen treffen. Mit Blick auf budgetrelevante Festlegungen müssen diese 

seitens ZB dem Vorbehalt der jährlichen Budgetzuweisung durch die Trägerschaften und der 

Beschlüsse des Stiftungsrats der ZB (Bibliothekskommission) unterstellt werden. Dadurch, dass 

der Prorektor Professuren und Wissenschaftliche Information der UZH ex officio Einsitz in der 

Bibliothekskommission der ZB auf Seiten der kantonalen Vertreter hat, ist die Verzahnung der 

Leitungsgremien beider Institutionen gewährleistet.  

Wir erachten es weiter für richtig, dass die Leistungsvereinbarungen in Stufen differenziert werden 

(→ Abschnitt 4.5.2) : Eine langfristige Rahmenvereinbarung zwischen Universitätsleitung und 

Stiftungsrat der ZB bildet die Grundlage für differenzierte und jährlich zu erneuernde Leistungs-

vereinbarungen, die die spezifischen Felder der Zusammenarbeit definieren. Diese sollten zwischen 

dem im Konzept vorgesehenen Bibliotheksboard der UZH und der Leitung der ZB abgeschlossen 

werden; dies in Entsprechung zu den Leistungsaufträgen, die die UBZH – als zentrale 

Organisationseinheit der UZH – vom Bibliotheksboard erhält. Sind Umfang und Qualität der 

Dienstleistungen einmal einvernehmlich ausgehandelt, stimmen sich sodann die Leitungen von ZB 

und UBZH bei der operativen Umsetzungsplanung eng ab. Wir sprechen uns für dieses Modell A 

der Vernehmlassungsvorlage aus und gegen das alternative Modell B, bei dem allein die UBZH vom 

Bibliotheksboard Auftrag und Verantwortung erhält und ihrerseits auf der nachgeordneten Ebene 

mit der ZB deren Anteil an der Leistungserbringung aushandelt. Die Verlagerung der Vereinbarung 

über die Leistungen der ZB auf die nachgeordnete Ebene ist schon von daher nicht sachgerecht, weil 

die ZB, wie dargelegt, bei der Festlegung der von ihr einzubringenden Ressourcen an die Beschlüsse 

ihrer Aufsichtsorgane gebunden ist. Sie muss daher mit den Auftraggebern auf Seite der UZH direkt 

verhandeln.  

Dass die Bedürfnisse und Interessen der Nutzenden durch ein Bibliotheksboard (→ Abschnitt 

4.3.2.2) vertreten werden, in dem die Fakultäten (und ggf. die Stände) der UZH angemessen 

repräsentiert sind, und dass dieses Bibliotheksboard mit der UBZH ebensowie mit der ZB die 

benötigten Leistungen aushandelt, halten wir für einen adäquaten Steuerungsmechanismus, durch 

den sichergestellt wird, dass die erbrachten Services dem Bedarf der Abnehmer entsprechen. 

Zugleich erhalten UBZH und ZB damit einen gemeinsamen Ansprechpartner, mit dem verbindliche 

Vereinbarungen getroffen werden können, die für das Gesamtsystem Gültigkeit besitzen und mit 

umfassender Legitimation ausgestattet sind. Auch Initiativen von Seiten der beiden Bibliotheken zu 
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neuen Dienstleistungen, Weiterentwicklungen oder Anpassungen des Serviceportfolios können hier 

an zentraler Stelle eingebracht und mit den Stakeholdern erwogen werden.  

In der Vernehmlassungsvorlage (→ Abschnitt 4.4.3.1) ist dargelegt, dass die UBZH als 

prozessorientierte Organisation mit divisionaler Ausprägung geführt werden soll, wobei die 

Nutzendendienste und die Liaison Services den entsprechenden Standort- und Fachclustern 

zugeordnet werden. Dass diese beiden Dienstleistungsbereiche nicht völlig losgelöst von den zentral 

organisierten Organisationseinheiten agieren können, sondern es auch hierfür definierte 

Rahmenbedingungen geben soll, ist im Dokument erwähnt.  

Damit die Koordination im Bereich Liaison Services gewährleistet wird, regen wir an, über den de-

zentral verteilten Fachclustern der UBZH eine zentral geführte Leitungsebene einzurichten, die 

der Direktion der UBZH direkt unterstellt ist und die ein Grundset von Qualitätsstandards, 

gemeinsamen Produkten, Prozessen und Service levels für die Tätigkeitsfelder Nutzendendienste 

und Liaison Services definiert, welches für sämtliche Fach- bzw. Standortcluster verbindlich ist. Diese 

Definition sollte die Leitung in Abstimmung mit den von ihr geführten Standortleitenden, der 

Leitung der UBZH, dem Bibliotheksboard als übergeordnetem Auftraggeber sowie dem Partner ZB 

vornehmen.  

Eine solche zentrale Leitung des Bereichs Fachcluster/dezentrale Standorte steht der optimalen An-

passung an die jeweiligen Bedürfnisse in den dezentralen Clustern unseres Erachtens nicht entgegen: 

Vielmehr scheint so ein komplementäres Verhältnis zwischen einem übergeordneten 

Definitionsrahmen als "Dach" auf der einen Seite und lokalen bedarfs- und kontextgerechten 

Ausprägungen auf der anderen Seite erreichbar, bei der die zentrale Ebene die Qualitätssicherung 

sicherstellt und die de-zentrale Ebene die nutzergerechte Bedarfsorientierung. Überdies käme eine 

solche Aufbauorganisation dem Bedürfnis der Partnerin ZB entgegen, Leistungsabsprachen und 

Serviceorganisation mit einer verantwortlichen Stelle zu vereinbaren, die für die Nutzenden- und 

Liaisondienste an der UBZH übergreifend verantwortlich zeichnet – auch hier gilt, dass die 

Einbeziehung der Cluster dabei mitverstanden wird.  

Gerade im Feld der Liaison Services, die im Vergleich zu den zentral organisierten 

Geschäftsbereichen noch stärker daraufhin ausgerichtet werden müssen, dass sie den Bedürfnissen 

einzelner Disziplinen optimal angepasst sind, ist der Einbezug der ZB von grosser Bedeutung, da 

auch die ZB in ihren Organisationseinheiten Wissenschaftlicher Dienst/Fachreferate und 

Benutzungsdienste für die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer der UZH entsprechende 

Liaison Services erbringt. In diesen Zusammenhang gehört auch das Anliegen, dass die 

Erwerbungsprofile von ZB und Clusterbibliotheken der UBZH miteinander abgesprochen und 

vereinbart werden.  

Bezüglich der Zusammensetzung des Bibliothekboards erscheint es uns sinnvoll, dass die einzelnen 

Disziplinencluster Einsitz im Bibliotheksboard erhalten. Da die Philosophische Fakultät sehr 

heterogene Bedürfnisse und zudem eine besonders grosse Anzahl an Studierenden aufweist, 

erscheint eine solche breitere Interessenrepräsentation angemessen. Diesem Aspekt ist im Konzept 

konsequenterweise auch in der Standortplanung Rechnung getragen worden. Für die ZB ist dieses 

Anliegen in-sofern von Bedeutung, als sie den Schwerpunkt ihrer Leistungen in der Unterstützung 

der sozial- und geisteswissenschaftliche Fächer setzt. ZB-intern entspricht u.a. die Aufteilung der 

Fachreferate und der Erwerbungsbudgets bereits den vorgesehenen Fachclustern.  

Speziell angesprochen wird in der Vernehmlassungsunterlage das Thema Personalentwicklung (→ 

Abschnitt 4.4.3.1) Dies ist aus unserer Sicht ein Punkt, der in den nächsten Jahren ebenfalls von ZB 

und UZH koordiniert angegangen werden sollte, einerseits, weil auch in den klassischen 

bibliothekarischen Aufgabenfeldern technische Neuerungen immer mehr zum Motor der 

Entwicklung werden, andererseits, weil das Knowhow für die an Bedeutung gewinnenden Bereiche 
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Publikationsdienste und (digitale) Innovation in der Mitarbeiterschaft beider Institutionen weiter 

zunehmen muss. Die ZB er-achtet es daher als sinnvoll, gemeinsam die Weiterbildungsbedarfe zu 

eruieren und ein entsprechen-des Angebot zu definieren und anzubieten. Dies fördert naturgemäss 

auch die künftige Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden beider Einrichtungen.  

Im einzelnen ist bezüglich der Koordination der Zuständigkeiten zwischen ZB und UBZH noch vieles 

offen. Diese Fragen sind in den Fachkonzepten zu klären, die im Hauptprojekt ausgearbeitet werden 

sollen. Der Aufbau der UBZH als prozessorientierte Organisation mit divisionaler Ausprägung 

impliziert, dass die ZB sowohl im Rahmen der zentralen Dienstleistungen als auch im Bereich der 

fachspezifischen Services (Ebene Fachcluster) Leistungen erbringt. Wer dabei welche Aufgaben 

übernimmt und wie in gemeinsamer Verantwortung wahrgenommene Tätigkeiten am besten 

koordiniert werden, muss – sofern nicht bereits im Rahmen der SLSP-Kooperation festgelegt – im 

Hauptprojekt zwischen UZH und ZB definiert werden.  

 

Standorte (→ zu Abschnitt 5)  

Das im Vernehmlassungsdokument dargelegte Standortkonzept, wie – definiert durch die 

Rahmenbedingungen der gesamtuniversitären Liegenschaftentwicklung – einzelne Disziplinen zu 

Fachclustern zusammengeführt werden können, ist nach unserem Dafürhalten plausibel begründet 

und unter den gegebenen Voraussetzungen nachvollziehbar. Die Zentralbibliothek versteht sich 

hinsichtlich des Angebots an Arbeitsplätzen wie auch der zur Verfügung stehenden Medien- und 

Magazinfläche als bedeutender Standort im gesamtuniversitären Bibliothekssystem.  

Die geplanten Disziplinencluster (Kultur- und historische Wissenschaften, 

Naturwissenschaften/Medizin, Philologien, Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften, Theologie, 

Wirtschaftswissenschaften, → Abschnitt 5.1.1) und ihre räumliche Zuordnung (→ Abschnitt 5.1.2 

und folgende) erachten wir als sinnvoll. Sie sind zudem mit den an den Fakultäts- und 

Disziplinengliederungen der UZH ausgerichteten Strukturen der Fachreferate und Medienbudgets 

der ZB kompatibel.  

Dabei halten wir das geplante Forum UZH (→ Abschnitt 5.2.1.1) mit seinen als Bibliotheks- und Lern-

zentrum vorgesehenen Flächen für einen wichtigen Konsolidierungsschritt der derzeit zersplitterten 

räumlichen Situation der UZH-Bibliotheken auf dem Campus Zentrum. Seine Realisierung dürfte zu-

dem den entscheidenden "proof of concept" darstellen, an dem die Vorteile einer Zusammenführung 

von Kleinstandorten zu leistungsfähigen Fachbereichsbibliotheken anschaulich fassbar werden, 

wodurch die Akzeptanz der künftigen UBZH bei den inneruniversitären Stakeholdern wachsen 

sollte. Die Realisierung des Standorts Schanzenberg ist konsequenterweise ebenfalls von grosser 

Wichtigkeit, um für die Zusammenführung der übrigen Bibliotheken der Philosophischen Fakultät 

eine konkrete Perspektive zu eröffnen. 

Bei der Planung dieser beiden neuen Clusterstandorte auf dem Campus Zentrum wird das 

Angebotskonzept von UBZH und ZB für die betroffenen Disziplinen nochmals neu abzustimmen 

und anzupassen sein. Dabei sollten die in der ZB bereits vorhandenen Angebote Berücksichtigung 

finden. Ziel muss ein jeweils fachgerechtes Serviceportfolio an beiden Standorten sein, das eine 

standortübergreifende Konsistenz aufweist und von den Nutzenden nahtlos in Anspruch genommen 

werden kann, ohne dass institutionelle Grenzen im Weg stehen. Durch die Definition integrierter 

Prozesse und Systemstrukturen auf der gemeinsam genutzten Plattform von SLSP legen UZH und 

ZB bereits heute wichtige Grundlagen dafür. 

 

Einbezug der ZB in den weiteren Projektverlauf 

Nach der Beschlussfassung zu den Ergebnissen des Vorprojekts im Sommer/Herbst 2019 soll gemäss 

Projektplanung das Hauptprojekt UZH Bibliothek der Zukunft gestartet werden. Es soll eine neue 
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Organisationsstuktur erhalten. Die Zentralbibliothek Zürich hat den Wunsch, in die organisatorische 

Planung früh einbezogen zu werden. Da eine engere Kooperation ein zentrales Projektziel darstellt, 

sehen wir auch für die UZH grosse Vorteile darin, unbeschadet der UZH-internen Governance von 

Anfang an mit der ZB zusammen zu planen und das Hauptprojekt in gegenseitiger Abstimmung auf 

den Weg zu bringen. Dies kann z.B. auch durch den Einbezug bei der Erarbeitung der 

Projektstruktur für das Umsetzungsprojekt UZH Bibliothek der Zukunft erfolgen. 

 

Bei der im Vernehmlassungskonzept angesprochenen Ausarbeitung von Fachkonzepten, bei denen 

es um die konkrete Ausgestaltung operativer Prozesse geht, sollte in den Arbeitsgruppen durchweg 

eine Beteiligung der ZB vorgesehen werden. Bei den meisten Themen, die in den Fachkonzepten 

weiter ausgearbeitet werden sollen (insbesondere bei der Definition der künftigen Dienstleistungen 

und betrieblichen Abläufe), sind weiterführende gemeinsame Entwicklungen und Projekte denkbar 

und erforderlich, so dass eine übergreifende Planung und Abstimmung von Anfang an gewährleistet 

werden muss. Dies gilt nicht zuletzt für das Detailkonzept der Liaison Services, bestehen hier doch 

bereits etliche Kooperationen zwischen ZB und UZH, die nun in die neuen Strukturen überführt 

werden sollen. 

Durch den Wechsel zu SLSP, einen Weg, den UZH und ZB gemeinsam angehen, werden einige 

organisatorische Fragen bereits vor der Betriebsaufnahme der UBZH geklärt werden (müssen). Dies 

ist einerseits eine grosse Herausforderung, da voraussichtlich ab Ende 2019 beide Projekte parallel 

geführt und möglichst eng aufeinander abgestimmt werden müssen, um einen optimalen Verlauf 

sicherzustellen. Andererseits sehen wir einen entscheidenden Vorteil darin, dass unsere beiden 

Institutionen sowohl auf operativer Ebene als auch auf Leitungsebene in diesem Rahmen bereits 

zusammenarbeiten und so wichtige Erfahrungen einer engeren Kooperation und der Integration von 

Dienstleistungen und Prozessen gesammelt werden können. Dadurch wächst auch das gemeinsame 

Verständnis einer optimalen Organisation der bibliothekarischen Dienstleistungen.  
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6 Weitere Rückmeldungen 

6.1 Em. Prof. Dr. Andreas Donatsch, Universität Zürich c/o Umbricht Rechtsanwälte 

Verschickt am: 30.08.2018 Verarbeitet  am:  27.08.2018   Per: E-Mail 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

1. Ich bin grundsätzlich für diesen Change-Management-Prozess und sehe auch die Notwendigkeit, 

einzelne bibliothekarische Dienste und Aufgaben wie z.B. die Koordination der E-Media-Beschaffung 

(E-Media-Center), die gesamtuniversitäre open-access-Politik, die Betreuung des 

Forschungsdatenmanagements und das Projekt der Swiss Library Service Platform SLSP in einer 

UBZH zu zentralisieren. Ich halte aber eine vollumfängliche Zentralisierung des UZH-

Bibliothekswesens nicht für notwendig, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an eine 

wissenschaftliche Informationsversorgung gerecht zu werden (S.4 Vernehmlassungsvorlage).  

 

2. Es besteht bereits seit langem eine  enge Kooperation zwischen der RWI-Bibliothek und der 

Zentralbibliothek (gemeinsame Verwaltungsdatenbank, gemeinsame Finanzierung verschiedener 

Datenbanken, gemeinsame Sacherschliessung). Aus meiner Sicht können Dienstleistungen wie open 

access, Forschungsdatenmanagement (S.11 Vernehmlassungsvorlage) nicht nur in einem funktional 

einschichtigen Bibliothekssystem effizient umgesetzt werden. 

 

3. Die Ausgangslage (3.1. Dienstleistungen Universitätsbibliothek Zürich) mit Auswertung des 

Dienstleistungsangebots und Einschätzung zur Entwicklung bibliothekarischer Tätigkeitsfelder ist 

für mich nicht ganz nachvollziehbar und die Prozentzahlen (Abb.2, S. 8 Vernehmlassungsvorlage) 

sind nicht verständlich. 

 

4. Die Grundlagen, die sich nach den Bedürfnissen ihrer Nutzenden richten, basieren u.a. auf einer 

Online-Umfrage, die als "nicht repräsentativ" bezeichnet wird (S.9 Vernehmlassungsvorlage). 

 

5. In der Vernehmlassungsvorlage wird dem Subsidiaritätsprinzips ungenügend Rechnung getragen 

(vgl. Strategische Leitlinien S.4: z.B. sollen nur Services zusammengefasst werden, bei welchen eine 

Zentralisierung sinnvoll ist)  

 

6. Nebst der Zusage, dass externe Experten Modelle prüfen, die Sach- bzw. Erwerbungsbudgets in 

den Fakultäten zu belassen (S. 5 und 25 Vernehmlassungsvorlage), fragt sich , welche Sicherheiten es 

für das Personalbudget gibt. Auch wenn nicht von einem Stellenabbau gesprochen wird (S. 7 

Vernehmlassungsvorlage), so sind doch gleichzeitig neue Fähigkeiten für Aufgaben in einer zentralen 

Organisationseinheit erforderlich, die kaum alle Bibliothekarinnen und Bibliothekare mitbringen.  

 

7. Mir ist nicht klar, welches die inhaltlichen Unterscheidungen sind zwischen dem am RWI 

bewährten Fachreferentensystem und der neuen Funktion des "Liaison-Librarian", dessen 

Aufgabenportfolio eine Fülle von Aufgaben aufweist (S.15 Vernehmlassungsvorlage). Die Aufgaben 

der Bibliothekarinnen und Bibliothekare im zentralen Back Office (S. 12 Vernehmlassungsvorlage) 

werden wohl wohl eher eintönig. 
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Beruhigt bin ich darüber, dass die RWI-Bibliothek auch zukünftig im Gebäude Rämistrasse 74 

verbleiben wird (S. 39 oben Vernehmlassungsvorlage) und das ein Fachgutachten die 

Vernehmlassungsvorlage kritisch bewerten soll. 

 

Ich bedanke mich für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung meiner Bemerkungen. 

 

Mit den besten Grüssen 

Andreas Donatsch 

 

 

6.2 Abteilung Studieninformation und Beratung – Fachstelle Studium und Behinderung 

Verschickt am: 04.10.2018 Verarbeitet  am:  04.08.2018   Per: E-Mail 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die Kommission Studium und Behinderung begrüsst die Möglichkeit, sich im Rahmen der 

Vernehmlassung zum Vorprojekt «Bibliothek der Zukunft» äussern zu können. Mit Interesse 

verfolgen wir die Entwicklung der Bibliothek hin zu einem modernen, digitalisierten 

Dienstleistungszentrum, welches die globale Wettbewerbsfähigkeit der UZH weiterhin sicherstellen 

soll. Von diesen Entwicklungen sollen zukünftig alle Angehörigen der UZH profitieren. Für die 

Universität ist es ein guten Anlass, inkludierende sowie nachhaltige Strukturen zu schaffen und auch 

für Studierende mit einer Behinderung oder chronischer Krankheit stellt diese Entwicklung eine 

grossartige Chance dar, stärker am universitären Geschehen teilzuhaben, zeit- sowie 

ortsunabhängiger auf Fachinformationen zuzugreifen und sich somit für den eigenen Studienerfolg 

einzusetzen.  

 

Um dies zu erreichen ist es aus unserer Sicht notwendig, dass bei der Schaffung neue Web- und 

Informationsangebote an der UZH zum einen die bauliche, zum anderen die digitale Barrierefreiheit 

(e-Accessibility) frühzeitig mitbedacht wird, da sonst das Gegenteil des gewünschten Effekts eintritt 

und Menschen mit Behinderung noch weiter von öffentlichen Angeboten und Dienstleistungen 

ausgeschlossen werden, als dies ohnehin schon der Fall ist. Die Erfahrung zeigt, dass bei frühzeitiger 

Berücksichtigung des Themas mit überschaubarem Mitteleinsatz meist gute Ergebnisse erzielt 

werden können. 

 

Gemäss der jüngst verabschiedeten Diversity Policy (In Kraft seit 01.09.2018) setzt sich die UZH dafür 

ein, dass «allen UZH-Angehörigen ein barriere- und diskriminierungsfreier Zugang zu 

Informationen ermöglich wird». Zudem deklariert die kantonale Gesetzgebung (Art. 11) für 

Menschen mit Behinderung einen «Anspruch auf Zugang zu öffentlichen […] Einrichtungen und 

Leistungen». Im Jahr 2014 hat die Schweiz ausserdem die UN-Behindertenrechtskonvention 

(UN_BRK) ratifiziert, daher ist die Universität Zürich gemäss Art. 24 UN-BRK in der Verantwortung, 

durch angemessene Vorkehrungen ein inklusives Bildungssystem zur Verfügung zu stellen und 

somit die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am universitären Geschehen zu 

gewährleisten. 

 

In der Vernehmlassungsvorlage ist Stand heute für die Kommission Studium und Behinderung nicht 

klar ersichtlich, ob und wie die Universität Zürich die Zugänglichkeit der zukünftigen Angebote 
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sicherstellen wird. Aus der strategischen Leitlinie 3 (effiziente Informationsversorgung) wir eine 

allgemein formulierte Konsequenz abgeleitet, welche dieses Thema zumindest touchiert: «Die Print- 

und digital Bestände werden so präsentiert, dass sie bedarfsgerecht auffindbar und zugänglich sind». 

 

Dies ist aus unserer Perspektive jedoch nicht ausreichend und daher spricht sich die Kommission 

Studium und Behinderung dafür aus, eine weitere Leitlinie zu formulieren, die den Fokus explizit auf 

die bauliche und digitale Zugänglichkeit der zukünftigen Angebote legt. Besonders wichtig ist dies 

aus unserer Sicht auch deshalb, da über die UZH-Angehörigen hinaus zudem die breite 

Öffentlichkeit Zugang zu diesen Angeboten haben wird. 

 

Bei Fragen oder für Unterstützung können Sie sich jederzeit an die Accessibility Consultants der 

Fachstelle wenden. 

 

Freundliche Grüsse 

Universität Zürich- Fachstelle Studium und Behinderung 

Benjamin Börner, M.A. 

 

6.3 Prof. Dr. Christian Koller, FRHistS Direktor Schweizerisches Sozialarchiv 

Verschickt am:  27.08.2018 Verarbeitet  am:  04.08.2018   Per: Brief 

 

Sehr geehrter Herr Prorektor, 

Ich erlaube mir eine Stellungnahme zur Vorstudie UBZH aus der Perspektiver meiner 

Doppelfunktion als Führungspersönlichkeit im Bibliotheks- und Archivwesen (Direktor des 

Schweizerischen Sozialarchivs, Mitglied der Kommission der Schweizerischen Nationalbibliothek, 

stellvertretender Vorsitzender der Mitgliederkommission des NEBIS-Verbundes) und forschender 

und lehrender Geisteswissenschaftler (Titularprofessor für Geschichte der Neuzeit an der UZH, 

Dozent für Sozialgeschichte an der Fernuni Schweiz und zur Zeit Leiter eines SNF-Projekts im 

Bereich Digital Humanities). 

 

Grundsätzlich begrüsse ich es sehr, dass die Universitätsleitung sich der Bedeutung der 

bibliothekarischen Informationsversorgung als ein zentraler Erfolgsfaktor für Forschung und Lehre 

bewusst ist und den Anstoss für eine umfassende Bestandsaufnahme der bibliothekarischen Situation 

der UZH und der zukünftigen Entwicklungsschritte gegeben hat. Der Ausbau der Dienstleistungen 

im digitalen Bereich bei gleichbleibend qualitativ hochstehender Versorgung mit analogen Medien ist 

seit geraumer Zeit eine Herausforderung an das gesamte Bibliothekswesen mit weitreichenden 

technische, organisatorischen, finanziellen und personellen Konsequenzen. Die 

Vernehmlassungsvorlage nimmt hier eine umfassende (freilich streckenweise noch sehr abstrakte) 

Gesamtschau vor, über deren Befunde in der bibliothekarischen Fachwelt weitgehend Konsens 

herrschen dürfte. Begrüssenswert ist auch die Absicht, das Berufsbild des an der UZH tätigen 

Bibliothekspersonals zu stärken, auch wenn die Aussage bezüglich Qualifikationsprofilen noch sehr 

vage sind. 

 

Als problematisch erachte ich dagegen die Vermischung der Bestandsaufnahme mit einer 

prästabilierten Favorisierung der Zentralisierungsoption. Die der Studie zugrundeliegende, aus 

organisationstheoretischer Sicht freilich keineswegs zwingende Prämisse, dass eine Zentralisierung 

unweigerlich zu Effizienzgewinnen führe, wird kaum stichhaltig auf ihre Richtigkeit geprüft. Die in 
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Abschnitt 6 vorgenommenen Schätzungen sind ausserordentlich vage und werden auch nicht zu 

einer Gesamtrechnung zusammengeführt. Beispielsweise finden Leistungen, die im heutigen 

dezentralen System von den Instituten zugunsten der Institutsbibliotheken erbracht werden (so die 

teilweise Übernahme der Funktion des Fachreferats in der Erwerbung durch die Lehrstühle), bei der 

Schätzung von Zentralisierungskosten keine Erwähnung. 

 

Die Problematik der räumlichen Distanz zwischen Bibliothek und Nutzenden (die zum faktischen 

Scheitern der in den letzten Jahren vorgenommenen Bibliothekszentralisierung bei der 

Eidgenössischen Bundesverwaltung geführt hat) wird zwar durch verschiedene Vorkehrungen 

(„Liaison librarians“, Trennung zwischen „Bereichsbibliotheken“ und „Forschungsbeständen“) 

aufzufangen versucht. Vieles bleibt hier aber noch sehr vage (insbesondere die Roller der „Liaison 

librarian“ und ihr Verhältnis zu den Fachreferaten), anderes wirkt komplex und anfällig für 

Effizienzverluste (Aufgliederung der Bibliothekstypen). Auf die grundsätzliche Problematik der 

Speicherbibliothek kann hier nicht eingegangen werde – ein Hinweis auf den dramatischen 

Rückgang in der Benutzung der dorthin ausgelagerten Periodikabestände sowie den Unmut der 

Benutzenden über die Kostenpflichtigkeit zentraler Dienstleistungen der Speicherbibliothek muss an 

dieser Stelle genügen. 

 

Sehr kritisch zu beurteilen ist die mangelhafte Einbettung des Projekts UBZH in die Bibliothek- und 

Forschungsstrukturlandschaft des Wissensstandortes Zürich und darüber hinaus. Die genaue 

Definition der Aufgaben Koordination zwischen der Zentralbibliothek Zürich und einer zukünftigen 

UBZH müssten ganz am Anfang eines Projekts zur Reorganisation des Bibliothekswesens an der 

UZH stehen und kann keineswegs in eine fortgeschrittene Projektphase verlagert werden. 

Befremdlich ist schliess die fast vollständige Ausblendung des weiteren wissenschaftlichen 

Bibliotheksangebots auf dem Platz Zürich, obwohl sich in unmittelbarer Nähe zum Hauptgebäude 

der UZH mit der ETH-Bibliothek die grösste wissenschaftliche Bibliothek der Schweiz befindet und 

auch die Fachhochschulbibliotheken und mehrere wissenschaftliche Spezialbibliotheken zur 

bibliothekarischen Versorgung der UZH beitragen und von Universitätsangehörigen teilweise 

intensiv als Forschungs- und Lernorte genutzt werden. Diese (durch Verbundkataloge, Kurierdienste 

etc. seit langem institutionalisierten und mit SLSP noch vertiefte und geografisch erweiterte) 

Netzwerkstruktur und das Selbstverständnis der Bibliotheken als Partner und nicht als Konkurrenten 

sind eine grosse Stärke der zürcherischen und schweizerischen Bibliothekslandschaft und müssen 

auch in Überlegungen zur Optimierung der bibliothekarischen Informationsversorgung an der UZH 

Eingang finden. Insofern sind die angeführten ausländischen Beispiele teilweise nur sehr bedingt mit 

der Situation in Zürich vergleichbar. Ich verweise hier lediglich auf die häufigen 

Benutzungseinschränkungen britischer Hochschulbibliotheken (die mir durch langjährige Lehr- und 

Forschungstätigkeit im Vereinigten Königreich bestens bekannt sind) auf Studierende und Personal 

der eigenen Institution. Sehr vage bleibt die Vorstudie auch bezüglich bestehender Infrastruktur für 

digitale Medien ausserhalb der UZH sowie zukünftiger Entwicklungen etwa in 

Forschungsdatenmanagement. Tendenziell werden hier auch Kooperationslösungen, wie sie teilweise 

bereits existieren oder angedacht sind, ausgeblendet. 

 

Insgesamt scheint es mir deshalb angezeigt, zunächst eine ergebnisoffene Auslegeordnung mit 

vertiefter Kosten-Nutzen-Analyse vorzunehmen, die nebst der heutigen dezentralen Struktur und 

dem Projekt UBZH weitere Optionen skizziert, beispielsweise eine föderale Struktur mit den 

bisherigen Instituts- und Fakultätsbibliotheken unter einem institutionellem Dach, das primär die 

digitalen Belange zentral bewirtschaftet, für die Einhaltung von Qualitätsstandards in den 
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dezentralen Bibliotheken besorgt ist und als Ansprechpartner für SLSP und Bibliothekspartner 

ausserhalb der UZH fungiert. Auch scheint es mir unabdingbar, bei diesem Prozess die Benutzenden, 

das bestehende Bibliothekspersonal, die bibliothekarische Fachwelt ausserhalb der UZH und weitere 

institutionelle Player (wie SBFI, SNF, etc.) gebührend einzubeziehen, um die Fallstricke und blinden 

Flecke einer Top-Down-Lösung zu vermeiden.  

 

Ich verbleibe mit bestem Dank für Ihr grosses Engagement für das Bibliothekswesen an der UZH, Ihr 

Christian Koller. 

 

 

6.4 Asien-Orient-Institut: Stellungnahme zur Vernehmlassung Vorprojekt UBZH 

Verschickt am: 09.10.2018 Verarbeitet  am:  16.10.2018  Per: E-Mail 

 

Das Asien-Orient-Institut schliesst sich der folgenden gemeinsamen Stellungnahme verschiedener 

Institute und Seminare vollumfänglich an. Ergänzend bzw. unterstützend fügen wir im Anschluss 

einige für die Fächer des Instituts spezifische Punkte hinzu. 

Kurz zusammengefasst, sehen wir die Chancen, die in der Schaffung der UBZH liegen, soweit diese 

bestimmte Dienstleistungen übernehmen, nötige Standards für alle Bibliotheken der UZH festlegen, 

sowie diese nach außen vertreten kann. Wir denken jedoch, dass es dazu nicht nötig ist, alle 

Bibliotheken der UZH zu fusionieren, sondern dass ein subsidiäres Organisationsmodell besseren 

Erfolg verspricht, bei dem die Vorteile der hervorragenden Institutsbibliotheken der UZH erhalten 

bleiben. Das vorgeschlagene, einschichtige Modell ist mit zahlreichen Problemen behaftet und aus 

Sicht unserer Disziplinen, für die Bibliotheken die primären Orte der Erkenntnisgewinnung sind, eine 

Gefahr für den Forschungs- und Lehrstandort UZH. 

I. Gemeinsame Stellungnahme 

Die unterzeichnenden Seminare und Institute der Philosophischen Fakultät (im Folgenden kurz: 

Institute) nehmen wie folgt zum Papier „Dienstleistungen, Organisation und Standorte 

Universitätsbibliothek Zürich“ (Fassung: 30. Juli 2018) Stellung. Dabei werden die „Strategischen 

Leitlinien“, wie sie am 12. Februar 2018 öffentlich gemacht und nunmehr nochmals publiziert 

wurden, ebenfalls einbezogen. 

1. Grundsätzliches. Die Institute bedanken sich für die Möglichkeit, zu den Plänen im Rahmen einer 

Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Die Institute befürworten den Aufbau zentraler Strukturen für 

solche Dienstleistungen, die von Institutsbibliotheken nicht oder nur schwer effizient bewältigt 

werden können, also im Bereich E-Medienbewirtschaftung, Forschungsdatenmanagement, 

Entwicklung einer Open-Access-Strategie und Kommunikation mit Partnern wie der ZB oder der 

SLSP (Swiss Library Services Platform). 

Aus Sicht der Institute leidet die Vernehmlassungsvorlage in ihrer Abstützung auf die „Strategischen 

Leitlinien“ an einem schweren Mangel: Die Philosophische Fakultät hat in ihrer Sitzung vom 1. Juni 

2018 mit überwältigender Mehrheit die am 18. Februar 2018 in den „Strategischen Leitlinien“ 

veröffentlichten Grundsätze nachdrücklich kritisiert. Die Fakultät missbilligte die Organisation der 

Willensbildungsprozesse, die weitgehende Ausklammerung der Forschenden, die geplante, weit über 

die baulichen Massnahmen hinausreichende massive Reduktion der Standorte, die Entkoppelung der 

Forschungsbibliotheken von den Forschungsinstitutionen sowie die geplante Zentralisierung des 

Bibliotheksbudgets. An dieser grundlegenden Kritik hat sich nichts geändert, im Gegenteil. Daher 

bedauern wir es, dass die derart massiv angezweifelten Leitlinien nach wie vor die „Basis für die 

vorliegende Vernehmlassungsvorlage“ (S. 7) bilden. 
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Grundsätzliche Bedenken haben wir auch gegenüber der anvisierten Übertragung aller finanziellen 

und personellen Ressourcen von Instituten und Fakultäten in die Verfügungsgewalt der Leitung der 

UBZH. 

Diese Massnahme ist aus Sicht der Institute in keiner Weise zwingend. Die im Vorprojekt entworfene 

umfassende Zentralisierung der Bibliotheksdienste erfüllt aus unserer Sicht die Bedürfnisse der 

Nutzenden in Forschung und Lehre, die wir vertreten und für die in der philosophischen Fakultät 

eine exzellente fachwissenschaftliche Expertise besteht, gerade nicht. 

2. Zur Methode der Vernehmlassungsvorlage: Sowohl die Diagnose der Voraussetzungen wie das 

methodische Vorgehen können leider nur als mangelhaft bezeichnet werden. Die 

Vernehmlassungsvorlage geht von einigen Setzungen aus, die für uns nicht nachvollziehbar sind. Die 

Darstellung der ‚Ausgangslage’ ergibt sich aus einer statistisch nicht signifikanten Erhebung zum 

künftigen „Dienstleistungsangebot der UZH“. In 3.2 (S. 9) wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass die dort erhobenen Daten „nicht repräsentativ“ seien (bei einer Rücklaufquote von knapp über 4 

Prozent ist das ganz sicher zutreffend). Dennoch bilden sie die Grundlage für die Darstellung und die 

aus ihr abgeleiteten weitreichenden Konsequenzen. Ein solches Verfahren genügt wissenschaftlichen 

Standards nicht. Es kann nicht Grundlage für organisatorische Umgestaltungen sein, in deren 

Durchführung buchstäblich Hunderte von Einzelschicksalen betroffen und mehr als 40 Mio. CHF 

umverteilt werden. 

Ganz abgesehen davon spiegelt die Evaluation des Bibliothekswesens, auf der der Bericht beruht, nur 

partikulare Interessen aus dem Bibliotheksmanagement selbst. Zahlreiche Institutionsevaluationen, 

die aus fachwissenschaftlicher Perspektive erfolgten, besagen im Blick auf die Bibliotheksstrukturen 

das genaue Gegenteil und liegen der Universitätsleitung (die diese Evaluationen regelmässig in 

Auftrag gibt) auch vor. 

3. Disziplinäre Vielfalt: Bereits in den Leitlinien ist die Rede davon, dass die „Eigenart der 

Disziplinen“ (Leitlinien, S. 4) betont und gestärkt werden solle. Die Philosophische Fakultät hat 

bereits in ihrer Stellungnahme vom 1. Juni 2018 darauf hingewiesen, dass gerade diese Vielfalt in den 

bisherigen Überlegungen keine erkennbare Rolle gespielt hat, und das, obwohl den Fachbibliotheken 

eine vergleichbare Rolle zukommt wie in der MNF den Laboratorien. Dass in den gesamten Prozess 

kein Vertreter der Geisteswissenschaften einbezogen worden ist (und die Geisteswissenschaften erst 

nach der Veröffentlichung eine Stimme im Steuerungsausschuss bekommen haben), erweist sich als 

derart grundlegender Defekt, dass sich nicht erkennen lässt, wie dieser zum jetzigen Zeitpunkt noch 

geheilt werden könnte. 

Problematisch und fragwürdig erscheinen hier vor allem die Folgen der Einrichtung des 

«Bibliotheksboards» (S. 25), obwohl in den Strategischen Leitlinien (Nr. 9) die Mitbestimmung der 

Fakultäten garantiert wird. In der Vernehmlassungsvorlage fehlen Informationen, wie viele Vertreter 

in welcher Zusammensetzung dem Board angehören sollen. Damit ist unklar, inwieweit neben 

Vertretern der Fakultäten die einzelnen Fächer in einem ‘Bibliotheksboard’ vertreten sein können. 

Dies ist gerade für die PhF, die die mit Abstand grösste Fächervielfalt und Nutzendenzahl hat, von 

zentraler Bedeutung. 

Es muss auf längere Sicht sichergestellt sein, dass über ein entscheidungsfähiges und aus den Fächern 

besetztes Gremium der Bedarf aller Fächer berücksichtigt wird. 

4. Subsidiarität: Das Vorprojekt lässt sicherlich die Chancen erkennen, die eine koordinierte 

Bibliotheksentwicklung bietet, wenn bestimmte Dienstleistungen und Angebote organisatorisch oder 

räumlich zusammengelegt werden. Dazu zählen vor allem die bereits genannten Bereiche 

(Beschaffung elektronischer Medien, Forschungsdatenmanagement, Koordination). Daraus jedoch die 

Notwendigkeit einer weitestgehenden Zentralisierung abzuleiten, widerspricht dem sogar im 

Leitbild der Universität Zürich ausdrücklich festgelegten Subsidiaritätsprinzip (Nr. 4). Subsidiarität, 
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Transparenz und Interessenausgleich lassen sich auf diesem Verfahrenswege und bei dem 

angestrebten Ergebnis kaum feststellen. 

5. Internationaler Vergleich: Im Bericht wird postuliert, dass ein „Vergleich mit dem 

LERUBenchmark“ (den es in dieser expliziten Form nicht gibt) für die UZH „in mehreren 

Dienstleistungsbereichen einen Nachholbedarf“ ergebe (S.11). Diese gravierende Mangeldiagnose 

wird ebenfalls weder begründet noch näher ausgeführt. Fragwürdig wegen zu schmaler Basis 

erscheint auch die Aussagekraft des Vergleichs mit der Strukturierung anderer LERU-

Universitätsbibliotheken (in den Zusatzmaterialien sind nur relativ heterogene Antworten von 3 

LERU-Standorten zugänglich). 

6. Funktionsfähigkeit: In der Vorlage wird behauptet, dass das „mehrgliedrige Bibliothekssystem“ 

den „aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht“ werde (S. 4). Diese Behauptung wird nicht 

bewiesen, und sie widerspricht der hohen bis sehr hohen Zufriedenheit der Forschenden und 

Studierenden mit den Leistungen eben dieses Systems; diese Einschätzung hat es bis zu 

Stellungnahmen in die Tagespresse gebracht. Die Stärke der bestehenden Struktur von 

Institutsbibliotheken ist die Nähe zu Forschenden, Lehrenden und Lernenden; sie erlaubt bislang 

hervorragende Arbeits- und Studienbedingungen an der UZH, die sich sowohl für Studium und 

Lehre als auch für die Einwerbung von Forschungsprojekten als wichtiger Erfolgsfaktor erwiesen hat. 

Dabei ist gerade der sofortige und direkte Zugriff auf die Medien von den Nutzenden laut der 

Umfrage1 der „AG Bibliotheken“ der Fachvereine als besonders positiv am derzeit funktionierenden 

System der Institutsbibliotheken betont worden; 49% der Befragten nutzen die Institutsbibliotheken 

wöchentlich mehrfach oder täglich; insgesamt 93,6% beurteilen die sofortige Benutzbarkeit der 

Literatur als sehr wichtig (67,56%) oder eher wichtig. Die Nutzenden erwarten direkten Zugriff oder 

eine Bereitstellung innert 1-2 Stunden, was an den dezentralen Standorten geleistet werden kann. 

Dass das existierende Bibliothekssystem gerade diese Leistungen erbringt, wird in den Leitlinien (3.1) 

sogar anerkannt, so dass sich die Notwendigkeit einer Umstrukturierung hier nicht erschliesst. 

7. Dienstleistungskatalog: Der mögliche zukünftige Dienstleistungskatalog einer UBZH wird in 

Anlehnung an Beispiele der anderen LERU-Universitäten (S. 11) in den Gruppen Mediendienste, 

Nutzendendienste, Publikationsdienste, „Innovation“ und „Liaison Librarian“ beschrieben. 

Rangierung und Umfang dieser Dienste sind allerdings zu diskutieren. Die Beschreibung des 

Dienstleistungskatalogs dürfte auch durch die zukünftige Zusammenarbeit mit der ZB beeinflusst 

werden, die aber erst nach dem Vorprojekt konkretisiert werden soll (S. 32), so dass er derzeit kaum 

zu beurteilen ist. Offen ist auch, inwiefern sich diese Dienstleistungen in der Zukunft eventuell an die 

SLSP mit einem ähnlichen Servicekatalog verlagern könnten, so dass sich die Frage ergibt, inwieweit 

am Platz Zürich zuvor dafür Ressourcen sinnvoll eingesetzt würden. Die Beschaffung und 

Bereitstellung der verschiedenen Medientypen wird man nach wie vor als die wichtigste 

bibliothekarische Aufgabe bezeichnen können, Recherchetools stehen an zweiter Stelle. Bereits die 

Vermittlung von Informationskompetenz ist allerdings fachwissenschaftlich hochdifferenziert und 

wird deswegen auch von fachwissenschaftlicher Seite aus geleistet. Angebote einer zentralen 

Organisation können in den Geisteswissenschaften allenfalls ergänzende, keine grundlegende 

Bedeutung haben, da die Literatur- und Quellenrecherche Teil der fachlichen Methodik ist. 

 

1 Umfrageergebnisse unter http://zukunft-derbibliotheken. 

ch/public_files/AG%20Bibliotheken%20Umfrageresultate%20Bibliothek%20der%20Zukunft%20UZH.

pdf (21.9.2018) 

 

7a. Publikationswesen: Die Annahme, auch in den Fächern der PhF «künde[t] sich der Wandel zur 

digitalen Publikation gleichermassen an» (S. 9), ist nicht belegt und für uns in dieser pauschalen Form 
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angesichts der Realität in den Geisteswissenschaften nicht nachvollziehbar. Es fehlt eine 

Differenzierung nach Zeitschriften und anderen Publikationsformen, nach der Publikationssituation 

in verschiedenen Sprachräumen sowie nach Arten des Open Access. Auch wenn sich dauerhaft und 

allgemein der Goldene Weg im Open Access durchsetzen würde, wäre die Annahme, deshalb sei ein 

«Publikationsfonds» an der UBZH anzusiedeln (S. 9, auch 11), daraus nicht zwingend abzuleiten und 

inhaltlich nicht zielführend, da in diesem Punkt in erster Linie die Forschenden entscheidungsfähig 

sein müssen. Daher ist auch in diesem Bereich aus fachlichen Gründen die Verfügung über das 

Budget durch Institute oder Lehrstühle unabdingbar. (Eine generelle Tendenz in dieser Richtung ist 

auch in den als Vergleichsbeispiel genannten Bibliotheken gerade nicht zu beobachten.) Das „Know 

How bezüglich der Verlagslandschaften“ (S. 13, 3.3.2) liegt mitnichten bei einer zentralen Bibliothek, 

sondern gehört zum Kernbereich der komplexen Expertise der fachwissenschaftlichen Institute. Auch 

die Forderung nach einem „Repository für Publikationen und Daten“ für die UBZH (ebd.) erschliesst 

sich nicht, nachdem ein solches an der Universität Zürich bereits äusserst kostenintensiv eingerichtet 

wurde. Noch mehr gilt dies für die unter 3.3.3 "Publikationsdienste" (S. 14) ins Auge gefasste 

Schaffung "von Möglichkeiten zum Publizieren auf UZH-eigenen Plattformen". Diese würden den 

Aufbau eines Verlagswesens im Rahmen der UBZH bedingen. Das würde eine massive Umwidmung 

personeller und finanzieller Ressourcen aus dem Kerngeschäft der Bibliotheken bedeuten, ohne dass 

dafür ausreichende Gründe oder ein zureichendes Konzept vorliegen. 

7b. „Innovation“: In diesem Punkt (3.3.4) bleiben die Ausführungen sehr vage. Abgesehen von Data 

Mining in zu digitalisierenden Beständen zeichnen sich keine klaren Projekte ab. Der Hinweis: „Mit 

der Digitalisierung von Beständen und der technischen Aufbereitung von digitalen Daten 

ermöglichen die Bibliotheken eine neue Herangehensweise an Forschungsfragen“ (S. 14) ist nicht 

nachvollziehbar; derartige Entwicklungen müssten zunächst von den Forschenden ausgehen, die 

Forschungsfragen und Methoden entwickeln und daraus Anforderungen an digitale Dienste 

formulieren, die fallweise mit den Services der Bibliothek weiterentwickelt und unterstützt werden 

können. 

7c. Liaison Services: Besonders problematisch ist aus unserer Sicht die Etablierung von „Liaison 

Librarians“ für die Erbringung von Querschnittsdiensten, die eher zu komplexeren statt effizienteren 

Arbeitsgängen führen dürfte. Ihre Kompetenzen und Stellung (auch im Verhältnis zu anderen 

Bibliothekaren oder Fachreferenten) oder auch ihre fachliche Profilierung bleiben in der Vorlage 

unklar. Dass sie für „Erwerbungsprofile“ zuständig sein sollen, scheint im Widerspruch zum 

„Auswahlentscheid“ durch die Disziplinen (S. 24) zu stehen. Eine Präsenz der Liaison Librarians in 

der jeweiligen Einheit „mindestens einmal die Woche“ (S.15) dürfte in der Regel eine 

Verschlechterung der Kommunikation mit Nutzenden und dem anderen am jeweiligen Standort 

eingesetzten Bibliothekspersonal gegenüber der jetzigen Situation bedeuten. Die Abdeckung 

spezifischer Kompetenzen und Anforderungen im Hinblick auf die Bedürfnisse kleinerer Fächer 

dürfte durch diese Zwischenebene eher erschwert werden. 

8. Leistungsvereinbarungen. Die exemplarisch beschriebene Art der Leistungsvereinbarung mit der 

UBZH erwähnt keine direkte Beteiligung der Fächer, sondern lediglich der Fakultäten (4.3.3.1): Das 

schafft neu zusätzlichen Koordinationsaufwand zur Einholung und Abstimmung der 

fachspezifischen Anforderungen innerhalb der Fakultät (4.3.3.2) und überlässt der Fakultät die 

«Gewichtung» der Bedürfnisse. Die in der Vorlage nur als Ausnahme («Wo dies sinnvoll ist», S. 27) 

formulierte Möglichkeit von «Spezifika pro Institut» müsste hingegen der Regelfall sein, um allen 

Fächern eine Weiterentwicklung ihrer Bibliothekssituation zu erlauben. Auch wenn für die «Details 

des Erwerbungsprozesses» auf ein noch zu erarbeitendes Fachkonzept verwiesen wird und der 

Auswahlentscheid bei den Disziplinen verbleiben solle (S. 24; sind unter «Disziplinen» die an der 

UZH vertretenen Fächer zu verstehen oder grössere Gruppierungen?), ist nur eine Garantie der 
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Erwerbungsetats für 5 Jahre vorgesehen, keine langfristige Absicherung der Ausstattung und auch 

nicht der Erhalt des Zugangs zu bibliothekarischen Diensten im jetzigen Umfang. 

9. Bibliothekstypen und Ausscheidungen: Neben ‚Bereichsbibliotheken‘ und ‚Forschungsbeständen‘ 

wird die Rolle einer ‚Speicherbibliothek‘ nicht thematisiert (3.4). Für die aktive und intensive 

Nutzung der Bibliotheksbestände zur Forschung würde auch die offenbar als mögliches 

Lösungsangebot beschriebene Form „Forschungsbestände“ an Arbeitsstandorten (3.4.2, S. 16, 

genanntes Beispiel: Medizingeschichte mit lediglich 1x wöchentlichem Serviceangebot zur 

Abstimmung „ob die richtigen Medien vor Ort sind“) gegenüber der derzeitigen Situation in 

Institutsbibliotheken faktisch eine deutliche Serviceverschlechterung darstellen. Höchst bedenklich 

erscheinen die Ausführungen zur Möglichkeit der Aussonderung von Exemplaren; gerade bei 

grösseren Bereichsbibliotheken entsprechen Mehrfachexemplare aus existierenden Beständen in 

verschiedenen Fachzusammenhängen der Nachfrage durch die Nutzenden. Die Verfügbarkeit eines 

einzigen Exemplars „schweizweit“ erscheint als nicht ausreichende Basis für effiziente 

wissenschaftliche Arbeit. Der oft bei Raumfragen und der „Dedoublierung“ geltend gemachte 

Kostenaufwand ist nicht belastbar einzuschätzen, da vergleichende Kosten-Nutzenrechnungen für 

andere Lösungen fehlen (so auch hier unter 6.). Verglichen mit verfügbaren Schätzungen der Kosten 

digitaler Langzeitarchivierung liegen die Kosten für die Bereithaltung im Buchgestell deutlich 

niedriger. Die vorgelegten Schätzungen für Bestandsintegration (6.1) lassen den Kostenaufwand für 

die in Erwägung gezogenen Integrationsmassnahmen ebenfalls hoch erscheinen. 

10. Zentralisierung der Organisation: Die vorgeschlagene Zentralisierung bedeutet nicht nur eine 

materielle und strukturelle Enteignung der Fakultäten und Institute. Da dieser Strukturwandel mit 

aller Konsequenz beschrieben wird (Organisation, S. 21f.), lässt sich darin offenbar nur ein 

Misstrauen in die von den Forschenden garantierte fachwissenschaftliche Kompetenz (die das 

Bibliothekswesen bisher bestimmt hat) erkennen. Die grossen Vorzüge eines mehrgliedrigen Systems 

wurden oft dargelegt, sie sollen hier nochmals wiederholt werden: inhaltliche und räumliche Nähe 

zu den Forschenden und Studierenden, passgenaue Abstimmung von Forschungsschwerpunkten, 

leichte Zugänglichkeit, Flexibilität, Effizienz. In einer zentralen Organisation verschwinden diese 

Vorzüge, ohne dass erkennbar gleichgewichtige Eigenschaften an diese Stelle treten würden. Die 

pauschale Behauptung, dass die Medienbeschaffung „aus einer zentralen Struktur einfacher erfolgen 

kann“ (S. 17), bleibt jeden Nachweis schuldig. Das unausgewogene Konzept der ‚Liaison Librarians’ 

(S. 15) kann nicht als Lösung der neu zu erwartenden Schwierigkeiten überzeugen. Zentralisierung 

kann in bestimmten Bereichen der bibliothekarischen Arbeit nützlich und wünschenswert sein 

(Digitalisierung, Forschungsdaten, s.o.), im Kernbereich der Informationsbereitstellung ist sie jedoch 

ineffizient. 

11. Zusammenfassung: Es lässt sich also festhalten, dass das Vorprojekt, wie es sich in diesem Bericht 

darstellt, weitgehend an den Bedürfnissen der geisteswissenschaftlichen Fächer und Forschenden 

vorbeigeht. Der Vertrauensverlust, den das bisherige Verfahren insbesondere bei den Vertretern der 

Geisteswissenschaften hat entstehen lassen, kann als gravierend bezeichnet werden. Die Pläne, wie 

sie sich im Bericht materialisieren, lassen, sollten sie in dieser Form umgesetzt werden, schweren 

Schaden für die internationale Reputation der Geisteswissenschaften und damit der UZH insgesamt 

befürchten. Selbstverständlich sind alle Unterzeichnenden bereit, an einer tragfähigen 

Zukunftslösung mitzuwirken. Und sie stellen auch mit einer gewissen Genugtuung fest, dass sie 

erstmals aktiv in diesen Prozess einbezogen wurden. Dies kann aber kein finaler Schritt sein, sondern 

nur ein Anfang. Aus diesem Grund halten wir es für dringend erforderlich, den gesamten Prozess zu 

verlangsamen und neu zu durchdenken – zum Wohl und im Interesse der UZH. 

 

II. Ergänzende / fächerspezifische Aspekte 



Weitere Rückmeldungen Originaltexte der Vernehmlassung 

 

Seite 81 Universität Zürich, Vorprojekt UZH Bibliothek der Zukunft, 15.02.2019 

1. Probleme der einschichtig zentralisierten Organisationsstruktur am Beispiel „Erwerbungen“: 

Die in der Vernehmlassung skizzierte Organisationsstruktur der UBZH sieht eine 

Aufgabenverteilung in zentrale Mediendienste (inkl. Backoffice), lokale Nutzendendienste an den 

Standorten und „fliegende“ Liaison Librarians vor. Diese Arbeitsaufteilung funktioniert nicht für die 

Bibliothek des Asien-Orient-Instituts. Dies zeigt sich insbesondere am aufgeführten Beispiel der 

„Erwerbungen“. Die Aufgaben, die sich bei der Bearbeitung und Betreuung der vielsprachigen 

Medien der Bibliothek des Asien-Orient-Instituts stellen, können nicht sinnvoll auf die drei 

skizzierten Rollen verteilt werden, weil zur Ausführung der Tätigkeiten in allen Arbeitsschritten 

qualifizierte Bibliothekare mit fach- und sprachspezifischen Kenntnissen benötigt werden. 

Gegenwärtig wird das Bibliothekspersonal auf allen drei Ebenen des Instituts eingesetzt. Zwar sind 

bestimmte Aufgabenpakete einzelnen Personen zugeordnet (z.B. Zeitschriftenverwaltung), jedoch 

erfordert die personelle Zusammensetzung der Bibliothek, in der einzelne Fachbereich z.T. nur von 

einer qualifzierten Fachperson betreut werden, dass alle Prozesse, d.h. Absprache Erwerbungsprofil, 

Erwerbung, Katalogisierung, Aufstellungssystematik, Beratung u.s.w. von ein und derselben 

qualifizierten Fachperson übernommen werden. 

Die zentrale Beschaffung und Bearbeitung der Medien in einer zentralen Stelle der UBZH scheint 

höchstens sinnvoll für Medien in den gängigen europäischen Sprachen. Nicht-lateinische 

Schriftsprachen und Beschaffungen von exotischeren Lieferanten sollten aus Effizienzgründen auch 

nach Etablierung der UBZH in den Instituten verbleiben, wo die Kommunikationswege etabliert und 

teilweise Vertrauensverhältnisse zwischen UZH-Mitarbeitenden und den Lieferanten aufgebaut 

wurden. 

Hinsichtlich Schenkungen scheint es uns sinnvoll, die Klärung rechtlicher Fragen in eine Hand zu 

legen (vgl. S. 30). Inhaltlich wären zentralisierte Mediendienste jedoch nicht kompetent, Schenkungen 

zu beurteilen. Es ist aus unserer Sicht unabdingbar, dass die inhaltliche Beurteilung weiterhin in der 

Kompetenz der Disziplinen bleibt. 

2. Fehlende Aufgabenanzeigen: 

a) Medienerschliessung: Ein in der Vernehmlassung nicht angesprochenes, gleichwohl dringliches 

Problem betrifft die Qualität der momentan im Katalog anzutreffenden Katalogisate. Im Gegensatz 

zu ZB und ETH, die ihre Altdaten aufgearbeitet haben, gab es an der UZH nie eine entsprechende 

Welle der Überarbeitung, weshalb die UZH-Katalogisate oftmals nicht durch Inhaltsverzeichnisse etc. 

angereichert sind. Eine Überarbeitung der alten Katalogisate wäre ein grosser Service für die 

Bibliotheksbenutzenden und deshalb ein unabdingbarer Schritt, um die Bibliothekslandschaft der 

UZH „wettbewerbsfähig“ zu machen (S.4) Für die originalsprachliche Literatur am AOI wird dies 

effizient wiederum nur durch die Fachkräfte des Instituts erfolgen können. 

b) Präservierung von Beständen: Für ein zukunftsfähiges Bibliothekskonzept wäre der Aspekt der 

Präservierung des Bibliotheksbestandes dringend aufzugreifen. Das bedeutet: die Identifikation der 

wertvolleren Buchbestände, adäquate präservierende Massnahmen für diese Bestände, Risiko-

Management (wie Notfallpläne), ggf. Versicherungen und auch Präservation für die normalen 

Bestände. Dies tangiert auch die Digitalisierung der Eigenbestände, Management der 

Räumlichkeiten, (wenn nötig) Aus-/Weiterbildung der Spezialisten, Anschaffung von Gerätschaften 

usw. Die Evaluation und Priorisierung von Beständen kann am effizientesten wiederum in den 

Instituten vorgenommen werden. 

3. Arbeitsplätze / Lernumgebungen: Das Vorprojekt betont die Unabdingbarkeit von Arbeitsplätzen 

für die Lernenden, und aus einem nicht weiter erörterten Grund sind es die Bibliotheken, welche 

diese Arbeitsplätze zur Verfügung stellen sollen. Aus diesem Postulat erwachsen weitere Ansprüche 

wie verlängerte Öffnungszeiten und sogar die Reduktion von Medienstellfläche zugunsten der 

Arbeitsplätze. Es leuchtet nicht ein, warum Bibliotheken die Aufgabe zukommen soll, Arbeitsplätze 
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für Lernende zur Verfügung zu stellen, die ihr Medienangebot nicht in Anspruch nehmen. Weitaus 

sinnvoller erschiene es hier, auf die Schaffung von Arbeitsplätzen in Lernzentren zu drängen, welche 

an zentraler Stelle an den zwei Campus-Gegenden Irchel und Zentrum zur Verfügung stehen 

würden, und die unabhängig von Öffnungszeiten der Bibliotheken betrieben werden können. Ein 

entsprechendes Konzept einer Lehrbibliothek, unabhängig von Instituten und vergleichbar dem 

Strickhof am Irchel, sollte daher für den Campus UZH Zentrum in das eigentliche Projekt 

aufgenommen werden. 

Bei Spezialbibliotheken wie jenen des AOI sollte der Schwerpunkt auf der Verfügbarkeit der 

einschlägigen Medien am Arbeitsort liegen. Die Medienstellfläche muss nicht die Form von Freihand- 

Bibliotheken mit offenen Regalen haben, es können auch extensiv Rollregale verwendet werden. 

Wichtig ist der Erhalt einer sachgebietsbezogenen Aufstellungssystematik, welche den Einblick in die 

Entwicklung von Forschungsparadigmen und die parallele Durchsicht von mehreren einschlägigen 

Werken erlaubt. (Siehe dazu die Stellungnahme von GC Danuser, Bibliothekar und Doktorand am 

AOI) 

4. Standorte: Standortoption: Integration von Bibliothek AOI 1 in Bibliothek AOI 2 Standort ZUB 

(S.46): 

Diese Integration, deren Umsetzung mit einer Bestandsreduktion von mehr als 50% verbunden sein 

müsste, würde das AOI als Forschungsstandort empfindlich treffen. Eine Auslagerung von 

Beständen des AOI im grossen Stil würde dazu führen, dass die Bibliotheken der Philologien mit 

Asienbezug nur noch eine rudimentäre bibliothekarische Versorgung anbieten können, was die hier 

vertretenen Disziplinen marginalisieren und den Leitlinien der Bibliotheksreform wie auch dem 

Leitbild der UZH widersprechen würde. AOI 1 wie 2 sind als Forschungsbibliotheken von nationaler 

Bedeutung und tragen zur internationalen Ausstrahlung des Instituts bei. Bereits heute ist AOI 2 mit 

originalsprachlicher Literatur (chinesisch, japanisch, koreanisch) überbelegt, die an keinem anderen 

Standort in der Schweiz vorhanden ist und zum grossen Teil aus Enzyklopädien, Anthologien und 

Nachschlagewerken besteht. Die originalsprachlichen Werke müssen von Forschenden und 

Studierenden vor Ort und ohne zeitliche Verzögerung (Unterricht und Qualifikationsarbeiten sowie 

Forschungsprojektarbeiten im Haus, national und international) verwendet werden können. Online-

Versionen stehen nur zum Teil zur Verfügung, haben aber oft keinen editorischen Apparat bzw. 

häufig noch nicht einmal Seitenmarkierungen, so dass sie nicht zitierfähig sind. 

 

 

6.5 Gian Carlo Danuser: Bibliothekar am Asien-Orient-Institut und Doktorand Sinologie 

Verschickt am: 09.10.2018 Verarbeitet  am:  16.10.2018  Per: E-Mail 

 

Voraussetzung für ein fundiertes wissenschaftliches Arbeiten ist, die im Zusammenhang mit einer 

Forschungsfrage entscheidende Literatur zu finden. An der Universität Zürich gibt es gegenwärtig 

zwei Suchstrategien, die den Forschenden hierfür zur Verfügung stehen: die Recherche über die 

online-Suchplattform Nebis und der Besuch der Institutsbibliotheken. Diese beiden Methoden sollen 

einander komplementär ergänzen, denn der kontextuelle Zusammenhang, in welchem derselbe 

Buchtitel gemäss dem digitalen und dem analogen Vorgehen abgebildet wird, unterscheidet sich 

beträchtlich. In den Fachbibliotheken werden die Bestände thematisch kategorisiert und können die 

Forschungsdebatte zu einem bestimmten Thema über Jahrzehnte hinweg wiedergeben. Auch die 

interaktiven Möglichkeiten einer online-Recherche sind bemerkenswert, dennoch liegt diese in 

Sachen umfassende Darstellung des grösseren Forschungskontextes weit hinter dem Überblick 

zurück, den eine Institutsbibliothek in den thematisch unterteilten Bücherregalen wiederzugeben 
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vermag. Grund hierfür ist, dass der Gehalt einer Datenbank durch die Qualität der eingespeisten 

Einzeldaten bestimmt wird, welche von Hand eingegeben werden. Den Inhalt eines Buches anhand 

von Schlagworten komplett wiederzugeben, das natürlich gelingt niemandem. Es stecken viele Ideen 

in einer Monographie, nicht alle werden bis in die letzte Konsequenz ausgearbeitet, und welche 

davon es sind, die mitunter das Potential für weiterführende Einblicke bergen können, zeigt sich oft 

nur in der Retrospektive. Hinzu kommt folgendes Problem in der Praxis: da die Standards der 

Katalogisierung alle paar Jahre ändern, und sämtliche bestehenden Daten den neuen Richtlinien 

angepasst werden müssten (wofür beim bestehenden Bibliothekspersonal niemand die Zeit 

aufbringen kann), liegt in der Tat ein sehr heterogener Datensatz vor, welchen die Suchplattform 

Nebis durchwühlt. Diese digitale Suchmaschine aber ist nicht lernfähig, sie kann die Daten nur so 

wiedergeben, wie sie eingespeist wurden, und so sinkt die Trefferquote infolge der tieferen Qualität 

einer überbordenden Mehrzahl älterer Katalogisate. Aus diesen Gründen wäre es viel besser, zwei 

Suchstrategien zu gewährleisten, die einander ergänzen, als sich ausgerechnet für die digitale zu 

entscheiden, welche den akademischen Kontext nur sehr unzureichend abzubilden, geschweige denn 

zu repräsentieren vermag. 

 

Ein Titel in einer Speicherbibliothek und einer in den zugänglichen Regalen einer Fachbibliothek sind 

nicht einerlei, analog unterscheiden sich die Funktionen eines Archivs von der einer Bibliothek. Die 

bibliothekarische Bereitstellung von Wissen soll den Zweck verfolgen, den Bibliotheksbenutzenden 

die Informationsrecherche zu erleichtern. Durch die Beobachtung, dass Buchbestände, die bereits 

Eingang in die Speicherbibliothek gefunden haben, nur selten nachgefragt werden, mögen sich 

gewisse Bibliotheksmitarbeitende in ihren Effizienz- und Reduktionsbestrebungen bestärkt wähnen, 

für Anhänger eines offenen akademischen Klimas hingegen kann dies Grund zur Sorge sein, denn – 

und das gilt besonders mit Hinblick auf die zunehmende Datenflut: „Aus den Augen, aus dem Sinn“. 

Dergleichen jedoch kann im Umfeld einer freien Meinungskultur nicht Ziel der bibliothekarischen 

Arbeit sein. Es soll hier nicht erstaunen, wenn das Buch nicht zu den Forschenden findet, wichtig ist 

doch, dass letzterer zur entscheidenden Publikation gelangt. Wissen ist Macht, und die möglichst 

umfassende Verfügbarkeit von Information die Grundlage der politischen Auseinandersetzung in 

der  Schweiz. Eine Erschwerung des Datenzugriffs läuft dem Grundsatz der Transparenz zuwider, 

die Erhebung von Gebühren auf Artikeln aus der Speicherbibliothek jenem der allgemeinen 

Chancengleichheit und Bildung für alle. 

 

An der Universität Zürich wird propagiert, dass Forschungsprobleme strukturiert anzugehen und 

einer Lösung zuzuführen seien – ich sehe nicht ein, weshalb ein systematisches Vorgehen beim 

Zusammenschluss von Institutsbibliotheken nicht zur Anwendung kommen soll. Hierzu folgende 

zwei Punkte: 

1. Es gibt unterschiedliche Arten von Ressourcen, die in der Forschung auf disparate Weise 

Verwendung finden: Die Trennung von Primärquellen und Sekundärliteratur ist hier entscheidend. 

So gibt es umfangreiches Quellenmaterial, bei welchem sich ein Umschauen im näheren thematischen 

Umkreis erübrigt, denn diese Primärtexte werden in der Regel auf den Punkt genau ausgeliehen. Die 

entsprechenden Informationsträger können mit Gewinn in einen Speicher verlagert werden. Wenn 

die Bibliotheksbenutzenden den betreffenden Text innert 24 Std. einsehen können, so behindert dies 

ihre Forschungstätigkeit nicht nennenswert. Das Gros der Primärquellen ist zudem online verfügbar. 

Bei der interpretierenden Literatur, bei theoretischen Analyseansätzen, und in Forschungsdebatten 

hingegen hat die Meinungspluralität das Primat. Hier kann die systematische Recherche mittels 

ditigaler Suchmaske eine thematische Annäherung bieten, den Besuch einer Fachbibliothek aber 

unmöglich ersetzen. Die strukturierte Anordnung der Buchtitel in den Bücherregalen dient dem 
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Zweck, den Forschungsstand hinsichtlich spezifischer Forschungsfragen möglichst umfassend in 

seiner Vielfalt abzubilden und zugänglich zu machen. 

2. Die Novität der Forschungserkenntnis wird in den verschiedenen akademischen Disziplinen 

unterschiedlich bewertet, die wissenschaftliche Praxis kann in der Gewichtung derselben bisweilen 

stark variieren. In einigen naturwissenschaftlichen Fächern wird die Umwelt im Aggregatszustand 

analysiert, jüngere Forschungsergebnisse stützen sich auf eine theoretische Beweisführung und 

stellen ältere Erklärungsversuche zum selben Problem mitunter in Abrede. Denn zuweilen wird die 

zuletzt aufgestellte Theorie als hinreichend „bewiesen“ anerkannt. In den historisch-

sozialwissenschaftlichen Disziplinen hingegen werden Rohdaten entweder qualitativ oder 

quantitativ erhoben, und neuer Forschungserkenntnis wird eine argumentative und/oder empirische 

Beweisführung zugrunde gelegt. Wichtig ist hierbei, dass die Argumente diachron und 

gleichberechtigt im Raum stehen bleiben können, damit eine Neubeurteilung jederzeit vorgenommen 

werden kann. Abschliessende Schlussfolgerungen sind äusserst selten. Die Präsentation der 

Wissensbestände in den Gestellen einer Fachbibliothek soll nach Möglichkeit die Meinungsvielfalt 

hinsichtlich eines bestimmten Forschungsthemas widerspiegeln. Die vorurteilsfreie Wiedergabe der 

entsprechenden Debatten ist eine Frage des historischen Horizonts, und damit eine Angelegenheit 

von politischer Tragweite. 

 

Die Fachbibliotheken in den Instituten der UZH sind ein reicher Pool von Ideen, dessen Bestände – 

im Gegensatz zu einer Speicherbibliothek – frei zur Verfügung stehen. Dies ist entscheidend, denn 

die Publikationen sollen zur Durchsicht in die Hand genommen werden können, um sich einen 

Überblick über den Inhalt zu machen. Der unvermittelte Kontakt mit dem Gegenstand der 

Untersuchung – hier der Fachliteratur – ist unabdinglich, denn welche Gedankengänge den 

Studierenden bei ihren Lösungsansätzen eine handfeste Grundlage bieten, um ihre Argumente zu 

formulieren, ist nicht planbar. 

Forschenden soll die Möglichkeit geboten werden, mit offenem Geist, neugierigem Interesse, und 

fachlich geschultem Blick fächerübergreifend und selbst aus selten konsultierten Quellen brauchbare 

Argumentationsstränge herausfiltern zu können. Ein Beschränken der Zugänglichkeit von Literatur 

kommt hier einer Bevormundung gleich, denn nur die Forschenden selbst können entscheiden, 

welche Argumente in ihrer Beweisführung Verwendung finden. In der Schweiz aber leben wir in 

einem demokratischen System. 

Aus diesen Gründen kann die Recherche mittels einer digitalen Suchmaske den umfassenden 

Überblick über eine Forschungsdebatte, wie ihn die Bücherregale in einer thematisch gegliederten 

Fachbibliothek wiedergeben können, nicht ersetzen. Ein konzeptloses Extrahieren und Isolieren von 

Teilbeständen aus den Institutsbibliotheken kann die akademische Tätigkeit an der Philosophischen 

Fakultät der Universität Zürich nachhaltig beeinträchtigen. Eine fachkundige Evaluation der beiden 

verfügbaren Suchstrategien ist im Vorfeld einer Zusammenführung der Institutsbibliotheken 

unabdinglich. Es steht nichts geringeres als die Qualität der wissenschaftlichen Forschung an der 

Universität Zürich auf dem Spiel. 

 

 

 

6.6 Prof. Dr. Rolf Sethe: Lehrstuhl für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht 

Verschickt am: 24.10.2018 Verarbeitet  am:  29.10.2018  Per: E-Mail 

 

 Sehr geehrter Herr Prorektor, lieber Christian  
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Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Mit Schreiben vom 30. Juli 2018 wurde die Vernehmlassung zum Projekt «UZH Bibliothek der 

Zukunft» eröffnet. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, eine Stellungnahme abgeben zu können.  

 

Das Bibliothekskonzept enthält keine speziellen Erwägungen zur Nutzung der Bibliothek durch 

Personen mit einer Behinderung, sei es eine Mobilitäts- oder Sinnesbeeinträchtigung. Es ist leider 

heute immer noch so, dass die Belange behinderter Personen erst in einem sehr späten Stadium der 

Planung berücksichtigt werden. Folge davon ist eine nachträgliche Anpassung der Bau- und 

Nutzungsplanung, die oft mit erheblichen Mehrkosten verbunden sind. Diese liessen sich vermeiden, 

wenn bereits die Ausschreibung des Projekts als ein zwingend einzuhaltendes Ziel die 

Behindertengerechtigkeit enthielte. Dabei zeigt die Erfahrung, dass allein eine Ausschreibung 

"gemäss Norm sia500" nicht ausreicht, da häufig in der Bauumsetzung dann doch herkömmlich 

gebaut wird (vgl. https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/bau-68.html). Abhilfe kann hier nur 

eine fortlaufende Kontrolle in jeder Bauphase schaffen. Die Behindertengerechtigkeit muss 

fortlaufend thematisiert und diskutiert werden – wie dies beispielsweise auch beim Brandschutz der 

Fall ist.  

 

Die erst nachträgliche Einbeziehung der Belange von Personen mit Behinderung in die 

Gebäudeplanung hat noch eine zweite, oft gravierendere Auswirkung. Die nachträglich eingebauten 

Lösungen sind vielfach nicht so gut geeignet wie eine von Anfang an durchdachte 

behindertengerechte Planung. So ist beispielsweise eine Rampe immer die schlechte Alternative 

gegenüber einem treppenlosen Eingang. Nachträglich hör- und sehbehindertengerecht gestaltete 

Wegweiser sind meist schlechter als solche, die von Anfang an die Belange sinnesbeeinträchtigter 

Personen berücksichtigen. Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit benötigen Türen in einer 

kontrastreichen Farbe, um sie erkennen zu können. Anzustreben ist daher eine Bibliothek, die dem 

inzwischen anerkannten Konzept eines „Designs für Rechtswissenschaftliches Institut alle“ genügt. 

Wenn Zugang, Beleuchtung und Akustik nach dem vorerwähnten Konzept realisiert sind, dient das 

allen Nutzenden.  

 

Nicht nur die Planung, sondern auch die spätere Nutzung der Bibliothek sollte die Belange der 

Personen mit Behinderung berücksichtigen. Nutzer im Rollstuhl können die heute üblichen Lesesäle, 

die hohe Regale enthalten, faktisch nur zu 50% nutzen, da ihnen die Bücher im oberen Bereich der 

Gestelle nicht zugänglich sind. Sie benötigen daher stets fremde Hilfe. Viele Tische sind immer noch 

nicht mit dem Rollstuhl unterfahrbar, so dass teure behindertengerechte Tische angeschafft werden 

müssen, von denen dann immer nur ein oder zwei pro Lesesaal vorhanden sind. Wären alle Tische 

von vornherein so bestellt worden, dass sie unterfahrbar sind, würden Mehrkosten verhindert und 

Rollstuhlfahrer könnten jeden der Leseplätze nutzen. Personen mit Sehbehinderung benötigen einen 

Arbeitsplatz, an dem ihnen Texte elektronisch oder von Assistenzpersonen vorgelesen werden 

können, was sich wiederum mit dem Bedürfnis nach Stille der anderen Nutzer nicht verträgt. Es sind 

daher spezielle Nutzungszonen für sehbehinderte Personen notwendig. Zudem ist eine besondere 

technische Ausstattung nötig. Beim Empfang sollte eine induktive Anlage für die hörbehinderten 

Besuchenden vorhanden sein. Die Lifte sind von vornherein für eine Nutzung durch Personen mit 

Sehbehinderung auszustatten. Weiterhin ist daran zu denken, dass die elektronischen Kataloge für 

Personen mit einer Sinnesbehinderung geeignet sind («e-Accessibility»). Diese Beispiele zeigen, dass 

nicht nur die Bauplanung, sondern auch die Nutzungsplanung möglichst früh auf die Bedürfnisse 



Weitere Rückmeldungen Originaltexte der Vernehmlassung 

 

Seite 86 Universität Zürich, Vorprojekt UZH Bibliothek der Zukunft, 15.02.2019 

der Behinderten angepasst werden muss. Ziel der Planung muss also ein autonomes Studieren und 

Arbeiten für Alle sein.  

 

Schliesslich ist an die Aussenplanung der Bibliotheken zu denken. Hier sind etwa Massnahmen, wie 

ein sehbehindertengerechter und zugleich stufenloser Zugang (nach Möglichkeit nicht in Hanglage), 

automatische Türen sowie ausreichende Parkmöglichkeiten einzuplanen.  

 

Ich rege daher folgende Massnahmen an:  

 

1. Bereits die Planung und die öffentliche Ausschreibung der neuen Gebäude und der 

Umbaumassnahmen für bestehende Standorte muss die Behindertengerechtigkeit berücksichtigen.  

2. Es ist eine bauliche Planung anzustreben, die dem Konzept eines „Designs für alle“ genügt.  

3. Es ist eine Nutzungsplanung anzustreben, die den Belangen behinderter Personen umfassend 

Rechnung trägt.  

4. Die Fachstelle für Studium und Behinderung der UZH sowie die Schweizer Fachstelle 

Hindernisfreie Architektur sollten in die Planung einbezogen werden.  

5. Im Ausschuss zur Bauplanung und -überwachung sollte ein Vertreter der Belange behinderter 

Personen Einsitz nehmen.  

 

Freundliche Grüsse 

 

6.7 Prof. Dr. med. vet. Marcus Clauss: MSc, Dipl. ECVCN, Head of Research 

Verschickt am: 03.11.2018 Verarbeitet  am:  05.11.2018  Per: E-Mail 

 

Sehr geehrter Herr Prorektor Schwarzenegger, 

lieber Christian, 

zusammengefasst ist meine Stellungnahme 

- Befürwortung einer gewissen Zentralisierung und Einführung neuer Dienste 

- Belassen des wesentlichen Teils des Erwerbsbudgets bei den Fakultäten/Instituten 

- Bottom-up Anstellung der Liason librarians, d.h. von den Fakultäten angestellte Personen, die 

im Rahmen ihrer Arbeit auch in zentrale Dienste einbezogen werden 

- Erstellung entsprechender Szenarien 

Es ist aus meiner persönlichen Sicht das Fehlen solcher (nicht fernliegenden) Szenarien in konkreter 

Form, die Misstrauen gegen das Projekt schüren und einen im Voraus erwünschten „Fahrplan“ 

vermuten lassen. 

Im Detail möchte ich zu der Vernehmlassung folgende Punkte anmerken: 

Viele der in der Vernehmlassungsvorlage genannten Ansätze erscheinen geeignet und notwendig,  

um sicherzustellen, dass die UZH hinsichtlich des Bibliothekswesens wichtige Entwicklungen 

einleitet. Konkrete Punkte des methodischen Ansatzes und inhaltlicher Details gilt es aber auch 

meiner Sicht zu überdenken. 

1. Methodisches Vorgehen bei der Begründung der Grundlagen 

1.1 Die Behauptung "Dieses mehrgliedrige Bibliothekssystem wird den aktuellen Anforderungen an 

eine wissenschaftliche Informationserschliessung nicht mehr gerecht" ist nicht belegt. Welche 

Stimmen von Wissenschaftlern der UZH sagen, dass das gegenwärtige System sie in ihrer 

wissenschaftlichen Tätigkeit einschränkt? Welche Stimmen gibt es, das System müsse - in welche 
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Richtung - verändert werden? Die durchgeführte Umfrage hat diese Fragen nicht gestellt und damit 

nicht beantwortet. 

1.2 Extrem geringe Beteiligung an der Umfrage. Ein klarer Hinweis an die Wissenschaftler, dass es 

um die Neugestaltung des UZH Bibliothekswesen geht, hätte aus meiner Sicht eine höhere 

Beteiligung bewirkt. Das Fehlen eines solchen eindeutigen Hinweises ist ein wesentlicher Faktor 

dafür, dass der Eindruck aufkommt, dass eine echte Mitsprache der Wissenschaftler zunächst nicht 

erwünscht war. 

 

Die Umfrage war aus meiner Sicht – ich habe nach meiner Erinnerung daran teilgenommen – nicht so 

gestaltet, dass die Frage nach einer gewünschten Veränderung des existierenden Systems gestellt 

wurde. Die Einschätzung der aktuellen Situation und die Wünsche nach Veränderung/Ausweitung 

wurden aus meiner Sicht nicht erfragt. Das wäre einer echten Beteiligung der Wissenschaftler 

gleichgekommen. 

1.3 Die Feststellung, es seien keine Kapazitäten für neue Dienstleistungen vorhanden (S. 9) ist nicht 

belegt. 

 

2. Inhaltliche Fragen 

Ich gehe davon aus, dass viele der inhaltlichen Fragen aufgrund von Unkenntnis von Sachverhalten 

entstehen. Die Vernehmlassungsvorlage ist nicht geeignet, diese Unkenntnis zu beseitigen. 

2.1 Wenn keine Umverteilung von Mitteln zugunsten bestimmter Gruppen/ Fakultäten/ 

Wissenschaftlern vorgesehen und somit für bestimmte Gruppierungen Vorteile zu erwarten wären, 

kann ich mir nicht vorstellen, dass eine grössere Gruppe von Wissenschaftlern der Meinung ist, dass 

die Personal-, Sach- und Erwerbsbudgets nicht mehr den Fakultäten unterstehen sollten. 

2.2 Es ist nicht ersichtlich, warum die Fakultäten ihre Budgets an die UZHB abtreten sollen, und 

inwiefern nach der 5-jährigen Übergangsfrist eine Wahrung des Erwerbsbudgets garantiert ist; so, 

wie es in der Vorlage steht, ist die Möglichkeit gegeben, dass nach der 5-Jahres-Frist Finanzmittel 

einer Fakultät zum Teil auf eine andere übergehen. Die angekündigte Prüfung, ob die 

Erwerbsbudgets bei den Fakultäten bleiben sollen, klingt gut, aber die Beteiligung der Fakultäten an 

dieser Prüfung ist nicht garantiert. Es wäre durchaus möglich, Szenarien zu entwerfen, die eine 

Zentralisierung mit einem weitgehenden Verbleiben von Budgets bei den Fakultäten vorsähen. Es ist 

insbesondere das Fehlen einer solchen Alternative, die nicht in der Vernehmlassungvorlage 

konkretisiert wird, die erhebliches Misstrauen gegen die gegenwärtige Vorlage schürt. 

2.3 Inwiefern unterscheiden sich "Liaison Librarians" von den gegenwärtigen Bibliothekarinnen und 

Bibliothekaren, und inwiefern ist ein solcher Unterschied von den Wissenschaftlern der UZH 

erwünscht? Warum können die bisherigen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren nicht ihre neue 

Funktion als Liaison Librarians bottom-up, an den Fakultäten angestellt, ausfüllen, ggf. mit 

notwendigen Weiterbildungen? Es wäre möglich, entsprechende Szenarien zu entwerfen. 

2.4 Was bedeutet die Dienstleistung "Ausbau der Publikationsunterstützung im Bereich Open Access" 

konkret? Wir publizieren schon oft im Open Access, ohne dass wir dafür eine Dienstleistung einer 

dritten Stelle (wie einer Bibliothek) benötigen. Ebenso können sich viele unter dem generellen 

Aufgabenfeld "Unterstützung beim Publizieren" durch eine Bibliothek wenig vorstellen. Hiermit ist ja 

offensichtlich nicht "Unterstützung bei Literaturrecherchen" gemeint. Es besteht der Verdacht, dass 

hier ein Bereich gross geredet wird, der in Wirklichkeit wenig Bedeutung hat. Zumindest hätte er 

verständlich erklärt werden können. 

2.5 Es ist nicht intuitiv verständlich, dass Dienstleistungen im Bereich Open Access, 

Forschungsdatenmanagement, KI in der Informationsanalyse oder E-Medienbewirtschaftung 

innerhalb einer universitätsweit zuständigen Einheit erfolgen sollte, da fachspezifische Eigenheiten 
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immer noch prägend sind. Dabei stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, einige dieser 

Bereiche (z.B. Open Access, Forschungsdatenmanagement, Lizenzierungen) eher schweizweit als uni-

intern anzusiedeln. 

2.6 Die Beschreibung des Tätigkeitsfeldes "Publikationsdienste" liest sich wie eine Beschreibung von 

ZORA - es wird nicht ersichtlich, was hier über ZORA hinausgehend vorgeschlagen wird. ZORA 

existiert und scheint erfolgreich zu laufen. 

2.6 An der Vetuisse-Fakultät ist die exzellente bibliothekarische Situation dadurch geprägt, dass 

unsere Fachbibliothekarinnen die ganze Woche über präsent sind. Eine Umstellung auf ein System 

von Liaison librarians, die "mindestens einen Tag/Woche" vor Ort wären, wäre darum ein klarer 

Rückschritt, der für einen Wissenschaftler wie mich durch keine klaren anderen Vorteile kompensiert 

würde. Generell ist aufgrund immer wieder gemachter Erfahrungen zu befürchten, dass eine 

zentralisierte Struktur die zeitliche Effizienz für die Wissenschaftler nicht erhöhen, sondern 

reduzieren wird. An der Vetsuisse Fakultät ist die Reaktionszeit unserer Bibliothekarinnen auf 

Anfragen und Bestellungen extrem kurz. In ca. 90% der von mir persönlich durchgeführten 

Bestellungen (ca. 10 pro Monat) von Quellen, an die ich nicht selber gelangen kann, ist das bestellte 

Material innerhalb von 24 h zugestellt! Aus Gesprächen, die ich seit Jahren mit unseren 

Bibliothekarinnen führe, entstand der Eindruck, dass es das fachspezifische Netzwerk unserer 

Bibliothekarinnen ist, das diese exzellente Leistung ermöglicht. Dieses Netzwerk wird auch dadurch 

aufrecht erhalten, dass in diesem Netzwerk Bestellungen von auswärtigen Bibliotheken mit der 

gleichen Schnelligkeit/Effizienz beantwortet werden – bibliothekarische Exzellenz nach extern wie 

nach intern. Die Vernehmlassungsvorlage enthält für mich keine Szenarien, die diese Effizienz 

bewahren. Ich bin Argumenten zugänglich, dass sich die UZH eine solche Effizienz nicht mehr 

leisten kann, wenn die Finanzlage entsprechend ist. Einen zwingenden Grund zur Verlagerung von 

Leistungen weg von dieser Effizienz zu anderen Dienstleistungen hin erkenne ich hingegen nicht und 

würde eine solche als Rückschritt betrachten. 

2.7 Die geplanten Leistungsverträge (z.B. S. 27) sollten nicht dazu führen, dass Fakultäten für den 

Erhalt des Status quo (z.B. hinsichtlich Öffnungszeiten) doch zusätzlich bezahlen müssen. Die 

Formulierungen sind bislang so gewählt, dass dies unwahrscheinlich klingt, aber nicht so, dass dies 

ausgeschlossen ist. 

2.8 Aufgrund meiner Erfahrungen ist es fraglich, ob sich „Informationskompetenz“ wirklich sinnhaft 

umfassend an einen zentralen Dienst verlagern lässt (wie es in der Vernehmlassungsvorlage 

impliziert wird, z.B. S. 10). Fachspezifische Besonderheiten, die bis in Details wie die durch 

Beschäftigung mit den Quellen entstehende Kenntnis der Historie von Fachjournalen, Fachbuch- 

Editionen, Web-Tools etc. gehen, und die für die fachspezifische Informationskompetenz wesentlich 

sind, können sich meiner Meinung nach nur bei Librarians entwickeln, die mehr Zeit im Fachgebiet 

(d.h., an der Fakultät) verbringen als in einer zentralisierten Struktur. Um konkret zu werden: Wenn 

ich mit einer Bibliothekarin / einem Bibliothekar zusammenarbeiten müsste, der die Suchmaschine 

PubMed für Humanmediziner anwendet oder für Biologen, und wenig Erfahrung hat, was diese 

Suchmaschine für Veterinärmediziner bedeutet, dann wird diese Person mir kaum über meine eigene 

Kompetenz hinausgehenden Mehrwert bieten können. Mit der Informationskompetenz ist es wie mit 

anderen Fachgebieten – Chirurgie zum Beispiel. Ich kann Kurse zu generellen chirurgischen 

Prinzipien anbieten. Aber um exzellent zu sein in einem bestimmten Gebiet der Chirurgie – Hand-/ 

Herz-/ Vogel- etc. – braucht es spezifische Ausbildung bzw. Dienstleistung. Die Bewahrung solcher 

Exzellenz ist für Personen wie mich, die diese Frage nicht von der finanziellen Machbarkeit, sondern 

vom Aspekt der fachlichen Positionierung her betrachten, wesentlich. 

mit freundlichen Grüssen 

Marcus Clauss 
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6.8 Prof. Dr. Michael E. Schaepman, Vizepräsident UZH 

Verschickt am: 03.11.2018 Verarbeitet  am:  05.11.2018  Per: E-Mail 

 

Sehr geehrter Herr Prorektor Schwarzenegger, lieber Christian 

 

Mit grossem Interesse habe ich alle Vernehmlassungsunterlagen zum  Vorprojekt "UZH Bibliothek 

der Zukunft" gelesen. Gerne gebe ich dazu folgenden Feedback. 

 

Ich bin der Meinung, dass dieses Projekt das best-gemanagte Projekt der  UZH ist. Dazu gerne 

meinen besten Dank an alle Beteiligten. Ich unterstütze die Schlussfolgerungen und Vorschläge aus 

dem Vorprojekt  vorbehaltslos und empfehle die sofortige Umsetzung. 

 

Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung von 'big data' Fragestellungen  sowie 'artificial 

intelligence' (AI) ist es aus Forschungssicht unabdingbar, Zugriff auf einen voll digitalisierten 

Bestand zu gewähren.  Gerne rege ich daher an, den Digitalisierungsgrad der Bestandes mit  

Nachdruck weiter zu erhöhen und mit Abschluss des gesamten Projektes  eine Volldigitalisierung des 

Bestandes zu erreichen. Damit wird die Wettbewerbsfähigkeit der UZH im Bereich der 

Digitalisierung der  Bibliotheksbestände auf internationales Niveau gehoben. Gerne  unterstütze ich 

dieses Ziel in meiner Funktion als Prorektor Forschung. 

 

Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projektes wird die Forschung an der  UZH substantiell 

weiterbringen. Daher meine vorbehaltslose Unterstützung zur effizienten Umsetzung dieses 

Vorprojektes. 

 

 

 

6.9 VPOD-Gruppe Universität Zürich 

Verschickt am: 22.11.2018 Verarbeitet  am:  26.11.2018  Per: E-Mail 

 

Stellungnahme zur Vernehmlassung «Vorprojekt Bibliothek der Zukunft» 

Sehr geehrter Herr Prorektor, sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 30. Juli 2018 haben Sie dazu eingeladen, zum Vorprojekt «Bibliothek der Zukunft» 

Stellung zu nehmen. Gern nehmen wir als stände- und berufsgruppenübergreifende 

gewerkschaftliche Organisation an der Universität diese Einladung an. 

 

Der VPOD-UZH hat sich in der Arbeitsgruppe des Vereins des Infrastruktur-Personals (VIP) zu 

diesem Projekt beteiligt und unterstützt dessen Stellungnahme vollumfänglich. Gern nutzen wir aber 

die Gelegenheit, insbesondere zu personalbezogenen Fragen nochmals separat Stellung zu nehmen. 

 

Eine Modernisierung des Bibliothekswesens mit Anpassungen an neue Bedürfnisse und 

Möglichkeiten ist auch an der UZH unausweichlich. Die «Bibliothek der Zukunft» an der UZH muss 

sich in bestehende oder neue nationale und internationale Netzwerke bezüglich Aufbereitung und 
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Verfügbarmachung von Wissen, insbesondere wissenschaftlicher Literatur und Daten, einfügen. Dies 

ist auch hinsichtlich Personalfragen eine Herausforderung und Chance. 

 

Das Vorprojekt stellt den Status Quo und neu zu erbringende Dienstleistungen recht umfassend dar. 

Noch wenig herausgearbeitet sind indessen die Konsequenzen bezüglich der fachlichen 

Anforderungen, die künftig an das Bibliothekspersonal gestellt werden, der Stellenpläne, der 

Organisation und der zeitlichen Gestaltung. Neben der Definition der durch die 

«Universitätsbibliothek Zürich» zu erbringenden Leistung und deren räumlichen und technischen 

Anforderungen ist auch zu definieren, welches Personal diese Leistung wann und in welcher Weise 

zu erbringen hat. 

 

Im Sinn des in den «Strategischen Leitlinien» vom 12.02.2018 (S. 3) genannten Grundsatzes «Die 

Universitätsbibliothek Zürich […] schätzt das Fachwissen und die Leistungen der 

Bibliotheksmitarbeitenden, bietet dem Bibliothekspersonal die Möglichkeit zur Weiterentwicklung 

und fordert diese auch ein» halten wir es für unverzichtbar, die folgenden Anforderungen zu 

berücksichtigen: 

1. Es sind frühzeitig anhand der an den Standorten zu erbringenden Dienstleistungen Job Descriptions 

für das künftige Bibliothekspersonal zu entwickeln; möglichst dynamisch angepasst an die geplanten 

Entwicklungsphasen. Dabei ist zu definieren, welcher Grad an Spezialisierung notwendig und 

sinnvoll ist. 

2. Die Anzahl Stellen pro Qualifikation ist einzuschätzen und den Standorten bzw. Disziplinenclustern 

zuzuordnen. 

3. Anhand des aktuellen Personalprofils und der so definierten zukünftigen Anforderungen ist 

einzuschätzen, welche und wie viele Weiterbildungen, Umschulungen und Neueinstellungen in welchem 

Zeitraum vorzusehen sind. 

4. Auch für die sogenannten Zwischenlösungen (z.B. Zusammenlegungen Oerlikon) sind 

Personalpläne unter Einbezug aller Angestellten der vier beteiligten Bibliotheken und mit Hilfe einer 

Koordinationsstelle zu erstellen. 

5. Die Aussage, die Universitätsleitung plane mit dem Vorhaben keinen Stellenabbau 

(Vernehmlassungsvorlage vom 30.07.2018, S. 7), ist verbindlicher zu formulieren und dem potenziell 

betroffenen Personal zu kommunizieren. Insbesondere soll Gewähr geboten werden, dass aus dem 

Projekt keine Entlassungen resultieren. 

6. Für den Fall, dass einzelne Angehörige des bestehenden Bibliothekspersonals in ihrer aktuellen 

Aufgabe nicht mehr eingesetzt werden können und diese nicht in der Lage sind, von nötigen 

Weiterbildungen oder Umschulungen Gebrauch zu machen, sollen individuell angepasste alternative 

Beschäftigungen an der UZH gesucht oder entwickelt werden.  

 

Die Erstreckung des Hauptprojekts über mehrere Jahre erleichtert es, die Umgestaltung des 

Bibliothekswesens personal- und sozialverträglich zu gestalten. Wir plädieren dafür, personelle 

Fragen in Bezug auf die zeitliche Planung nicht geringer zu bewerten als funktionelle und den 

Zeitplan auch am Zeitbedarf für die Personalentwicklung auszurichten. 

 

Für die weitere Arbeit am Projekt soll sichergestellt werden, dass alle Stakeholder in die sie 

betreffenden Entwicklungsprozesse einbezogen werden: strategische Führung, Nutzende 

(Forschende und Studierende), Personal verschiedener Funktionsbereiche. Nur so ist zu 

gewährleisten, dass ihren Bedürfnissen und Erfahrungen Rechnung getragen werden kann und dass 

die Transformation die nötige Legitimation erhält. 
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Mit freundlichen Grüssen 

Für die VPOD-Gruppe Universität Zürich 

 

6.10 AG Bibliothek 

Verschickt am: 24.11.2018 Verarbeitet  am:  26.11.2018  Per: E-Mail 
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Die AG Bibliotheken ist ein Kollektiv engagierter Studierender der Philosophischen und 

Theologischen Fakultät, welches sich Anfang FS 2018 formierte. An Veranstaltungen, wie 

verschiedenen Fachvereinskonferenzen der philosophischen Fakultät oder dem «Meet-and-Greet» 

(28. Februar 2018), wurde klar, dass die Planung des Projekts Bibliothek der Zukunft an der UZH 

bereits sehr weit fortgeschritten war. Die Fachvereinsvorstände waren aber, obwohl das Projekt seit 

mindestens März 2017 läuft, kaum darüber informiert und nicht in die Planung mit einbezogen 

worden. Wir als Studierende sehen uns jedoch als zentral betroffene Personen in diesem Projekt und 

fühlen uns daher deutlich übergangen. Aus dieser Situation heraus entstand in der Folge die AG 

Bibliotheken. Die Arbeitsgruppe hat es sich zum Ziel genommen, die Interessen der Studierenden 

besser in die Projektplanung einzubringen. Die Projektleitung hat selber im Oktober 2017 eine 

Online-Umfrage zur Bibliotheksnutzung durchgeführt, die jedoch ohne jegliche Kontextualisierung 

und Information bezüglich des Projektes UBZH an die Studierenden versandt wurde. Entsprechend 

war es intransparent, was der Anlass und Zweck der Umfrage war und die Umfrage blieb mit 1552 

Studierenden, die befragt wurden (davon bloss 552 von der philosophischen und theologischen 

Fakultät), nicht repräsentativ. In Abgrenzung davon nahmen wir uns vor, die Meinungen der 

betroffenen Studierenden an der UZH möglichst umfassend einzuholen. Wir haben im FS 2018 eine 

eigene Online-Umfrage erstellt, die von Studierenden, Angehörigen des Mittelbaus und 

Professor*innen ausgefüllt werden konnte. Insgesamt haben 3609 Personen unsere Umfrage 

ausgefüllt - mehr als doppelt so viele wie jene der Projektleitung. Davon waren 3210 Studierende und 

wiederum davon 1837 Studierende der Philosophischen und Theologischen Fakultät. Die AG 

Bibliotheken besteht zudem ausschliesslich aus Studierenden der Philosophischen und der 

Theologischen Fakultät. Wir haben uns jedoch insbesondere zum Zeitpunkt der Formierung um eine 

fakultätsübergreifende Kommunikation bemüht. Auch erachten wir es als sehr zentral, die Interessen 

von Studierenden aller Studienrichtungen zu berücksichtigen. 
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Ergebnisse der Umfrage 

Umfrage AG Bibliotheken   Umfrage Projektleitung 

 

Antworten total  3609     1552 

 

Studierende BA/MA   3210     1015 

 

Studierende BA/MA der  1837      ca. 552 

Philosophischen und 

Theologischen Fakultät 

 

In diesem Grundlagenpapier formulieren wir unsere Forderungen für die weitere Projektplanung, 

die durch die Umfrageergebnisse von Studierenden der Philosophischen und Theologischen 

Fakultäten gestützt werden. 

 

 

1. Fachliche Diversität 

 

Die enorme Vielzahl von Studiengängen, die die Universität Zürich zu einem besonders attraktiven 

Zentrum des Lernens und Lehrens macht, bringt eine hohe innere Diversität der verschiedenen 

Institute mit sich. Letztere sind jeweils eigenständige Institutionen, an denen geforscht, gelernt und 

gelehrt wird. Trotz der stellenweise übergreifenden Gemeinsamkeiten von verschiedenen 

Forschungsschwerpunkten haben die Institute der Universität Zürich einen individuellen Charakter, 

der sich aus den unterschiedlichen fachlichen Inhalten und Methoden speist. Entsprechend finden 

sich von Institut zu Institut unterschiedliche Meinungen dazu, welche Aspekte für das tägliche 

Forschen und Arbeiten unverzichtbar sind. Das betrifft insbesondere auch die Strukturierung und 

innere Ausgestaltung der jeweiligen Fach- und Institutsbibliotheken: Welche Ressourcen die jeweilige 

Bibliothek zur Verfügung stellen muss, damit befriedigend geforscht und gearbeitet werden kann, 

muss von jedem Institut für sich und in Rücksprache mit den zugehörigen Studiengängen 

entschieden werden können. 

 

Wir fordern daher, dass in der endgültigen Ausgestaltung der Bibliothek der Zukunft sowohl auf 

die unterschiedlichen Interessen der Institute, als auch der einzelnen Studiengänge spezifischer 

eingegangen wird. Sich dabei zwangsläufig widersprechende Anliegen dürfen nicht als Extremfälle, 

sondern als Ausdruck einer vielfältigen Studien- und Forschungslandschaft angesehen werden, deren 

Qualität gerade die fachliche Diversität ausmacht. Vonseiten der Projektleitung wurde bisher kein 

Bewusstsein für die Diversität von Arbeits- und Forschungsumfeldern signalisiert, vielmehr beweist 

sie ein stark generalisierendes Vorgehen, das sich lieber an externen Kriterien beispielsweise der 

League of European Research Universities (LERU) orientiert (siehe interner Bericht zum Vorprojekt 

“Bibliothek der Zukunft”), als sich den konkreten Bedürfnissen der am Ort täglich studierenden, 

arbeitenden und forschenden Menschen zu widmen. Wir werten diese Vorgehensweise nicht als 

Optimierung der bestehenden Verhältnisse, sondern sehen sie als Angriff auf die bisher bewährten 

und attraktiven Möglichkeiten des Forschens an der Universität Zürich. Wir fordern daher: Eine 

Umstrukturierung der Institute an der Universität Zürich muss zuallererst von den jeweils am Ort 

studierenden, forschenden und arbeitenden Menschen und deren Bedürfnissen ausgehen. Damit 

sind wir nicht allein. Nur 1% der Studierenden der Philosophischen und Theologischen 

Fakultäten widerspricht der Aussage, dass „[d]ie Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen 

ihre diversen Bedürfnisse und Meinungen zum Projekt beitragen dürfen sollen.“ 
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2. Einbezug studentischer Stimmen 

 

Die Universität Zürich beherbergt eine Vielfalt von Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten 

und Bedürfnissen. Die verschiedenen Stände werden bei wesentlichen Änderungen mit einbezogen, 

so auch die Studierenden vertreten durch den VSUZH. Allerdings verläuft die 

Informationsweitergabe und Austausch zwischen universitären Projekten und allen Studierenden 

nicht flächendeckend und vollständig. Dies zeigt unsere Frage, wie gut die Studierenden zum 

Projekt UBZH informiert sind, deutlich auf. 94% der Studierenden der Philosophischen und 

Theologischen Fakultäten gaben an, dass sie gar nicht oder höchstens lückenhaft informiert seien. 

Hinzu kommt, dass laut der Umfrage lediglich 12% der Studierenden über die offizielle 

Kommunikation der Universität Zürich von diesem Projekt erfahren haben. Auffallend viele gaben in 

der Umfrage an, erst vor ein paar Wochen, einem Monat oder sogar erst mit der Umfrage selbst vom 

Projekt UBZH erfahren zu haben. Wenn die Studierenden mangelhaft informiert werden, können sie 

nicht mitreden und hören häufig erst von Entwicklungen, wenn es bereits zu spät ist. Durch ein 

unserer Meinung nach strukturelles Problem entfällt somit für viele Studierende die Möglichkeit 

mitzubestimmen. Wir fordern, dass der Informationsfluss transparent wird und die Studierenden 

mit Informationsveranstaltungen und regelmässigen Updates auf dem Laufenden gehalten 

werden. 

 

Die Studierenden sind der grösste Stand der Universität Zürich und ihr Interesse für ein Studium an 

dieser Universität und somit auch ihr Wohlbefinden an den einzelnen Fakultäten sind für den Erfolg 

der Universität von grosser Bedeutung. Die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Studierenden 

beschränken sich allerdings grösstenteils auf den VSUZH, welcher mit einer einzigen Stimme die 

Studierenden aller Fakultäten vertreten soll. Diese Aufgabe wird jedoch für den VSUZH bei 

kontroversen Fragen zum Spagat. Die Meinung von Studierenden der unterschiedlichsten Fächer 

in einer einzigen Stimme zu vereinigen ist kaum möglich. Auch in unseren Umfrageergebnissen 

wurde dieser Umstand deutlich problematisiert: 96% der Studierenden der Philosophischen und 

Theologischen Fakultäten sind der Meinung, dass die Studierenden mehr als eine Stimme in der 

Vernehmlassung verdienen. Des Weiteren halten 69% der Befragten den Miteinbezug der 

Studierenden für zu gering. Wir fordern daher weitere studentische Stimmen in der 

Vernehmlassung. Zudem erhoffen wir uns eine nachhaltige Veränderung der 

Mitbestimmungsmöglichkeiten, welche den diversen Bedürfnissen der Studierenden der 

unterschiedlichen Fakultäten gerecht wird. 

 

3. Räumliche Einheit von Institut und Institutsbibliothek 

 
Die Institutsbibliotheken sind die wichtigsten Werkzeuge aller, die am Institut lernen, forschen und 

lehren. Als solches sind sie ein zentraler Bestandteil eines jeden Instituts und können diesem nicht 

entfremdet werden. 

 

Unsere Umfrage zeigt auf, dass es für die Studierenden sehr wichtig ist, dass die Institutsbibliotheken 

und das Institut räumlich zusammen bleiben und dass weitere fachspezifische Räume als Treffpunkt 

und Arbeitsräume vorhanden bleiben. Laut Umfrage sind für 83% der Teilnehmenden facheigene 

Räume wichtig (dabei ist es für 54% sehr wichtig). 
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Die Bibliothek und das Institut am gleichen Ort zu haben, ist für 87% unserer Studierenden wichtig. 

Die räumliche Einheit von Institut und Institutsbibliotheken ermöglicht den Austausch zwischen 

Studierenden einer Fachrichtung. Dieser Austausch wird dadurch verstärkt, dass die Bibliotheken 

und die fachspezifischen Räume von denen anderer Fachrichtungen getrennt sind, was einen 

direkteren Austausch über fachspezifische Themen ermöglicht. Für 67% unserer Studierenden sind 

Kontakte in der Institutsbibliothek eher wichtig. Die Institutsbibliothek und die Räume des Instituts 

sind Orte, in denen man sich kennenlernt und sich mit seinen Mitstudierenden, Mittelbau und 

Professor*innen treffen kann. Wir wollen hier nicht gegen fachübergreifende Räume plädieren, 

sondern erachten diese ebenfalls als notwendig, um einen interdisziplinären Austausch zu 

ermöglichen. Vielmehr wollen wir hervorheben, dass der fachspezifische Austausch am Institut sehr 

wichtig ist für Studium und Forschung. Die jeweiligen Institutsbibliotheken sollen und können auch 

in Zukunft für die interdisziplinäre Nutzung und Forschung offen bleiben. 

 

Insbesondere ist es für die Studierenden der Philosophischen und Theologischen Fakultät wichtig, 

dass der unmittelbare Zugang zur Fachliteratur unverändert und uneingeschränkt weiterhin 

bestehen bleibt. Denn die Arbeit mit dem Werkzeug Bibliothek ist kein geradliniger Prozess. 

Vielmehr ist sie eine Methode, die Umwege zulässt: Bei der Suche nach einem bestimmten Werk 

findet sich ein anderes, welches Wertvolles zur eigenen Forschung beiträgt. Diese sinnvolle Entropie 

erweitert unseren Horizont und bereichert die wissenschaftliche Arbeit. Die Bücher einer 

Fachrichtung sollen nebeneinander stehen. 69 % der Teilnehmenden geben an, dass sie das Angebot 

an verfügbaren Büchern in der Nähe des Arbeitsplatzes nutzen. Die heutige Vielfalt an Beständen ist 

essentiell für eine hohe Qualität studentischer Arbeiten. Diese Qualität leidet, wenn grundlegende 

Umstrukturierungen der Institutsbibliotheken vorgenommen werden, ohne diese auf die Institute 

anzupassen und mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten. Die Umfrage ergibt, dass 73% der Studierenden 

der Philosophischen und Theologischen Fakultät es eher schlecht bis sehr schlecht fänden, wenn 

kleinere Bibliotheken auf wenige Standorte zentralisiert würden. Die Studierenden haben somit 

eine klare Meinung: Die Einheit von Institut und Institutsbibliothek ist von zentraler Bedeutung 

für Studium und Forschung. 

 

4. Zugang zu und Verfügbarkeit von Medien 

 
Die unterschiedlichen Bibliotheken an der Universität sind auf die individuelle Nutzung durch die 

jeweiligen Institute abgestimmt. Institutsbibliotheken bieten Zugang zu Grundlagenwerken und 

spezifischer Literatur von einzelnen Forschungsrichtungen. Dabei sichern verschiedene Methoden 

wie beispielsweise Präsenzbestände, kurze Ausleihfristen oder Dubletten die sofortige Verfügbarkeit 

der Bücher. 

 

Die Arbeitsweise der philosophischen und theologischen Fächer setzt voraus, dass Bücher, Magazine, 

Journals und weitere Medien zu verschiedenen Forschungsrichtungen am Arbeitsplatz direkt und 

jederzeit vorhanden sind. Tiefe Ausleihzahlen bei verschiedenen Werken sind darauf 

zurückzuführen, dass in den Bibliotheken selbst mit den Beständen gearbeitet wird, diese jedoch oft 

nicht ausgeliehen werden. Die Umfrage ergibt hierbei, dass 70% der Teilnehmenden das verfügbare 

Angebot in der Nähe des Arbeitsplatzes verwenden. Es ist von zentraler Bedeutung für die 

geisteswissenschaftliche Arbeit, dass sämtliche vorhandenen Bücher zu einer Forschungsrichtung 

gleichzeitig zugänglich sind, um sich Übersicht zu verschaffen und Vergleiche zwischen Werken 

unternehmen zu können. Die Zentralisierung von Beständen und ein damit einhergehender 

Bestell- und Ausleihzwang würde dazu führen, dass weniger mit verschiedener 

Forschungsliteratur zu einem Thema gearbeitet wird und dass diese nicht mehr für mehrere 
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Personen auf einmal verfügbar wäre (was z.B. der Fall ist bei Präsenzbeständen und nur temporärer 

Nutzung in der Bibliothek). Dass diese Arbeitsweise weit verbreitet und von zentraler Bedeutung für 

die geisteswissenschaftliche Forschung ist, zeigt auch die Umfrage: 97% der Teilnehmenden finden 

sofortige Verfügbarkeit von Medien eher bis sehr wichtig (dabei sehr wichtig mit 75%). 65% der 

Teilnehmenden brauchen ihre Bücher innert 1-2 Stunden (Modus sofort: 40%), bloss für 16% wäre 

eine Wartefrist von 24 Stunden in Ordnung. Im Durchschnitt haben die Teilnehmenden 

Freihandbestände in den Institutsbibliotheken als zweitwichtigste Dienstleistung vor Ort (nach den 

Lernplätzen) angegeben. Ebenfalls finden 95% der Teilnehmenden Dubletten wünschenswert (64% 

erachten sie sogar als notwendig). 

 

Es ist den Studierenden wichtig, dass facheigene Bibliotheken weiterhin präsent an den Instituten 

bleiben und somit auch den Zugang und die Verfügbarkeit von fachspezifischen Medien garantieren. 

Dabei ist die sofortige Verfügbarkeit (als Präsenzbestand wie auch Dubletten) von zentraler 

Bedeutung, da sie die gründliche und vergleichende Recherche ermöglichen. Nach Lernplätzen und 

Freihandbeständen nennen die Teilnehmenden Recherchemöglichkeiten als wichtigste Attribute einer 

Institutsbibliothek. Aufgrund der geisteswissenschaftlichen Arbeitsweise erfordert eine qualitativ 

hochwertige Forschung die Präsenz und sofortige Verfügbarkeit von Büchern zur Recherche. 

Ebenfalls von zentraler Bedeutung für die Recherche ist die Anwesenheit von Bibliothekar*innen, die 

ihre Bestände kennen und bei der Recherche unterstützend sein können (für 59% der Teilnehmenden 

wichtig). 

 

5. Erwerbungsprofile 

 

Die Autonomie der Institutsbibliotheken muss gewahrt werden. Die Institute sollen weiterhin 

bestimmen können, welche Medien in ihre zugehörigen Bibliotheken aufgenommen werden. Die dort 

arbeitenden Personen wissen selbst am besten, wo die Bedürfnisse bezüglich der Forschungsliteratur 

liegen. Auch haben die Institutsbibliotheken den besten Einblick darin, welche Bücher am häufigsten 

ausgeliehen, am meisten genutzt und am dringendsten gebraucht werden. Dieses Wissen muss 

respektiert und darf von der Projektleitung nicht vernachlässigt werden. 

 

97% der Teilnehmenden finden, dass die Institutsbibliotheken selbst darüber entscheiden können 

sollen, welche Medien neu angeschafft werden. Bei einer allfälligen Auslagerung von Medien spielt 

das Wissen in den Instituten eine wichtige Rolle: Solange nicht sichergestellt ist, dass alle für das 

jeweilige Fach relevanten oder, wie es das längerfristige Ziel des Projekts zu sein scheint, alle Medien 

digitalisiert werden und damit zugänglich sind, ist eine Auslagerung der Medien kontraproduktiv. 

Im Falle einer Auslagerung von Medien fordern wir, dass diese in Rücksprache mit den 

Institutsbibliotheken geschieht und dass sämtliche Medien jederzeit - digital oder physisch vor Ort- 

verfügbar sind. 

 

Eine Einschränkung der Ressourcen aus wirtschaftlichen Gründen ist nicht mit der freien Lehre 

und Forschung einer Universität vereinbar. 

 

6. Lernplätze 

Zurzeit stellen die Räumlichkeiten der UZH nicht genügend Lernplätze für alle Studierenden zur 

Verfügung, entsprechend ist mit dem Projekt UBZH die Forderung verbunden, dass weitere 

Lernplätze geschaffen werden. 
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Die Teilnehmenden haben Lernplätze im Vergleich zu anderen Angeboten als wichtigste 

Dienstleistung einer Institutsbibliothek bezeichnet. Das verdeutlicht erneut die essentielle Bedeutung, 

die Lern- und Arbeitsplätze für studentisches Forschen haben. Allerdings zeichnet sich ab, dass nicht 

nur eine genügende Anzahl von Plätzen gefordert wird, sondern dass den Studierenden auch wichtig 

ist, wo sich ihre Arbeitsorte befinden: 74% erachten es als sehr wichtig, einen Lernplatz in der 

unmittelbaren Nähe ihres Instituts zu haben. Das verdeutlicht, dass Studierende der Philosophischen 

und Theologischen Fakultäten Lernplätze bevorzugen, die mit ihren Instituten und damit 

fachspezifischen Lokalitäten assoziiert sind. Das ist ein weiteres Argument dafür, dass Institute und 

dazugehörige Bibliotheken nicht voneinander getrennt werden dürfen, da dies dem 

wissenschaftlichen Forschen und Arbeiten schadet. 

 

Die Universität Zürich stellt aktuell 3’180 Lernplätze zur Verfügung. Als Minimalziel sind für die 

Bibliothek der Zukunft 3’340 Lernplätze vorgesehen, wobei noch unklar ist, inwiefern der Standort 

Irchel hier mitgezählt wird. Die aktuelle Planung sieht folglich lediglich 160 zusätzliche Lernplätze 

vor. Bis zur konkreten Umsetzung der neuen Standortkonzepte per 2026 (Forum UZH), respektive 

2036 (Schanzenberg und Irchel) wird die Zahl der Studierenden an der Universität Zürich weiter 

ansteigen. Es ist also mehr als fraglich, ob die Bibliothek der Zukunft insgesamt tatsächlich mehr 

Lernplätze zur Verfügung stellen wird. 

 

Es ist ein deutliches studentisches Bedürfnis, mehr Lernplätze zur Verfügung zu haben. Insbesondere 

in den Prüfungsphasen wird die Suche nach einem Arbeitsplatz regelmässig zum Wettlauf und zur 

zusätzlichen Belastung in einer Semesterphase, die ohnehin bereits durch erhöhten Leistungsdruck 

und persönlichen Stress geprägt ist. Das Versprechen, in der Planung der UBZH für mehr Lernplätze 

zu sorgen, stösst folglich auf viel Zuspruch unter Studierenden. Wir fordern, dass vonseiten der 

Projektleitung ernsthaft auf dieses Bedürfnis eingegangen wird und deutlich mehr Lernplätze an 

verschiedenen Standorten sowie in der unmittelbaren Nähe der jeweiligen Institute eingeplant 

werden. 

 

7. Bibliothekspersonal 

 
Bibliothekar*innen sind qualifizierte Expert*innen. Ihr Fachwissen ist für Forschung und Lehre 

zentral. Dieses Fachwissen ist so divers wie die Institute selbst. Darum brauchen unsere Institute 

auch in Zukunft ihre eigenen, spezialisierten Bibliothekar*innen. Denn für 66% der Studierenden ist 

die Fachkompetenz des Bibliothekspersonals eher bis sehr wichtig. Die Auswahl des zuständigen 

Bibliothekspersonals darf sich nicht an rein finanziellen Kriterien orientieren. Wir sprechen uns 

weiterhin für ein fachspezifisches Personal aus, das den Nutzenden der Medien auch bei 

spezifischen Fragen helfen kann - so wie es aktuell in vielen Institutsbibliotheken der Fall ist. 

 

8. Digitalisierung ja - Zentralisierung nein 

 
Digitalisierung ist ein grosses Wort, was es aber alles beinhalten soll, scheint in der bisherigen 

Projektplanung nicht klar. Die Zentralisierung und Zusammenlegung von Bibliotheken wird auch 

angestrebt, um Geld einzusparen, das dann wiederum für die Digitalisierung zur Verfügung steht – 

für Dienstleistungen wie Publikationsunterstützung, Forschungsdatenmanagement, Big Data 

Analysen und technologische Neuerungen. 

 

Uns scheint die angestrebte Zentralisierung allerdings für Studierende der Philosophischen und 

Theologischen Fakultäten mehr negative Folgen zu haben, als dass die neuen Dienstleistungen der 
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Digitalisierung sie wettmachen könnten. 73% der Teilnehmenden geben an, dass sie es eher bis sehr 

schlecht finden würden, wenn kleinere Bibliotheken auf wenige Standorte zentralisiert würden. Und 

wie schon bei Punkt 3 dieses Grundlagenpapieres angemerkt, würde es 86% unter ihnen stören, keine 

eigene Institutsbibliothek zu haben (darunter würde es 60% sogar sehr stören). Weitere 

Begründungen gegen eine Zusammenlegung aller Bibliotheken sind ebenfalls unter Punkt 3 zu 

finden. 

 

Die Zentralisierung der Institutsbibliotheken beeinträchtigt vor allem die individuelle 

Entscheidungsmacht der Institute – also die Macht jener Unterorganisationen, von denen wir 

Studierenden am ehesten noch in Prozesse und Entscheidungen miteinbezogen werden. Wie sollte 

eine einzige, zentralisierte Bibliothek alle verschiedenen Bedürfnisse auf Arbeitsplätze, 

Besprechungsräume, Buchauswahlen in der Nähe des teilweise persönlichen Arbeitsplatzes gerecht 

werden können, die die Institutsbibliotheken heute erfüllen? Studierenden, die textbasiert arbeiten, 

sind ihre individuellen Institutsbibliotheken deshalb sehr wichtig. 

 

Dabei ist ein Votum gegen die Zentralisierung auf keinen Fall ein Votum gegen die Digitalisierung. 

Die Digitalisierung (zum Beispiel die digitale Verfügbarkeit von Büchern und Medien) kann ja 

genau das dezentrale Bibliothekssystem der Uni Zürich ergänzen. Die Digitalisierung könnten 

den räumlich getrennten und fachspezifischen Bibliotheken um eine zentralisierte, digitale 

Plattform erweitern, mit derer Hilfe wir sofortigen Zugriff auf Bücher anderer 

Institutsbibliotheken hätten. 

 

 

Wir sagen deshalb Ja zur Digitalisierung und Nein zur Zentralisierung! 

 

 

6.11 Rechtswissenschaftliches Institut Bibliothek 

Verschickt am:   Verarbeitet  am:  03.12.2018  Per: E-Mail 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Schwarzenegger, 

 

Die Mitarbeitenden der Bibliothekt des Rechtswissenschaftlichen Instituts (RWI-Bibliothek) bedanken 

sich für die Möglichkeit eine Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage „Dienstleistungen, 

Organisation und Standorte Universitätsbibliothek Zürich“ (Fassung vom 30. Juli 2018) abgeben zu 

können. 

 

Grundsätzlich schliesst sich die RWI-Bibliothek der Stellungnahme der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät vom 2. November 2018 an und unterstützt insbesondere die unter V. vorgeschlagenen 

„Alternativen Gestaltungen einer UZH-Bibliothek“. 

 

Ergänzend zu dieser Stellungnahme möchte die Bibliothek folgendes anmerken: 

 

Die RWI-Bibliothek hält die Einführung der sog. Liaison Services für begrüssenswert. Die 

Fachreferent*innen der RWI-Bibliothek erfüllen dieses Stellenprofil bereits ohne entsprechend 

bezeichnet zu sein. Allerdings sind die Ausführungen in der Vernehmlassungsvorlage (S. 14 und 15) 

nicht dazu geeignet, den Befürchtungen seitens der Forschenden bezüglich des Verlustes an 
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Einflussnahme auf den Bestand in ihrer Disziplin etwas Substanzielles entgegen zu halten. Das 

eigentliche Konzept der Liaison Librarians, das vorsieht, dass diese bei den Forschungsgruppen 

direkt angesiedelt sind und deren Bedürfnisse genau kennen, wird im Bericht nicht erläutert. Ebenso 

wird die notwendige wissenschaftliche Verankerung in der entsprechenden Disziplin aussen vor 

gelassen (vgl. Zielpublikum beim MAS Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der UZH), 

dafür wird aber sehr konkret festgehalten, dass der Liaison Librarian einmal pro Woche vor Ort sein 

sollte (S. 15). Gemessen am derzeit an der RWI-Bibliothek und anderen Bibliotheken bestehenden 

Dienstleistungsniveau würde dies zu einer erheblichen, um nicht zu sagen dramatischen Reduktion 

von Services für die Nutzerinnen und Nutzer führen.  

 

Die RWI-Bibliothek würde es sehr bedauern, wenn bezüglich der zukünftigen Liaison Librarians das 

übliche Modell in Universitätsbibliotheken zugrunde gelegt werden würde, wonach per Fach bzw. 

Disziplin – wie auch immer diese dann definiert werden würde – knapp eine Stelle zur Verfügung 

stehen würde, deren Inhaber*in die gesamte Spannbreite der angedachten Aufgaben vom 

Büchertransport in die Fachbestände über die Beratung im Forschungsdatenmanagement bis hin zur 

anspruchsvollen Rechercheberatung bewältigen sollte. So könnte dem Hauptanspruch, nämlich Nähe 

zu den Nutzerinnen und Nutzern der Bibliothek herzustellen, nicht Rechnung getragen werden. 

Daher möchten wir anregen, die Ausgestaltung bzw. das Konzept der Liaison Services in 

Zusammenarbeit mit den Bibliotheken und Forschenden zu überarbeiten. 

 

Im Namen der Mitarbeitenden der RWI-Bibliothek verbleiben wir 

Mit freundlichen Grüsse 

Universität Zürich 

Rechtswissenschaftliches Institut 

Bibliothek 

lic. iur. Franziska Gasser 

Bibliotheksleiterin 

 

lic. iur. Maryam Soliman 

Stv. Bibliotheksleiterin. 

 

6.12 Philosophische Fakultät: Kollektive Stellungnahme beteiligter Institute 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  03.12.2018  Per: E-Mail 

 

Die unterzeichnenden Seminare und Institute der Philosophischen Fakultät (im Folgenden kurz: 

Institute) nehmen wie folgt zum Papier «Dienstleistungen, Organisation und Standorte 

Universitätsbibliothek Zürich» (Fassung: 30. Juli 2018) Stellung. Dabei werden die «Strategischen 

Leitlinien», wie sie am 12. Februar 2018 öffentlich gemacht und nunmehr nochmals publiziert 

wurden, ebenfalls einbezogen. 

 

1. Grundsätzliches. Die Institute bedanken sich für die Möglichkeit, zu den Plänen im Rahmen einer 

Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Die Institute befürworten den Aufbau zentraler Strukturen für 

solche Dienstleistungen, die von Institutsbibliotheken nicht oder nur schwer effizient bewältigt 

werden können, also im Bereich E-Medienbewirtschaftung, Forschungsdatenmanagement, 

Entwicklung einer Open-Access-Strategie und Kommunikation mit Partnern wie der ZB oder der 

SLSP (Swiss Library Services Platform). 
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Aus Sicht der Institute leidet die Vernehmlassungsvorlage in ihrer Abstützung auf die «Strategischen 

Leitlinien» an einem schweren Mangel: Die Philosophische Fakultät hat in ihrer Sitzung vom 1. Juni 

2018 mit überwältigender Mehrheit die am 18. Februar 2018 in den «Strategischen Leitlinien» 

veröffentlichten Grundsätze nachdrücklich kritisiert. Die Fakultät missbilligte die Organisation der 

Willensbildungsprozesse, die weitgehende Ausklammerung der Forschenden, die geplante, weit über 

die baulichen Massnahmen hinausreichende massive Reduktion der Standorte, die Entkoppelung der 

Forschungsbibliotheken von den Forschungsinstitutionen sowie die geplante Zentralisierung des 

Bibliotheksbudgets. An dieser grundlegenden Kritik hat sich nichts geändert, im Gegenteil. Daher 

bedauern wir es, dass die derart massiv angezweifelten Leitlinien nach wie vor die «Basis für die 

vorliegende Vernehmlassungsvorlage» (S. 7) bilden. 

 

Grundsätzliche Bedenken haben wir auch gegenüber der anvisierten Übertragung aller finanziellen 

und personellen Ressourcen von Instituten und Fakultäten in die Verfügungsgewalt der Leitung der 

UBZH. Diese Massnahme ist aus Sicht der Institute in keiner Weise zwingend. Die im Vorprojekt 

entworfene umfassende Zentralisierung der Bibliotheksdienste erfüllt aus unserer Sicht die 

Bedürfnisse der Nutzenden in Forschung und Lehre, die wir vertreten und für die in der 

philosophischen Fakultät eine exzellente fachwissenschaftliche Expertise besteht, gerade nicht. 

 

2. Zur Methode der Vernehmlassungsvorlage: Sowohl die Diagnose der Voraussetzungen wie das 

methodische Vorgehen können leider nur als mangelhaft bezeichnet werden. Die 

Vernehmlassungsvorlage geht von einigen Setzungen aus, die für uns nicht nachvollziehbar sind. Die 

Darstellung der ‹Ausgangslage› ergibt sich aus einer statistisch nicht signifikanten Erhebung zum 

künftigen «Dienstleistungsangebot der UZH». In 3.2 (S. 9) wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass die dort erhobenen Daten «nicht repräsentativ» seien (bei einer Rücklaufquote von knapp über 4 

Prozent ist das ganz sicher zutreffend). Dennoch bilden sie die Grundlage für die Darstellung und die 

aus ihr abgeleiteten weitreichenden Konsequenzen. Ein solches Verfahren genügt wissenschaftlichen 

Standards nicht. Es kann nicht Grundlage für organisatorische Umgestaltungen sein, in deren 

Durchführung buchstäblich Hunderte von Einzelschicksalen betroffen und mehr als 40 Mio. CHF 

umverteilt werden. 

Ganz abgesehen davon spiegelt Evaluation des Bibliothekswesens, auf der der Bericht beruht, nur 

partikulare Interessen aus dem Bibliotheksmanagement selbst. Zahlreiche Institutionsevaluationen, 

die aus fachwissenschaftlicher Perspektive erfolgten, besagen im Blick auf die Bibliotheksstrukturen 

das genaue Gegenteil und liegen der Universitätsleitung (die diese Evaluationen regelmässig in 

Auftrag gibt) auch vor. 

 

3. Disziplinäre Vielfalt: Bereits in den Leitlinien ist die Rede davon, dass die «Eigenart der 

Disziplinen» (Leitlinien, S. 4) betont und gestärkt werden solle. Die Philosophische Fakultät hat 

bereits in ihrer Stellungnahme vom 1. Juni 2018 darauf hingewiesen, dass gerade diese Vielfalt in den 

bisherigen Überlegungen keine erkennbare Rolle gespielt hat, und das, obwohl den Fachbibliotheken 

eine vergleichbare Rolle zukommt wie in der MNF den Laboratorien. Dass in dem gesamten Prozess 

kein Vertreter der Geisteswissenschaften einbezogen worden ist (und die Geisteswissenschaften erst 

nach der Veröffentlichung eine Stimme im Steuerungsausschuss bekommen haben), erweist sich als 

derart grundlegender Defekt, dass sich nicht erkennen lässt, wie dieser zum jetzigen Zeitpunkt noch 

geheilt werden könnte. 

Problematisch und fragwürdig erscheinen hier vor allem die Folgen der Einrichtung des 

«Bibliotheksboards» (S. 25), obwohl in den Strategischen Leitlinien (Nr. 9) die Mitbestimmung der 
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Fakultäten garantiert wird. In der Vernehmlassungsvorlage fehlen Informationen, wie viele Vertreter 

in welcher Zusammensetzung dem Board angehören sollen. Damit ist unklar, inwieweit neben 

Vertretern der Fakultäten die einzelnen Fächer in einem «Bibliotheksboard» vertreten sein können. 

Dies ist gerade für die PhF, die die mit Abstand grösste Fächervielfalt und Nutzendenzahl hat und 

von den geplanten Änderungen am meisten betroffen ist, von zentraler Bedeutung. Es muss auf 

längere Sicht sichergestellt sein, dass über ein entscheidungsfähiges und aus den Fächern besetztes 

Gremium der Bedarf aller Fächer berücksichtigt wird. 

 

4. Subsidiarität: Das Vorprojekt lässt sicherlich die Chancen erkennen, die eine koordinierte 

Bibliotheksentwicklung bietet, wenn bestimmte Dienstleistungen und Angebote organisatorisch oder 

räumlich zusammengelegt werden. Dazu zählen vor allem die bereits genannten Bereiche 

(Beschaffung elektronischer Medien, Forschungsdatenmanagement, Koordination). Daraus jedoch die 

Notwendigkeit einer weitestgehenden Zentralisierung abzuleiten, widerspricht dem sogar im 

Leitbild der Universität Zürich ausdrücklich festgelegten Subsidiaritätsprinzip (Nr. 4). Subsidiarität, 

Transparenz und Interessenausgleich lassen sich auf diesem Verfahrenswege und bei dem 

angestrebten Ergebnis kaum feststellen. 

 

5. Internationaler Vergleich: Im Bericht wird postuliert, dass ein «Vergleich mit dem LERU-

Benchmark » (den es in dieser expliziten Form nicht gibt) für die UZH «in mehreren 

Dienstleistungsbereichen einen Nachholbedarf» ergebe (S.11). Diese gravierende Mangeldiagnose 

wird ebenfalls weder begründet noch näher ausgeführt. Fragwürdig wegen zu schmaler Basis 

erscheint auch die Aussagekraft des Vergleichs mit der Strukturierung anderer LERU-

Universitätsbibliotheken (in den Zusatzmaterialien sind nur relativ heterogene Antworten von 3 

LERU-Standorten zugänglich). 

 

6. Funktionsfähigkeit. In der Vorlage wird behauptet, dass das «mehrgliedrige Bibliothekssystem» 

den «aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht» werde (S. 4). Diese Behauptung wird nicht 

bewiesen, und sie widerspricht der hohen bis sehr hohen Zufriedenheit der Forschenden und 

Studierenden mit den Leistungen eben dieses Systems; diese Einschätzung hat es bis zu 

Stellungnahmen in die Tagespresse gebracht. Die Stärke der bestehenden Struktur von 

Institutsbibliotheken ist die Nähe zu Forschenden, Lehrenden und Lernenden; sie erlaubt bislang 

hervorragende Arbeits- und Studienbedingungen an der UZH, die sich sowohl für Studium und 

Lehre als auch für die Einwerbung von Forschungsprojekten als wichtiger Erfolgsfaktor erwiesen hat. 

Dabei ist gerade der sofortige und direkte Zugriff auf die Medien von den Nutzenden laut der 

Umfrage21 der «AG Bibliotheken» der Fachvereine als besonders positiv am derzeit funktionierenden 

System der Institutsbibliotheken betont worden; 49% der Befragten nutzen die Institutsbibliotheken 

wöchentlich mehrfach oder täglich; insgesamt 93,6% beurteilen die sofortige Benutzbarkeit der 

Literatur als sehr wichtig (67,56%) oder eher wichtig. Die Nutzenden erwarten direkten Zugriff oder 

eine Bereitstellung innert 1-2 Stunden, was an den dezentralen Standorten geleistet werden kann. 

Dass das existierende Bibliothekssystem gerade diese Leistungen erbringt, wird in den Leitlinien (3.1) 

sogar anerkannt, so dass sich die Notwendigkeit einer Umstrukturierung hier nicht erschliesst. 

 

 

 
21 Umfrageergebnisse unter http://zukunft-der-bibliotheken.ch/public_files/AG%20Bibliotheken%20 

Umfrageresultate%20Bibliothek%20der%20Zukunft%20 UZH.pdf (21.9.2018). 
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7. Dienstleistungskatalog: Der mögliche zukünftige Dienstleistungskatalog einer UBZH wird in 

Anlehnung an Beispiele der anderen LERU-Universitäten (S. 11) in den Gruppen Mediendienste, 

Nutzendendienste, Publikationsdienste, «Innovation» und «Liaison Librarian» beschrieben. 

Rangierung und Umfang dieser Dienste sind allerdings zu diskutieren. Die Beschreibung des 

Dienstleistungskatalogs dürfte auch durch die zukünftige Zusammenarbeit mit der ZB beeinflusst 

werden, die aber erst nach dem Vorprojekt konkretisiert werden soll (S. 32), so dass er derzeit kaum 

zu beurteilen ist. Offen ist auch, inwiefern sich diese Dienstleistungen in der Zukunft eventuell an die 

SLSP mit einem ähnlichen Servicekatalog verlagern könnten, so dass sich die Frage ergibt, inwieweit 

am Platz Zürich zuvor dafür Ressourcen sinnvoll eingesetzt würden.  

Die Beschaffung und Bereitstellung der verschiedenen Medientypen wird man nach wie vor als die 

wichtigste bibliothekarische Aufgabe bezeichnen können, Recherchetools stehen an zweiter Stelle. 

Bereits die Vermittlung von Informationskompetenz ist allerdings fachwissenschaftlich 

hochdifferenziert und wird deswegen auch von fachwissenschaftlicher Seite aus geleistet. Angebote 

einer zentralen Organisation können in den Geisteswissenschaften allenfalls ergänzende, keine 

grundlegende Bedeutung haben, da die Literatur- und Quellenrecherche Teil der fachlichen 

Methodik ist. 

 

7a. Publikationswesen: Die Annahme, auch in den Fächern der PhF «künde[t] sich der Wandel zur 

digitalen Publikation gleichermassen an» (S. 9), ist nicht belegt und für uns in dieser pauschalen Form 

angesichts der Realität in den Geisteswissenschaften nicht nachvollziehbar. Es fehlt eine 

Differenzierung nach Zeitschriften und anderen Publikationsformen, nach der Publikationssituation 

in verschiedenen Sprachräumen sowie nach Arten des Open Access. Auch wenn sich dauerhaft und 

allgemein der Goldene Weg im Open Access durchsetzen würde, wäre die Annahme, deshalb sei ein 

«Publikationsfonds» an der UBZH anzusiedeln (S. 9, auch 11), daraus nicht zwingend abzuleiten und 

inhaltlich nicht zielführend, da in diesem Punkt in erster Linie die Forschenden entscheidungsfähig 

sein müssen. Daher ist auch in diesem Bereich aus fachlichen Gründen die Verfügung über das 

Budget durch Institute oder Lehrstühle unabdingbar. (Eine generelle Tendenz in dieser Richtung ist 

auch in den als Vergleichsbeispiel genannten Bibliotheken gerade nicht zu beobachten.) Das «Know-

How bezüglich der Verlagslandschaften» (S. 13, 3.3.2) liegt mitnichten bei einer zentralen Bibliothek, 

sondern gehört zum Kernbereich der komplexen Expertise der fachwissenschaftlichen Institute. Auch 

die Forderung nach einem «Repository für Publikationen und Daten» für die UBZH (ebd.) erschliesst 

sich nicht, nachdem ein solches an der Universität Zürich bereits äusserst kostenintensiv eingerichtet 

wurde. Noch mehr gilt dies für die unter 3.3.3 «Publikationsdienste», S. 14 ins Auge gefasste 

Schaffung «von Möglichkeiten zum Publizieren auf UZH-eigenen Plattformen». Diese würde den 

Aufbau eines Verlagswesens im Rahmen der UBZH bedingen. Das würde eine massive Umwidmung 

personeller und finanzieller Ressourcen aus dem Kerngeschäft der Bibliotheken bedeuten, ohne dass 

dafür ausreichende Gründe oder ein zureichendes Konzept vorliegen. 

 

7b. «Innovation». In diesem Punkt (3.3.4) bleiben die Ausführungen sehr vage. Abgesehen von Data 

Mining in zu digitalisierenden Beständen zeichnen sich keine klaren Projekte ab. Der Hinweis: «Mit 

der Digitalisierung von Beständen und der technischen Aufbereitung von digitalen Daten 

ermöglichen die Bibliotheken eine neue Herangehensweise an Forschungsfragen» (S. 14) ist nicht 

nachvollziehbar; derartige Entwicklungen müssten zunächst von den Forschenden ausgehen, die 

Forschungsfragen und Methoden entwickeln und daraus Anforderungen an digitale Dienste 

formulieren, die fallweise mit den Services der Bibliothek weiterentwickelt und unterstützt werden 

können. 
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7c. Liaison Services. Besonders problematisch ist aus unserer Sicht die Etablierung von «Liaison 

Librarians» für die Erbringung von Querschnittsdiensten, die eher zu komplexeren statt effizienteren 

Arbeitsgängen führen dürfte. Ihre Kompetenzen und Stellung (auch im Verhältnis zu anderen 

Bibliothekaren oder Fachreferenten) oder auch ihre fachliche Profilierung bleiben in der Vorlage 

unklar. Dass sie für «Erwerbungsprofile» zuständig sein sollen, scheint im Widerspruch zum 

«Auswahlentscheid» durch die Disziplinen (S. 24) zu stehen. Eine Präsenz der Liaison Librarians in 

der jeweiligen Einheit «mindestens einmal die Woche» (S.15) dürfte in der Regel eine 

Verschlechterung der Kommunikation mit Nutzenden und dem anderen am jeweiligen Standort 

eingesetzten Bibliothekspersonal gegenüber der jetzigen Situation bedeuten. Die Abdeckung 

spezifischer Kompetenzen und Anforderungen im Hinblick auf die Bedürfnisse kleinerer Fächer 

dürfte durch diese Zwischenebene eher erschwert werden. 

 

8. Leistungsvereinbarungen. Die exemplarisch beschriebene Art der Leistungsvereinbarung mit der 

UBZH erwähnt keine direkte Beteiligung der Fächer, sondern lediglich der Fakultäten (4.3.3.1): Das 

schafft neu zusätzlichen Koordinationsaufwand zur Einholung und Abstimmung der 

fachspezifischen Anforderungen innerhalb der Fakultät (4.3.3.2) und überlässt der Fakultät die 

«Gewichtung» der Bedürfnisse. Die in der Vorlage nur als Ausnahme («Wo dies sinnvoll ist», S. 27) 

formulierte Möglichkeit von «Spezifika pro Institut» müsste hingegen der Regelfall sein, um allen 

Fächern eine Weiterentwicklung ihrer Bibliothekssituation zu erlauben. Auch wenn für die «Details 

des Erwerbungsprozesses» auf ein noch zu erarbeitendes Fachkonzept verwiesen wird und der 

Auswahlentscheid bei den Disziplinen verbleiben solle (S. 24; sind unter «Disziplinen» die an der 

UZH vertretenen Fächer zu verstehen oder grössere Gruppierungen?), ist nur eine Garantie der 

Erwerbungsetats für 5 Jahre vorgesehen, keine langfristige Absicherung der Ausstattung und auch 

nicht der Erhalt des Zugangs zu bibliothekarischen Diensten im jetzigen Umfang. 

 

9. Bibliothekstypen und Ausscheidungen. Neben «Bereichsbibliotheken» und 

«Forschungsbeständen» wird die Rolle einer «Speicherbibliothek» nicht thematisiert (3.4). Für die 

aktive und intensive Nutzung der Bibliotheksbestände zur Forschung würde auch die offenbar als 

mögliches Lösungsangebot beschriebene Form «Forschungsbestände» an Arbeitsstandorten (3.4.2, S. 

16, genanntes Beispiel: Medizingeschichte mit lediglich 1x wöchentlichem Serviceangebot zur 

Abstimmung «ob die richtigen Medien vor Ort sind») gegenüber der derzeitigen Situation in 

Institutsbibliotheken faktisch eine deutliche Serviceverschlechterung darstellen. 

Höchst bedenklich erscheinen die Ausführungen zur Möglichkeit der Aussonderung von Exemplaren; 

gerade bei grösseren Bereichsbibliotheken entsprechen Mehrfachexemplare aus existierenden 

Beständen in verschiedenen Fachzusammenhängen der Nachfrage durch die Nutzenden. Die 

Verfügbarkeit eines einzigen Exemplars «schweizweit» (S. 16) erscheint als nicht ausreichende Basis 

für effiziente wissenschaftliche Arbeit. 

Der oft bei Raumfragen und der «Dedoublierung» geltend gemachte Kostenaufwand ist nicht 

belastbar einzuschätzen, da vergleichende Kosten-Nutzenrechnungen für andere Lösungen fehlen (so 

auch hier unter 6.). Verglichen mit verfügbaren Schätzungen der Kosten digitaler 

Langzeitarchivierung liegen die Kosten für die Bereithaltung im Buchgestell deutlich niedriger. Die 

vorgelegten Schätzungen für Bestandsintegration (6.1) lassen den Kostenaufwand für die in 

Erwägung gezogenen Integrationsmassnahmen ebenfalls hoch erscheinen. 

 

10. Zentralisierung der Organisation. Die vorgeschlagene Zentralisierung bedeutet nicht nur eine 

materielle und strukturelle Enteignung der Fakultäten und Institute. Da dieser Strukturwandel mit 

aller Konsequenz beschrieben wird (Organisation, S. 21f.), lässt sich darin offenbar nur ein 
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Misstrauen in die von den Forschenden garantierte fachwissenschaftliche Kompetenz (die das 

Bibliothekswesen bisher bestimmt hat) erkennen. Die grossen Vorzüge eines mehrgliedrigen Systems 

wurden oft dargelegt, sie sollen hier nochmals wiederholt werden: inhaltliche und räumliche Nähe 

zu den Forschenden und Studierenden, passgenaue Abstimmung von Forschungsschwerpunkten, 

leichte Zugänglichkeit, Flexibilität, Effizienz. In einer zentralen Organisation verschwinden diese 

Vorzüge, ohne dass erkennbar gleichgewichtige Eigenschaften an diese Stelle treten würden. Die 

pauschale Behauptung, dass die Medienbeschaffung «aus einer zentralen Struktur einfacher erfolgen 

kann» (S. 17), bleibt jeden Nachweis schuldig. Das unausgewogene Konzept der ‹Liaison Librarians› 

(S. 15) kann nicht als Lösung der neu zu erwartenden Schwierigkeiten überzeugen. Zentralisierung 

kann in bestimmten Bereichen der bibliothekarischen Arbeit nützlich und wünschenswert sein 

(Digitalisierung, Forschungsdaten, s.o.), im Kernbereich der Informationsbereitstellung ist sie jedoch 

ineffizient. 

 

11. Zusammenfassung. Es lässt sich also festhalten, dass das Vorprojekt, wie es sich in diesem Bericht 

darstellt, weitgehend an den Bedürfnissen der geisteswissenschaftlichen Fächer und Forschenden 

vorbeigeht. Der Vertrauensverlust, den das bisherige Verfahren insbesondere bei den Vertretern der 

Geisteswissenschaften hat entstehen lassen, kann als gravierend bezeichnet werden. Die Pläne, wie 

sie sich im Bericht materialisieren, lassen, sollten sie in dieser Form umgesetzt werden, schweren 

Schaden für die internationale Reputation der Geisteswissenschaften und damit der UZH insgesamt 

befürchten. Selbstverständlich sind alle Unterzeichnenden bereit, an einer tragfähigen 

Zukunftslösung mitzuwirken. Und sie stellen auch mit einer gewissen Genugtuung fest, dass sie 

erstmals aktiv in diesen Prozess einbezogen wurden. Dies kann aber kein finaler Schritt sein, sondern 

nur ein Anfang. Aus diesem Grund halten wir es für dringend erforderlich, den gesamten Prozess zu 

verlangsamen und neu zu durchdenken – zum Wohl und im Interesse der UZH. 

 

Zürich, 10. Oktober 2018 

Diese Stellungnahme unterzeichnen folgende Seminare und Institute: 

Asien-Orient-Institut 

Englisches Seminar (Minderheitenvotum: Prof. Dr. Andreas Jucker; 27.09.2018) Historisches Seminar 

Institut für Archäologie 

Musikwissenschaftliches 

Institut Philosophisches Seminar 

Psychologisches Institut, mit folgendem Zusatz: «Das Psychologische Institut unterstützt im 

Wesentlichen die Anliegen der Initiativgruppe der PhF in Bezug auf die Vernehmlassungsvorlage zur 

‚UZH Bibliothek der Zukunft’. Darüber hinaus wird das Psychologische Institut eine eigene 

Stellungnahme zur genannten Vernehmlassungsvorlage einreichen, in der die Belange aus Sicht der 

Psychologie thematisiert werden» (28.09.2018). 

Romanisches Seminar, mit folgendem Zusatz: «Darüber hinaus wird das RoSe eine eigene 

fachspezifische Ergänzung zur genannten Vernehmlassungsvorlage einreichen» (08.10.2018). 

Seminar für Filmwissenschaft 

Seminar für Griechische und Lateinische Philologie – Antike-Mittelalter-Neuzeit 

Soziologisches Institut, mit folgendem Zusatz: «SUZ bekundet Solidarität mit den spezifischen 

Gegebenheiten der Geisteswissenschaften und unterstützt den Antrag. Darüber hinaus wird das SUZ 

eine eigene fachspezifische Ergänzung zur genannten Vernehmlassungsvorlage einreichen» 

(04.10.2018). 

Das Deutsche Seminar vertritt keine einheitliche Meinung, folgende Professorinnen und Professoren 

unterstützen aber die Stellungnahme: Prof. Dr. Frauke Berndt, Prof. Dr. Christa Dürscheid, Prof. Dr. 



Weitere Rückmeldungen Originaltexte der Vernehmlassung 

 

Seite 104 Universität Zürich, Vorprojekt UZH Bibliothek der Zukunft, 15.02.2019 

Christian Kiening, Prof. Dr. Susanne Köbele, Prof. Dr. Angelika Linke, Prof. Dr. Klaus Müller-Wille, 

Prof. Dr. Barbara Naumann, Prof. Dr. Lena Rohrbach, Prof. Dr. Mireille Schnyder, Prof. Dr. Philipp 

Theisohn (10.10.2018). 

 

6.13 Englisches Seminar 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  03.12.2018  Per: E-Mail 

 

Sehr geehrter Herr Dekan, lieber Klaus 

Die Vernehmlassung und das Vorprojekt UZH Bibliothek der Zukunft haben auch das Englische 

Seminar stark beschäftigt. Nach ausgiebigem Austausch, gerade auch mit unserem Bibliotheksteam, 

sind wir so verblieben, dass wir zwei Teile einreichen möchten: (a) eine Unterstützung der von 

verschiedenen ProfessorInnen der Philosophischen Fakultät erarbeiteten Grundsätze; (b) weitere 

Überlegungen und Bedenken, die am Englischen Seminar geäussert wurden und welche uns lokal 

betreffen. Der Grundsatz-Text, unterzeichnet von der Mehrzahl der ProfessorInnen des Englischen 

Seminars, wird der Einfachheit halber separat von Herrn Kollegen Prof. Laurenz Lütteken und Frau 

Kollegin Prof. Anne Kolb eingereicht. Ich lege diesem Schreiben den zweiten Teil bei, eine Auflistung 

der verschiedenen Punkte, die unser Bibliotheksteam erarbeitet hat, in welches auch Erwägungen des 

ATP-Personals eingeflossen sind. Diese sind in einem Dokument zusammengefasst. Ich möchte 

festhalten, das es sich hierbei nicht um zwei gegeneinander gerichtete oder unabhängige Eingaben 

handelt, sondern um eine gemeinsame Stellungnahme aus zwei verschiedenen Blickwinkeln (einer 

fakultätsübergreifenden, von der Professorenschaft wahrgenommenen, und um einen praktisch-

lokalen, der auf die Herausforderungen und Probleme für die Bibliothek und die Administration an 

unserem Institut aufmerksam machen soll). 

 

Ich danke für die Kenntnisnahme und stehe dir für weitere Nachfragen jederzeit gerne zur 

Verfügung. 

 

Vernehmlassungsvorlage 

 

"Es ist garantiert, dass der 

Auswahlentscheid nach wie vor 

bei den Disziplinen verbleibt" 

(S. 24). 

Die Details des 

Erwerbungsprozesses (Schritte, 

Zuständigkeiten) sind in einem 

bibliothekarischen Fachkonzept 

zu erarbeiten 

"Das Erwerbungsprofil enthält 

auch institutionelle Aspekte, 

um eine Homogenität der 

Sammlung gewährleisten " (S. 

24) Vgl. auch: "Erwerbungen 

sind zwischen der UBZH und 

der ZB abzustimmen." (StrL S. 

7) 

Stellungnahme 

1. Erwerbung/Bestandesentwicklung 

Die Medienauswahl und damit die Bestandesentwicklung muss 

weiterhin in der Kompetenz des Instituts liegen, damit eine 

Entwicklung nahe an den Bedürfnissen von Forschung und Lehre 

gewährleistet bleibt. Auswahlentscheid bedeutet, dass das Institut 

grundsätzlich berechtigt ist, eine Erwerbunsauswahl zu treffen, z.B. 

mittels Erwerbungsrichtlinien und/oder Anschaffungslisten von 

Forschenden etc.), die von der Liaison Librarian koordiniert wird . 

Auch bei Fragen der Bereitstellung (an Ort oder ausgelagert) oder bei 

der Medienform (Print oder E-Medium) sollen die Institute 

Mitsprache haben. Für die zentrale E-Book Erwerbung sollten 

Modelle der benutzer-gesteuerten Erwerbung geprüft werden. Als 

Grundlage für Erwerbungs- bzw. Bestandesenscheide können 

Erwerbungsprofile oder Erwerbungsrichtlinien dienen, die von den 

Liaison Librarians in Zusammenarbeit mit den Instituten 

ausgearbeitet und in regelmässigen Abständen überprüft werden. 

Das Erwerbungsprofil dient auch als Grundlage für die in den 

Leitlinien geforderte "Abstimmung" mit der ZB und ggf. für Erwerb- 
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"Die aus den Fakultäten und 

Instituten übertragenen 

Erwerbungsetats werden in 

ihrem prozentualen Anteil für 

die ersten fünf Betriebsjahre der 

UBZH garantiert. 

Anschliessend kann eine 

Neubeurteilung durch das 

Bibliotheksboard erfolgen." (S. 

26) "In der weiteren 

Konkretisierung sind Modelle 

zu prüfen, welche die Sach- 

bzw. die Erwerbungsbudgets in 

den Fakultäten bzw. Instituten 

belassen." (S. 23) 

 

 

 

(vgl. v.a. S. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die UBZH [...] fördert die 

Informationskompetenz der 

Nutzenden [...]." (S. 4)" 

 

 

 

 

Damit die UBZH diese 

Leistungen erbringen kann, ist 

eine stetige Weiterbildung des 

oder Aussonderungsentscheid von Mehrfachexemplaren (sinnvolle 

oder überflüssige Doubletten). 

 

2. Budget 

Es ist völlig unklar, wie und auf Grund welcher Kriterien die 

Erwerbungsetats überprüft und beurteilt werden. Da die 

Erwerbungshoheit beim Institut verbleiben soll, und die Erwerbung 

vom Budget abhängt, finden wir es sinnvoll, Modelle zu prüfen, die 

das gesamte oder einen Teil des Erwerbungsbudgets in den 

Instituten belassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Funktion und Dienstleistungen der wissenschaftlichen 

Bibliothekarin als Liaison-Librarian 

Im Englischen Seminar erfüllt die wissenschaftliche Bibliothekarin 

u.a. Aufgaben in den Bereichen Erwerbung (Selektion und 

Koordination), inhaltliche Erschliessung, Standortentscheid, 

Vermittlung von Informationskompetenz. Sie entlastet damit die 

Lehrstühle zu Gunsten von Forschung und Lehre. Die 

wissenschaftliche Bibliothekarin ist sowohl Fachrefentin 

(Fachstudium auf Masterstufe) wie auch Bibliothekswissenschaftlerin 

(Zusatzstudium). Wir plädieren für Liaison- Librarians, die dem 

Institut zugewiesen sind und die Aufgaben der wissenschaftlichen 

Bibliothekarin erfüllen. Dafür sollte das (Aufgaben-und 

Anforderungs-) Profil der Liaison Librarian dem der 

wissenschaftlichen Instituts-Bibliothekarin entsprechen. Wir 

befürworten eine Mitsprache der Institute beim Stellenprofil, bei der 

Organisation der Zusammenarbeit mit dem Institut sowie bei der 

Abstimmung über Fachbereiche, für die mindestens 1 Liaison 

Librarian benötigt wird. Die überfachliche und die fachbezogene 

Informationskompetenz sollen als universitäres Ausbildungsziel im 

Curriculum verankert werden. Wer welchen Bereich vermittelt 

(Bibliothek oder Institut) kann in Leistungsvereinbarungen festgelegt 

werden. 

 

4. Personalentwicklung 

Für die geplanten Dienstleistungen wie 

Informationskompetenzvermittlung, Publikationsdienste (Open 

Access), Datenmanagement, etc. braucht es qualifiziertes Personal. 



Weitere Rückmeldungen Originaltexte der Vernehmlassung 

 

Seite 106 Universität Zürich, Vorprojekt UZH Bibliothek der Zukunft, 15.02.2019 

bibliothekarischen Personals 

Voraussetzung. (S. 29, unsere 

Hervorhebung) 

 

 

S. 40, Prämisse1: Menschen und 

Bücher bleiben zusammen " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Menschen und Bücher bleiben 

zusammen" (S. 40 und 

Prämisse1); " Weiter kümmert 

sich der oder die Liaison 

Librarian darum, welche 

Medien vor Ort, d.h. in dem 

zugehörigen 

Bibliotheksstandort, aufgestellt 

werden." (S. 15) „Die 

Buchbestände stehen in 

Freihandaufstellung“ (S. 15) 

„Die Buchbestände stehen in 

Freihandaufstellung“ (S. 15) 

 

 

 

 

 

 

Organisationsaufbau Modell A 

und B (S. 34) 

 

 

 

"Wenn die Aufgabenteilung z.B. 

pro Fakultät erfolgt, können 

individuelle 

Leistungsvereinbarungen 

erstellt werden." (S. 34, unsere 

Hervorhebung) 

Wir plädieren bereits während der Projektphase für eine proaktive 

Personalentwicklung, die für das gesamte Bibliothekspersonal 

individuelle Laufbahn- und Weiterbildungsberatung anbietet. 

 

5. Bereichsbibliotheken 

Die Nähe der Medien und der Forschenden und Lehrenden ist die 

grosse Stärke der Institutsbibliothek. Diese Stärke käme auch in einer 

Bereichsbibliothek, die verwandte Diszipline und ihre Bibliotheken 

im selben Gebäude vereint, zum Tragen. So könnte z.B. eine 

Bereichsbibliothek für das Disziplinen-Cluster "Neuere Philologien" 

den Nutzenden einen gemeinsamen Bestand bieten, der Fachliteratur 

aus benachbarten Disziplinen an einem Ort vereint, ohne dass die 

effiziente Medienbereitstellung oder die kompetente 

Rechercheberatung verloren ginge. Sinnvoll wäre es, in diesem 

Cluster auch die Bibliothek AVL zu integrieren. 

 

6. Standort der Bücher, Auslagerungen 

Obwohl die ZB innerhalb des „zumutbaren Radius von 500m 

liegt“ (vgl. S. 40), soll in Absprache mit den Instituten geklärt werden, 

welche Bestände statt in der Bereichsbibliothek an einem anderen 

Standort (z.B. ZB) stehen oder in die Speicherbibliothek ausgelagert 

werden. In der Regel sollte für Aussonderungen oder Auslagerungen 

von Beständen das Kriterium gelten, dass mindestens 1 Exemplar auf 

dem Platz Zürich erhältlich ist. 

Bedingung dafür: der Kurierdienst muss effizient und für UZH-

Angehörige gratis sein. 

Eine grosse Stärke der Institutsbibliothek ist die thematische 

Aufstellung, die das Browsen am Gestell ermöglicht. Sie muss 

langfristig garantiert werden, damit nicht später aus Platzmangel auf 

Numerus-Currens-Aufstellung umgestellt wird und der Vorteil der 

Freihandbibliothek hinfällig wird (Beispiel Zentralbibliothek). 

Für physisch zusammengeführte Bestände ist daher eine einheitliche 

Aufstellungssystematik sinnvoll, sie muss früh genug geplant und 

vorbereitet werden (Platzreserven und Kosten der Umsignierung!). 

 

7. Organisation der UBZH 

Die Qualität der (bestehenden und neuen) zentralen Dienstleistungen 

wird stark von der Zusammenarbeit und den 

Leistungsvereinbarungen mit der ZB geprägt werden. Wir 

befürworten einen Organisationsaufbau, der die UBZH als 

gleichwertigen Partner der ZB verankert. 

Um der Vielfalt und Heterogenität der PhF Rechnung zu tragen, 

müssen im Bibliotheksboard auch Mitglieder der Institute bzw. der 

geplanten Disziplinencluster/Bereichsbibliotheken vertreten sein. Die 

Bedürfnisse der Institute sollen in individuellen Leistungs-

vereinbarungen berücksichtigt werden. 
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Abschliessend erlaube ich mir noch die Bemerkung, dass in der Vernehmlassungsvorlage bei 

Mitsprache oft nur von “Fakultät“ die Rede ist. Bei der philosophischen Fakultät mit ihrer grossen 

Fächerbreite sollten Entscheidungs- und Mitspracherecht bei Bestandes- und Budgetfragen unserer 

Meinung nach auf der Ebene der Institute liegen. Nur so kann den unterschiedlichen Interessen und 

Bedürfnissen der Fächer Rechnung getragen werden. Ich danke für die Kenntnisnahme und stehe für 

weitere Nachfragen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

6.14 Institut für Erziehungswissenschaften 

Das Institut für Erziehungswissenschaften (IfE) hat sich intensiv mit dem oben erwähnten Bericht 

auseinandergesetzt. Die Institutsversammlung hat am 28. September 2018 auf der Grundlage einer 

Vorlage der  institutsinternen Bibliothekskommission die folgende Stellungnahme verabschiedet, die 

wir Ihnen gerne – auch zuhanden der gesamtuniversitären Vernehmlassung – hiermit zukommen 

lassen. Die Stellungnahme bezieht sich nach allgemeinen Überlegungen zum gesamten Vorprojekt 

(hier Punkt 1) auf die Kapitel 3 (Dienstleistungen UBZH), 4 (Organisation UBZH) und 5 (Standorte 

UBZH) der Vernehmlassungsvorlage. Zum Kapitel 6 (Aufwandschätzungen) des Vorprojekts äussern 

wir uns aufgrund teilweise unklarer Vorgaben im Vorprojekt und der hypothetischen Annahmen 

nicht gesondert. Bemerkungen dazu sind in unserer Stellungnahme zu den Standorte zu finden. 

 

1. Allgemeines 

 

Das IfE hält eine Überprüfung und auf dieser Grundlage eine Neuausrichtung und Modernisierung 

des Bibliothekswesens an der Universität Zürich für grundsätzlich notwendig und unterstützt 

generell Massnahmen, die sinnvolle Weiterentwicklungen ermöglichen, dies allerdings nicht 

vorbehaltlos. Im Zentrum jeder Innovation sollen die Nutzenden stehen, also Studierende, der 

Mittelbau und die Professorinnen und Professoren. Dabei kann es nicht einfach um die Bewahrung 

„alter“ Gepflogenheiten und Gegebenheiten gehen. Auf der anderen Seite sind Innovationen nicht 

einfach Selbstzweck, sondern legitimationsbedürftig. Deren Sinnhaftigkeit und Tauglichkeit sind 

deshalb (auch kommunikativ) unter Beweis zu stellen. Zudem sollte beachtet werden, dass die einen 

Disziplinen im Labor arbeiten, die anderen (vorab die Geist- und Sozialwissenschaften, und dazu 

zählt auch unser Institut) jedoch mit Büchern, Zeitschriften, Archivalien oder (selbst erhobenen) 

Daten. Grundsätzlich begrüssen wir die Stossrichtung der Bibliotheksstrategie. Sie bietet die Chance, 

das Bibliothekswesen an der UZH zukunftsfähig zu machen. Der angestrebte bessere Know-how-

Transfer innerhalb der Bibliotheken (und wohl auch zwischen den Teilbibliotheken) sowie der 

Ausbau der Dienstleistungen, v.a. im Bereich Nutzendendienste, scheint uns notwendige und die 

Verbesserung der Publikationsdienste grundsätzliche erstrebenswert. Die Schaffung eines 

Bibliotheksboards unterstützen wir, unter der Bedingung, dass die Mitwirkung der Nutzenden 

(Institute und Stände) gewährleistet ist. Zudem scheint uns eine einheitliche Einstellungspraxis für 

das Bibliothekspersonal notwendig. 

 

Die im Vorprojekt formulierte Strategie bleibt allerdings an verschiedenen Stellen notwendigerweise 

noch wenig präzis und auch nicht in jeder Hinsicht widerspruchsfrei. Auch ist unklar, wie 

verbindlich oder zukunftsoffen die Konzepte und Entwicklungsrichtungen sind. Dies zeigt sich z.B. 

in der noch offenen Kompetenzverteilung im Dienstleistungsportfolio zwischen der UBZH und der 

ZB. Es wird auch noch keine Gewichtung der einzelnen Dienstleistungen vorgenommen. Als weiteres 
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Beispiel ist in diesem Zusammenhang die Rolle der Liaison Librarians (3.3.5.) zu nennen, die in vielen 

Punkten noch unklar ist. Dies alles erschwert eine Stellungnahme, zumal unser Institut von 

verschiedenen Massnahmen voraussichtlich erst 2036 betroffen sein wird. Nicht überall ist zudem 

ersichtlich, ob vom angestrebten Zielzustand 2036 die Rede ist oder auch von Übergangsmassnahmen 

auf dem Weg dorthin. An verschiedenen Stellen sind zurzeit also zu viele Fragen offen, um eindeutig 

Stellung beziehen zu können. 

Zudem werden die inhaltlichen Aussagen und Konzepte auf unterschiedlichen Abstraktionsgrad und 

mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad präsentiert. Sie werden mit Angaben zum weiteren 

Vorgehen im Hauptprojekt ergänzt, dies unter Verweis auf die zu einem späteren Zeitpunkt noch zu 

erarbeitenden Fachkonzepte. Letztere werden punktuell dort erwähnt, wo sie der Rechtfertigung der 

vorgeschlagenen Massnahmen dienen oder wenn sie zur Vorbeugung von Missverständnissen 

notwendig erscheinen. Vieles lässt demnach unterschiedliche Interpretation zu. Argumentiert wird 

hauptsächlich auf der Basis von Sachzwängen, nicht aus der Perspektive der Verbesserung der 

Bibliothekssituation für die Nutzenden und die akademische Disziplinen.  

 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingen notwendig, dass bei der Konkretisierung in den nächsten 

Planungsphasen des Hauptprojekts die Mitwirkungsrechte gewährleistet sind, beispielsweise beim 

Entwickeln der Fachkonzepte oder mögliche Übergangsmassnahmen. 

 

2. Zu den Dienstleistungen 

 

Bibliotheken sind Dienstleistungsunternehmen, deshalb kommt diesem Kapitel aus Nutzendensicht 

eine äusserst hohe Bedeutung zu. 

 

Aus der Vorlage wird nicht ersichtlich, wer darüber entscheidet, welche Dienstleistungen (und in 

welchem Umfang) die Bibliothek bzw. die Teilbibliotheken vor Ort in Zukunft anbieten dürften bzw. 

können. Wie sind die Institute in die Entscheide bezogen und wer bezahlt gegebenenfalls für vom 

Institut als notwendig erachtete Dienstleistungen? Individuelle Leistungsvereinbarungen zwischen 

einem Institut und der Bibliothek müssen möglich bleiben. Aussagen zur künftigen 

Gewichtung/Hierarchie der Dienstleistungen fehlen. Neben der ausser Frage stehenden Bedeutung 

der Mediendienste sollten den Nutzendendiensten – wie bereits erwähnt – oberste Priorität 

zukommen. 

 

Die Unterteilung in unterschiedliche Dienstleistungen und innerhalb der Dienstleistungen in 

unterschiedliche Aufgabenfelder dürfte zu einer starken Spezialisierung des Personals in einzelne 

Dienste (z.B. Erwerbung) führen. Der damit verbundene Verlust von Vielfalt in den 

Aufgabenbereichen sollte mit Massnahmen von job enrichment und job rotation kompensiert werden. 

Die Attraktivität der Aufgaben des Bibliothekspersonals muss auch in einer sehr stark arbeitsteiligen 

Organisation erhalten bleiben. 

 

Bestandesprofile (3.3.1) und Erwerbungsprozess: die Erwerbung auf der Grundlage von 

Bestandesprofilen sollte aus unserer Sicht in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Allerdings müssen die 

Bestandesprofile dynamisch sein und periodisch überprüft werden. Die entscheidende Frage ist: Wer 

definiert diese und wie sind das akademische Personal und die Institute in diesen Definitionsprozess 

eingebunden? Zudem stellt sich die Frage, wer über Erwerbung und Aussonderung/Auslagerung 

entscheidet. Während der Akzessionsentscheid den Disziplinen/Institute zugesprochen wird (S. 24) 

bleibt unklar, wer über die Aussonderung/Auslagerungen bestimmt. Solche Entscheide müssen, wie 
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auch die Akzessionsentscheide, den Disziplinen/Instituten unterstehen und dürfen nicht nur auf 

Basis des Bestandesprofils oder sogar allgemein aufgrund abstrakter Strategien (z.B. wegen 

begrenzter Raumressourcen; vgl. dazu auch unter Punkt 4) entschieden werden. Die Zentralisierung 

verlangsamt erfahrungsgemäss den Erwerbungsprozess. Welche Massnahmen sind vorgesehen, um 

den Erwerbungsprozess trotzdem effizient zu gestalten? 

 

Zum Forschungsdatenmanagement (3.3.3): Wir sind nicht sicher, ob die UBZH der geeignete Ort für 

dieses Aufgabenfeld ist. Wir schlagen vor, dass dafür ein spezieller Dienst geschaffen wird, der 

heutige und noch zu entwickelnde Kompetenzen aus den Bibliotheken mit solchen, die vor allem bei 

den S3IT vorhanden sind, bündeln kann. Ein solches Dienstleistungszentrum könnte auch ausserhalb 

der Bibliothek angesiedelt sein, und es müsste vor allem enge Kontakte zu den Nutzenden und der 

ZB pflege. 

 

Das Konzept des „Forschungsbestands“ (vgl. Bibliothekstyp, 3.4.2) ist aus unserer Sicht noch zu 

wenig stringent und überzeugend. Ohne Präsenz- bzw. Exklusivnutzungsmöglichkeiten wird es u.E. 

nicht praktikabel sein. Diese Bestände müssen deshalb von der Ausleihen ausgenommen werden 

können. Insgesamt ist für uns nicht nachvollziehbar, ob dies ein Konzept für den Zielzustand oder 

auch eines für die lange Übergangsphase ist. 

 

3. zur Organisation der UBZH 

 

Die Neuorganisation der Bibliothek soll in Etappen erfolgen, was angesichts der Verlinkung mit der 

Standortplanung sinnvoll erscheint. Die Perspektive 2036 ist allerdings angesichts der raschen 

Veränderungen im Bibliotheksbereich eine weit weg liegende Zielperspektive, weshalb gewährleistet 

werden muss, dass Anpassungen aufgrund neuerer Entwicklungen möglich bleiben. 

 

Wir gehen davon aus, dass wichtige Entscheide in Zukunft wesentlich im Bibliotheksboard getroffen 

werden sollen. Es stellt sich deshalb die Frage der Zusammensetzung bzw. Vertretung der 

Disziplinen/Institute und Stände. Wie bereits erwähnt, muss die Mitwirkung der Nutzenden 

(Institute und Stände) zwingend gewährleistet sein. 

 

Der Personalfrage, die eng mit der Organisationsfrage verbunden ist, kommt u.E. eine entscheidende 

Bedeutung zu. Die Prozesse sind möglichst personalverträglich zu gestalten. Wir empfehlen, ein 

separates Personalentwicklungs-Teilprojekt in der Projektorganisation des Hauptprojektes 

vorzusehen (vgl. auch die Hinweise ober zur Problematik zur Spezialisierung). 

 

Auch das Konzept des Liaison Librarian scheint uns noch zu wenig stringent. Insgesamt erweckt es 

den Eindruck, als sollen damit Zentralisierungsprozesse teilweise „kompensiert“ werden. Die Liaison 

Lirarians verfügen über eine einflussreiche, in verschiedener Hinsicht aber auch noch ungeklärte 

Position/Funktion in der Aufbauorganisation und scheinen uns zumindest teilweise die Funktion der 

Fachreferierenden der ZB zu verdoppeln bzw. zu imitieren. Auch die Kompetenzausscheidung 

zwischen diesen beiden Funktionen und den Disziplinen/Instituten bleibt noch unklar. Unhaltlich 

geht es dabei vor allem um die Frage, wie sich die Abgrenzung zwischen Fachreferierenden – Liaison 

Librarians – und den Fächern gestaltet. Organisatorisch steht die Zweckdienlichkeit eines nur 

eintägigen Institutsaufenthalts in Frage. 
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Die vorliegende Strategie gibt u.E. noch zu wenig Auskunft über den Prozess der Transformation der 

Organisation zwischen dem Start des Hauptprojekts und dessen Endpunkt sowie den notwendigen 

Zwischenetappen. 

 

4. Standorte der UBZH 

 

Über die Parameter, die der Standortplanung zugrunde liegen, liesse sich lange streiten. So wird zum 

Beispiel der 500 Meter-Radius bis zur nächsten Bibliothek teilweise als zu weit erachtet. Zudem stellt 

sich die Frage des Zugangs zu den Printbeständen (Bücher und Zeitschriften) ausserhalb der 

Öffnungszeiten (z.B. abends oder an Wochenenden), welche für den Mittelbau und die 

Professorinnen und Professoren von hoher Relevanz ist. Das Auslagerungspotenzial wird u.E. 

überschätzt und die Prognosen für die Szenarien für die Nutzendenarbeitsplätze und die 

Medieneinstellflächen erachten wir als problematisch, insbesondere auch deshalb, weil sie in einem 

Konkurrenzverhältnis zu knappen Raumressourcen stehen. Die eingeplanten Reserven scheinen uns 

in jedem Fall zu gering (3-4% des jetzigen Bestandes). Auch die Prognose für mögliche 

Aussonderungen infolge Zusammenlegung von Bibliotheken scheinen uns nicht in jeder Hinsicht 

gerechtfertigt. 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zum Strategieprozess „Bibliothek der Zukunft“ Stellung 

nehmen zu können, hoffen, dass unsere Überlegungen bei der Fortsetzung des Projekts 

Berücksichtigung finden und erwarten auch im weiteren Entscheidungsprozess den Einbezug der 

Institute. 

 

6.15 Institut für Kommunikationswissenschaften und Medienforschung (IKMZ) 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  03.12.2018  Per: E-Mail 

 

Stellungnahme IKMZ zum Vorprojekt «UZH Bibliothek der Zukunft» Gerne ergreifen wir die 

Möglichkeit, zum Vorprojekt «UZH Bibliothek der Zukunft» Stellung zu nehmen. Wir haben in der 

Institutsversammlung vom 1.10.2018 das Bibliotheksprojekt besprochen und geben im Folgenden die 

Erwartung der Ständevertreterinnen und -vertreter wieder. 

 

Zwischenlösung Als sozialwissenschaftliches Fach sind wir vom Umzug auf den Irchel betroffen. 

Aufgrund des langen Zeithorizonts (2036) wird im Vorprojekt eine Zwischenlösung für die Institute 

in Zürich Nord angesprochen. Für uns bedeutet das, die Verlegung unserer Bibliothek von der 

Andreasstrasse an die Binzmühlestrasse. Für alle Stände ist die räumliche Trennung von Institut und 

Bibliothek in diesem Rahmen akzeptabel (eine Verlegung an die Affolternstrasse wäre nicht tragbar). 

Aus dem Vorprojekt geht kein klarer Zeitrahmen für die Zwischenlösung hervor. 

Unklar ist, was mit dem Raum an der Andreasstrasse geschehen wird. Das IKMZ hat grösstes 

Interesse daran, diesen Raum so umzuwidmen, dass alle Institutsangehörigen auf demselben 

Stockwerk angesiedelt werden können. Gegenwärtig ist das IKMZ auf drei Stockwerken an der 

Andreasstrasse verteilt, und diese Fragmentierung ist für die interne Kommunikation und 

Intergration sehr ungünstig. Wir verbinden unsere Zustimmung zu einer Zwischenlösung für die 

Bibliothek an der Binzmühlestrasse mit dem Antrag, den frei werdenden Raum im Sinne der 

Zusammenführung der IKMZ-Abteilungen zu nutzen. 

 

Unsere Erwartungen an die Zwischenlösung und die neue Bibliothek auf dem Irchel 
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1. Es müssen genügend Einzel- und Gruppenarbeitsplätze für die Studierenden zur Verfügung 

stehen.  

2. Die Auslagerung von Büchern in die Speicherbibliothek hat äusserst zurückhaltend zu geschehen. 

3. Der Bezug von Büchern aus der Speicherbibliothek muss für die Studierenden und die Institute 

kostenlos sein. Das Gleiche gilt auch für den Bezug von Kopien aus ausgelagerten Zeitschriften. 

4. Die Entsorgung von Dubletten wird sehr kritisch gesehen. Es gibt zahlreiche Werke, die für 

verschiedene Fachrichtungen innerhalb der Sozialwissenschaften als Basisliteratur gelten. Durch die 

Dedoublierung besteht die Gefahr, dass diese dann nicht mehr in ausreichendem Masse den 

Studierenden aller Fächer zur Verfügung stehen. 

5. Von Anfang an hat sich unser Institut für eine Präsenzbibliothek entschieden. Diese 

Bibliotheksform wird von unseren Nutzenden sehr geschätzt. Wir erwarten, dass unser Fachbestand 

weiterhin als Präsenzliteratur zur Verfügung stehen wird. 

6. Die Verfügbarkeit der Bücher darf durch die Zusammenlegung keine Einbusse erfahren. 

7. Unsere Studierenden haben die Möglichkeit, während intensiven Studienphasen (Bachelorarbeiten, 

Masterarbeiten…) mittels Badge auch ausserhalb der Öffnungszeiten die Bibliothek zu benutzen. 

Wir haben seit Einführung (HS 2016) nur gute Erfahrung mit diesem System gemacht und von den 

Studierenden immer wieder positives Feedback erhalten. Offenbar entspricht diese Möglichkeit dem 

«Studienrhythmus» der Studierenden. Auf diese Errungenschaft können wir auch in einer künftigen 

Bibliothek (bereits in der Zwischenlösung!) nicht verzichten. 

Unter Beachtung dieser sieben Punkte können wir eine Zwischenlösung unterstützen. 

 

Generelle Einstellung gegenüber dem Bibliotheksprojekt 

Wir sind als Institut der Meinung, dass ein gewisser Zusammenschluss im Bibliotheksbereich 

durchaus Sinn machen kann, wenn die dadurch gewonnenen Ressourcen bewusst in Innovationen 

investiert werden (z.B. Aufbau Forschungsdatenmanagement). Zentral ist die Klärung folgender 

Punkte: 

1. Die Philosophische Fakultät weist eine grosse Bandbreite an unterschiedlichen Fächern auf. Die 

Bedürfnisse in den verschiedenen Fächern unterscheiden sich stark. Dieser Tatsache ist in einem 

solchen Projekt Rechnung zu tragen. Dazu gehört auch eine angemessene Vertretung z.B. eine pro 

Fach- oder mind. Fach-Cluster im Bibliotheksboard. 

2. Aktuell läuft der Bestellprozess von Literatur an unserem Institut reibungslos. Diese Erwartung 

besteht auch gegenüber einer neuen Organisation. Die Allokation der Finanzen wird hier 

ausschlaggebend sein. Mit anderen Worten: die Institute verfügen weiterhin über ein 

Bibliotheksbudget, über deren Verwendung sie bestimmen können. Nur so kann der Bestellprozess 

weiter so problemlos ablaufen. 

3. Die Funktion der Liaison Librarian ist unklar. Das Institut erwartet, dass es sich bei dieser 

Funktion um eine dem Institut zugewiesene Fachperson handelt, die Instituts- und Fachanliegen in 

der zentralen Organisation vertritt. Bei der Auswahl einer solchen Person müssen die Facheinheiten 

miteinbezogen werden. 

Diese drei Punkte thematisieren alle das Verhältnis und die Verbindung zwischen den Instituten oder 

Fächern und der zentralen Bibliotheksorganisation. Die Ausgestaltung dieses Verhältnisses wird 

ausschlaggebend sein, ob und wie eine zentrale Bibliotheksorganisation von den Instituten getragen 

wird. Im Vorprojekt haben wir noch keine Antworten auf diese Fragen gefunden. 

 

Zuletzt weisen wir mit Nachdruck auf das Thema Personal hin: Der ganz grosse Mangel im 

Vorprojekt ist bei der Personalentwicklung zu verorten. Es gibt zwar die Aussage von Seiten UL, 

dass durch dieses Projekt kein Personalabbau stattfinden wird, aber ein klares Konzept zur 
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Personalentwicklung fehlt. Es wird von neuen Funktionen gesprochen; wie bestehende 

Bibliotheksmitarbeitende für diese Funktionen aus- und weitergebildet werden sollen, wie das 

finanziert werden soll, geht aus dem Vorprojekt nicht hervor. Die aktuell knapp 125 Vollzeitstellen 

verteilen sich auf 243 Personen. Diese Personen tragen heute die Bibliotheken. Das Vorprojekt kann 

erst als abgeschlossen gelten, wenn ein Konzept zur Personalentwicklung vorliegt. 

 

6.16 Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  03.12.2018  Per: E-Mail 

 

Anmerkung der Projektleitung: Dieses Schreiben wurde am 25. Januar 2018 verfasst und im Zuge der  

Stellungnahmen noch einmal eingereicht. Unter Kapitel 6.17 ist die Stellungnahme des ISEK vom 10. 

Oktober 2018 zu finden. 

 

Universitätsbibliothek Zürich (UBZ) – Schreiben zu einer Bibliothek der Zukunft 

Sehr geehrte Leitende der drei Teilprojekte, S. Allemann, C. Koch, L. Tschander 

Die Universitätsleitung der Universität Zürich hat sich entschieden, die zahlreichen UZH 

Bibliotheken organisatorisch in einer Universitätsbibliothek zusammenzuschliessen. Das hat im 

Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) zu einer regen Diskussion 

geführt. Unsere Instituts-Bibliothekskommission hat das vorliegende Schreiben entworfen, welches 

dann von unserer Institutsversammlung und dem Professorium diskutiert und verabschiedet wurde. 

Gerne stellen wir Ihnen hiermit dieses Schreiben zu – in der Überzeugung, damit einen konstruktiven 

Beitrag zum Projekt beitragen zu können. 

 

Schreiben zu den Teilprojekten Bibliothek der Zukunft 

Die Universitätsleitung der Universität Zürich hat sich entschieden, die zahlreichen UZH 

Bibliotheken organisatorisch in einer Universitätsbibliothek zusammenzuschliessen. Notwendig 

erscheint dieser Schritt, damit die Universität Zürich die Herausforderungen der Digitalisierung 

optimal meistern kann und deren Möglichkeiten auch zur Steigerung der Exzellenz von Wissenschaft, 

Forschung und Lehre an der Universität Zürich eingesetzt werden können. 

Das Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft begrüsst uneingeschränkt 

die Stärkung bibliothekarischer Dienstleistungen auf digitalem Gebiet und befürwortet unbedingt 

alle Massnahmen, die zu einer Modernisierung und Verbesserung der Dienstleistungen führen, mit 

denen die Bibliothek Wissenschaft, Forschung und Lehre auch mit digitalen Angeboten begleiten und 

unterstützen. Dennoch weckt das Projekt einige Bedenken, die wir im Folgenden darlegen. Die 

Punkte betreffen insbesondere die Bereiche Leistungskatalog, Standort und Organisation der 

künftigen Universitätsbibliothek. 

 

Teilprojekt 1 UZH Bibliothek der Zukunft: Leistungskatalog 

Unbestritten ist, dass die Digitalisierung zu einer Modernisierung und Verbesserung der 

Dienstleistungen führt, mit denen die Bibliothek Wissenschaft, Forschung und Lehre auch mit 

digitalen Angeboten begleitet und unterstützt. Wir halten es für förderlich, wenn der 

Leistungskatalog für die Bibliothek nebst der Bereitstellung digitaler Inhalte und die Sicherstellung 

von deren Sicht- und Verfügbarkeit auch Unterstützung für die «Digital Humanities» beinhaltet 

sowie Forschungsdatenmanagement und Langzeitarchivierung einbezieht. Ebenso sollen bei Fragen 

zu Bibliometrie oder nach den Publikationsmöglichkeiten kompetente Beratung aus der zukünftigen 

Universitätsbibliothek erwartet werden dürfen. Dennoch möchten wir für den Leistungskatalog noch 
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weitere bibliothekarische Services nennen, wie sie für uns in Forschung und Lehre unabdingbar sind. 

Es handelt sich dabei um Bedürfnisse, die mit den Mitteln der Digitalisierung nicht abgedeckt 

werden können und ergänzend bedient werden müssen. 

 Gedruckte Publikationen: Wir sind eine Monographien-Wissenschaft und benötigen daher 

gedruckte Bücher. 

 Ältere Buchbestände: Unsere Forschung hat auch eine ausgewiesene diachrone, historische 

Dimension. Daher beantwortet sich die Frage nach der Aktualität einer Publikation nicht 

nach dem jüngsten Datum und die Publikationen behalten ihre Aussagekraft grundsätzlich 

ohne Verfallsdatum. 

 Verfügbarkeit: Wir benötigen die Publikationen vor Ort und können nicht arbeiten, wenn wir 

jede einzelne Publikation per Fernleihe aus einer Speicherbibliothek anfordern müssen. 

 

Teilprojekt 2 UZH Bibliothek der Zukunft: Standort 

Die Digitalisierung führt dazu, dass die Standortfrage nach zentralistischen Modellen angegangen 

werden kann, weil das Digitale raumlos ist und die Bibliothek daher zunehmend körperlos gedacht 

wird. Der wichtige Grundsatz, wonach die Dienstleistungen bei den Bibliotheksnutzenden vor Ort 

erbracht werden sollen, ist für digitale Services in jedem beliebigen Raum einlösbar, da diese 

ortsungebunden in Netzwerken erbracht werden können und lediglich auf das Vorhandensein von 

Computertechnologie angewiesen sind. In dieselbe Richtung der Entkörperung weisen die 

gegenwärtigen Tendenzen, die Buchbestände aus der Nähe der Wissenschaft und aus dem 

Bibliotheksraum zu entfernen und in dezentralen, kostengünstigeren Standorten zu konzentrieren 

(Speicherbibliothek). So wird der Bibliotheksraum frei für einen reinen Lern- und Begegnungsort, der 

Disziplinen übergreifend und daher auch unabhängig vom Standort eines bestimmten 

wissenschaftlichen Universitätsinstituts gebaut werden kann, weil die fachspezifischen Bücher nicht 

mehr in der Bibliothek sind. 

Manche Disziplinen der Sozial- und Geisteswissenschaften, zu denen wir uns zählen, bleiben jedoch 

auf lange Sicht weiterhin auf das gedruckte Buch angewiesen, da sie intensiv mit ihrem Buchbestand 

arbeiten. Wir benötigen für Lehre und Forschung die Publikationen vor Ort. Wir empfehlen daher 

dringend, dass im Rahmen der Standortüberlegungen der räumlichen Nähe der Wissenschaften zur 

Bibliothek und ihrer Dienstleistungen – inkl. der Buchbestände – eine sehr hohe Priorität zugemessen 

wird. 

 

Teilprojekt 3 UZH Bibliothek der Zukunft: Organisation 

Es ist leicht einsehbar, dass dieses grosse Ziel nur durch intensive Zusammenarbeit der einzelnen 

Stakeholder erreicht werden kann. Ob dies durch eine vermehrt zentralistisch geführte 

Universitätsbibliothek oder eher über den Ausbau von Querdienstleistungen in einer 

Matrixorganisation angestrebt werden soll, wird sicherlich im Vorprojekt sorgfältig abgewogen. In 

jedem Falle ist es uns ein Anliegen darauf hinzuweisen, dass zahlreiche Dienstleistungen und 

Aufgaben weiterhin bei der jeweiligen Wissenschaft verbleiben müssen, weil nur diese über die 

entsprechenden Kompetenzen verfügen. Folgend wollen wir das an zwei gewichtigen Punkten 

verdeutlichen, welche exemplarisch die Spezifika des ISEKs betreffen: 

 Die für den Bereich der Ethnologie relevanten wissenschaftlichen Publikationen umfassen 

eine breite Sprachenpalette (von Urdu und Thai bis zu Wolof und Swahili); deren 

Erschliessung bedingt eine enge Anbindung an das Institut mit den entsprechenden 

sprachlichen Kompetenzen und kann nicht von einzelnen Fachreferent*innen abgedeckt 

werden. 
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 Die jetzigen Institutsbibliotheken sind über gegenseitige Dienstleistungen eng mit dem 

weiteren wissenschaftlichen Forschungs-, Lehr- und Museumsbetrieb verschränkt. So sind 

auf der einen Seite die Bibliotheksmitarbeitenden in Publikations- und Forschungsprojekte 

des Instituts einbezogen. Auf der anderen Seite profitieren die Bibliotheken von der Mitarbeit 

und Aushilfe bei der Bestandeskontrolle, Beschriftungen und weiteren Hilfsarbeiten, die 

durch Institutsangehörige respektive Museumsaufsichten geleistet werden. Diese Leistungen 

in beide Richtungen erfordern eine hohe Agilität durch unmittelbaren Kontakt, was schlanke 

Abläufe und unbürokratische Kooperation ermöglicht. 

 

6.17 Stellungnahme des Instituts für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft zur 

Vernehmlassung: Vorprojekt «UZH Bibliothek der Zukunft» 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  04.12.2018  Per: E-Mail 

 

Das Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft begrüsst die Stärkung 

bibliothekarischer Dienstleistungen auf digitalem Gebiet und befürwortet alle Massnahmen, die zu 

einer Modernisierung und Verbesserung der Dienstleistungen führen, mit denen die Bibliothek 

Wissenschaft, Forschung und Lehre auch mit digitalen Angeboten begleiten und unterstützen kann. 

Dennoch weckt das Projekt UBZH Bedenken, die wir bereits in unserem Schreiben vom 25.01.2018 

formuliert haben. Hinsichtlich des Vorprojektes ist uns Folgendes wichtig: 

 

Ort: Die Nähe der Forschenden zu den Bibliotheksbeständen ist ja auch im Vorprojekt als Bedingung 

betont. Wir sehen das für die Situation nach dem Umzug in den Irchel als gegeben. Eine weitere 

Änderung des Provisoriums in Oerlikon mit einem Umzug der Bibliothek Ethnologie von der 

Andreasstrasse an die Binzmühlestrasse lehnen wir jedoch vehement ab. Ein Umzug der Bibliothek 

der Ethnologie würde eine einschneidende Veränderung für die Studierenden und die Begegnung 

zwischen den Studierenden und den Dozierenden mit sich bringen, da der Aufenthaltsraum für 

Studierende sich jetzt auf derselben Etage befindet und die Studierenden vor und nach ihren 

Aufenthalten in der Bibliothek sich dort mitunter einfinden und auch Dozierenden begegnen. Die vor 

Ort angesiedelten Bibliotheksangestellten sind ebenso in die Lehre und die Interaktion mit 

Studierenden eingebunden und gehört damit zur 'Gemeinschaft aus Studierenden und Dozierenden'. 

Das Verlagern der Bibliothek an einen anderen Ort schränkt die Möglichkeit informeller Kontakte 

ebenso ein. Der Umzug der Bibliothek steht der Idee eines Instituts als Ort der Begegnung entgegen. 

 

Personal: Die Rolle des Liaison Librarians sehen wir als Chance, die Nähe zu den Instituten auch 

zukünftig gewährleisten zu können; dafür ist es aber unserer Meinung nach unabdingbar, dass diese 

Person am Institut angesiedelt ist, um von dort die Brückenfunktion zur UBZH wahrnehmen zu 

können. Wir verstehen das im Vernehmlassungstext wohl bewusst mit Unklarheiten belassene 

Konzept des Liaison Librarian so, dass dessen Dienstleistungen den jeweiligen Anforderungen 

angepasst werden sollen. Wir begrüssen diesen flexiblen Ansatz und leiten daraus die Notwendigkeit 

ab, dass über die Auswahl der Person, sowie über die Anforderungen, denen diese Person über eine 

fundierte bibliothekarische Qualifikation hinaus genügen muss, das Institut entscheidet. 

 

Erwerbung/Anschaffung: Das oberste Ziel, die aus den Instituten artikulierten Erwerbungswünsche 

wie bisher zu realisieren, soll für die Wahl der Budgetorganisation entscheidend sein. Die Umsetzung 

und die Flexibilität des gewählten Systems sind entscheidend, und es ist eine Organisationsform zu 

wählen, die das adäquat umsetzen kann. 
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Finanzen: Ebenso braucht es eine klare Regelung zwischen Instituten und UBZH bzgl. Finanzhoheit – 

dabei spielen die Punkte „Personal“ und „Erwerbung“ mit hinein. 

 

Vielen Dank für die Kenntnisnahme! 

Freundliche Grüsse 

Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft 

 

6.18 Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  04.12.2018  Per: E-Mail 

 

Stellungnahme des Instituts für vergleichende Sprachwissenschaft (IVS) zur 

Vernehmlassungsvorlage «Dienstleistungen, Organisation und Standorte Universitätsbibliothek 

Zürich» (Fassung: 30. Juli 2018) sowie zu den zugrundeliegenden «Strategischen Leitlinien» 

(12.2.2018) 

Sehr geehrter Herr Dekan 

Das IVS begrüsst die in Rahmen der räumlichen Hochschulentwicklung geplante Zusammenführung 

und Professionalisierung des Bibliothekswesens. Die grossen Züge der Leitlinien (Respektierung der 

Vielfalt, Professionalisierung, zukunftsgerichtete Erweiterung des Dienstleistungsspektrums, 

Mitbestimmung der Fakultäten, Konzentrierung der Standorte, thematische Clusterbildung) sind 

sinnvoll und nachvollziehbar. Die Bildung von Clustern mit der Perspektive einer 

Bestandsanordnung wie z.B. in der Unitobler in Bern verspricht einen deutlichen Mehrwert in 

Forschung und Lehre. 

 

Die Natur der Vernehmlassungsvorlage («Vorprojekt») impliziert einen geringen 

Konkretisierungsgrad. Für das folgende Hauptprojekt sind aus der Sicht des IVS folgende noch 

unspezifizierte Punkte von Bedeutung: 

• Die Leistungssteuerung auf Fakultätsebene und darunter (S. 27) ist in dem Projekt natur gemäss 

nicht beschrieben. Es besteht hier auf Fakultätsebene politischer und praktischer Handlungsbedarf, 

um die Spezifika der Institute in die fakultäre Strategie zu integrieren, zumal sich hier 

Koordinationsaufwand abzeichnet, für den derzeit u. W. keine Ressourcen vorhanden sind. 

• In der im Hauptprojekt zu konkretisierenden Vertretung der Fakultäten im Bibliotheksboard (S. 25) 

sollte die PhF eine disziplinär ausgeglichene, die Diversität repräsentierende Vertretung anstreben. 

Insbesondere ist dabei die Überprüfung der anteilsmässigen Erwerbungs etats nach den ersten fünf 

Betriebsjahre der UBZH (S. 24) im Auge zu behalten. 

• Da Magazinierungskonzept sollte fachnah erarbeitet werden. Wir begrüssen auch die Möglichkeit, 

Forschungsbestände zu definieren, was dazu beitragen wird, den neuerlichen Aufbau von 

Schattenbibliotheken zu begrenzen. 

• Wir schlagen vor, die Einführung einer dynamisch geführten Lehrbuchsammlung in Betracht zu 

ziehen. 

• Bei den Publikationsdiensten (S. 13f.) sollte an Stelle von lokalen Insellösungen unserer Meinung 

nach eher der Aufbau grösserer (nationaler oder besser sogar internationaler) Archivierungs- und 

Hostingplattformen angestrebt werden. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Prof. Dr. Paul Widmer, Institutsvorsteher 
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6.19 Kunsthistorisches Institut 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  03.12.2018  Per: E-Mail 

 

Stellungnahme des Kunsthistorischen Instituts der UZH zum Vorprojekt „UZH Bibliothek der 

Zukunft“, Vernehmlassungsvorlage vom 30. Juli 2018 

Sehr geehrter Herr Balzer, 

in den Mitteilungen des Dekans vom 6. August 2018 wurden die Vorsteherinnen und Vorsteher der 

Institute gebeten, Ihnen bis zum 10. Oktober 2018 eine Stellungnahme ihrer jeweiligen 

Organisationseinheit zum Vorprojekt „UZH Bibliothek der Zukunft“, wie es in der 

Vernehmlassungsvorlage vom 30. Juli 2018 beschrieben ist, zukommen zu lassen. Wir haben über die 

in dem betreffenden Papier festgehaltenen Informationen an der Kollegiumssitzung und an der 

Institutsversammlung vom 28. 9. 2018 diskutiert und möchten folgende Stellungnahme abgeben: 

 

• Das KHIST begrüsst grundsätzlich die Schaffung einer Universitätsbibliothek UZH. Insbesondere 

im Bereich „Metadatenmanagement von Forschungsdaten“ gibt es u.E. dringenden Bedarf, ebenso 

bzgl. kostenlosem Dokumentenlieferdienst aus den Aussenmagazinen. Die Schaffung von 

Arbeitsplätzen ist für uns nicht ganz so dringend, da unsere jetzige Bibliothek solche in genügendem 

Ausmass zur Verfügung stellt. Grundsätzlich sind wir mit der derzeitigen Bibliothekssituation 

zufrieden – sieht man einmal davon ab, dass unser Mittelbau durch seine Auslagerung an die 

Rämistr. 59 nicht dasselbe Privileg wie der professorale Lehrkörper besitzt, im selben Haus wie die 

Institutsbibliothek untergebracht zu sein. 

• Wir teilen den Unmut aus den Reihen unserer Kolleg*innen über den Prozess der Projektierung. 

Wir hätten uns gewünscht, dass der Anteil an Lehrenden in der Projektgruppe für die Ausarbeitung 

des Vorprojekts höher gewesen wäre; in Hinblick auf die Ausarbeitung des Hauptprojekts sollten 

sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden stärker in den Ausarbeitungsprozess einbezogen 

werden. 

• Insgesamt fällt die Unterrepräsentanz der Geisteswissenschaften in der Projektgruppe auf; die 

Aufstellung auf S. 19 zeigt, dass die „klassischen“ Geisteswissenschaften nicht nur den 

umfänglichsten Bücherbestand besitzen, sondern auch die meisten Beschäftigten beherbergen. Auch 

in Zukunft werden es die Geisteswissenschaften sein, für die das Medium des analogen Buches die 

grösste Rolle spielen wird. Deshalb sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sie relativ zu 

diesen Zahlen am Projektprozess beteiligt sind. 

• Kritisch sehen wir auch die Frage nach der Budgethoheit und der Entscheidungs-befugnis in Bezug 

auf die Buch-Anschaffungen. Die Institute als Nutzer und Abnehmer der Dienstleistungen sollten in 

diesen beiden entscheidenden Bereichen federführend bleiben. 

• Spezifika, die sich auf einzelne Institute beziehen, sollten weitestmöglich berücksichtigt werden; die 

entsprechenden Bedürfnisse könnten durch Gespräche mit den Instituten abgefragt werden 

• Viele Punkte sind in der Vernehmlassungsvorlage in einer Vagheit formuliert, dass es schwierig ist, 

konkret Stellung dazu zu beziehen. Zentral erscheint uns etwa die Frage nach der 

„Aufgabenkoordination zwischen der ZB und der UBZH“, die „erst nach Abschluss des Vorprojekts 

erfolgen“ (S, 5) soll. Tatsächlich erscheinen uns die Zuständigkeitsbereiche der beiden Bibliotheken 

bisher noch nicht wirklich transparent. 

• Der Begriff des „Liaison Librarian“ ist im deutschsprachigen Raum nahezu unbekannt. Eine klare 

Definition, wofür ein „Liaison Librarian“ zuständig ist, variiert selbst im angelsächsischen Raum von 

Bibliothek zu Bibliothek. So wird beispielsweise auch im vorliegenden Projekt nicht klar, ob der/die 
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„Liaison Librarian“ gleichzeitig das Fachreferat betreut. Unseres Erachtens wäre es verständlicher, 

von etablierten Berufsbezeichnungen und schon bestehenden Funktionen (Fachreferent*in) 

auszugehen. 

• Zukünftiger Standort: Das KHIST nimmt zur Kenntnis, dass es inkl. Bibliothek nach Fertigstellung 

des Schanzenberg-Baues an der Schönberggasse anno 2036 an diesen neuen Standort übersiedeln 

wird. Der Bezug neuer – und hoffentlich im Vergleich zur derzeitigen Raumsituation markant 

grosszügigerer – Räumlichkeiten an einem zentralen, universitätsnahen Standort wie dem 

projektierten, vor allem aber eine räumliche Wiedereingliederung unseres Mittelbaus (seit 2017 im 

RAA an der Rämistr. 59 untergebracht) ins Institut, ist durchaus wünschenswert. Auch eine 

Zusammenlegung der Bibliotheksbestände des KHIST mit jenen des Historischen Seminars erscheint 

uns attraktiv, andererseits wird dadurch die Nachbarschaft zur Bibliothek der Klassischen 

Archäologie aufgegeben, was angesichts dessen, dass das KHIST mit der Klassischen Archäologie 

und der Prähistorischen Archäologie einen gemeinsamen Studiengang „Archäologien“ anbietet, 

bedauerlich ist. Insgesamt ist eine Evaluation der zukünftigen räumlichen Situation zum jetzigen 

Zeitpunkt schwierig, da bisher keine Baupläne vorliegen, ergo keine konkreten Vorstellungen zu 

gewinnen sind, wie das KHIST im Schanzenberg-Bau untergebracht sein wird. 

• Dubletten sind nur mit äusserster Vorsicht auszusondern; die Bibliothek des KHIST hat zum Teil 

ganz bewusst Bücher angekauft, die bereits in der ZB vorhanden sind, da es sich um stark 

nachgefragte Bücher handelt, die in der ZB oft ausgeliehen sind. 

• Insgesamt ist eine transparente Kommunikation zu Gewinnen UND Verlusten des Projektes 

(Bauten, Personal, Bücher etc.) sowie zur Finanzierung und den sicher anfallenden Mehrkosten 

dringend notwendig – nur so kann Vertrauen in das Projekt geschaffen werden. 

• Die Studierenden der Kunstgeschichte sprechen sich dezidiert für die Beibehaltung ihrer 

Institutsbibliothek aus, wünschen die räumliche Nähe von Institut und Bibliothek sowie einen 

sofortigen Zugriff auf die Bücher. Als Plus ihrer Institutsbibliothek nennen sie ferner den „Kontakt 

mit anderen Studierenden desselben Fachs“ und „kleine Strukturen/Persönlichkeit/Ambiente“.  

 

6.20 Philosophiestudierende 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  03.12.2018  Per: E-Mail 

 

Haltung der Philosophiestudierenden zum Vorprojekt UZH Bibliothek der Zukunft 

verfasst von Aline Rickli, Lara Schadde und Selim Heers 

 

Der Fachverein Philosophie und weitere Fachvereine haben unter dem Namen AG Bibliotheken im FS 

2018 eine Umfrage an alle Studierenden versendet. In den Antworten der Philosophiestudierenden 

(Philosophie im Hauptfach) sehen wir vom FV Philosophie eine Ablehnung des derzeitigen Entwurfs 

zur UZH Bibliothek der Zukunft. Folgende Punkte führen diese Haltung näher aus: 

 

1. Wir wollen eine eigene Institutsbibliothek. 

 

1.1. Die Bibliothek des Philosophischen Seminars im Hauptgebäude ist der Ort, um den sich der 

Alltag des Philosophiestudiums dreht. Zusammen mit dem daneben liegenden Fachvereinszimmer 

und dem Gang vor unserer Bibliothek ist sie nicht nur der Ort, wo gelernt wird und Arbeiten 

geschrieben werden, sondern auch der Ort, an dem sich Philosophiestudierende kennenlernen, 

spontan treffen und gegenseitig weiterhelfen. Für 71% der an der Umfrage teilnehmenden 

Philosophiestudierenden sind Kontakte in der Institutsbibliothek eher bis sehr wichtig (für 50% sehr 
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wichtig). Unserer Meinung nach ist ein intensiver Austausch unter Studierenden vor allem deshalb 

möglich, weil unsere Bibliothek fachspezifisch und örtlich von den Bibliotheken anderer 

Fachrichtungen getrennt ist. In der Bibliothek der Zukunft wären unsere Studierenden dagegen 

völlig verstreut. Dies würde den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl unter den 

Philosophiestudierenden schwächen und schlimmstenfalls zu einem höheren Frustrationsniveau 

führen, mündend in mehr Studienabbrüchen. 

1.2. Gerade im Philosophiestudium ist ein Treffpunkt wie unsere Institutsbibliothek besonders 

wichtig: Hier können wir uns mit Mitstudierenden austauschen, wenn wir beim Schreiben unserer 

Arbeit nicht weiterkommen, oder komplizierte Texte, die wir gerade lesen, Mitstudierenden geben, 

die uns vielleicht weiterhelfen können. Die dabei entstehenden Diskussionen sind ein zentraler Teil 

des Studiums: Ohne sie wäre das Studium, dass man sonst grösstenteils alleine bestreitet, schwerer 

und sehr viel weniger attraktiv. Laut Umfrage sind für 84% der teilnehmenden 

Philosophiestudierenden facheigene Räume für eben den genannten Austausch wichtig (dabei ist es 

für 53% Prozent sehr wichtig). 

1.3. Für uns Studierende ist es wichtig, philosophische Werke in der unmittelbaren Umgebung 

unserer Lernplätze verfügbar zu haben. 69% der teilnehmenden Philosophiestudierenden geben an, 

für die Themenfindung einer schriftlichen Arbeit ‘meistens’ das Angebot an verfügbaren Büchern in 

der Nähe des Arbeitsplatzes zu nutzen. Das können sie viel einfacher, wenn die Räumlichkeiten 

fachspezifisch aufgeteilt sind, Arbeitsplätze zwischen den Regalen sind und die Bücher einer 

Fachrichtung nebeneinander zu stehen kommen. Im Gegensatz zu anderen Disziplinen lebt die 

Philosophie nicht von Nachschlagewerken. Es gibt wenige bis keine philosophische Positionen, die, 

ähnlich einer Formelsammlung, zu einem Grundstock an Wissen gehören würden. Eine breite 

Auswahl verschiedener Texte muss deshalb schnell zur Hand sein, um darin nach interessanten 

neuen Verknüpfungspunkten zu einer Arbeit suchen zu können. 

1.4. Gerade am Anfang einer Arbeit ist das Stöbern in unterschiedlichen Werken, der Blick nach 

links und rechts auf dem Regal, ein wichtiger Schritt, um das passende Thema und die 

interessantesten Texte dazu zu finden. Wir Studierenden der Philosophie wollen eine Bibliothek, in 

der man unmittelbaren Zugang zu Büchern hat. Die Bibliothek des philosophischen Seminars ist auf 

unsere individuelle Nutzung abgestimmt: die Präsenzbestände und der Semesterapparat sichern 

die sofortige Verfügbarkeit der wichtigsten Bücher, während die breite Auswahl an verschiedenen 

Denkströmungen im Freihandbestand originelles Denken und Schreiben ermöglichen. 

1.5. Nicht zuletzt ist uns Philosophiestudierenden die Autonomie unseres Instituts und unserer 

Institutsbibliothek besonders wichtig. Wir wollen, dass Leute über unsere Bücher entscheiden, die 

mit den Eigenheiten unseres Studiums und der fachspezifischen Materie vertraut sind und dass 

unser Institut selbst neue Bücher anschaffen kann. Nur so ist gewährleistet, dass die Anschaffungen 

tatsächlich relevant für uns Studierende sind. Die fachspezifische Expertise der Bibliothekar*innen 

ist wichtig. Unsere Bibliothekar*innen helfen uns nicht nur, ein spezifisches Buch zu finden, 

sondern können auch hilfreiche Vorschläge machen. Für 63% ist die Fachkompetenz des 

Bibliothekspersonals für die Recherche eher bis sehr wichtig. 

 

2. Bücher gehören in die Bibliothek. 

2.1. Es ist von zentraler Bedeutung für unsere Arbeitsweise, dass sämtliche vorhandenen Bücher zu 

einem Themenkomplex gleichzeitig zugänglich sind, damit wir uns eine Übersicht verschaffen und 

Vergleiche zwischen Werken ziehen können. Die Zentralisierung von Beständen und ein damit 

einhergehender Bestell- und Ausleihzwang würde dazu führen, dass wir weniger mit verschiedener 

Forschungsliteratur zu einem Thema arbeiten könnten und dass diese nicht mehr für mehrere 

Personen auf einmal verfügbar wäre. Ganze 98% der teilnehmenden Philosophiestudierenden 
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finden sofortige Verfügbarkeit von Medien eher bis sehr wichtig (dabei sehr wichtig mit 75%). 

Ausserdem finden 95% der Teilnehmenden Dubletten wünschenswert (63% erachten sie sogar als 

notwendig). 

2.2. Das Schreiben einer philosophischen Arbeit funktioniert nicht analog zu einer klar umgrenzten 

Aufgabe, auch nicht analog zum Lösen einer mathematischen Gleichung. Nicht nur können 

unzählige unterschiedliche Fragen zum selben Thema gestellt werden, diese wiederum können 

auch selbst auf unzählige unterschiedliche Weisen beantwortet werden. Dies sollte im verfügbaren 

Freihandbestand reflektiert sein. Dass Philosophiestudierende ihre Bücher in der Bibliothek wollen, 

sieht man auch daran, dass sie in der Umfrage im Durchschnitt die Freihandbestände in den 

Institutsbibliotheken als zweitwichtigstes Angebot einer Bibliothek (nach den Lernplätzen) 

angegeben haben.  

2.3. Das Schreiben einer Arbeit erfordert maximale Konzentration, und um diese aufbringen zu 

können, braucht es einen angenehmen, ruhigen und geschützten Arbeitsplatz: diesen finden wir 

momentan in der Bibliothek des philosophischen Seminars. In ZB-Verhältnissen würden wir sie 

nicht finden. In den Kommentaren der Umfrage zeigen sich einige Studierende besonders besorgt 

um ihre guten Arbeitsplätze in der Bibliothek des philosophischen Seminars, wo sie in Ruhe und 

umgeben von Büchern schreiben können. Sie geben in der Umfrage das Angebot von Lernplätzen 

als das wichtigste Angebot der Bibliothek an. 

 

3. Die Studierenden der Universität Zürich haben unterschiedliche Bedürfnisse. 

 

3.1. Die heutige Vielfalt an Beständen ist essentiell für eine hohe Qualität studentischer Arbeiten. 

Diese Qualität leidet, wenn grundlegende Umstrukturierungen der Institutsbibliotheken 

vorgenommen werden, ohne diese auf die Institute anzupassen und mit ihnen gemeinsam zu 

erarbeiten. Aus den Kommentaren der Studierenden in der Umfrage geht hervor, dass viele 

befürchten, ihre fachspezifischen oder Minderheitenbedürfnisse würden kein Gehör finden im 

neuen Projekt. Wir Studierenden wünschen uns nicht nur, dass unsere unterschiedlichen 

Bedürfnisse angehört und berücksichtigt werden, sondern wollen auch ein Mitspracherecht, also 

adäquaten Einsitz in die entscheidenden Gremien für Studierende unserer Fakultät, um die 

Beachtung unserer Interessen zu gewährleisten. Folgendem Satz stimmen 97% der teilnehmenden 

Philosophiestudierenden eher bis vollständig zu (77% davon vollständig): «Die Studierenden 

unterschiedlicher Fachrichtungen sollten ihre diversen Bedürfnisse und Meinungen zum Projekt 

beitragen können.» 

 

4. Die Philosophiestudierenden lehnen eine Zentralisierung ab. 

 

4.1. Die Umfrage ergibt, dass es 76% der teilnehmenden Philosophiestudierenden eher bis sehr 

schlecht fänden, wenn kleinere Bibliotheken auf wenige Standorte zentralisiert würden. Daraus 

folgt allerdings nicht eine Ablehnung der Digitalisierung allgemein. Während wir es durchaus 

begrüssen, wenn Bücher auch digital zur Verfügung stehen, lehnen wir es ab, dass die 

Digitalisierung auf Kosten unserer Bücher und der Qualität unseres Studiums durchgesetzt wird. 

Eine Zentralisierung der philosophischen Bestände würde die Qualität des Studiums wie auch der 

Forschung stark beeinträchtigen. 

 

Fazit: Die Studierenden lehnen die Ausgestaltung des derzeitigen Projekts UZH Bibliothek der 

Zukunft ab. Aus der Ablehnung der Studierenden gegen das aktuelle Projekt der UBZH folgt keine 

Ablehnung jeglicher Veränderungen der Institutsbibliothek oder neuer Gebäude – oder auch einer 
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Zusammenlegung der theoretischen und praktischen Philosophie. Wir sind keineswegs gegen 

Veränderungen, sondern wollen, dass allfällige Veränderungen in Zusammenarbeit mit und unter 

Berücksichtigung der konkreten Wünsche des Philosophischen Seminars (inkl. seiner Studierenden) 

erarbeitet werden. Veränderungen sollen Verbesserungen des Status Quo bedeuten, keine 

Verschlechterungen. Sie sollen auf fachspezifische Bedürfnisse ausgerichtet werden und 

dementsprechend relevant sein. 

 

6.21 Psychologisches Institut – Direktion 

Am 7. September 2018 wurden die Mitglieder der Institutsversammlung sowie die Bibliothekarinnen 

des PSYCH eingeladen, bis 29. September 2018 Kommentare, Anmerkungen, Fragen in Bezug auf die 

o. g. Vernehmlassungsvorlage zur formulieren. Allen Mitgliedern der Institutsversammlung wurden 

zu diesem Zweck sämtliche Unterlagen, die die UL im Rahmen der Vernehmlassung zur Verfügung 

gestellt hatte, zugänglich gemacht. Das vorliegende Dokument fasst die bis zum o. g. Stichtag 

eingegangenen Kommentare zusammen – zunächst gesondert für den Mittelbau des Psychologischen 

Instituts, danach für das übrige Institut. 

 

Stellungnahme des Mittelbaus des PSYCH 

Im Kontext der geplanten Rationalisierung und Zentralisierung des Bibliothekswesen ist die 

Aufrechterhaltung zentraler, fachspezifischer Dienstleistungen der Bibliothek für die Forschung, 

Nachwuchsförderung und Lehre am Psychologischen Institut nicht ausreichend berücksichtigt. Aus 

Sicht des Mittelbaus gehören hierzu: 

 

 Die Beschaffung von Fachliteratur direkt vor Ort 

 Die wichtige (fachspezifische) Expertise durch die Mitarbeitenden der Bibliotheken bei der 

Beschaffung und Anschaffung von Fachliteratur, gerade bei schwer zu erhaltender Literatur (wie 

z.B. nicht online publizierte Dissertation oder vergriffene Quellen und Fernleihe) 

 Die Bereitstellung von Arbeitsplätzen (für Studierende und Mittelbauangehörige) in direkter 

Nähe zu den Instituten 

 

Stellungnahme der Bibliotheksleitung sowie Angehörigen des Psychologischen Instituts 

Generell steht das PSYCH der geplanten Zentralisierung in manchen Bereichen des Bibliothekswesen 

positiv gegenüber, da nur dadurch sich erweiterte und flexiblere Dienstleistungen für Forschende, 

Lehre und Studierende der UZH sowie eine professionellere Personalentwicklung der 

Bibliotheksmitarbeitenden realisieren lassen werden. Ebenso scheint uns, dass es für die Psychologie 

nicht zu der befürchteten Entkopplung der Forschungsbibliothek von der Forschungsinstitution 

kommen wird. Gleichwohl wirft die Vernehmlassungsvorlage eine Reihe von Fragen auf, die für den 

weiteren Verlauf des Bibliotheksprojekts kritisch zu bewerten sind. 

 

Allgemeines 

Bei vielen zentralen Sachverhalten wird auf das Hauptprojekt verwiesen, so dass eine umfassende 

Beurteilung des Bibliotheksprojekts derzeit nicht möglich ist. Als besonders gravierend sind in 

diesem Zusammenhang beispielhaft die fehlenden Angaben zur geplanten Leistungsvereinbarung 

mit der ZB, die gerade für die Psychologie äusserst relevant sein dürfte, zu nennen. Um so wichtiger 

erscheint es zu gewährleisten, dass am Hauptprojekt die Institute/Seminare und deren 

BibliothekarInnen beteiligt sind und die fach- bzw. nutzerspezifischen Belange vertreten können. 
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Projektaufbau 

 S.6 lässt offen, welche Prozesse bereits in dem Zeitraum 2020-2026 umgesetzt werden. In 

welchem Zeitraum bewegen sich ggf. Zwischenlösungen? 

 

Dienstleistungen 

 S. 12 Falls es zu einer zentralen Erwerbung von Printmedien kommen sollte, ist die Gefahr der 

Verlangsamung gegeben. Die schnelle Beschaffung ist eine grosse Stärke der Instituts- bzw. 

Seminarbibliotheken. 

 Liaison Librarians: Sie haben z.T. dieselben Aufgaben wie FachreferentInnen. Warum soll es 

einen zweiten zur ZB geben? Könnte diese/r einen Teil der Aufgaben übernehmen bspw. 

Verschlagwortung? Gäbe es einen Liaison Librarian für die Psychologie, dann wären die 

Stellenprozente sehr klein. Oder ist an einen LL für das Cluster Sozialwissenschaften gedacht? 

Dann stellt sich die Frage nach der Kompetenz (z. B. ist fraglich, ob ein Ethnologe psychologische 

Themen beurteilen kann). 

 Welche Aufgaben übernehmen die jetzige Leitung bzw. Angestellten der Bibliotheken? 

 Bibliothekstypen: Die Speicherbibliothek fehlt in den Ausführungen. 

 Die Plattform SLSP wird in der Vernehmlassungsvorlage nicht erwähnt. Dies ist um so 

verwunderlicher, da noch nicht absehbar ist, welche Dienstleistungen die neue Plattform für die 

UBZH anbieten und übernehmen wird. 

 Die Ausführungen zu zukünftigen innovativen Dienstleistungen der UZHB wie z. B. Data 

Mining oder Forschungsdatenmanagement scheinen aus Sicht des Psychologischen Instituts 

besser in einem Forschungsdatenzentrum mit ausgewiesenen Experten (Data Scientist) und nicht 

in der Bibliothek verankert. Ein Engagement in diesem Bereich erscheint eine anders gelagerte 

Expertise bei den beteiligten Mitarbeitenden zu verlangen, darüber hinaus erscheint der 

Personalaufwand für diese Dienstleistung für die ganze UZH enorm hoch zu sein. 

 

Organisation 

 Bibliotheksboard: In der Vernehmlassungsvorlage bleibt einer der zentralsten Punkte (die 

Zusammensetzung des sog. Bibliotheksboards) völlig offen: Wer wird Mitglied des 

Bibliotheksboards? Sind für alle Fakultäten gleich viele Vertreter vorgesehen? Sind Fach- oder 

zumindest Fächergruppenvertreter vorgesehen, was angesichts der Vielfalt der Philosophischen 

Fakultät dringend geboten erscheint? Wie wird das Bibliotheksboard  „berufen“? Welche 

Aufgaben und Kompetenzen hat es? Werden darin auch Ständevertretung Einsitz haben? 

 S. 26 garantiert die bisherigen Erwerbungsetats für die ersten fünf Betriebsjahre der UBZH: ab 

Gründung der UBZH oder nach Beendigung des Hauptprojekts? 

 Woher kommen die Mittel für die jährliche Teuerung von Zeitschriften und Datenbanken sowie 

für die Einführung und den Ausbau von Dienstleistungen wie Publikationsfond oder Kurier? 

 Ab wann wird die neue Organisationsform eingeführt? 

 Es gibt keine Aussagen zur Personalentwicklung der 142 BibliothekarInnen im Rahmen der 

neuen Organisation UBZH. 

 

Standorte 

 Eine sinnvolle Verdichtung der Standorte ist wünschenswert, ohne dabei jedoch einen 

Qualitätsverlust bei den bibliothekarischen Dienstleistungen zu erzeugen bspw. weniger 

Arbeitsplätze für Studierende zur Verfügung zu stellen. 

 Höchste Zugänglichkeit (bspw. Durch ein „offenes Archiv“) muss angestrebt werden. Dabei ist 

nicht allein an die Beschaffung aus der Speicherbibliothek innerhalb von 24 Stunden zu denken, 
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sondern dass Studierende und Lehrende vor Ort Zugang zu Büchern haben werden, in die 

„hineinzulesen“ ausgesprochen wichtig erscheint. 

 Einhergehend mit der Verdichtung der Standorte ist die Bereinigung der Bestände sehr sinnvoll. 

Dem muss ein geeignetes Konzept zugrunde liegen z. B. im Hinblick darauf, wann Dubletten 

sinnvoll sind. 

 Was passiert mit den frei werdenden Flächen (bspw. Bei der Zwischenlösung IKMZ-Bibliothek 

zieht in die BIN). Könnten hier allenfalls Arbeitsplätze für Studierende eingerichtet werden? 

 Kommen die eingesparten Mittel (Mieten oder dass keine zusätzlichen Büros angemietet werden 

müssen) den Bibliotheken zugute? 

 Was passiert mit den Bibliotheks-Mitarbeitenden vor Ort, deren Standorte zusammengelegt 

werden? 

 Ab wann kann man mit Ergebnissen der Machbarkeitsstudien und ggf. deren Umsetzung 

rechnen? 

 Sind 500 m Distanz zum Buch vertretbar? 

 

Aufwandschätzung 

Die Kosten für Bestandesintegration (bereits katalogisierter Bücher/Zeitschriften) von 3.50 CHF pro 

Buch7Zeitschriftenband werden als sehr niedrig empfunden und sollte in den Machbarkeitsstudien 

geprüft werden. Ebenso die Archivierungskosten für ausgelagerte Bestände in der Speicherbibliothek 

von 1.20 CHF pro Band und Jahr. Angesicht der Zusammenlegung von Bibliotheken wird der Anteil 

auszulagernder Bücher deutlich zunehmen. 

 

 

6.22 Romanisches Seminar 

Sehr geehrter Herr Prorektor 

Das Romanische Seminar hat die gemeinsame Stellungnahme von verschiedenen Instituten und 

Seminaren der Philosophischen Fakultät mitunterzeichnet, möchte hiermit aber noch auf einen 

besonderen Punkt hinweisen: 

 

Bezüglich der Planung Standort Zentrum (S. 38-39) ist die Situation der Abteilung AVL (Allgemeine 

und Vergleichende Literaturwissenschaft) gesondert zu beachten. Die Bibliothek der Abteilung AVL 

befindet sich momentan an der Plattenstrasse 43, also räumlich getrennt von der Seminarbibliothek 

des Romanischen Seminar, aber ihr organisatorisch zugeordnet. Sollten künftig alle oder die meisten 

neuphilologischen Bibliotheken und ihre Institute in einem neuen Gebäude (Forum UZH) 

untergebracht werden, ist es wichtig, dass die AVL-Bibliothek (wie auch die Abteilung AVL 

insgesamt) ebenfalls in dieses neue Gebäude umziehen kann. Die interphilologische Ausrichtung der 

AVLBibliothek lässt es sinnvoll erscheinen, sie in einem Verbund mit anderen philologischen 

Bibliotheken zu sehen. Bereits jetzt besteht eine enge Kooperation der AVL-Bibliothek mit der 

Bibliothek des Slavischen Seminars sowie mit derjenigen des Instituts für Vergleichende 

Sprachwissenschaft («Plattenbibliotheken»). Zu den sachlichen Gründen für ein solches Ensemble 

kommt ein logistischer Grund: Verbleibt das Romanische Seminar an der Zürichbergstrasse 8, wie 

dies momentan geplant ist, wird es nicht möglich sein, die davon räumlich getrennte AVL-Bibliothek 

(sowie auch die Räumlichkeiten der AVL insgesamt) im Gebäude an der Zürichbergstrasse 

unterzubringen. 

 

Mit bestem Dank für die Kenntnisahme und freundlichen Grüssen 
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Universität Zürich - Romanisches Seminar 

 

 

6.23 Slavisches Seminar 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  03.12.2018  Per: E-Mail 

 

Die Seminarleitung des Slavischen Seminars steht dem Vorprojekt UZH Bibliothek der Zukunft 

grundsätzlich positiv gegenüber. Die sich laufend weiterentwickelnden Arten des Umgangs mit 

Literatur, der Beschaffung, Rezeption und Publikation von Information und die damit 

einhergehenden Änderungen der Nutzungsgewohnheiten sowie die zunehmende Vernetzung von 

Forschern unterschiedlicher Disziplinen machen es dringend nötig, ein zukunftsgerichtetes integrales 

Konzept dessen zu entwickeln, was eine Bibliothek leisten soll und wie sie dazu – in ihrer räumlichen, 

strukturellen und inhaltlichen Ausgestaltung – befähigt werden kann. 

 

Zum gegenwärtigen Stand des Vorprojekts sind einige Punkte noch recht vage gelassen. Abhängig 

von deren konkreter Umsetzung können sich später signifikante Unterschiede für die interne 

Struktur sowie die Zusammenarbeit mit den Fächern und deren Bedürfnissen ergeben. Das betrifft 

u.a. die Organisation der Arbeitsabläufe, wie Bestellung und Katalogisierung (zentral oder weiterhin 

in den Fachabteilungen? Letzteres wäre für Fachbereiche wichtig, die auch Publikationen in weniger 

geläufigen Sprachen und Schriften beinhalten), die Zusammensetzung des Bibliothekboards sowie 

das Stellenprofil des ‘Liasion Librarian’, insbesondere dessen Einbindung in den Fachbereich (zu den 

letzten beiden Punkten schliessen wir uns dem Tenor im Résumé zum World Café an). 

 

Vor diesem Hintergrund würden wir grossen Wert auf die Möglichkeit zur aktiven Mitwirkung an 

der Ausgestaltung dieser und weitere relevanter Punkte für die ganz konkreten nutzerrelevanten 

Aspekte der künftigen Bibliothek legen. Hierfür hoffen wir, dass die Kommunikationsstrategie und 

der Informationsfluss zu den Betroffenen künftig etwas aktiver gestaltet werden kann. 

Barbara Sonnenhauser 

(Seminarleitung) 

 

6.24 Soziologisches Seminar 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  03.12.2018  Per: E-Mail 

 

Sehr geehrter Herr Prorektor Schwarzenegger 

Zunächst möchten wir uns für die Durchführung einer sehr breiten Vernehmlassung bedanken, bei 

der auch den einzelnen Instituten die Gelegenheit geboten wird, eine Stellungnahme zum Vorprojekt 

UZH Bibliothek der Zukunft einzureichen. 

 

Das Soziologische Institut, das in der Durchführung von Befragungen langjährige Erfahrungen 

aufweist (sind ja Umfragemethoden Ausbildungsbestandteil unserer Studienprogramme), führte im 

Frühjahrssemester 2018 eine eigene Umfrage unter den potentiellen Nutzerinnen und Nutzern der 

Soziologischen Bibliothek durch. Diese enthielt zum Teil die gleichen oder an die Soziologische 

Bibliothek angepasste Fragen wie die Online-Umfrage unter allen UZH-Angehörigen, die im Rahmen 

der Vorbereitung des Projekts UZH Bibliothek der Zukunft vorgenommen wurde. Der Fragebogen 
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wurde an 615 Personen verschickt, geantwortet haben 186 Personen (vollständig ausgefüllt 124). Das 

heisst, es wurde eine Antwortquote von 30% erreicht, was sehr gut ist. 

 

Bei der Nutzung der Soziologischen Bibliothek stellte sich klar heraus, dass diese in erster Linie als 

Arbeitsort (zum Lernen, zum Schreiben von Arbeiten und zum Erledigen von Hausaufgaben) und 

erst in zweiter Linie zur Literaturbeschaffung genutzt wird. Fast drei Viertel der Befragten geben an, 

dass sie Zeitschriften lieber in elektronischer Form lesen, wenn sowohl eine elektronische als auch 

eine Papierversion verfügbar sind. Bücher hingegen lesen fast drei Viertel der Befragten bevorzugt in 

Papierform. Dies entspricht in grossen Teilen den Ergebnissen des Vorprojektes «Bibliothek der 

Zukunft». Ein Ausbau des digitalen Angebots und die Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen ist aus 

Sicht der SUZ-Angehörigen somit zu begrüssen. Ein Abbau des Angebots an gedruckten Büchern 

wäre jedoch nicht willkommen. 

 

In unserer Befragung wurden auch Fragen zur geplanten Bibliotheksreorganisation aufgenommen: 

95% der Befragten wünschen sich eine Bibliothek in der Nähe des Instituts bzw. eine Bibliothek mit 

fachspezifischer Ausrichtung (die Beurteilungen „sehr wichtig“ und „wichtig“ wurden hier 

zusammengefasst). Allerdings wünschen sich auch 80% eine zentrale Verfügbarkeit von Medien und 

Dienstleistungen an einem Ort. Die Umstrukturierung der Bibliotheken kann somit in bestimmten 

Bereichen einen Mehrwert schaffen. Damit dieser jedoch nicht von den negativen Folgen überschattet 

wird, müssen die Bedenken bezüglich fachspezifischer Ausrichtung und räumlicher Nähe zwingend 

berücksichtigt werden. 

 

Fachspezifische Ausrichtung 

Einer zentral organisierten UBZH spricht somit nichts entgegen, wenn „Liaison Librarians“ dafür 

sorgen, dass der heute, fachspezifische Bibliotheksbestand im gleichen Umfang bewirtschaftet und 

(zeitnah) bereitgestellt werden kann sowie die Auswahlentscheidung durch die Disziplin garantiert 

ist. 

 

Für unsere sehr gut ausgebildeten und kompetenten Bibliothekarinnen und Bibliothekare wünschen 

wir uns zudem Zukunftsperspektiven mit interessanten, vielfältigen Stellenprofilen. Wir sehen es in 

der Verantwortung der UZH, dafür zu sorgen, und personelle Veränderungen auch bei der 

Umsetzung von Standortoptionen sowie Zwischenlösungen frühzeitig mit den Betroffenen zu 

diskutieren. 

 

Standortentwicklung – Räumliche Nähe 

Als Zwischenlösung wird in den Vernehmlassungsunterlagen vorgeschlagen, die Bibliothek des 

Soziologischen Instituts mit weiteren Bibliotheken am Standort der Bibliothek PSYCH an der 

Binzmühlestrasse zusammenzuführen. Grundsätzlich sehen wir die geforderte räumliche Nähe zum 

Institut am vorgeschlagenen Standort Binzmühle als noch gegeben. 

Viel mehr Sorge bereitet uns aber, wenn durch den Wegzug der Soziologischen Bibliothek 

gleichzeitig an der Andreasstrasse Arbeitsplätze für Studierende verloren gingen, was u.E. nicht der 

Fall sein darf. Wir stellen u.a. an öffentlichen Arbeitsplätzen Computer mit spezifischen 

Statistikprogrammen zur Verfügung, die von Studierenden ansonsten gekauft werden müssten. Die 

Andreasstrasse ist heute ein Standort mit zahlreichen, bereits in verschiedenen universitären 

Evaluationen zur Sprache gebrachten Mängeln. Dazu zählen das Fehlen von 

Studierendenaufenthalts- und Begegnungsräumen, damit einhergehend der Mangel an 

studentischem Leben im Gebäude aber auch die fehlende Anzahl an Arbeitsplätzen. Bei der 
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Umsetzung der Zwischenlösung müsste also mindestens für den Erhalt der Arbeitsplätze an der 

Andreasstrasse gesorgt und auch die Begegnungsmöglichkeiten für Studierende, Lehrende und 

Forschende berücksichtigt werden. 

 

Freundliche Grüsse 

Universität Zürich - Soziologisches Institut 

Prof. Dr. Jörg Rössel 

Institutsdirektor 

 

6.25 Bibliotheken der Kultur- und historischen Wissenschaften: Roundtable 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  04.12.2018  Per: E-Mail 

 

Erarbeitet am Round Table vom 13.9.2018; zusammengestellt von Barbara Höhn, Hist. Seminar; ergänzt von 

Daniela Casanova und Philipp Brunner, Seminar für Filmwissenschaft 

 

Die Zentralisierung gewisser Dienstleistungen an der UBZH für die ganze UZH (Verwaltung der E-

Medien, OA, Forschungsdatenmanagement etc.) befürworten wir. 

 

Das heisst jedoch nicht, dass alle die UBZH in der vorgeschlagenen Form begrüssen. 

Nachfolgende Punkte jedoch sind ein gemeinsames Anliegen und wir hoffen, dass diese bei der 

allfälligen Ausgestaltung der UBZH berücksichtigt werden. 

 

Mediendienste: 

- Erwerbung: Auswahl muss im Fachbereich erfolgen 

- Erwerbungs-Workflow soll dem Fach angepasst werden können (z.B. für Beschaffung von Grauer 

oder anderer spezieller Literatur sind evtl. persönliche Kontakte oder spezielle Sprachkenntnisse 

wichtig)  

 

Nutzendendienste: 

- vor Ort soll auch bibliothekarisches Fachpersonal arbeiten, nicht nur «studentische Hilfskräfte» (für 

qualifizierte Beratung, nicht nur als «erste Anlaufstelle», wie in der Vernehmlassungsvorlage 

formuliert) 

 

Liaison Librarian: 

- Stellenprofil je nach Fach anpassen (je nach Institut ist unterschiedlich intensive Zusammenarbeit 

nötig) 

- soll je nach Institutsgrösse mehrheitlich am Institut sein, Arbeitsplatz soll am Institut vorhanden 

sein  bessere Kommunikation, Vernetzung und Integration im Fach 

- braucht klare Kompetenzen 

- Institut soll bei der Stellenbesetzung des Liaison Librarian mitentscheiden können 

 

Forschungsbibliotheken: Es muss geregelt werden, dass in den Forschungsbibliotheken nicht 

allgemein wichtige Bestände gehortet und dadurch einem benutzerfreundlichen Gebrauch entzogen 

werden. 

 

Organisation UBZH 
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- im Bibliotheksboard pro Fach-Cluster (mindestens) 1 Vertreter (mit Stellvertreterregelung) - 

Bedingungen für Abstimmungen gut überlegen (z.B. Vetorecht und Minderheiten Anträge 

ermöglichen) 

- Informationsfluss top - down muss institutionalisiert sein und transparent 

(«Vertraulichkeitsklauseln» behindern Akzeptanz sowie echte Vertretung) 

 

Finanzen: 

- das Projekt ist laut Vernehmlassung kein Sparprojekt. Wenn aber neue Dienstleistungen und 

Strukturen aus dem jetzigen Gesamtbudget finanziert werden sollen, ist es faktisch eine massive 

Kürzung, da allfällige Synergieersparnisse erst mittelfristig zum Tragen kommen und kaum in der 

gewünschten Höhe ausfallen werden. Woher kommen in der Anschubphase die finanziellen Mittel 

für die neuen Services (Data Service Center, OA-Verlag der UZH etc.), da in den traditionellen 

Bibliotheksbereichen noch «der alte Betrieb» funktionieren muss und darüber hinaus für die 

Vorbereitungsarbeiten zusätzliche Ressourcen gebraucht werden (z.B. haben noch nicht alle 

Bibliotheken RFID)? 

- gleichzeitig mit Umsetzung der UBZH erfolgt die Einführung von SLSP: genügend Ressourcen 

(Personal) bereitstellen 

 

Anzahl Arbeitsplätze für Studierende: 

- wir fordern: es braucht für 33 % der immatrikulierten Studierenden Arbeitsplätze, nicht nur für 20%. 

Ausserdem weisen wir darauf hin, dass die Berechnungen auf zu tiefen IST-Zahlen beruhen und 

auch steigende Studierendenzahlen nicht miteinbeziehen. 

 

Begründung: laut Vernehmlassungsvorlage, Tabelle S. 18, 4.1, Ausgangslage, gab es 2016 innerhalb 

der Bibliotheken 3'180 Nutzer-Arbeitsplätze. In dieser Tabelle nicht mitgezählt werden allerdings z.B. 

die Arbeitsplätze ausserhalb der Bibliotheken in Oerlikon. In der Affolternstrasse 56 machen diese 

140 Arbeitsplätze aus (E 024, E 028 und die stark genutzten Tische der Olivenhalle) und an der 

Binzmühle 14 weitere 117 Arbeitsplätze in zwei Räumen. Das ergibt 257 Arbeitsplätze, die nicht 

mitgezählt wurden, so dass die Ausgangszahl 3437 ergibt. Das heisst, dass auf S. 43 das in Prämisse 4 

genannte Minimalziel von 3'340 keine Erhöhung darstellt, sondern 97 Arbeitsplätze verloren gingen. 

 

Zusammenarbeit mit der ZB: 

Wichtig sind: 

- verbindliche Leistungsvereinbarungen UBZH – ZB 

- Kommunikation auf Augenhöhe 

 

Grundsätzlich wichtig: 

- «Übertritt» des Personals von Institut an UBZH muss transparent kommuniziert und vollzogen 

werden 

- Personal muss Möglichkeit haben, sich die neu geforderten Fähigkeiten und das Fachwissen in 

Weiterbildungen anzueignen  frühzeitige Planung des Weiterbildungsangebots 

- im Projekt muss Wert darauf gelegt werden, dass die Effektivität nicht der Effizienz geopfert wird 

(laut Vernehmlassungsvorlage, S. 28, 4.4.3, Aufbauorganisation): keine exzellenten Dienstleistungen 

ohne Effektivität! 

- klare Kommunikation im weiteren Verlauf des (Vor-) Projekts: nichts beschönigen oder verschleiern, 

sondern dem, was mit der neuen Organisationsform UBZH verloren geht, den Gewinn/Mehrwert in 

der Zukunft gegenüberstellen 
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Umfrage zum Vorprojekt der UBZH (4.10.2018) 

Antworten des Round Table der Historischen und Kulturwissenschaften; zusammengestellt von B. 

Höhn 

Insgesamt haben 9 TeilnehmerInnen geantwortet. 

 

Anleitung: Kreuz in Spalte 1: total falscher Weg, Kreuz in Spalte 10: absolut richtiger Weg 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Was ist eure Haltung 

gegenüber dem Projekt? 
2 1 1 1 3     1 

Würdet ihr eine 

Fakultätsbibliothek 

vorziehen?* (bitte unten 

kommentieren) 

2  1 2 2  1 1   

Sollen die Institute die 

Budgethoheit haben? 
1     1 1  1 5 

Soll die Fakultät die 

Budgethoheit haben? 
7     1  1   

Soll das Bibliotheksboard 

die Budgethoheit haben? 
7   1    1   

Soll das Personal in den 

Instituten angestellt sein? 
1    1  1  1 5 

Soll das Personal in der 

Bibliothek angestellt sein? 

(egal ob UBZH oder 

Fakultätsbibliothek)? 

5  1    1   2 

*Vorteile einer Fakultätsbibliothek: 

*Nachteile einer Fakultätsbibliothek: 

 

Kommentare des Round Table der Historischen und Kulturwissenschaften zur Umfrage 

(4.10.2018) 

Kommentar 1 

*Vorteile einer Fakultätsbibliothek: Die Idee von Fakultätsbibliotheken als Alternative zum 

unseligen UZH-Bibliothek der Zukunft-Projekt? 

Es ist die Frage, welche Rolle eine Fak.-Biblio spielen soll. Solange wir inhaltlich kaum mehr 

als Andeutungen haben, lassen sich Vorteile/Nachteile nicht benennen. Da muss zuerst 

mehr inhaltliche Konkretheit definiert werden. Wer ist z.B. „das Bibliotheksboard“? 

Grundsätzlich sind wir skeptisch gegen die Schaffung von jeglichen zentralisierten 

Institutionen! 

 

Kommentar 2 

*Vorteile/Nachteile einer Fakultätsbibliothek: Philosophische Fakultät als Gigafakultät ist 

viel zu heterogen für nur EINE Bibliothek. Hingegen wenn eine räumliche 

Zusammenziehung auf dem Schanzenberg zustande kommt, kann man auch teilweise an 

einen Zusammenzug in Form von Bereichsbibliotheken denken. 
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Kommentar 3 

*Nachteile einer Fakultätsbibliothek: Eine Fakultätsbibliothek löst m.E. das Problem nicht, 

dass zahlreiche Querschnittsdienstleistungen fakultätsübergreifend für alle angeboten 

werden müssen, und dass die Universitätsbibliothek als EINE starke Partnerin in 

zahlreichen nationalen und internationalen Gremien und Kooperationen vertreten sein soll. 

Eine Fakultätsbibliothek ist eine halbherzige, mutlose Kompromisslösung 

 

Kommentar 4 

*Vorteile einer Fakultätsbibliothek: Grosse Nähe zu Lehrstuhl/Dozierenden und 

Studierenden. Anschaffungsvorschläge/-wünsche, aber auch Probleme beim Auffinden von 

Forschungsliteratur oder bei der Suche in entsprechenden Datenbanken etc. können direkt 

angegangen, bzw. entsprechende Hilfestellungen angeboten werden. Kurze (Entscheidungs-

)Wege; Redundanzen können innerhalb der verwandten Disziplinen besprochen/bereinigt 

werden. 

 

*Nachteile einer Fakultätsbibliothek: Koordination/Absprachen (z. Bsp. bei Anschaffungen) 

mit „Nachbardisziplinen“ anderen Bibliotheken muss aktiv betrieben werden, d. h. 

Zusammenarbeit/Dialog gesucht werden. Bei Beschaffung von e-Medien zu wenig Gewicht 

gegenüber Verlagen etc. 

 

X* > Verständnisfrage: Was umfasst die Budgethoheit genau? Betrifft es va. die 

Anschaffungsbudgets? Um eine Bewertung abgeben zu können, ist auch folgende Frage 

wichtig: Wie ist z. Bsp. die Vertretung der einzelnen Fachrichtungen im Bibliotheksboard 

geregelt, d. h. wie viel Gewicht haben diese? Wie sind die Entscheidungswege? 

 

Kommentar 5 

*Vorteile einer Fakultätsbibliothek: nicht ersichtlich: bringt die Nachteile der UBZH mit 

unter Verlust der Vorteile der Institutsbibliotheken 

*Nachteile einer Fakultätsbibliothek: Die Idee einer Fakultätsbibliothek wirft grundsätzlich 

die gleichen Probleme auf wie eine zentrale UBZH. Die Fächerkulturen und Bedürfnisse an 

den Instituten sind so unterschiedlich, dass sie am besten niederschwellig vor Ort bedient 

werden, wo der Austausch Bibliothek zu Lehre/Forschung informell ohne grossen 

Organisationsaufwand funktioniert: schlank, effizient, effektiv. 

 

Die organisatorische Einbindung des Bibliothekspersonals in die Institute ist eine 

wertvolle Ressource, die ohne Verlust an Service-Qualität nicht ersetzt werden kann. 

Stellenprofile mit paralleler Tätigkeit in Bibliothek sowie Lehre/Forschung bringen praktisch 

kostenlos Zusatzqualifikationen in die Bibliothek, die ansonsten selbst mit viel Aufwand 

nicht kompensiert werden könnte: das fachliche Know-How ist an den Instituten, der 

Transfer in eine zentralisierte Bibliothek mit grossen Reibungsverlusten (gerade auch im 

Falle von „liaison librarians“) verbunden. 

 

Die Schaffung neuer Führungsfunktionen hingegen bindet Personalmittel für gut bezahlte 

Führungskräfte, was anderswo kompensiert werden muss und letztlich sowohl der 

Servicequalität als auch den Interessen des übrigen Bibliothekspersonals abträglich ist. 
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Die administrative „Zersplitterung“ des Personals auf viele kleine Institute ist daher für die 

Servicequalität entscheidend. Die auf die Evaluation zurückgehende Prämisse, kleine 

Institutsbibliotheken seien ineffizienter als grosse, ist bei genauer Betrachtung aller 

relevanter Faktoren nicht haltbar: solange diese Fehleinschätzung und die praktisch 

komplett fehlende Risikoanalyse nicht korrigiert werden, ist eine zielführende Reform 

unmöglich. 

 

Bibliotheken sind heute um Lehrende und Forschende herum aufgebaut und erfüllen eine 

Zudien-Funktion (Forschungs-/Lehr-Fokussierung). Empirische Erfahrung andernorts mit 

bestehenden Grossbibliotheken zeigen, dass diese anderen institutionellen Betriebs-Logiken 

folgen: Bibliothekarische Eigeninteressen, Orientierung an innerbetrieblichen Abläufen 

und Sachzwängen werden wichtiger. Dies verschiebt den Fokus unweigerlich weg von den 

Interessen der primären Nutzer/innen in Forschung und Lehre. 

 

Zentralisierung bedeutet einen Verlust an Attraktivität des Stellenprofils für UZH-

Bibliothekar/innen. Diese verzichten oft bewusst auf Eingliederung in einen Grossbetrieb 

mit hoher Spezialisierung, die auf Kosten der Nutzenden-Orientierung geht (zwei Beispiele 

allein vom Standort Zürich: Umsetzung Speicherbibliothek und neues Rechercheportal: 

beides bereitet viel Unmut). Viele Bibliotheksmitarbeitende schätzen unter Verzicht auf 

Karrieremöglichkeiten die umfassenderen und abwechslungsreicheren Stellenprofile mit 

Anbindung an die Fachwissenschaft und in unmittelbarer Interaktion mit den Nutzer/innen.  

 

Da hier nahe an der Endnutzung ein breites Spektrum von Dienstleistungen aus einer Hand 

erbracht wird, ist eine ganzheitliche Perspektive auf die Bedürfnisse aller 

Interessensgruppen möglich. In einer zentralisierten Institution sind die Ressourcen oft 

stärker in der Verwaltung und Koordination der eigenen Strukturen gebunden. Zielführend 

für gute Serviceleistungen ist die Vernetzung der Bibliothek mit Forschung und Lehre, 

nicht der Austausch innerhalb der Bibliothek. 

 

Auf dem Platz Zürich bestehen bereits zwei grosse Bibliotheken (ZB, ETH), die in vielerlei 

Hinsicht ähnliche Dienstleistungen anbieten wie sie für die UBZH/Fakultätsbibliotheken 

geplant sind. Neben solchen Grossbibliotheken können komplementär dazu bestehende 

kleinere Bibliotheken in einem ausdifferenzierten System passgenau benötigte 

Dienstleistungen anbieten, die ein Grossbetrieb aus organisatorischen Gründen nicht 

effizient erbringen kann. 

 

Die administrative Zusammenführung ist nicht sinnvoll, solange die Bibliotheken 

räumlich getrennt bleiben. Laut Vorprojekt bleibt das mittel- bis längerfristig so (FORUM 

UZH in 8 Jahren, Schanzenberg in 18 Jahren) – Verzögerungen (Einsprachen, Sparrunden, 

Planungs-/Bauverzug, veränderter Raumbedarf etc.) noch gar nicht eingerechnet. Es ist 

offen, wann bzw. ob überhaupt die räumliche Zusammenführung im Einzelfall tatsächlich 

so wie jetzt angedacht realisiert werden kann. Bereits vorgängig zentralisierte Strukturen zu 

schaffen, ist höchst problematisch, da dies neue Sachzwänge generiert und die Flexibilität 

einschränkt. 
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Kommentar 6 

Anleitung: Kreuz in Spalte 1: total falscher Weg, Kreuz in Spalte 10: absolut richtiger Weg 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Wie ist eure Haltung gegenüber dem Projekt 

- Erkennbare/gewünschte Mehrwerte wie z.B. Zugang zu E-Medien 

der ETH, PH od. Zürcher FHS via VPN werden nicht erreicht (hier 

hilft auch kein Kurierservice, da zukünftig selten Digital- u. Print 

parallel angeschafft werden) 

- Gefahr «ZB-2» Bildung mit deren Schwerfälligkeit 

- man sollte jetzt aktiv SLSP mitgestalten und mit 

Umstrukturierung auf deren Ausgestaltung/Möglichkeiten warten, 

als jetzt Strukturen schaffen, die evt. zu neuen Doppelspurigkeiten 

führen; gewonnene Zeit für Bestandespflege (Zeit für Bereinigung 

fehlt oft), vorbereitenden Arbeiten (RFID Umstellung) nutzen 

können 

Gewisse (neue) Dienste u.a. E-Medien, OA machen nur zentral 

Sinn; aber sind alle vorgesehenen Dienste nötig und wieso aus Bib-

Budget zu generieren? 

 x     x    

Würdet ihr eine Fakultätsbibliothek vorziehen? * (bitte unten 

kommentieren) 

Disziplinen-Cluster je eine «Fakultätsbibliothek» 

      x   x 

Sollen die Institute die Budgethoheit haben? 

Nicht alleine, aber grosse Mitsprache 

     x     

Soll die Fakultät die Budgethoheit haben? 

Wenn Disziplinen-Cluster-Fakultäten 

     x   x  

Soll das Bibliotheksboard die Budgethoheit haben? 

Skeptisch gegenüber Konstrukt «Bibliotheksboard» und dessen 

Nutzen/ faires Wirken 

x          

Soll das Personal in den Instituten angestellt sein? 

UZH-HR oder UBZH haben Fachperson in beratender Funktion für 

Institute (Gleichbehandlung etc.) 

          

Soll das Personal in der Bibliothek angestellt sein? (egal ob UBZH 

oder Fakultätsbibliothek)? 

  X        

 

*Vorteile einer Fakultätsbibliothek: 

Ich wäre für das Aufspalten der Phil.-Fak. in Disziplinen-Cluster-Fakultäten (werden ja weiterhin 

räumlich getrennt bleiben, 1 Irchel, 2 Zentrum). Fachnähe, Verständnis und Akzeptanz der 

Strukturen wären höher; das Gefühl, die «Phil-Fak und ihre Bedürfnisse kommen unter die Räder» 

würde (hoffentlich berechtigt) entschärft; würde Subsidiaritätsprinzip erleichtern. 

 

Warum nicht UBZH-Leitung als «Primus inter pares» dann aus den Disziplinen-

Fakultätsbibliotheken wählen 

 

*Nachteile einer Fakultätsbibliothek: 

Sehe für meine Situation im Moment keine. 
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UL-seitig: Top-Down-Befehle kann eine fest besetzte UBZH-Direktion besser geben/ausführen, was 

wohl mit ein Grund ist für die grosse Skepsis gegenüber dem Projekt. 

 

 

6.26 Bibliotheken der Sprach- und Literaturwissenschaften: Roundtable 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  04.12.2018  Per: E-Mail 

 

Stellungnahme des Roundtables "Sprach- und Literaturwissenschaften" zur Vernehmlassungsvorlage 

"Dienstleistungen, Organisation und Standorte Universitätsbibliothek Zürich" 

 

Sitzung vom 05.09.2018, 13:00 – 15:00, Deutsches Seminar 

 

Anwesende: Anita Michalak (UNI-SLA22), Christiane Niklowitz (UROSE), Ladina Tschander (UDS), 

Nikola Leudolph (UNI-ES), Silvia Meyer (UDS), Per Baumann (UKOMP, ULING) 

Entschuldigt: Lorenzo Filipponio (UJUD), Dragana Dangubić (UNI-SLA) 

 

Protokoll: Per Baumann 

 

A. Hintergrund 

Der Roundtable "Sprach- und Literaturwissenschaften" wurde 2017 auf Initiative von Ladina 

Tschander ins Leben gerufen und setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern von UZH-Bibliotheken 

mit (neu-)philologischem Bezug zusammen. Ziel ist die verstärkte Koordination zwischen den 

thematisch eng verwandten Fachbibliotheken im Hinblick auf das Projekt "UZH Bibliothek der 

Zukunft". Die Sitzung vom 05.09.2018 wurde anlässlich der Veröffentlichung der 

Vernehmlassungsvorlage "Dienstleistungen, Organisation und Standorte Universitätsbibliothek 

Zürich" einberufen, zu der Bibliotheksmitarbeitende und andere vom Projekt Betroffene bis Ende 

November 2018 Stellung nehmen können. Im Folgenden sind diejenigen Gesichtspunkte aufgeführt, 

zu denen der Roundtable "Sprach- und Literaturwissenschaften" ein Statement abgeben möchte. Sie 

sind in Themenblöcken zusammengefasst. 

 

B. Themenblock Standorte 

1. Die Bibliothek der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft (UKOMP) wird in 

der Vorlage nicht erwähnt. Die AVL ist eine Abteilung des Romanischen Seminars, deren 

Mitarbeitenden und Bibliothek jedoch nicht im Seminargebäude an der Zürichbergstrasse 8, sondern 

an der Plattenstrasse 43 angesiedelt sind. Mit Verweis auf das Prinzip des Disziplinenclusterings ist 

sich der Roundtable einig, dass die Abteilung AVL samt Bibliothek mit ihrer allgemein-

komparatistischen Ausrichtung zwingend im Forum UZH unterzubringen wäre, wo die Mehrheit der 

neuphilologischen Disziplinen eingeteilt ist. Dies entspricht der Ansicht der Angehörigen der 

 

 
22 UNI-SLA: Bibliothek des Slavischen Seminars; UROSE: Bibliothek des Romanischen Seminars; UDS: Bibliothek 

des Deutschen Seminars; UNI-ES: Bibliothek des Englischen Seminars; UKOMP: Bibliothek der Allgemeinen und 

Vergleichenden Literaturwissenschaft (Romanisches Seminar, Abt. AVL); ULING: Bibliothek Vergleichende 

Sprachwissenschaft (IVS); UJUD: Forschungsbibliothek Jakob Jud (Romanisches Seminar). 
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Abteilung AVL und des Romanischen Seminars im Allgemeinen. Der Roundtable beantragt deshalb, 

die Abteilung AVL samt UKOMP in der Vernehmlassung dem Forum UZH zuzuteilen. 

Die Forschungsbibliothek Jakob Jud (UJUD) wird in der Vorlage nicht erwähnt. Gemäss Ladina 

Tschander ist vorgesehen, dass die Bibliothek am jetzigen Standort an der Zürichbergstrasse 8 bleibt. 

Der Roundtable beantragt, dass die geplante räumliche Zuordnung der UJUD in der Vernehmlassung 

festgehalten wird. 

3. In der Vorlage ist von "Standortoptionen", "Standortzusammenführungen" und 

"Zwischenlösungen" die Rede, die alle letztlich die Einsparung von Bibliotheksflächen zum Zweck 

haben. Der Roundtable beantragt, in der Vernehmlassung zu verankern, dass alle durch die 

Reduktion von Bibliotheksflächen eingesparten Mittel wiederum dem Bibliothekswesen 

zugutekommen, z.B. für den Ausbau digitaler Dienstleistungen oder die Einrichtung eines 

Kurierdienstes. 

4. Auf S. 38 der Vorlage wird darauf hingewiesen, "dass bei Gebäuden, die zukünftig nicht mehr von 

der UZH genutzt werden, keine grösseren Ausbauten oder erhebliche Sanierungen mehr 

vorgenommen werden". Der Roundtable geht davon aus, dass Unterhaltsarbeiten weiterhin geleistet 

werden, damit die Arbeitsverhältnisse in den Bibliotheks- und Büroräumen zumutbar bleiben. 

5. Der Roundtable nimmt anerkennend zur Kenntnis, dass die Vernehmlassungsvorlage die 

Wichtigkeit der Nähe der Bücher zu den Forschenden ausdrücklich betont. 

 

C. Themenblock Organisation 

1. Der Roundtable stellt fest, dass konkrete Personalfragen in der Vorlage kaum angesprochen 

werden. Bibliotheksmitarbeitende sehen sich jedoch bereits jetzt mit der Frage konfrontiert, wie sie 

sich auf die kommenden Veränderungen vorbereiten sollen. Der Roundtable beantragt deshalb, dass 

die UZH schon in der Aufbauphase Mittel in die Personalentwicklung investiert, von der alle 

Bibliotheksmitarbeitenden profitieren (z.B. Laufbahnberatung und Weiterbildungsangebote). 

2. Bezugnehmend auf die durch das Projekt entstehenden Unsicherheiten beim Personal mahnt der 

Roundtable an, die Planungsphase baldmöglichst abzuschliessen und in die Umsetzungsphase 

überzugehen, damit Bibliotheksmitarbeitende sich frühzeitig den für die Konsolidierung 

notwendigen Vorarbeiten zuwenden und sich in Vorbereitung auf ihre zukünftige Funktion 

weiterbilden können. 

3. Der Roundtable spricht sich für eine angemessene Eigenkompetenz der Standorte und damit für 

ein Reglement aus, das die Zuständigkeiten zwischen der Leitung und den ihr untergeordneten 

Einheiten klar aufteilt. Starre Hierarchien und streng zentralisierte Strukturen sind erfahrungsgemäss 

Innovationskiller. 

4. Da bei der Konsolidierung zu einer Universitätsbibliothek sehr unterschiedliche 

Bibliothekskulturen aufeinandertreffen werden, beantragt der Roundtable, Strategien zur 

Teambildungsunterstützung auszuarbeiten. 

5. Der Roundtable spricht sich dafür aus, dass im zukünftigen Bibliotheksboard nicht Fakultäten, 

sondern Vertreterinnen und Vertreter der Disziplinenclusters Einsitz nehmen. 

6. In der Vorlage wird das Thema Aufstellungssystematik bei der räumlichen Zusammenführung 

von Bibliotheken kaum angesprochen. Der Roundtable weist darauf hin, dass Umsignierungen 

ressourcenintensiv sind, weshalb in dieser Hinsicht möglichst zeitnah Entscheidungen gefällt werden 

sollten. Insbesondere beim Themenbereich Linguistik spricht sich der Roundtable klar für eine 

einheitliche Aufstellungssystematik mit Freihandaufstellung im Forum UZH aus. 

7. Der Roundtable befürwortet das in der Vorlage vorgesehene Prinzip, wonach die 

Erwerbungshoheit grundsätzlich bei den Instituten bzw. Fakultäten bleiben soll. Das Institut 

erarbeitet mit der Liaison Librarian ein Erwerbungsprofil (oder Erwerbungsrichtlinien). Die 
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Anschaffungsentscheide der Forschenden werden von der Liaison Librarian koordiniert und ergänzt. 

Der Roundtable spricht sich jedoch dafür aus, dass die Entscheidung der Frage um den Standort 

eines Mediums grundsätzlich der UBZH obliegen soll, wobei den Instituten / den Fakultäten mit 

Verweis auf das Prinzip der Nähe zwischen Forschenden und Büchern ein Mitspracherecht gewährt 

werden sollte. 

8. Der Roundtable spricht sich hinsichtlich des zukünftigen Verhältnisses zwischen UBZH und 

Zentralbibliothek für das in der Vorlage skizzierte "Modell B" aus, wonach "die UBZH für alle 

bibliothekarischen Belange der UZH zuständig ist" (S. 34). 

9. Als besonders wichtigen Gesichtspunkt bei der Klärung der Zuständigkeiten zwischen UBZH 

und ZB betrachtet der Roundtable verbindliche Erwerbungsabsprachen in allen Fachgebieten. Dabei 

ist auf die Bedürfnisse der Forschenden, Lehrenden und Studierenden der UZH zu achten (z.B. 

Forschungsschwerpunkte, Nähe der Bücher zu den Forschenden, Bestandsentwicklung einer 

Bereichsbibliothek). 

 

D. Themenblock Dienstleistungen 

1. Der Roundtable beantragt, dass die UZH-Leitung die von der UBZH anzubietenden 

Informationskompetenzkurse als obligatorischen Bestandteil der Curricula festschreibt. 

2. Der Roundtable spricht sich dafür aus, dass die UBZH grundsätzlich eine Ausleihbibliothek wird. 

 

Umfrage 

Von Ladina Tschander, Koordination Netzwerk PhF-Bibliotheken 

An Roundtable Sprach- und Literaturwissenschaften (Per Baumann, Anita Alexandra Michalak, 

Silvia Meyer, Nikola Leudolph, Dragana Dangubic, Lorenzo Filipponio, Christiane Niklowitz) 

Datum September 18 

 

Auf einer Skala von 1-10: Wie ist eure Haltung gegenüber dem Projekt [1 (total falscher Weg), 10 

(absolut richtiger Weg)]? 

• irgendwo bei 8-9 (also guter Weg, aber vor allem Zeit für Vorarbeiten, Personalschulungen und 

Logistik machen mir Sorgen und scheinen noch gar nicht bedacht, was auch nicht unbedingt ins 

Vorprojekt gehört, aber beim Projekt sofort geklärt werden müsste) 

• 6-8 (8 für das Ziel, 6 für den Weg). Die Gründe für eine organisatorische Zentralisierung sind gut 

nachvollziehbar was die zentralen Dienstleistungen und gesamtuniversitären Aufgaben betrifft, zu 

denen m.E. auch faire Anstellungsbedingungen und Personalentwicklung gehören. Persönlich sehe 

ich auch einzelne Zusammenschlüsse, wie z.B. eine "Bereichsbibliothek Moderne Sprachen und 

Literaturen" durchaus als Chance für den Forschungsstandort und spannende Herausforderung für 

die Bibliotheken. Diese Wahrnehmung ist aber im Moment noch sehr umstritten, hängt einerseits von 

der Situation der einzelnen Institute ab, andererseits von der konkreten Ausgestaltung der 

Zentralisierung, die noch viel zu vage ist. Ob und wie sich jetzige Instituts-Bibliotheken mit ihrem gut 

und flexibel funktionierenden lokalen Kerngeschäft innerhalb eines zentralisierten Rahmens 

einordene bzw. zusammenschliessen, sollte m.E. viel stärker bottom-up entwickelt werden. Einerseits 

würde dann nicht an den Bedürfnissen der Forschenden und Studierenden vorbei in neue 

Bibliotheksangebote investiert, andererseits wären auch die einzelnen Institute gezwungen, sich 

überhaupt mit ihren Bibliotheken und Benutzergruppen auseinander- (= an einen Tisch) zu setzen 

und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die dann am Ende auch von allen mitgetragen werden. 

• Die Vernehmlassung ist m.E. ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung, v.a. mit Blick auf 

den Stand der Dinge vor einem halben Jahr (Leitlinien). Die möglicherweise wichtigsten Punkte sind 

jedoch noch Baustellen, wie wir schon beim Roundtable festgestellt hatten (Erwerbungshoheit, 
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Bibliotheksboard, Zuständigkeiten UBZH vs. ZB, Personalentwicklung, Rolle des Liaison Librarian, 

Vorarbeiten). Ich bewerte den jetzigen Stand mit einer soliden "8". 

• 6-7 Punkte: 

o Aus meiner Sicht ist es gut, dass das Bibliothekswesen an der UZH neu überdacht wird. 

Eine UBZH als theoretisches Konstrukt macht Sinn, um gegen aussen (ZB, ETH, SLSP) als 

Einheit auftreten zu können. Der Aus- und Aufbau zentraler Dienste im Open Access/Open 

Science-Bereich, Forschungsdatenmanagement, im E-Medienbereich, von Kurierdiensten etc. 

erscheint mir notwendig. 

o Der zukünftige Dienstleistungskatalog der UBZH müsste meiner Meinung nach jedoch 

nochmals diskutiert werden, da dieser von SLSP und von der im Hauptprojekt genauer 

definierten Zusammenarbeit mit der ZB abhängt. Dieser sollte zudem viel mehr «bottom-up» 

entwickelt werden, um auch die Interessen der Forschenden und Studierenden (auch 

diejenigen der Geisteswissenschaften) miteinzubeziehen. Aus Sicht des Romanischen 

Seminars: Hier laufen SNF-Projekte zu einem Gesamtvolumen von einigen Millionen Franken. 

Bei der Planung der Forschungsinstrumente (Bibliothek u. a.) müssen auch in Zukunft die 

Forschenden mitbestimmen können, denn sie sind für die Acquisition von Drittmitteln 

zuständig. 

o Alle am Projekt und Aufbau der UBZH Beteiligten sollten nach Open Access- 

Informationsveranstaltungen und - Schulungen (zum Thema Nationale Open Access 

Strategie Schweiz, Aktionsplan nationale Open Access Strategie, neue Lizenz- und 

Publikationsmodelle, Open Access in Geisteswissenschaften in unserer Fak. etc.) besuchen 

müssen. 

o Ich habe den Eindruck, dass eine grosse allgemeine Verunsicherung darin besteht, 

inwiefern Evaluationsstellungnahmen, Netzwerktreffenprotokolle, Meet & Greet- Feedbacks, 

World Cafe-Reaktionen, Round Table-Treffen, ATP-Stellungnahmen etc. wahrgenommen 

werden und in das Projekt einfliessen werden. Die Kommunikation diesbezüglich empfand 

ich bisher als etwas chaotisch. 

 

Würdet ihr eine Fakultätsbibliothek vorziehen? Was wäre der Vorteil? Was wäre der Nachteil? 

• Fakultätsbibliothek ist für die PhilFak nicht sinnvoll, weil sie dann schlicht eine ZB 2 würde (zu 

gross und das bedeutet halt doch immer wieder zu unflexibel, ausserdem wäre die Nähe der 

Bibliothek zu den Forschende noch schwieriger zu realisieren) 

• Schliesst sich obiger Meinung an. 

• Fakultätsbibliothek ist nicht sinnvoll. Wir sollten die bestehende Heterogenität als Stärke zu nutzen 

verstehen und uns bei der Konsolidierung auf das Ziel des Serviceausbaus konzentrieren. 

• Eine Fakultätsbibliothek für die PhF ist nicht sinnvoll, da dann eine 'ZB 2' entstehen würde. Sollen 

die Institute die Budgethoheit haben oder das Bibliotheksboard? (oder ggf. die Fakultät?) 

• eher beim Bibliotheksboard, aber auch dort gibt es keine Sicherheit vor Sparrunden und "falschen" 

Gewichtungen. Die ideale Mischform (garantierter Betrag pro Institut, kleineres Budget doch beim 

Institut lassen) fehlt mir noch. Es soll aber auch nicht so sein, dass bei gewissen Anschaffungen 

mehrere Institute angefragt werden müssen, wer dann das Buch bezahle ... könnte z.B. bei den 

Sprachwissenschaften häufig vorkommen. 

• Es braucht eine Mischform! Nicht zuletzt darum, weil die den Instituten garantierte 

"Erwerbungshoheit" in der Wahrnehmung der Forschenden auch mit Budgetkompetenz verbunden 

ist. 

• Unterstützt eine Mischform: Ein garantiertes Mindestbudget für jedes Institut schützt kleinere 

Fachrichtungen vor der absoluten Dominanz des Mainstreams. 



Weitere Rückmeldungen Originaltexte der Vernehmlassung 

 

Seite 135 Universität Zürich, Vorprojekt UZH Bibliothek der Zukunft, 15.02.2019 

• Eine Mischform erscheint mir geeignet. Ein Teil des Budgets sollte beim Institut bleiben: Hier ist es 

‚sicherer‘, habe ich den Eindruck. Das Konzept des Bibliotheksboards sollte neu diskutiert werden. 

Soll das Personal in den Instituten angestellt sein oder in der Bibliothek (egal ob UBZH oder 

Fakultätsbibliothek)? 

• Anstellung: wohl eher bei der Bibliothek, aber klar mit Mitspracherecht der Institute bei den 

Liaison librarians 

• organisatorisch bei der Bibliothek (damit einheitliche Anstellungsbedingungen und Lohngleichheit 

garantiert sind). Mitspracherecht der Institute braucht es bei den Anforderungen (inhaltliche 

Fachkompetenz) der Liaison librarians/Collection 

• In der Bibliothek, aber mit vertraglich festgehaltenen Verpflichtungen gegenüber den Instituten (z.B. 

die wöchentliche Präsenz am Institut zur Ausübung der Funktion des Liaison Librarian). 

• Organisatorisch bei der UBZH, damit transparentere Anstellungsbedingungen geschaffen werden. 

Zugleich müssen vertraglich Verpflichtungen gegenüber den Instituten festgehalten werden. 

• Der Liaison Librarian ist zu vage beschrieben. Meiner Meinung nach sollte dieser auch eine 

Bibliotheksausbildung aufweisen (bzw. Studium in Informationswissenschaften ZB, HTW o. ähnl.) 

• Andere Bibliotheksmitarbeitertypen werden in der Vorlage gar nicht beschrieben, was ich als 

Mangel empfinde. 

 

6.27 Bibliotheken der Sozialwissenschaften: Roundtable 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  04.12.2018  Per: E-Mail 

 

Teilgenommen bei der Zusammenstellung haben: Christine Lercher, Sibylle Bucher, Alice Ramm, 

Adrienne Wegmann und Barbara Sommerauer Ergänzungen durch: Meret Fehlmann, Britta 

Biedermann, Jörg Schlatter 

 

In Bezug auf die Vernehmlassungsvorlage vom 30. Juli 2018 sind für uns verschiedene Aspekte 

unklar. 

Projektauftrag 

 Wie sehen die detaillierteren Zeitstränge ab 2020, also ab dem Ende des Vorprojektes, aus? 

Die Angaben auf der Abbildung 1 auf Seite 6 der Vernehmlassung sind wenig hilfreich. 

Mit welchen Zeiträumen rechnet man für welche Bereiche bis die Umsetzungen erfolgen? In 

welchem Zeitrahmen bewegen sich ggf. Zwischenlösungen? 

Dienstleistungen 

 Liaison Librarian: Wie soll diese Aufgabe genau funktionieren? Wie viele Institute betreut ein 

Liaison Librarian? Gibt es pro Institut einen Liaison Librarian? Was macht dieser, wenn er 

nicht im Institut ist? 

Viele jetzige BibliotheksleiterInnen können aufgrund ihrer Ausbildung eine Aufgabe im 

Sinne eines Fachreferats nicht wahrnehmen. Bei der ZB arbeiten Fachreferenten mit 

denselben Aufgabengebieten: wie soll eine Zusammenarbeit aussehen bzw. können diese 

einen Teil der Aufgaben bspw. Erwerbung oder Verschlagwortung übernehmen? 

 

Welche Aufgaben sollen die jetzigen BibliotheksleiterInnen übernehmen? Zum Teil decken 

sich ihre bisherigen Aufgaben mit denen des Liaison Librarian. Ab wann ist vorgesehen, dass 

Liaison Librarian für die Institute Aufgaben übernehmen? 

 Der Bereich «Dienstleistungen» weist Doppelspurigkeiten auf. Da das Angebot an 

Dienstleistungen und wer für welche Dienstleistungen zuständig ist für unser Empfinden zu 
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unklar ist, können wir dazu keine Stellung beziehen. Wir finden diesen Teil sehr schwierig 

zum Lesen. Es handelt sich um ein Sammelsurium. Die unterschiedliche Höhe des 

Detaillierungsgrades erschwert die Verständlichkeit. 

 

 Den LERU-Vergleich finden wir aufgrund der Anzahl der Bibliotheken (3), deren 

Rückmeldung aufgeführt wird, nicht aussagekräftig. 

 

Organisationsform 

 Wichtig: Eine Verlangsamung der Erwerbung durch unnötige Zentralisierung ist zu 

vermeiden. Wir sind stolz auf unsere zeitliche Flexibilität betreffend Erwerbung, die uns klar 

von der ZB unterscheidet. Diesen «Wettbewerbsvorteil» verlieren wir, wenn bei der 

Erwerbung zu viel zentralisiert wird. 

Personalentwicklung: 

 Auf diesen wichtigen Aspekt wird in den ganzen Vernehmlassungsunterlagen kaum 

eingegangen! 

 Die BibliothekarInnen möchten möglichst bald wissen, welches Personal es braucht und was 

die Veränderungen für den Einzelnen bedeuten. Dieser Bereich muss möglichst frühzeitig in 

Angriff genommen werden.  

 Die Bibliothekare wollen weiterhin interessante und vielseitige Jobs haben. 

 Achtung: Es hat zahlreiche BibliotheksleiterInnen, die je nach Definition keinen 

akademischen Hintergrund haben. Darum die Frage, was ist mit akademisch gemeint: 

Wissenschaftlicher Bibliothekar mit einem abgeschlossenen Uni-Liz. oder I+D Master? 

 Sind Neubewerbungen geplant? 

 

 Wie sieht die personelle Strukturierung/Entwicklung in der Übergangsphase bis zum Bezug 

des Forum UZH aus? 

 

 Wie werden die zentralen Dienstleistungen und deren jährliche Teuerung bspw. bei 

Zeitschriften finanziert, wenn die Erwerbungsetats der Fakultäten und Institute für die ersten 

5 Jahre in ihrem prozentualen Anteil garantiert werden?  

 

 Von welchem Zeitraum sprechen wir bei der Einführung der neuen Organisationsform?  

 

 Wer wird im Bibliotheksboard sein und wie wird dieses nach Fakultäten unterteilt? Bei der 

PhF müsste unbedingt je eine Vertretung pro Fach-Cluster vertreten sein. 

 

Standorte 

 Werden die heutigen Bibliotheksflächen mit der Gründung der UBZH in diese überführt? 

Teilweise gehören der Bibliotheksraum sowie Büros der Mitarbeitenden, Magazine, 

Teeküchen u.ä. heute zu den Instituten. 

 

 Grundsätzlich finden wir Zusammenschlüsse gut. 2036 ist gegenwärtig der Termin der 

geplanten Lösung für die Institute und Bibliotheken in Oerlikon. Dieser lange Zeithorizont 

von annähernd 20 Jahren heisst einerseits, dass Anpassungen fraglos notwendig sein werden. 

Gerade um die stattfindenden und anstehenden Veränderungen im Bibliotheksbereich (SLSP 

und anderes) zu berücksichtigen, bedeutet das aber andererseits auch, dass eine 

provisorische Zusammenlegung kaum für diesen Zeitraum Bestand haben wird und selber 
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wieder erneut provisorisch angepasst werden muss. Daher ist für allfällige 

Zwischenlösungen ein sehr umsichtiges Vorgehen notwendig. Vorteile und Nutzen von 

Zwischenlösungen müssen klar ersichtlich sein und weder für die Bibliotheksnutzenden 

noch für das Bibliothekspersonal einschneidende Nachteile mit sich bringen. Wir sollten in 

jedem Falle vermeiden, dass wir bei Personengruppen, die eine Neuausrichtung der 

Bibliotheken uneingeschränkt bejahen, wegen der Ablehnung einer Zwischenlösung (zum 

Beispiel Zusammenzug Bibliotheken AND bzw. AFL) gleich eine Ablehnung des gesamten 

Projektes riskieren. 

 

Freiwerdender Platz in den Instituten durch Zusammenlegungen: 

 Was geschieht mit diesem Platz? Wer verfügt nachher über diesen? Die UZH, die UBZH oder 

die Institute? Bzw. was passiert mit der eingesparten Miete? Kommt diese den Bibliotheken 

zugute? 

 Was haben die Studierenden davon, resp. bleiben die Arbeitsplätze in den jetzigen 

Bibliotheken erhalten, auch wenn die Bibliotheken selber zusammengelegt werden? Wichtig 

ist, dass keine Arbeitsplätze für die Studierenden verlorengehen. 

 Wie sieht es mit der Nutzung der Infrastruktur der Institute aus? Kann man, trotz der 

Herauslösung der Bibliotheken, die jetzigen Services wie IT-Support, Nutzung von Drucker- 

und Kopierlösungen, Schliessrechteverwaltung, gemeinsame Teeküchen noch nutzen? 

 

Zwischenlösungen: 

 Wir möchten als BibliothekarInnen in die Planung mit einbezogen werden, da die 

Veränderungen uns sehr stark betreffen. 

 Ebenso ist uns die Nähe zu den Instituten wichtig. Insbesondere sollte die in der 

Vernehmlassung formulierte Prämisse 1, wonach ausserhalb der Hauptstandorte Institut und 

Bibliothek im selben Gebäude unterzubringen sind, auch wirklich eingehalten werden. 

Bibliotheken bleiben bei den Instituten. 

 500 Meter Distanz Bibliothek und Institut? Wie ist diese Zahl zustande gekommen? Übersetzt 

sind das 7-8 Laufminuten (ohne Höhensteigung) 

 

 Dass Tripletten ausgeschieden werden sollen, ist zu absolut. 

 

Allgemeines 

Viele Sachverhalte und Details sind im Moment unklar und werden erst im Hauptprojekt geklärt. Es 

muss daher gewährleistet sein, dass die Institute/Seminare und deren BibliothekarInnen am 

Hauptprojekt beteiligt sind. Für uns Bibliothekarinnen und Bibliothekare geht es nicht nur um eine 

grosse Veränderung im Bibliothekswesen der UZH, sondern auch in unserer Arbeit bzw. in unserem 

Arbeitsalltag. Wir möchten, dass unser Arbeitsbereich weiterhin mit interessanten Tätigkeiten gefüllt 

ist. 

 

Darüber hinaus waren viele BibliothekarInnen bereits in Reorganisationsprozesse, Umzüge u.ä. 

eingebunden. Wir würden gern unsere Erfahrungen mit in die neue UBZH einfliessen lassen. 

 

Protokoll: Round Table 

 

Traktandum 
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Antworten der Bibliotheken der Sozialwissenschaften zu den Fragen von Ladina Tschander im 

Rahmen des Vorprojekts «UZH Bibliothek der Zukunft» / Vernehmlassung  

 

1. Haltung gegenüber dem Projekt 

Die Überarbeitung des Bibliothekswesens der UZH wird als positiv empfunden und als Grundlage 

für die Weiterentwicklung der Bibliotheken an der UZH gesehen. 

 

Einige Aspekte sorgen für Unzufriedenheit und Unsicherheiten bei den Bibliotheksmitarbeitenden 

bspw. kommt es zur Vermischung mit dem Projekt Immobilienentwicklung. Eine Trennung zwischen 

«Standorte» und «Bibliotheksentwicklung» ist wünschenswert. Das Dienstleistungsportfolio und die 

Organisationsstruktur einer Bibliothekslandschaft sind nicht zwingend an Neubauten geknüpft. 

Die Koppelung an die Immobilienentwicklung wirkt hemmend und vergrössert die Komplexität des 

Projekts. Der Fokus verschiebt sich auf die Frage, wo sich die Institute und die Bibliotheken zukünftig 

befinden, sowie deren Grösse (Fläche, Bestand). 

 

Grosse Unsicherheit wird durch das Fehlen beruflicher Perspektiven erzeugt. Es fehlen 

Informationen, ob das Bibliothekspersonal am Hauptprojekt beteiligt wird. 

 

Ebenso wird die Kommunikation als ausbaufähig empfunden. Zum Teil wirkt das Projekt chaotisch 

und unorganisiert. Adressaten und Weisungsbefugnisse sind unklar. Oft kommt es zu Doppelungen 

wie «World Cafe» und anschliessendes «Meet and Greet». Man hat das Gefühl, dass auf 

unterschiedlichen Kanälen immer wieder dasselbe wiederholt wird. 

 

2. Fakultätsbibliothek 

Die Einrichtung einer Fakultätsbibliothek wird nicht als sinnvoll erachtet, da der Mehrwert nicht 

gesehen wird. Es handelt sich um eine weitere administrative Ebene. Die Sinnhaftigkeit ist auch im 

Hinblick auf kleine Einheiten wie Theologische oder Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät zu 

hinterfragen. Wünschenswert wären interdisziplinäre Bibliotheksbauten/-einrichtungen zur 

Förderung der Vermischung der Fakultäten. 

 

3. Budgethoheit und Erwerbungsbudget 

Bei der Frage nach der Verteilung des Budgets herrscht grosse Unsicherheit bzgl. der 

Zusammensetzung des Bibliotheksboards. Wird dort nur der Dekan vertreten sein oder auch 

Bibliothekare? 

 

Zentrale vs. Dezentrale Finanzierung Eine zentrale Finanzierung von uniweiten Diensten (E-Medien, 

Zeitschriften, Datenbanken) wird befürwortet. Ob das Gesamtbudget zentral vergeben werden muss 

oder auf UBZH und Institute aufgeteilt werden soll, ist strittig. Es kommt hier sehr auf die 

Umsetzung an. Vor allem ist wünschenswert, dass die Verteilung der finanziellen Mittel transparent, 

fair und flexibel ist. 

 

4. Personal Angliederung UBZH 

Eine Angliederung an die UBZH ist wünschenswert gerade im Hinblick auf Lohngleichheit. Die UB 

sollte über eine eigene Personalabteilung / einen Personalzuständigen verfügen.  

 

Strittig ist die Anstellung des Liasion Librarian (LL). Die Meinungen gehen hier sehr auseinander, 

zwischen Anstellung an der UBZH oder an den Instituten. Einhergehend mit der Bezahlung dieses. 



Weitere Rückmeldungen Originaltexte der Vernehmlassung 

 

Seite 139 Universität Zürich, Vorprojekt UZH Bibliothek der Zukunft, 15.02.2019 

Ebenso ist das Tätigkeitfeld des LL völlig unklar. Einerseits möchte man es explizit offen lassen um es 

mit den Wünschen des Instituts füllen zu können, andererseits wünscht man sich eine Abgrenzung 

zu den «Non-Liasion- Librarians». Sollte eine Anstellung an der UBZH befürwortet werden, müssen 

Institutsvertreter/innen (diese sind in der Leistungsvereinbarung zwischen Institut und UBZH 

festgelegt) mit in das Auswahlverfahren einbezogen sein. Zwingend ist aus unserer Sicht, dass der LL 

über eine bibliothekarische Ausbildung verfügt. 

 

 

6.28 Bibliothek für Volkswirtschaftslehre 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  04.12.2018  Per: E-Mail 

 

 Das Team der Bibliothek für Volkswirtschaft sieht in der neuen Organisationsstruktur der  

UZH-Bibliotheken folgende Vorteile:  

 Mit dem Forum UZH gibt es ein neues, modernes Gebäude mit mehr Platz.  

 Das Zusammengehörigkeitsgefühl mit anderen UZH-Bibliotheken und deren Personal wird 

gefördert.  

 Es gibt eine einheitliche Personalführung für alle Bibliotheken.  

 Der Kurierdienst zwischen den Bibliotheken wird – wo noch notwendig - verbessert.  

 Angebote, Services, Auftritt der UZH-Bibliotheken werden vereinheitlicht.  

 

Dennoch gibt es in der Vernehmlassungsvorlage einige Punkte, bei denen wir 

Verbesserungspotential sehen:  

 

Dienstleistungen  

Das neue System muss im Vergleich zur heutigen Situation sowohl für BenutzerInnen als auch für 

MitarbeiterInnen spürbare Verbesserungen bringen, um auf Akzeptanz zu stossen. Dabei hängt aus 

Sicht der Departments Entscheidendes von der Funktion des/der Liaison Librarian ab. Dessen 

Aufgabenbereich ist sehr umfassend beschrieben und würde in diesem Ausmass wohl einem 

Stellenumfang von mehreren Vollzeitäquivalenten pro Department entsprechen.  

Durch zentrale Bewirtschaftung könnte aber eine Verschlechterung unseres jetzigen Service entstehen, 

da wir bisher einen hohen Dienstleistungsstandard bieten, u.a.:  

 persönliche Beratung (z.B. bei Recherche-Fragen)  

 individueller Service (z.B. wird bei dringenden Buchbestellungen ein Buch über Mittag in der 

Buchhandlung besorgt und am gleichen Tag fertig bearbeitet)  

 schnelle Reaktionszeit (z.B. werden Anfragen für nehmende Fernleihe sofort bearbeitet und in 

kürzester Zeit erfüllt)  

In einer grösseren Organisation befürchten wir einen langsameren, schwerfälligeren Service, sowie 

deutlich weniger individuelle Dienstleistungen. Wenn die Funktion des „Liaison Librarian“ mit 

genügend Kapazität ausgestattet wird, könnte diese Gefahr reduziert werden. 

 

Die Forschungsbestände in der beschriebenen Form sehen wir als nicht praktikabel, da es aus unserer 

Erfahrung nicht funktioniert, dass Bestände für die Forschenden zugänglich sind und gleichzeitig 

auch von Studierenden ausgeliehen werden können. In unserem aktuellen Konzept der 

Lehrstuhlbibliotheken sind einzelne Dokumente direkt im Lehrstuhl untergebracht, die für andere 

Benutzende nicht verfügbar sind, dafür gibt es zusätzlich in der Institutsbibliothek (bzw. später 

Bereichsbibliothek) immer auch ein identisches, ausleihbares Exemplar.  
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Wenn Sach- und Erwerbungsbudgets von den Instituten weggehen würden, müsste deren Höhe 

beibehalten werden, damit der Bestand weiterhin so gepflegt werden kann wie bisher. Wenn Budgets 

von Departments weggehen, die bisher ein grosszügiges Bibliotheksbudget zur Verfügung stellten, 

ist zu befürchten, dass diese grosszügigen Budgets dann auf andere, bisher kürzer gehaltene 

Fachbereiche aufgeteilt werden, so dass bisher gut aufgestellte dann schlechter bedient würden. Dies 

könnte die Akzeptanz der neuen Organisation deutlich schmälern. Zudem sollen kurze 

Entscheidungswege garantiert werden, so dass bei Bedarf sofort reagiert werden kann (z. B. bei 

grosser Nachfrage nach einem Titel können schnell weitere Exemplare bestellt werden, ohne 

Rücksprache mit diversen Instanzen).  
 

Sehr wichtig ist uns die Vielseitigkeit und Abwechslung bei der Arbeit. Deshalb ist die Effektivität 

aus unserer Sicht höher zu gewichten als die Effizienz, und zwar aus folgendem Grund: Vielseitigkeit 

und Abwechslung sind motivierender für die alltägliche Arbeit (höhere MitarbeiterInnen-

Zufriedenheit) und es bieten sich so auch bessere Rekrutierungsmöglichkeiten. Das Ergebnis und die 

Qualität der Arbeit sind dadurch besser, so dass indirekt auch die Effizienz gesteigert werden kann.  

Das Ziel der Reorganisation kann nicht eine weitere Grossbibliothek auf dem Platz Zürich sein, in der 

die Geschwindigkeit der Abläufe naturgemäss viel langsamer ist als in kleinen, flexiblen 

Institutsbibliotheken mit kurzen Entscheidungswegen. Zudem sollen die Dienstleistungen und das 

Angebot auf die BenutzerInnen ausgerichtet bleiben, und das Print-Angebot (das momentan noch 

stark gewünscht ist und dessen zukünftige Bedeutung momentan noch nicht abgeschätzt werden 

kann), soll nicht vernachlässigt werden, bzw soll sich entsprechend der Nachfrage entwickeln.  

 

Standort  

Eine Zusammenführung mit der Bibliothek für Betriebswirtschaft zum Cluster 

Wirtschaftswissenschaften am Standort Forum UZH macht auch aus unserer Sicht klar Sinn, denn 

mehr Platz ist dringend notwendig, insbesondere, da die Studierendenzahlen in den 

Wirtschaftswissenschaften mit denen der Rechtswissenschaften vergleichbar sind, bei den ersteren 

aber bisher ungleich schlechtere Platzverhältnisse vorhanden sind. Unklar ist, wie die 

Zusammenarbeit mit der Bibliothek des Clusters Philologien aussehen würde. Unter folgenden 

Vorbehalten könnte eine gemeinsame Bibliothek Forum UZH aus unserer Sicht funktionieren:  

 eigene «Infotheke» pro Bereichsbibliothek (v.a. wegen fachspezifischer Beratung), also Wirtschaft 

und Philologien getrennt (z. B. eigenes Stockwerk für jedes Disziplinencluster)  

 Ausleihe/Rückgabe durch Personal und Selbstausleihe nur ergänzend (zB am Abend/in der 

Nacht), denn persönliche, niederschwellige Begegnungsmöglichkeiten bringen aus unserer 

Erfahrung spürbare Gewinne bezüglich neuer Ideen für Dienstleistungen, Neuerwerbungen usw., 

d.h. die Nähe zu den BenutzerInnen bringt viele Informationen und zahlt sich aus.  

 

Mehrfachexemplare (Dubletten, Tripletten) sollen nur da ausgeschieden werden, wo es Sinn macht, 

d.h. jeder Titel muss einzeln bewertet werden. Es gibt z.B. Lehrbücher, die stark gefragt sind und bei 

denen es nötig ist, zB 40 Exemplare des gleichen Titels im Bestand zu haben, da alle anfangs Semester 

ausgeliehen sind. Der Print-Bestand soll deshalb weiterhin gut gepflegt und beobachtet werden, 

damit auf die Nachfrage flexibel reagiert werden kann.  

 

Eine gute Atmosphäre in der zukünftigen Bibliothek Forum UZH ist sehr wichtig, damit sich die 

BenutzerInnen wohl fühlen und gerne vorbeikommen. Dazu gehört unter anderem freundliches, 

hilfsbereites, motiviertes, kompetentes Personal, sowie Kaffeeautomaten – und zwar nicht dezentral, 

sondern vor Ort, vorzugsweise zwischen den Arbeitsplätzen/Gestellen. Auch Taschen sollte man 

hineinnehmen dürfen, da eine Abgabepflicht die Schwellenangst deutlich erhöht. 
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6.29 Institut für Betriebswirtschaftslehre 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  04.12.2018  Per: E-Mail 

 

Das Institut für Betriebswirtschaftslehre sieht in der neu angestrebten Organisation der UZH 

Bibliotheken grundsätzlich die Chance, auf zukünftige Herausforderungen im Bibliothekswesen agil 

und innovativ reagieren zu können. 

 

Darüber hinaus unterstützen wir uneingeschränkt und mit grossem Nachdruck die beigelegte 

Stellungnahme von Daniela Koller, Leiterin der Bibliothek für Betriebswirtschaft, die die 

wirtschaftswissenschaftliche Fakultät beim Vorprojekt in den Teilprojekten "Organisation" und 

"Leistungskatalog" vertreten hat. 

 

Besten Dank und freundliche Grüsse 

 

Stellungnahme zur Vernehmlassung des Vorprojekts «UZH Bibliothek der Zukunft» 

 

Gerne nehmen wir zu den gestellten Fragen aus dem Brief zur Vernehmlassung Stellung: 

 

A) Fragen zu den Dienstleistungen der Universitätsbibliothek Zürich 

 

A.1 Bietet die UBZH die Dienstleistungen an, welche Sie heute und in Zukunft benötigen? Falls nicht, 

welche benötigen Sie nicht bzw. würden Sie zusätzlich nutzen? 

 

Die Institutsbibliotheken bieten grundsätzlich die benötigten Dienstleistungen für Studierende und 

Institutsangehörige an. Aber gerade kleine Institutsbibliotheken können nicht alle Dienstleistungen 

im gleichen Umfang anbieten, wie dies grosse Fakultäts- oder Bereichsbibliotheken machen können. 

Es macht daher Sinn, dass gewisse Dienstleistungen (z.B. Digitalisierung, E-Publishing, 

Datenbankmanagement, Lizenzierungen von E-Medien, Informationskompetenz) zentral in einer 

UBZH angeboten werden können. 

 

A.2 Wie beurteilen Sie die «Liaison Librarians» (S 15 in der Vernehmlassungsunterlage)? Welche Art 

von Schnittstelle zwischen UBZH und Professoren, wissenschaftlichem Mittelbau und Studierenden 

erachten Sie als sinnvoll? 

 

Grundsätzlich macht es Sinn, dass die Professoren und der wissenschaftliche Mittelbau eine 

Ansprechperson für ihre Bedürfnisse vor Ort haben. Es ist davon auszugehen, dass aber die 

Bedürfnisse je nach Fakultät bzw. Institut sehr unterschiedlich ist. Aus diesem Grund ist ein 

allgemeines Pflichtenheft bzw. ein allgemeines Stellenprofil für eine Liaison Librarian schwierig zu 

erstellen und muss jeweils den Bedürfnissen vor Ort angepasst werden. 

 

B) Fragen zur Organisation der Universitätsbibliothek Zürich 

 

B.1 Sind aus Ihrer Sicht alle relevanten organisationalen Aspekte berücksichtigt? 
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Aus unserer Sicht sind die relevanten organisatorischen Aspekte berücksichtigt. 

 

B.2 Erachten Sie es als zielführend, dass die UBZH einmalig einen Leistungsauftrag durch die 

Universitätsleitung erhält und die Steuerung dieses Leistungsauftrags mittels Leistungsvereinbarung 

durch ein Bibliotheksboard, das aus Mitglieder der Fakultäten bestehen soll, erfolgt? 

 

Aus unserer Sicht sind Leistungsauftrag und Leistungsvereinbarung geeignete Mittel zur Steuerung 

der UBZH. Durch die Fakultätsmitglieder im Bibliotheksboard ist die Mitbestimmung der Fakultäten 

gewährleistet. Es ist darauf zu achten, dass die Stimmengewichtung aufgrund der Fakultätsgrösse 

erfolgt. Zudem ist zu überlegen, wie die Vertreter der verschiedenen Stände (Mittelbau, Studierende) 

in die Steuerung miteinbezogen werden können. 

 

B.3 Im Kapitel «Organisation Universitätsbibliothek» werden zwei unterschiedliche Modelle der 

Aufbauorganisation vorgestellt. Welches bevorzugen Sie? Aus welchem Grund? 

 

Aus unserer Sicht ist das Modell B zu priorisieren. Die UBZH kennt die Bedürfnisse ihrer 

Institutsangehörigen, Forschenden und Studierenden. Die Zentralbibliothek ist in gewissen 

Disziplinen (Wirtschaft, Naturwissenschaft etc.) weit von dieser Benutzergruppe entfernt. Die 

wirtschaftswissenschaftliche Informationsversorgung gehört gemäss strategischen Zielen zum 

Beispiel nicht zu den Kerngebieten der Zentralbibliothek. Zudem scheint die Kommunikation mit 

einem Partner für die UL einfacher. Im Anschluss kann die UBZH die Dienstleistungen je nach 

Disziplin unterschiedlich bei der ZB «einkaufen». 

 

C) Fragen zu den Standorten der Universitätsbibliothek Zürich 

 

C.1 Sind die vorgestellten Standortoptionen und Zwischenlösungen aus Ihrer Sicht funktional? Wenn 

nein, welche Anpassungen wären notwendig? 

 

Die Zusammenführung der Wirtschaftswissenschaften mit den Philologien im geplanten UZH Forum 

erfolgt aufgrund von räumlichen Gegebenheiten und nicht aufgrund vom thematischen 

Disziplinencluster. Dies ist aus unserer Sicht problematisch und für die wirtschaftswissenschaftlichen 

Bibliotheken unbefriedigend. 

 

C.2 Auf S. 50 werden zwei Modellberechnungen dargestellt: eine mit Fokus 

«Nutzendenarbeitsplätze», die andere mit Fokus «Medienstellfläche». Welche erachten Sie für die 

UZH als zielführender? 

 

Die Bibliothek für Betriebswirtschaft ist eine erfolgreiche, ausleihstarke WWF-Bibliothek. Der 

Medienbestand ist benutzerfreundlich nach der RVK aufgestellt und für die Benutzer offen und 

einfach zugänglich gestaltet. Die Modellberechnungen, die in den Vernehmlassungsunterlagen für 

die Standortoptionen zur Anwendung kommen, sind für die Bibliothek für Betriebswirtschaft kaum 

anzuwenden, da bereits seit Jahren Altauflagen und Mehrfachexemplare, wenn nicht mehr häufig 

ausgeliehen, aus dem Printbestand ausgeschieden werden. Diese unterschiedliche Handhabung der 

Bestandespflege ist unbedingt zu beachten. Es kann nicht sein, dass die wirtschaftswissenschaftlichen 

Bibliotheken aufgrund von statistischen Zahlen Ausscheidungen vornehmen müssen, obwohl bereits 

seit Jahren bereinigt wird. Grundsätzlich würden wir uns im UZH Forum eine moderne, 

benutzerfreundliche Bibliothek wünschen. Dies bedeutet aus unserer Sicht, eine grosszügige, 



Weitere Rückmeldungen Originaltexte der Vernehmlassung 

 

Seite 143 Universität Zürich, Vorprojekt UZH Bibliothek der Zukunft, 15.02.2019 

benutzerfreundliche Aufstellung (RVK, wie international in vielen Universitätsbibliotheken bereits 

heute verwendet) für den Printbereich mit vielen integrierten Arbeitsplätzen. Diese Vorstellung 

sehen wir mit den Ausführungen betreffend «Rollregalen» stark gefährdet, da Rollregalen weder sehr 

«offen» noch «einfach zugänglich» sind. 

 

D) Fragen zur Mitwirkung 

 

D.1 Bei welchen Themen erachten Sie den Einbezug der Forschenden (Professorinnen und 

Professoren, Privatdozierende bzw. Mittelbau) als relevant? Wie soll dies geschehen? 

 

Die Forschenden (Professoren, Dozierende, Mittelbau) sind auf jeden Fall für die Erwerbung und 

Lizenzierung von Medien und Datenbanken zu involvieren sowie müssen sie das 

Dienstleistungsangebot mitbestimmen können. 

 

D.2 Bei welchen Themen erachten Sie den Einbezug der Bibliotheksmitarbeitenden als relevant? Wie 

soll dies geschehen? 

 

Die Bibliotheksmitarbeitenden sind in alle operativen Abläufe einzubeziehen. Die verschiedenen 

operativen Abläufe sollen innerhalb von einzelnen Projektteams erarbeitet werden. 

 

D.3 Bei welchen Themen erachten Sie den Einbezug der Studierenden als relevant? Wie soll dies 

geschehen? 

 

Die Studierenden sind in die Gestaltung des Dienstleistungs- und Raumangebots einzubeziehen. Dies 

könnte über Befragungen in den Bibliotheken und in den UZH Räumlichkeiten, mit Workshops und 

digitalen Boards erfolgen. 

 

D.4 Bei welchen Themen erachten Sie den Einbezug der Institutionen (Fakultäten) als relevant? Wie 

soll dies geschehen? 

 

Die Fakultäten sind in der Umsetzung der Organisation einzubeziehen. Damit soll die Einbindung 

der Institute in die neue Organisation gewährleistet werden. 

 

Stellungnahme zu den strategischen Leitlinien: 

 

Grundsätzliche Feststellung: Die strategischen Leitlinien wurden leider nicht wie im Management 

Summary erläutert, unter Mitwirkung der Teilprojektteammitglieder erarbeitet. Die strategischen 

Leitlinien wurden ausschliesslich vom Steuerungsausschuss erarbeitet und verabschiedet. Trotz 

mehrfachen Bemühungen wurde es vom Kernteam abgelehnt, dass die WWF-Bibliotheken eine 

Stellungnahme für die strategischen Leitlinien einreichen konnten. Dem Kernteam und dem 

Prorektorat liegt unsere Stellungnahme zu den Leitlinien vor. 

 

Zusammenfassend möchten wir bei den strategischen Leitlinien auf folgende Punkte hinweisen: 

 

Die strategischen Leitlinien greifen teils stark in die operativen Tätigkeiten ein, was grundsätzlich 

nicht das Ziel von strategischen Leitlinien sein kann. Zum Beispiel Leitlinie 3 betreffend 

Lehrbuchsammlung oder Leitlinie 4 betreffend Inhalt der Kompetenzvermittlung. 
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Die Universitätsbibliothek hat auch einen öffentlichen Auftrag und muss der Öffentlichkeit 

zugänglich sein. Eine Einschränkung, wie in Leitlinie 3 formuliert wurde, versucht dies zu 

verhindern. 

 

Wie bereits bei den Fragen betreffend Organisationsaufbau erwähnt, priorisieren wir das Modell B, 

welches bedeutet, dass die UBZH für alle bibliothekarische Belange der UZH zuständig ist (entspricht 

auch der Leitlinie 11). Dies hat Auswirkungen auf Leitlinie 4. Für die Informationskompetenz ist die 

Universitätsbibliothek zuständig, als Konsequenz, hat die UBZH dies mit der ZB zu koordinieren 

bzw. mittels Leistungsvereinbarungen zu verhandeln. 

 

Wie bereits mit C.1 beantwortet, sind wir der Meinung, dass der thematische Cluster, wie in Leitlinie 

13 formuliert, nicht ideal umgesetzt wird. 

 

Wie bereits unter C.2 erwähnt, scheinen uns die geplanten Rollregale keine ideale Aufstellung für 

eine offen gestaltete Bibliothek, wie sie mit der Leitlinie 14 gefordert wird. 

 

Wird das Vorprojekt mit einem Projekt UBZH weitgeführt, sind die strategischen Leitlinien 

unbedingt mit Einbezug von weiteren Projektmitarbeitern aus verschiedenen Fakultäten zu 

überarbeiten. 

 

 

 

6.30 Dr. Richard Dähler – Japanologe 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  04.12.2018  Per: E-Mail 

 

Sehr geehrter Herr Professor, 

 

Ich sehe dem Ausgang dieses mutigen, sehr anspruchsvollen Vorhabens, mit Interesse entgegen. 

Freundliche Grüsse 

Dr. Richard Dähler 

Japanologe 

 

 

 

6.31 Institut für Politikwissenschaften 

Verschickt am: 28.11.2018 Verarbeitet  am:  04.12.2018  Per: E-Mail 

 
Das Institut für Politikwissenschaft unterstützt die Veränderungen im Bibliothekswesen der 

Universität Zürich für eine effiziente Informationsversorgung und für die Bewältigung der 

zukünftigen Herausforderungen. Dass dafür strukturelle und organisatorische Anpassungen 

notwendig sind, ist selbstverständlich. 

Die neu zu gründende Universitätsbibliothek Zürich(UBZH) ist eine Chance, die Leistungskataloge 

der einzelnen Bibliotheken anzugleichen und die Zusammenarbeit zu verstärken. Ausserdem sehen 
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wir grosse Potentiale im Kontext der noch genauer zu spezifizierenden Strategie zur Entwicklung des 

UZH CampusNord.  

 

Gerne möchten wir konkrete kurze Anmerkungen zu einzelnen Punkten des Vorprojekts machen 

und mit der Thematik CampusNord verbinden:  

 

Dienstleistungen S. 8-16 

Hier wäre es sehr hilfreich eine Konkretisierung zu einzelnen Dienstleistungen vorzunehmen, damit 

wir besser beurteilen können, was wir uns darunter vorstellen können. 

 

- Backoffice für Mediendienste (S. 12)  

Für die Politikwissenschaft ist eine schnelle und unkomplizierte Medienbeschaffung besonders 

wichtig. Es darf nicht eine Verlangsamung und Verteuerung der Prozesse erfolgen. Da bisher nicht 

geklärt ist, wie schnell der Lieferdienst erfolgen wird und mit welchen Kosten er verbunden sein 

wird, sehen wir hier durchaus diese Gefahr 

 

- Liaison Librarian (S. 15) 

Diese Person müsste, damit sie die Funktion eines Bindegliedes wahrnehmen kann, häufig am 

Institut präsent sein, da der persönliche Kontakt für diese Aufgabe zentral ist. Ein «Besuch» einmal 

pro Woche ist aus unserer Sicht absolut nicht attraktiv und auch nicht effizient– ein Kontakt muss 

schnell und unkompliziert verlaufen, daher ist eine ständige Erreichbarkeit und Beratungsservice 

besonders wichtig.  

 

- Aufteilung der Bibliotheksaufgaben in Mediendienste und Liaison Librarian (S. 13-15)  

Die Aufteilung macht es für die Mitarbeiter deutlich unübersichtlicher, an wen man sich bei den 

Anfragen wenden soll. Die Bibliothek sollte daher auch zukünftig von Fachpersonen des 

Bibliothekswesens betreut werden, die dann entsprechend zusätzlich auf konkrete Fachbereiche 

spezialisiert sind. 

 

- Forschungsbestände (S. 16)  

Diese Strategie birgt die Gefahr, dass wesentliche Teile der Bestände für längere Zeit blockiert sind 

und nicht den Studierenden oder anderen Forschenden zur Verfügung stehen. Die Bestellungen 

verursachen zusätzliche Wartezeiten. Wir befürchten, dass wir zur bekannten unbefriedigenden 

Situation zurückkehren, bei der schlecht zugängliche Bestände in den Büros einzelner Personen 

lagern. Bibliotheken als Dienstleitungseinrichtungen müssen für Forschende und Lehrende und 

Lernende schnell, zeitnah und unkompliziert erreichbar sein. 

 

- Beispiel Medizingeschichte (S. 16)  

Dieser Prozess erscheint uns mit der wöchentlichen Besprechung umständlich und zeitaufwändig. 

Für unser Institut ist dies kein Mehrwert. Wir haben eine interne Bibliothek AG, die diese Arbeit sehr 

effektiv übernimmt. 

 

 

Organisation S. 17-35 

 

- Ressourcensteuerung (S. 26) 
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Damit der Vielfalt der Disziplinen, den unterschiedlichen Grössen und damit zusammenhängend 

unterschiedlichen Bedürfnissen der Institute Rechnung getragen werden kann, muss es für die 

Institute Möglichkeiten geben, um sich einbringen zu können. Hierzu wüssten wir gerne, was genau 

mit dem Begriff prozentuale Anteile gemeint ist? Steht eine finanzielle und personelle Kürzung zur 

Disposition? Sind davon alle Institute betroffen? Gibt es dazu bereits konkrete Berechnungen? 

 

- Dienstleistungen (S. 29) und Standortkonzept S. 36-50 

Innerhalb der Bibliothek sollen Dienstleistungen neu aufgeteilt werden. Damit stellt sich für uns 

immer wieder die Frage zu Zuständigkeit/Ansprechperson 

 

 

- Disziplinencluster Sozialwissenschaften (S. 29-30) 

Der Disziplinencluster ist ein interessantes Konzept, der insbesondere in der Planung des Standort 

UZH CampusNord eine nachhaltige Rolle in der Entwicklung des Standortes spielen könnte. Dafür 

entscheidend ist unserer Ansicht, dass dieser Cluster verstanden wird auch als Ort der gemeinsamen 

Arbeit und Begegnung. Sollte dies eine gemeinsame Bibliothek als Konzept für die kommenden 20 

Jahre am Standort Oerlikon beinhalten, würden wir dies explizit unterstützen. So könnte auch der 

Campusgedanke durch einen gemeinsamen Bibliotheksort belebt werden.  

Hierzu braucht es neben der örtlichen Zusammenlegung der Fachbibliotheken z.B. zur 

Clusterbibliothek Sozialwissenschaften auch eine auf Nutzungsaspekte ausgerichtete räumliche 

Ausarbeitung des Konzeptes. Eine einfache Zusammenlegung der bestehenden Bestände in aktuelle 

Freibereiche bestehender Nutzungsbereiche würde nicht zielführend sein. Vielmehr sollte darüber 

nachgedacht werden, wie eine Clusterbibliothek auch als Arbeitsraum für Forschende und 

Studierende mit entsprechender Infrastruktur und Zusatzangeboten nachhaltig am CampusNord 

nachhaltig gestaltet werden kann, z.B. durch längere Öffnungszeiten, verschiedene Arbeitsbereiche 

für Einzel- und Gruppenarbeit, gezielte Fachberatung und Rechercheunterstützung, etc. Ein 

interessantes Beispiel für solch eine solche Konzeptualisierung bietet die Universität Konstanz (siehe 

link: https://www.vitra.com/de-ch/public/clients/details/bibliothek-der-universitaet-

konstanz)  

 

Sollte aufgrund der unterschiedlichen Grösse der einzelnen Institute eine Komplettzusammenlegung 

der Bibliotheken aufgrund räumlicher Rahmenbedingungen nicht möglich sein, würde es sich 

anbieten, eine eigene Bibliothek für die Psychologie separat bestehen zu lassen, und die in Kürze 

freiwerdenden Räumlichkeiten am AFL für eine Clusterbibliothek Sozialwissenschaften in Betracht 

zu ziehen. Der AFL Standort bietet den Vorteil einer eigenen Cafeteria, mit der Olivenhalle gute 

Optionen für den Ausbau unterschiedlicher Arbeitsbereiche und Freifläche für eine Bibliothek, die 

gut mit den übrigen Räumlichkeiten verbunden ist. Da es sich um eine mittelfristige Planung von 

mindestens 20 Jahren handelt, können Investitionen hier sehr sinnvoll eingesetzt werden und 

zugleich als Pilotprojekt für den Aufbau einer Clusterbibliothek dienen.  

Darüber hinaus ist es zentral, dass die Nutzendendienste der Clusterbibliothek die alle Fachgebiete 

gleichwertig abdecken können. Vermutlich müssten dafür mehrere Personen (mit kleineren 

Teilpensen) angestellt sein.  

 

Gerne stehen wir für weitere Fragen zur Verfügung 

 

Freundliche Grüsse 

 

https://www.vitra.com/de-ch/public/clients/details/bibliothek-der-universitaet-konstanz
https://www.vitra.com/de-ch/public/clients/details/bibliothek-der-universitaet-konstanz
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Petra Holtrup 

Geschäftsführung IPZ 

 

6.32 Prof. emer. Dr. med. B. Gloor 

Verschickt am: 30.11.2018 Verarbeitet  am:  11.12.2018  Per: Post 

 

Ad Zusammenlegung der Bibliotheken 

 

Sehr geehrter Herr Kollege, 

 

Darf ich darauf hinweisen, was Harvey Cushing (1869-1939), einer der grössten Chirurgen und 

Neuro-Chirurgen aller Zeiten, zum Problem der Nähe der Benutzer zu ihrer Bibliothek gesagt haben 

soll? J. F. Fulton schreibt in seiner Biographie23:  

 

“September (1928) fand Cushing zurück in seiner üblichen Routine. Das Semester begann Ende 

Monats und da bemerkte er zu seiner grossen Konsternation, dass während des Sommers, ohne seine 

Kenntnis, die Bibliothekskommission der “Medical School” den Umzug der Hauptbibliothek vom 

ersten auf den zweiten Stock des Verwaltungsgebäudes veranlasst hatte, um Platz für das Bureau des 

Dekans zu machen. Reginald Fitz, damals Vorstand des Bibliothekkomitees, schildert, was geschah, 

als Cushing entdeckte was sich ereignet hatte: Er kam herüber zum Peter Bent Brigham Hospital, 

beschimpfte mich grob, dass unter allen zu verdammenden stupiden Angelegenheiten die dümmste 

sei, eine Bibliothek einzurichten, zu welcher zu gelangen die Studenten eine Anstrengung zu machen 

hätten!“ 

 

Er fuhr fort, es sei ohnehin sinnlos, die Administration in der Medizinschule zu haben. Dekane 

sollten im Kelher hausen und umso gefängnisähnlicher deren Quartiere, umso befriedigender für alle 

Betroffenen. – Allerdings machte er sich nach diesem Wutausbruch Vorwürfe, entschuldigte sich bei 

Fitz und sandte dessen Gattin einen Strauss von Rosen.“ 

 

Wenn man verhindern will, dass die Wissenschaften nicht allmählich in ein geschichtsloses Dasein 

versinken, dann kann ich mich Cushing nur anschliessen, dass eine möglichst grosse Nähe der 

Bibliotheken insbesondere mit den alten Buchbeständen, möglichst nahe bei den Arbeitsplätzen der 

Studenten, Doktorierenden und Lehrenden, d. h. in den Instituten und Seminaren, bleiben. Es geht 

dann allerdings auch darum, den Studierenden das Lesen beizubringen. 

 

So nebenbei, die Auslagerung der alten Bestände aus der Medizinbibliothek Careum und die 

Umwandlung der Medizinhistorischen Bibliothek in ein alles andere als gebraucherfreundliches 

Gebilde erlebe ich schmerzhaft. Digitalisiert ist noch lange nicht alles und sich Artikel kopiert 

kommen zu lassen, ist zeitraubend und alles andere als Kosten sparend. 

 

Es sollte beides möglich sein: Zentralisieren und Belassen – wenn man sich mit Berthold I-V aufs 11. 

Jahrhundert besinnt. 

 

 

 
23 J. F. Fulton, Harvey Cushing, a Biography, Ch. C. Thomas, Springfield, Illinois 1946, p. 552 
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Mit freundlichen Grüsse 

Balder Gloor 


